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Vorwort  
 

Windenergie ist zukunftsweisend 

Die Energiewende stellt eine der großen Herausfor-

derungen für unser Land in den nächsten Jahrzehn-

ten dar. Sie ist notwendig, weil die konventionelle 

Energieerzeugung mit dem notwendigen Klima-

schutz nicht mehr vereinbar ist. Schadstoffemissio-

nen belasten unsere Umwelt und beschleunigen 

den Klimawandel.  Die erforderlichen Ressourcen 

sind endlich. Die Sicherheits- und Endlagerproble-

matik der Kernkraft ist ungeklärt, Öl- und Gas füh-

ren zu sicherheitspolitisch kritischen Abhängigkei-

ten, wie zuletzt durch den russischen Angriffskrieg 

in der Ukraine deutlich wurde.  

Die Bundesrepublik Deutschland hat daher den be-

schleunigten Umstieg auf Erneuerbare Energien be-

schlossen. Bis zum Jahr 2030 sollen 80 % des Brut-

tostromverbrauchs durch erneuerbare Energien er-

zeugt werden, trotz eines voraussichtlich höheren 

Stromverbrauchs. Noch vor dem Jahr 2050 soll der 

gesamte in Deutschland erzeugte oder verbrauchte 

Strom treibhausneutral erzeugt werden. Dazu muss 

der Anteil von Wind- und Sonnenstrom an der ge-

samten Stromproduktion signifikant steigen. 

Die Wind- und Sonnenenergie werden den maßgeb-

lichen Anteil an der künftigen Energieversorgung 

haben. Die Energieträger ergänzen sich sowohl im 

Tagesverlauf wie auch im Jahresverlauf gegenseitig. 

Eine Investition in eine Windenergieanlage ist somit 

ein wesentlicher Beitrag zur Umsetzung der 

Energiewende und damit eine Investition in unsere 

Zukunft!  

Als Anleger können Sie dazu beitragen, eine mo-

derne Windkraftanlage zu realisieren und damit ei-

nen Beitrag zur umweltfreundlichen, nachhaltigen 

und klimaschonenden Energieversorgung leisten.  

Der Erfolg der Energiewende steht und fällt mit der 

Akzeptanz der Anlage vor Ort. Wir sind der Überzeu-

gung, dass Wind- und Sonnenprojekte nur dann 

wirtschaftlich erfolgreich und gesellschaftlich nach-

haltig sind, wenn sie gemeinsam mit den Anwoh-

nern und Gemeinden vor Ort umgesetzt werden. 

Die Wertschöpfung, insbesondere die Erträge aus 

den Stromerlösen, müssen am Ort der Anlage ver-

bleiben.  

Deshalb werden Bürgerinnen und Bürger der Ort-

schaften Pollmoos, Traxl, Rinding, Ruhensdorf und 

Englmeng im Rahmen der Zuteilung der Beteiligun-

gen an der Emittentin, der Windenergie Föhrenpold 

GmbH & Co. KG, bevorzugt berücksichtigt. Die 

Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG errichtet 

die Windkraftanlage und wird diese selbständig be-

treiben.  

 

Johann Zäuner und Werner Stinauer  

Geschäftsführer 

Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG   
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A. Erklärung zur Prospektverantwortlichkeit 

Die Verantwortung für den Inhalt dieses Verkaufs-

prospektes für Beteiligungen an der Windenergie 

Föhrenpold GmbH & Co. KG (nachfolgend auch 

„Emittentin“ oder „Gesellschaft“ genannt) über-

nimmt als Anbieterin die Windenergie Föhrenpold 

Verwaltungs GmbH mit Sitz in Ebersberg, Landkreis 

Ebersberg.  

Die Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH 

erklärt, dass ihres Wissens die Angaben in diesem 

Prospekt richtig sind und keine wesentlichen Um-

stände ausgelassen sind. 

Ebersberg, den 03.11.2025 (Datum der Prospek-

taufstellung) 

 

Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH  

Vertreten durch die Geschäftsführer  

Werner Stinauer und Johann Zäuner, 

Pollmoos 10, 85560 Ebersberg, 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 

München unter HRB  283577 

Hinweise:  

Dieser Verkaufsprospekt wurde auf Grundlage des 

Gesetzes über Vermögensanlagen (Vermögensanla-

gengesetz - VermAnlG) sowie der Verordnung über 

Vermögensanlagen-Verkaufsprospekte (Vermö-

gensanlagen-Verkaufsprospektverordnung – Verm-

VerkProspV) erstellt. Für den Inhalt des Verkaufs-

prospekts sind alle zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung tatsächlich bekannten oder für die Anbiete-

rin erkennbaren Sachverhalte relevant. Die Anga-

ben, Prognosen und Berechnungen wurden darauf-

hin sorgfältig geprüft und entsprechend dem Stand 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung berücksich-

tigt. Angaben, bei denen Dritte als Quellen genannt 

werden, wurden von der Anbieterin nicht gesondert 

überprüft.  

Soweit der Verkaufsprospekt bestimmte Meinun-

gen und in die Zukunft gerichtete Aussagen abgibt, 

handelt es sich um Erwartungen, Schätzungen und 

Prognosen der Anbieterin zum Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung im Hinblick auf die künftige Ent-

wicklung. Die tatsächliche Entwicklung der Gesell-

schaft kann von den in diesem Verkaufsprospekt 

enthaltenen und zugrunde gelegten Annahmen 

abweichen und ist nicht vorhersehbar. Dies gilt ins-

besondere für die wirtschaftliche Entwicklung der 

Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG. Es wird 

ausdrücklich auf das Kapitel „Wesentliche tatsächli-

che und rechtliche Risiken der Vermögensanlage“ 

(S. 26- 40) verwiesen.  

Bei der angebotenen Vermögensanlage handelt es 

sich um eine langfristige unternehmerische Beteili-

gung. Das Angebot richtet sich an Personen mit Sitz 

oder dauerhaftem Aufenthalt in der Bundesrepublik 

Deutschland, die sich an der Windenergie Föhren-

pold GmbH & Co. KG als Investoren beteiligen 

möchten (nachfolgend „Anleger“ oder „Gesellschaf-

ter“ genannt). Anleger sollten sich entweder auf-

grund eigener rechtlicher, steuerlicher und wirt-

schaftlicher Expertise oder unter Beratung fachkun-

diger Dritter (z.B. Rechtsanwälte, Steuerberater, 

Wirtschaftsprüfer) ein eigenes Bild über dieses Be-

teiligungsangebot verschaffen.  

Das Angebot erfolgt nicht gleichzeitig in verschiede-

nen Staaten mit bestimmten Teilbeträgen. Das An-

gebot erfolgt nur in der Bundesrepublik Deutsch-

land.  

 

Hinweis zu Haftungsansprüchen: 

Bei fehlerhaftem Verkaufsprospekt können Haf-

tungsansprüche nur dann bestehen, wenn die Ver-

mögensanlage während der Dauer des öffentlichen 

Angebots, spätestens jedoch innerhalb von zwei 

Jahren nach dem ersten öffentlichen Angebot der 

Vermögensanlage im Inland erworben wird.  

 

Hinweis zum Vertrieb: 

Die Vermögensanlage wird ausschließlich im Wege 

der Anlagevermittlung durch einen Finanzanlagen-

vermittler vertrieben.  
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B. Das Angebot im Überblick 

Bezeichnung der 
Vermögensanlage: 

Windenergie Föhrenpold 

Art der Vermögensanlage: Kommanditanteile 

Emittentin: Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG, 
Pollmoos 10, 85560 Ebersberg 

Komplementärin der Emitten-
tin/Geschäftsführung: 

Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH,  
Pollmoos 10, 85560 Ebersberg 

Anlagestrategie: Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage auf dem Gebiet der 
Stadt Ebersberg, Landkreis Ebersberg, Bayern. Durch die Nutzung regene-
rativer Energien soll zur Umweltentlastung und zum Klimaschutz beige-
tragen werden sowie ein Gewinn aus dem Verkauf von regenerativer 
Energie erzielt werden. 

Projektplanung: ZSE Zäuner und Stinauer Energie GbR,  
Hüttelkofen 1, 85567 Ebersberg 

Investitionsvolumen: 
 

9.492.200 Euro (Prognose)  

• Eigenkapital:   1.425.000 Euro  

• Fremdkapital:  8.067.200 Euro 

Anzahl und Gesamtbetrag der 
angebotenen Vermögensanlage: 

Der Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensanlage in Form von Kom-
manditanteilen (Zeichnungsvolumen) beträgt 1.418.000 Euro.  
Auf Grundlage der Mindestzeichnungssumme von 5.000 Euro beträgt die 
maximale Anzahl der angebotenen Anteile 283.  

Mindestzeichnungsbetrag Mindestens 5.000 Euro. 

Erwerbspreis: Der Erwerbspreis der Beteiligung entspricht der jeweiligen Zeichnungs-
summe des Anlegers und beträgt mindestens 5.000 Euro. Höhere Beträge 
müssen durch 1.000 ohne Rest teilbar sein. 
Agio wird nicht erhoben.  

Zeichnungsfrist: Das öffentliche Angebot beginnt einen Arbeitstag nach der Veröffentli-
chung des Verkaufsprospekts und endet mit Zeichnung des vorgesehenen 
Zeichnungsvolumens, wobei der Verkaufsprospekt nach Billigung seitens 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zwölf Monate gültig 
ist.   

Möglichkeiten, die Zeichnung 
vorzeitig zu schließen: 

Die Komplementärin ist ohne Angaben von Gründen berechtigt, die Zeich-
nungsfrist vorzeitig zu schließen, ohne dass es hierfür eines Gesellschaf-
terbeschlusses bedarf. Sonstige Möglichkeiten, die Zeichnung vorzeitig zu 
schließen, bestehen nicht.  

Möglichkeit Zeichnungen, An-
teile oder Beteiligungen zu kür-
zen: 

Sofern ein Kommanditist die übernommene Kommanditeinlage nicht in 
voller Höhe leistet oder seinen Mitwirkungspflichten hinsichtlich seiner 
Eintragung in das Handelsregister nicht nachkommt, kann die Komple-
mentärin im Namen der Emittentin und der übrigen Gesellschafter nach 
schriftlicher Mahnung und Ausschlussandrohung den Kommanditisten 
durch schriftliche Erklärung aus der Gesellschaft ausschließen und/oder 
die Pflichteinlage auf die bis dahin geleistete Einlage herabsetzen. Sons-
tige Möglichkeiten, Zeichnungen, Anteile oder Beteiligungen zu kürzen, 
bestehen nicht. 

Laufzeit, Kündigungsfrist: Die Laufzeit der Vermögensanlage ist nicht befristet. Die Vermögensan-
lage läuft mindestens bis zum 31.12.2046. Die Laufzeit der 
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Vermögensanlage beträgt somit mehr als 24 Monate gemäß § 5a 
VermAnlG und beginnt mit Zeichnung durch den ersten Anleger. 
Die Beteiligung ist für den Anleger erstmals ordentlich kündbar zum 
31.12.2046. Die Kündigungsfrist beträgt 6 Monate. Die Kündigung hat per 
Einschreiben an die Komplementärin zu erfolgen. Die Emittentin hat kein 
ordentliches Kündigungsrecht. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem 
Grund, das beidseitig besteht, bleibt unberührt. 

Anlegergruppe, auf die das An-
gebot zielt: 

Das Angebot richtet sich an Privatkunden i.S.v. § 67 Abs. 3 Wertpapier-
handelsgesetz (WpHG) mit Erfahrungen und/oder Kenntnissen im Bereich 
von Vermögensanlagen, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig 
sind und die die Vermögensanlage im Privatvermögen halten. Das Ange-
bot richtet sich an Anleger, die im Hinblick auf die unbefristete Laufzeit 
und die erstmalige Kündigungsmöglichkeit der Vermögensanlage zum 
31.12.2046 einen langfristigen Anlagehorizont haben und nicht kurz- oder 
mittelfristig über das eingesetzte Kapital verfügen müssen. Das Angebot 
richtet sich dabei an Anleger, die bereit sind, die mit der Beteiligung ver-
bundenen Risiken zu tragen und die Fähigkeit haben, Verluste, die sich 
aus der Vermögensanlage ergeben können (bis zu einem Betrag von 
100 % der Vermögensanlage (Totalverlust) zuzüglich weiterer Zahlungen 
bis hin zur Privatinsolvenz) zu tragen. Auf die Angaben zu den wesentli-
chen tatsächlichen und rechtlichen Risiken der Vermögensanlage auf 
S. 26 - 40 und auf die Angaben zum Maximalrisiko auf S. 26 wird verwie-
sen. 
Das Beteiligungsangebot eignet sich nicht für Anleger, die nach einer 
mündelsicheren oder festverzinslichen Kapitalanlage suchen und sicher 
prognostizierbare Rückflüsse aus der Beteiligung erwarten. Das Beteili-
gungsangebot eignet sich ferner nicht für Anleger, die die Rückzahlung 
des eingesetzten Kapitals am Ende der Laufzeit der Vermögensanlage in 
einer Summe erwarten, da Kapitalrückzahlungen bereits während der 
Laufzeit der Vermögensanlage erfolgen. 
Das Angebot richtet sich darüber hinaus insbesondere an Bürgerinnen 
und Bürger der Ortschaften Pollmoos, Traxl, Rinding, Ruhensdorf und 
Englmeng, die im Rahmen der Zuteilung der Beteiligungen an der Emit-
tentin, der Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG, bevorzugt berück-
sichtigt werden. 

Zahlstelle: Die Stelle, die Zeichnungen oder auf den Erwerb von Beteiligungen ge-
richtete Willenserklärungen (Beitrittserklärungen) entgegennimmt und 
die bestimmungsgemäß Zahlungen an die Kommanditisten anweist und 
ausführt (Zahlstelle), ist die 

Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG 
Geschäftsanschrift: Pollmoos 10, 85560 Ebersberg 

Diese hält auch diesen Verkaufsprospekt einschließlich etwaiger Nach-
träge, das Vermögensanlagen-Informationsblatt, den letzten veröffent-
lichten Jahresabschluss und den Lagebericht zur kostenlosen Ausgabe be-
reit.  

Beitrittsmodalitäten: Anleger übersenden die ausgefüllten und unterzeichneten Beitrittsunter-
lagen – gegebenenfalls über einen Vertriebsbeauftragten – an die Wind-
energie Föhrenpold GmbH & Co. KG. 

Die Komplementärin ist zur Aufnahme weiterer Gesellschafter bevoll-
mächtigt. Nach Eingang der Beitrittserklärung entscheidet die Komple-
mentärin in Abstimmung mit den Gründungskommanditisten über die 
Annahme des Beitritts. Die Nichtannahme des Beitritts kann ohne Anga-
ben von Gründen erfolgen. Wird der Beitritt angenommen, erhält der An-
leger hierüber zu Informationszwecken eine Bestätigung. Nach dem Bei-
tritt hat der Anleger eine auf eigene Kosten notariell beglaubigte 
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Handelsregistervollmacht vorzulegen.  

Zahlungsmodalitäten: Die Einlage ist nach gesonderter Aufforderung durch die Komplementärin 
innerhalb der in der Aufforderung genannten Frist auf folgendes Konto zu 
leisten:  

Bank:  Alxing-Ebersberger Genossenschaftsbank eG 
BIC:     GENODEF1ALX    
IBAN:  DE82 7016 9310 0000 0700 33 

Verwendungszweck: Einlage Windpark Föhrenpold 

Die Aufforderung zur Einzahlung wird unmittelbar nach Beitritt versandt. 
Die Frist zur Einzahlung beträgt 14 Tage. 

Leistet ein Gesellschafter die übernommene Pflichteinlage nicht inner-
halb der in Zahlungsaufforderung angegebenen Frist, gerät er ab diesem 
Zeitpunkt in Verzug, ohne dass es einer Mahnung bedarf. Die Gesellschaft 
ist in diesem Fall berechtigt, aber nicht verpflichtet, auf rückständige Zah-
lungen Verzugszinsen in Höhe von 5 %-Punkten über dem von der Deut-
schen Bundesbank bekannt gegebenen Basiszinssatz p.a. zu verlangen. 
Ferner sind die Rechte eines Gesellschafters nach diesem Vertrag ausge-
setzt, bis sämtliche fälligen ausstehenden Zahlungen geleistet wurden. 
Die Geltendmachung eines weiteren Schadensersatzes bleibt unbenom-
men. 

Angebotsraum: Das Angebot erfolgt ausschließlich in Deutschland. 

Anlageobjekt: Das Anlageobjekt der Vermögensanlage besteht aus einer Windenergie-
anlage des Typs ENERCON E-160 EP5 E3 R1 (Flurstücknummer 1830, Ge-
markung Oberndorf, 85560 Ebersberg), mit einer installierten Leistung 
von 5,56 MW, einschließlich der technischen Einrichtungen für die Ein-
speisung der erzeugten elektrischen Energie in das öffentliche Stromnetz. 
Das Anlageobjekt ist somit zum Zeitpunkt der Erstellung des Verkaufs-
prospekts konkret bestimmt. Es liegt kein Blindpool-Modell i.S.d. § 5b 
Abs. 2 VermAnlG vor. 

Windverhältnisse: Mittlere jährliche Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe durch zwei Gut-
achten berechnet auf 5,4 m/s und 5,38 m/s (Prognose). 

Energieertragserwartung: Jährlicher Parkertrag von 9.090.000 kWh ab dem ersten vollen Betriebs-
jahr (2027) nach Abschlägen (abgerundet, Prognose). 

Einspeiseerlöse: Kalkulierte Förderung in Höhe von 10,99 Cent je kWh (Prognose) abzüg-
lich Vermarktungskosten für die ersten 20 Betriebsjahre.  

Grundstückssituation: Zur Sicherung der Standortgrundstücke wurden zwischen dem 
27.04.2023 und dem 25.03.2025 zwischen der Emittentin und den jewei-
ligen Grundstückseigentümern Gestattungsverträge über die Nutzung 
von Grundstücken zur Errichtung und zum Betrieb der Windenergiean-
lage, für Kranstell- und Montagefläche sowie für Rotorrechte, Zuwegung 
und Kabelverlegung abgeschlossen.  

Wartung: Vollwartungsvertrag mit dem Anlagenhersteller ENERCON GmbH 

Technische Betriebsführung: ZSE Zäuner und Stinauer Energie GbR 

Kaufmännische Betriebsführung: ZSE Zäuner und Stinauer Energie GbR 

Voraussichtliche Inbetrieb-
nahme: 

01.01.2027 (Prognose) 

Ausschüttungen: Ausschüttungen werden erstmals für das Jahr 2027 prognostiziert. Die 
prognostizierten jährlichen Ausschüttungen betragen für das Jahr 2027 
4 % und steigen auf 38 % bis zum Jahr 2046 jeweils bezogen auf die 
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Kommanditeinlage (Prognose). Die Ausschüttungen werden einmal jähr-
lich vorgenommen, und zwar im jeweils folgenden Betriebsjahr nach ei-
nem entsprechenden Gesellschafterbeschluss. In den Ausschüttungen ist 
die Rückführung der Einlage enthalten.  

Prognostizierte Gesamtaus-
schüttung: 

200 % (inklusive Rückzahlung der Einlage) bei kalkulierter Betriebsdauer 
von 20 Jahren (Prognose) 

Durchschnittlicher Ausschüt-
tungsgewinn 

5,00 % p.a. bei kalkulierter Betriebsdauer von 20 Jahren (Prognose) 

Wesentliche Risiken der Beteili-
gung: 

Die mit der Vermögensanlage verbundenen wesentlichen tatsächlichen 
und rechtlichen Risiken sind im Abschnitt C, Wesentliche tatsächliche und 
rechtliche Risiken der Vermögensanlage (S. 26 bis 40), beschrieben. Vor 
einer Beteiligung an der Gesellschaft sollte jeder Anleger diese Hinweise 
aufmerksam und vollständig gelesen haben.  

Keine Garantieerklärungen und 
Rücknahmeverpflichtungen: 

Für die Verzinsung oder Rückzahlung der angebotenen Vermögensanlage 
an die Anleger hat keine juristische Person oder Gesellschaft die Gewähr-
leistung übernommen. Insbesondere besteht auch keine Garantiepflicht 
der Anbieterin oder der Emittentin, die Beteiligung zurückzunehmen.  
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Weitere Kosten für den Anleger  

Dem Anleger entstehen folgende weiteren Kosten, insbesondere solche Kosten, die mit dem Erwerb, der Ver-

waltung und der Veräußerung der Vermögensanlage verbunden sind: 

Bei Erwerb der Beteiligung können dem Anleger Kosten für den Geldverkehr (Überweisungsgebühren) entste-

hen. Darüber hinaus fallen nur Kosten an, wenn die Einlage verspätet einbezahlt wird. In diesem Fall können dem 

Anleger Verzugszinsen in Höhe von 5 %-Punkten über dem von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebenen 

Basiszinssatz berechnet werden. Weitergehende Ansprüche auf Schadensersatz bleiben unbenommen. Weitere 

Kosten sind mit dem Erwerb der Beteiligung nicht verbunden. Ein Agio wird nicht erhoben.  

Mit der Verwaltung der Vermögensanlage sind keine Kosten für den Anleger verbunden. 

Bei Veräußerung der Vermögensanlage (Geschäftsanteil) durch einen Anleger fallen für diesen Handelsregister-

gebühren an, die sich nach der Höhe des jeweiligen Kommanditanteils richten. Ferner sind alle der Gesellschaft 

durch die Übertragung entstehenden Steuern bzw. steuerlichen Nachteile, Kosten oder sonstige Nachteile vom 

übertragenden Anleger und dem Erwerber gesamtschuldnerisch zu tragen. 

Weitere Kosten, die im Zusammenhang mit der Vermögensanlage anfallen können, sind Fahrtkosten zum Stand-

ort der Anlage, Kosten für die Teilnahme an Gesellschafterversammlungen und für etwaige Vertretung, Porto-, 

Telefon- und Internetkosten, Überweisungskosten, Kosten einer individuellen Steuer- oder Rechtsberatung, Kos-

ten im Falle von Rechtsstreitigkeiten, Kosten für die notarielle Beglaubigung der Handelsregistervollmacht, es sei 

denn es handelt sich um die erstmalige notarielle Beglaubigung der Handelsregistervollmacht; Kosten für den 

Fall des Ausschlusses aus der Gesellschaft bei unterbliebener oder unvollständiger Leistung der Einlage oder der 

Herabsetzung der Pflichteinlage durch die Komplementärin; Kosten für den Fall, dass ein Anleger die ihm zu-

stehenden Informationsrechte durch einen zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Dritten ausüben lässt, 

Kosten für die Ermittlung des Abfindungsguthabens durch die Komplementärin im Falle des Ausscheidens des 

Anlegers oder Kosten für den Fall, dass ein Wirtschaftsprüfer auf Antrag des ausscheidenden Anlegers den Ab-

findungswert beim Ausscheiden eines Kommanditisten bindend feststellt. Im Erbfall sind von den Erben bzw. 

Vermächtnisnehmer die Kosten einer für erbschaftssteuerliche Zwecke erforderlichen Bewertung des Gesell-

schaftsanteils sowie der Handelsregisteränderung infolge des Erbfalls zu tragen.  

Falls der Anleger die Vermögensanlage fremdfinanziert, trägt er anfallende Zinsen, Gebühren, etwaige Vorfällig-

keitsentschädigungen und andere vergleichbare Vergütungen.  

Die genaue Höhe der vorstehenden Kosten kann nicht genannt werden, da sie im Einzelfall variieren. 

Darüber hinaus entstehen dem Anleger keine weiteren Kosten, insbesondere keine solchen Kosten, die mit dem 

Erwerb, der Verwaltung und der Veräußerung der Vermögensanlage verbunden sind. 

Weitere Leistungen des Erwerbers, Haftung und Nachschüsse 

Die in das Handelsregister einzutragende Haftsumme entspricht der vom jeweiligen Kommanditisten übernom-

menen Pflichteinlage. Neben der Pflichteinlage sind keine weiteren Einlagen zu erbringen. Es gibt keine Nach-

schusspflicht für die Kommanditisten.  

Die Kommanditisten haften gegenüber Gläubigern der Gesellschaft bis zur Höhe ihrer in das Handelsregister ein-

getragenen Haftsumme unmittelbar. Die unmittelbare Haftung gegenüber Gläubigern der Gesellschaft ist ausge-

schlossen, soweit die Einlage geleistet worden ist. Allerdings lebt die Haftung bis zur Höhe der Haftsumme wieder 

auf, wenn die Einlage zurückgewährt wird. Dies ist vorliegend planmäßig der Fall, da die Rückzahlung des Haft-

kapitals über die jährlichen Ausschüttungen erfolgt. Die Kommanditisten haben dann bei Bedarf der Gesellschaft 

die Verpflichtung zur Wiedereinzahlung der Einlage bis zur Höhe der Haftsumme. Das gleiche gilt, wenn der An-

leger Ausschüttungen erhält, während sein Kapitalanteil zum Zeitpunkt der Auszahlung durch Verluste unter den 

Betrag der geleisteten Einlage in Höhe der Haftsumme gemindert ist oder soweit durch Ausschüttungen der Ka-

pitalanteil unter diesen Betrag herabgemindert wird (§ 172 Abs. 4 HGB). Eine noch weiter gehende Haftung in 

entsprechender Anwendung der §§ 30, 31 GmbHG bis zur Höhe der insgesamt empfangenen Ausschüttungen 
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ohne Begrenzung auf die Haftsumme kommt in Betracht, wenn Ausschüttungen erfolgen, obwohl die Vermö-

gens- und Finanzlage der Emittentin dies nicht zulässt und die Ausschüttungen nicht durch einen vollwertigen 

Gegenleistungs- oder Rückgewähranspruch gegen den Gesellschafter gedeckt sind. 

Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so haftet er bis zur Höhe seiner ursprünglich im Handelsre-

gister eingetragenen Hafteinlage für die bis zu seinem Ausscheiden begründeten Verbindlichkeiten der Emitten-

tin, die bis zum Ablauf von 5 Jahren nach Eintragung seines Ausscheidens im Handelsregister fällig und Ansprüche 

daraus festgestellt oder in der gesetzlich vorgeschriebenen Weise geltend gemacht werden.  

Eine entsprechende Nachhaftung besteht im Fall der Auflösung der Emittentin, wobei die fünfjährige Nachhaf-

tung grundsätzlich mit Handelsregistereintragung der Auflösung der Emittentin beginnt. Je nach Anspruch kann 

die Verjährungsfrist kürzer sein. Die Verjährung beginnt mit Fälligkeit des Anspruchs, wenn dieser nach Handels-

registereintragung der Auflösung fällig wird, andernfalls mit Eintragung der Auflösung. 

Weitere Umstände, unter denen der Erwerber der Vermögensanlage verpflichtet ist, weitere Leistungen zu er-

bringen, insbesondere weitere Umstände, unter welchen er haftet, existieren nicht. Es besteht keine Pflicht zur 

Zahlung von Nachschüssen. 

Provisionen 

Die Gesamthöhe der Provisionen, insbesondere Vermittlungsprovisionen oder vergleichbare Vergütungen, be-

trägt planmäßig 14.000 Euro. Dies entspricht rund 0,99 % des Gesamtbetrages der angebotenen Vermögensan-

lage. Der Betrag fällt für den erlaubnispflichtigen Vertrieb der angebotenen Vermögensanlage durch ein zugelas-

senes Institut an. Darüber hinaus werden keine Provisionen, Vermittlungsprovisionen oder vergleichbare Vergü-

tungen geleistet. 

Wesentliche Grundlagen und Bedingungen der Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlage 

Bei der vorliegenden Vermögensanlage handelt es sich um eine Unternehmensbeteiligung in Form von Komman-

ditanteilen. Diese gewähren eine Beteiligung am Ergebnis (Gewinn und Verlust) der Emittentin, Ansprüche auf 

Ausschüttungen (auch Entnahmen genannt), eine Abfindung im Falle des Ausscheidens aus der Emittentin (Aus-

einandersetzungsguthaben) sowie einen Anteil am verbleibenden Liquidationsüberschuss im Fall der Liquidation 

der Emittentin. In den Ausschüttungen ist die Rückführung der Einlage enthalten. In diesem Verkaufsprospekt 

werden für die vorgenannten Ansprüche die Begriffe „Verzinsung und Rückzahlung“ i.S.d. Vermögensanlagen-

gesetzes (VermAnlG) sowie der Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung (VermVerkProspV) verwen-

det. 

Die wesentlichen Grundlagen und Bedingungen der Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlage sind:  

a) der Bestand der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nach § 4 BImSchG des Landratsamts Ebersberg 

vom 23.12.2024 und das Ausbleiben nachträglicher Auflagen zu dem Genehmigungsbescheid, damit die 

Emittentin den Betrieb der Windenergieanlage aufnehmen und ohne Beschränkungen, die über die immis-

sionsschutzrechtliche Genehmigung hinausgehen, fortführen kann. Dies ist Bedingung dafür, dass der ge-

plante Überschuss der Emittentin erwirtschaftet werden kann, um die Verzinsung und Rückzahlung der Ver-

mögensanlage zu ermöglichen. Es wird insoweit auf die Erläuterungen zum Realisierungsrisiko (S. 27) und zu 

Risiken aus Auflagen und Betriebsbeschränkungen (S. 29) verwiesen. 

b) die termin- und vertragsgerechte Erfüllung der wesentlichen Verträge in der Errichtungsphase (Liefervertrag 

für die Windenergieanlage mit dem Anlagenhersteller vom 18.03.2025 und Entwicklungs- und Baubeglei-

tungsvertrag mit der ZSE Zäuner und Stinauer Energie GbR vom 26.08.2024) sowie die Inbetriebnahme der 

Windenergieanlage bis zum 01.01.2027, damit die Emittentin den Betrieb der Windenergieanlage planmäßig 

aufnehmen kann. Dies ist Bedingung dafür, dass der geplante Überschuss der Emittentin erwirtschaftet wer-

den kann, um die Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlage zu ermöglichen. Es wird insoweit auf 

die Erläuterungen zum Inbetriebnahme- und Abnahmezeitpunkt (S. 27 f.) und zu den Vertragsrisiken (S. 33) 
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verwiesen. 

c) die vertragsgerechte Erfüllung der wesentlichen Verträge für die Betriebsphase (Vollwartungsvertrag mit 

dem Anlagenhersteller vom 15.04.2025; Vertrag über die technische und kaufmännische Betriebsführung 

mit der ZSE Zäuner und Stinauer Energie GbR vom 26.05.2025; neun Gestattungsverträge mit den jeweiligen 

Grundstückseigentümern, abgeschlossen zwischen dem 27.04.2023 und dem 25.03.2025). Dies ist Bedin-

gung dafür, dass der geplante Überschuss der Emittentin erwirtschaftet werden kann, um die Verzinsung 

und Rückzahlung der Vermögensanlage zu ermöglichen. Es wird insoweit auf die Erläuterungen zu den Ver-

tragsrisiken (S. 33) verwiesen.  

d) die Einhaltung der angesetzten Investitionskosten von 9.492.200 Euro, der kalkulierten Betriebskosten und 

der angenommenen Rückbaukosten von 275.000 Euro nach Betriebsbeendigung und die Abdeckung von 

Schäden an der Windenergieanlage durch Versicherungen und den Vollwartungsvertrag. Dies ist Bedingung 

dafür, dass der geplante Überschuss der Emittentin erwirtschaftet werden kann, um die Verzinsung und 

Rückzahlung der Vermögensanlage zu ermöglichen. Es wird insoweit auf die Erläuterungen zu den Risiken in 

Verbindung mit den Investitionskosten (S. 28), Betriebskosten (S. 28), Reparatur, Wartung und Instandhal-

tung (S. 28 f.) und Rückbaukosten (S. 30) sowie Versicherungsrisiken (S. 33 f.) verwiesen.  

e) die vertragsgerechte Erfüllung der Finanzierungsverträge (Darlehensverträge mit der Sparkasse im Landkreis 

Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim zur Vorfinanzierung der Vorsteuer-Rückerstattung (Kontokorrentkredit) 

und zur Endfinanzierung mit einer Laufzeit von 20 Jahren, jeweils abgeschlossen am 30.06.2025, das Zinssi-

cherungsgeschäft für die Darlehensverträge zur Endfinanzierung vom 15.10.2025 sowie die Darlehensver-

träge zur Zwischenfinanzierung mit den Gründungsgesellschaftern und Gesellschaftern der Emittentin zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung, abgeschlossen zwischen dem 05.09.2023 und dem 15.05.2025), die Aus-

zahlung des Fremdkapitals entsprechend des Kapitalbedarfs im Bauablauf und die Einhaltung der kalkulier-

ten Zinsen für die Laufzeit der Fremdfinanzierung (zu den geplanten Konditionen der Fremdfinanzierung 

siehe S. 55 f.). Dies ist Bedingung dafür, dass der geplante Überschuss der Emittentin erwirtschaftet werden 

kann, um die Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlage zu ermöglichen. Es wird insoweit auf die 

Erläuterungen zu den Risiken in Verbindung mit dem Einsatz von Fremdkapital (S. 34 f.) und zum Zinsrisiko 

(S. 36) verwiesen.  

f) der störungsfreie Anlagenbetrieb und die störungsfreie Einspeisung des erzeugten Stroms in das Stromnetz 

über die prognostizierte Nutzungsdauer der Windenergieanlage von 20 Jahren, sowie das Erreichen der auf 

Grundlage der Ertragsgutachten der EWS Consulting GmbH und der RSC GmbH kalkulierten Stromerträge 

von jährlich rund 9.090.000 kWh ab dem ersten vollen Betriebsjahr (2027). Dies ist Grundlage und Bedingung 

dafür, dass der geplante Überschuss der Emittentin erwirtschaftet werden kann, um die Verzinsung und 

Rückzahlung der Vermögensanlage zu ermöglichen. Es wird insoweit auf die Erläuterungen zu den Risiken 

im Zusammenhang mit Reparatur, Wartung und Instandhaltung (S. 28 f.), Risiken aus Auflagen und Betriebs-

beschränkungen (S. 29), Technische Risiken (S. 29), Risiken in Bezug auf die Lebensdauer der Windenergie-

anlage (S. 29 f.), Risiken bei der Stromeinspeisung (S. 32) und Risiken im Zusammenhang mit dem Energie-

ertrag (S. 32) verwiesen.  

g) die Vergütung des eingespeisten Stroms auf Basis des Zuschlagswerts vom 25.03.2025 in Höhe von progno-

segemäß 10,99 ct/kWh (einschließlich prognostizierter Korrektur) und das Ausbleiben negativer Börsens-

trompreise über den in der Prognoserechnung berücksichtigten Sicherheitsabschlag von 2 % hinaus (vgl. 

S. 31 f.). Dies ist Bedingung dafür, dass mit der Stromeinspeisung der geplante Überschuss der Emittentin 

erwirtschaftet werden kann, um die Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlage zu ermöglichen. Es 

wird insoweit auf die Erläuterungen zu den Risiken im Zusammenhang mit der Höhe der Einspeiseförde-

rung/Vergütungsrisiko (S. 30 f.), den Risiken der Direktvermarktung (S. 31) und den Risiken aus der Absen-

kung des Zahlungsanspruchs bei negativen Preisen (S. 31 f.) verwiesen.  

h) die vertragsgerechte Erfüllung des im Zusammenhang mit dem Angebot der Vermögensanlage mit der Bür-

gerEnergie Anlagevermittlung GmbH & Co. KG geschlossenen Vermittlungsvertrags vom 12.05.2025, die voll-

ständige Platzierung der angebotenen Vermögensanlage bis zum 31.12.2025, die vollständige Einzahlung 

der Einlagen innerhalb der Zahlungsfrist von 14 Tagen ab Aufforderung durch die Komplementärin der Emit-

tentin und der Verbleib aller Anleger in der Gesellschaft bis zum Ablauf des Prognosezeitraums (31.12.2046). 

Dies ist Voraussetzung für die prognostizierte Rentabilitätsentwicklung der Emittentin, um die Verzinsung 
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und Rückzahlung der Vermögensanlage zu ermöglichen. Dies ist Bedingung dafür, dass der geplante Über-

schuss der Emittentin erwirtschaftet werden kann, um die Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensan-

lage zu ermöglichen. Es wird insoweit auf die Erläuterungen zu den Vertragsrisiken (S. 33) und zum Eigenka-

pitalrisiko (S. 35) verwiesen. 

i) Der Fortbestand der gegenwärtigen Rechtslage und der steuerrechtlichen Rahmenbedingungen. Dies ist Be-

dingung dafür, dass der geplante Überschuss der Emittentin erwirtschaftet werden kann, um die Verzinsung 

und Rückzahlung der Vermögensanlage zu ermöglichen. Nähere Ausführungen zum Fortbestand der gegen-

wärtigen Rechtslage und zu den steuerrechtlichen Rahmenbedingungen finden sich auf S. 22 f. (Marktumfeld 

und Rechtliche und Steuerrechtliche Rahmenbedingungen). Im Übrigen wird insoweit auf die Erläuterungen 

zu den Risiken in Verbindung mit Änderungen der Rechtslage (S. 36) und zu steuerlichen Risiken (S. 39) ver-

wiesen. 

Die vorstehenden Grundlagen und Bedingungen der Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlage sind we-

sentlich, damit die Emittentin den Betrieb der Windenergieanlage aufnehmen kann, den für die Errichtung, den 

Betrieb und den Rückbau der Windenergieanlage kalkulierten Kostenrahmen einhält und die kalkulierten Ein-

nahmen erzielt. Wenn die vorstehenden wesentlichen Grundlagen und Bedingungen eingehalten werden, ist die 

Emittentin voraussichtlich in der Lage, die prognostizierte Verzinsung und Rückzahlung zu leisten. Werden die 

vorstehenden wesentlichen Grundlagen und Bedingungen nicht eingehalten, kann es zu Terminverzögerungen 

bei der Inbetriebnahme der Windenergieanlage, Kostenüberschreitungen, geringeren Umsatzerlösen und erhöh-

tem Liquiditätsbedarf der Emittentin kommen. Dies würde dazu führen, dass sich die Verzinsung und Rückzah-

lung der Vermögensanlage geringer darstellt als prognostiziert. Geplante Ausschüttungen an die Anleger könn-

ten teilweise oder insgesamt ausfallen und die Fähigkeit der Emittentin, die Rückzahlung der Vermögensanlage 

vorzunehmen, könnte ganz oder teilweise beeinträchtigt werden.  
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Auswirkungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Geschäftsaussichten auf die Fä-

higkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensan-

lage nachzukommen 

Vorbemerkung 

Die nachfolgenden Tabellen und Erläuterungen zeigen die Prognosen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

der Emittentin bei einem planmäßigen Geschäftsverlauf für den gesamten Planungszeitraum und stellen die er-

wartete zukünftige Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin dar, die nach bestem 

Gewissen auf der Grundlage der gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Geschäftsführung der Emittentin 

und anderen allgemein zugänglichen Informationen beruhen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es 

sich um zukunftsgerichtete Aussagen (Prognosen) handelt, für die keine Garantie übernommen werden kann. 

Bei dieser Art langfristig ausgerichteter Beteiligungen kann es während des Prognosezeitraums zu Abweichungen 

von den Prognosen kommen, die sich auf den Ertragswert auswirken können. Es ist davon auszugehen, dass die 

tatsächlichen Werte von den prognostizierten Werten abweichen werden. Insofern wird ausdrücklich auf das 

Kapitel Risiken im Zusammenhang mit der Vermögensanlage (S. 26 - 40) verwiesen. Die geplante Nutzungsdauer 

der Windenergieanlage wird bis zum 31.12.2046 angenommen. In den Prognoserechnungen wird deswegen der 

Zeitraum bis zum 31.12.2046 dargestellt. Die Mindestlaufzeit der Vermögensanlage endet ebenfalls zum 

31.12.2046, d.h., dass ein Anleger die Vermögensanlage zu diesem Zeitpunkt erstmalig ordentlich kündigen kann. 

Die voraussichtliche Vermögenslage der Emittentin (Prognose) 

Die nachfolgende Übersicht zeigt die voraussichtliche Vermögenslage, d.h. die Planbilanzen der Emittentin je-
weils zum Jahresende über die Jahre 2025 bis 2046. 

 

 
Anmerkung: Die angegebenen Werte können Rundungsdifferenzen enthalten  

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Aktiva

A. Anlagevermögen

Sachanlagen 5.295.031 9.789.281 8.426.719 7.864.938 7.303.156 6.741.375 6.179.594 5.617.813 5.056.031 4.494.250 3.932.469

B. Umlaufvermögen

Forderungen u. sonst. 

Vermögensgegenstände 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bankguthaben -861.000 -861.000 336.175 287.817 271.936 269.803 252.860 249.546 259.800 255.057 263.754

Summe Aktiva 4.434.031 8.928.281 8.762.894 8.152.755 7.575.092 7.011.178 6.432.454 5.867.359 5.315.831 4.749.307 4.196.223

Passiva

A. Eigenkapital

Gezeichnetes Kommanditkapital 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000

Kumulierte Ausschüttungen 0 0 -57.000 -114.000 -171.000 -228.000 -313.500 -399.000 -484.500 -598.500 -712.500

Kumuliertes Jahresergebnis -317.069 -563.919 -672.306 -777.268 -849.753 -908.489 -953.535 -984.952 -1.002.802 -1.007.148 -998.055

B. Verbindlichkeiten

Gegenüber Kreditinstituten 3.326.100 8.067.200 8.067.200 7.619.022 7.170.844 6.722.667 6.274.489 5.826.311 5.378.133 4.929.956 4.481.778

Summe Passiva 4.434.031 8.928.281 8.762.894 8.152.755 7.575.092 7.011.178 6.432.454 5.867.359 5.315.831 4.749.307 4.196.223

Alle Beträge in Euro

Geschäftsjahr

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

Aktiva

A. Anlagevermögen

Sachanlagen 3.370.688 2.808.906 2.247.125 1.685.344 1.123.563 561.781 0 0 0 0 0

B. Umlaufvermögen

Forderungen u. sonst. 

Vermögensgegenstände 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bankguthaben 273.636 296.581 304.016 324.366 357.556 403.508 433.643 469.743 414.607 313.339 380.563

Summe Aktiva 3.644.323 3.105.487 2.551.141 2.009.710 1.481.119 965.289 433.643 469.743 414.607 313.339 380.563

Passiva

A. Eigenkapital

Gezeichnetes Kommanditkapital 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000

Kumulierte Ausschüttungen -826.500 -940.500 -1.083.000 -1.225.500 -1.368.000 -1.510.500 -1.681.500 -1.852.500 -2.052.000 -2.308.500 -2.850.000

Kumuliertes Jahresergebnis -987.777 -964.435 -928.104 -878.857 -816.770 -741.922 -654.391 887 593.429 1.196.839 1.805.563

B. Verbindlichkeiten

Gegenüber Kreditinstituten 4.033.600 3.585.422 3.137.244 2.689.067 2.240.889 1.792.711 1.344.533 896.356 448.178 0 0

Summe Passiva 3.644.323 3.105.487 2.551.141 2.009.710 1.481.119 965.289 433.643 469.743 414.607 313.339 380.563

Geschäftsjahr
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Die Auswirkungen der Vermögenslage auf die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung 

und Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen: 

Die Planbilanzen zeigen die Vermögenswerte der Emittentin (Aktiva) sowie die prognostizierte Entwicklung des 

Eigen- und Fremdkapitals (Passiva).  

Aktiva  

Das Anlagevermögen umfasst die Windenergieanlage einschließlich der Netzinfrastruktur. Der bilanzierte Wert 

des Anlagevermögens reduziert sich mit den Abschreibungen. Die Windenergieanlage einschließlich der der tech-

nischen Einrichtungen für die Einspeisung der erzeugten elektrischen Energie in das öffentliche Stromnetz wird 

planmäßig über 16 Jahre linear abgeschrieben. Zum 31.12.2042 werden sie mit null Euro bilanziert sein. Ein hö-

heres Anlagevermögen würde einen erhöhten Fremd- und Eigenkapitaleinsatz erfordern und zu Mehrkosten der 

Emittentin führen. Dies könnte die Fähigkeit der Emittentin zur prognostizierten Verzinsung und Rückzahlung 

der Vermögensanlage negativ beeinflussen.  

Das Umlaufvermögen besteht aus dem Bankguthaben der Emittentin zum jeweiligen Jahresende. Forderungen 

und sonstige Vermögensgegenstände bestehen nicht. Die Bankguthaben bestehen aus dem Bestand liquider Mit-

tel auf Bankkonten einschließlich der Rücklagen für Schuldendienst und Rückbau. Ein geringeres Umlaufvermö-

gen würde die Liquiditätslage der Emittentin verschlechtern. Dies könnte dazu führen, dass die vorhandene Li-

quidität für die prognostizierte Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlage nicht ausreicht. Dies könnte 

die Fähigkeit der Emittentin zur prognostizierten Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlage negativ be-

einflussen. 

Passiva:  

Beim Eigenkapital werden das gezeichnete Kommanditkapital (gleichzeitig die Haftsumme), die kumulierten Aus-

schüttungen und das kumulierte Jahresergebnis dargestellt. Das gezeichnete Kommanditkapital ist dabei unver-

änderlich dargestellt, Rückzahlungen auf die Einlage fließen in die Berechnung der kumulierten Ausschüttungen 

ein. Eine Abweichung des gezeichneten Kommanditkapitals würde eine von der Planung abweichende Eigenka-

pitaleinwerbung ausdrücken. Es wird davon ausgegangen, dass das Kommanditkapital vollständig bis zum 

31.12.2025 eingezahlt sein wird. Wird das prognostizierte Kommanditkapital nicht in der vollen Höhe oder später 

als angenommen einbezahlt, kann dies einen zusätzlichen Fremdkapitalbedarf auslösen. Dies könnte die Fähig-

keit der Emittentin zur prognostizierten Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlage negativ beeinflussen. 

Das kumulierte Jahresergebnis drückt die Summe der Jahreserbnisse der Emittentin aus. Sollte das kumulierte 

Jahresergebnis niedriger ausfallen, kann dies negative Folgen für die Ertragslage der Emittentin haben und dazu 

führen, dass die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermö-

gensanlage nachzukommen, negativ beeinflusst wird. 

Die Verbindlichkeiten bestehen aus Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Verbindlichkeiten gegenüber 

Kreditinstituten ergeben sich aus den einen geplanten langfristigen Bankdarlehen zur Endfinanzierung. Das Dar-

lehen wird prognosegemäß im Jahr 2045 vollständig zurückgezahlt sein. Höhere Verbindlichkeiten würden zu 

einem höheren Tilgungsaufwand und zu erhöhten Zinsen der Emittentin führen. Dies könnte die Fähigkeit der 

Emittentin zur prognostizierten Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlage negativ beeinflussen. 

Durch die vorgenannten Abweichungen könnten sich die Vermögenslage der Emittentin und deren Fähigkeit, 

ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen, verschlechtern. 

Hinweis: Es wird darüber hinaus auf die Darstellung der voraussichtlichen Vermögenslage der Emittentin mit 

Erläuterung der wesentlichen Annahmen und Wirkungszusammenhänge auf S. 108– 109 verwiesen.  
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Die voraussichtliche Finanzlage der Emittentin (Prognose) 

Die nachfolgende Übersicht zeigt die voraussichtliche Finanzlage, d.h. die Plan-Liquiditätsentwicklung und Plan-

Ausschüttung der Emittentin über den Zeitraum vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2046. 

 
Anmerkung: Die angegebenen Werte können Rundungsdifferenzen enthalten   

(Alle Beträge in Euro)

01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12.

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

(+) Umsatzerlöse 0 0 977.211 977.211 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191

(-) Betriebskosten 19.646 21.850 220.080 222.925 227.150 230.122 233.154 236.247 239.401 242.618 245.900

davon Vollwartungsvertrag 0 0 81.600 83.232 84.897 86.595 88.326 90.093 91.895 93.733 95.607

davon Haftpflicht- / 

Allgefahrenversicherung
100 100 3.900 3.978 4.058 4.139 4.221 4.306 4.392 4.480 4.569

davon Telefon 0 0 1.200 1.224 1.248 1.273 1.299 1.325 1.351 1.378 1.406

davon Vergütung 

Komplementärin
1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250

davon kaufmännische und 

technische Betriebsführung
0 0 31.182 31.805 33.065 33.726 34.401 35.089 35.791 36.506 37.237

davon Steuerberatung, 

Buchführung
8.500 8.500 8.500 8.670 8.843 9.020 9.201 9.385 9.572 9.764 9.959

davon Wirtschaftsprüfer 2.000 2.000 2.000 2.040 2.081 2.122 2.165 2.208 2.252 2.297 2.343

davon Stromkosten 0 0 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200

davon Direktvermarktung 

MPM
0 0 13.635 13.635 13.635 13.635 13.635 13.635 13.635 13.635 13.635

davon Pacht 0 0 39.566 39.566 40.265 40.265 40.265 40.265 40.265 40.265 40.265

davon BNK 0 0 2.500 2.550 2.601 2.653 2.706 2.760 2.815 2.872 2.929

davon Monitoring 0 0 867 885 902 920 939 958 977 996 1.016

davon Kommunale Beteiligung 0 0 18.180 18.180 18.180 18.180 18.180 18.180 18.180 18.180 18.180

davon Unvorhergesehenes 7.796 10.000 10.500 10.710 10.924 11.143 11.366 11.593 11.825 12.061 12.302

(-) Zinsaufwendungen 207.749 225.000 303.737 297.467 280.745 264.024 247.302 230.581 213.859 197.138 180.416

(-) Abschreibungen 0 0 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781

(-) Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(=) Jahresergebnis -227.395 -246.850 -108.387 -104.962 -72.485 -58.736 -45.046 -31.417 -17.850 -4.346 9.094

(+) Abschreibungen 0 0 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781

(+) Zinsaufwendungen 207.749 225.000 303.737 297.467 280.745 264.024 247.302 230.581 213.859 197.138 180.416

(+) Abnahme der Forderungen 

u. sonst. 

Vermögensgegenstände

5.507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(-) Abnahme der 

Rückstellungen
2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(-) Abnahme der 

Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen

48.106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(-) Abnahme der sonstigen 

Verbindlichkeiten
225.769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(=) Cashflow aus laufender 

Geschäftstätigkeit 
-290.014 -21.850 757.131 754.286 770.041 767.069 764.037 760.945 757.790 754.573 751.291

(-) Investitionen in das 

Sachanlagevermögen 
4.252.986 4.494.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(=) Cashflow nach 

Investitionstätigkeit 
-4.543.001 -4.516.100 757.131 754.286 770.041 767.069 764.037 760.945 757.790 754.573 751.291

(+) Eigenkapitaleinzahlungen 1.418.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(+) Aufnahme von Krediten 3.326.100 4.741.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(-) Tilgung von Krediten 0 0 0 448.178 448.178 448.178 448.178 448.178 448.178 448.178 448.178

(-) Gezahlte Zinsen 207.749 225.000 303.737 297.467 280.745 264.024 247.302 230.581 213.859 197.138 180.416

(-) Ausschüttung 0 0 57.000 57.000 57.000 57.000 85.500 85.500 85.500 114.000 114.000

Ausschüttung in % der Einlage 0,00% 0,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 6,00% 6,00% 6,00% 8,00% 8,00%

(=) Cashflow nach 

Finanzierungstätigkeit 
-6.650 0 396.394 -48.358 -15.882 -2.133 -16.943 -3.314 10.253 -4.743 8.697

(+) Bankguthaben Vorjahr 6.650 0 0 396.394 348.036 332.154 330.022 313.079 309.765 320.018 315.276

(=) Bankguthaben 0 0 396.394 348.036 332.154 330.022 313.079 309.765 320.018 315.276 323.973

davon Rückbaurücklage 0 0 13.750 27.500 41.250 55.000 68.750 82.500 96.250 110.000 123.750

davon Schuldendienstrücklage 0 0 223.693 218.677 213.660 208.644 203.628 198.611 193.595 188.578 183.562

davon freie Liquidität nach 

Ausschüttung 
0 0 158.951 101.859 77.244 66.378 40.701 28.654 30.174 16.698 16.661

Kalender-/ Geschäftsjahr
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Anmerkung: Die angegebenen Werte können Rundungsdifferenzen enthalten   

(Alle Beträge in Euro)

01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. kumuliert

2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
01.01.2025-

31.12.2046

(+) Umsatzerlöse 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 19.903.864

(-) Betriebskosten 261.437 265.096 268.827 272.633 276.515 280.475 284.513 288.633 292.835 297.121 301.493 5.228.671

davon Vollwartungsvertrag 109.709 111.904 114.142 116.425 118.753 121.128 123.551 126.022 128.542 131.113 133.735 2.131.001

davon Haftpflicht- / 

Allgefahrenversicherung
4.661 4.754 4.849 4.946 5.045 5.146 5.249 5.354 5.461 5.570 5.682 94.960

davon Telefon 1.434 1.463 1.492 1.522 1.552 1.583 1.615 1.647 1.680 1.714 1.748 29.157

davon Vergütung 

Komplementärin
1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 27.500

davon kaufmännische und 

technische Betriebsführung
37.981 38.741 39.516 40.306 41.112 41.934 42.773 43.629 44.501 45.391 46.299 770.985

davon Steuerberatung, 

Buchführung
10.158 10.361 10.569 10.780 10.996 11.216 11.440 11.669 11.902 12.140 12.383 223.528

davon Wirtschaftsprüfer 2.390 2.438 2.487 2.536 2.587 2.639 2.692 2.746 2.800 2.856 2.914 52.595

davon Stromkosten 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 104.000

davon Direktvermarktung 

MPM
13.635 13.635 13.635 13.635 13.635 13.635 13.635 13.635 13.635 13.635 13.635 272.700

davon Pacht 40.265 40.265 40.265 40.265 40.265 40.265 40.265 40.265 40.265 40.265 40.265 803.909

davon BNK 2.988 3.047 3.108 3.171 3.234 3.299 3.365 3.432 3.501 3.571 3.642 60.743

davon Monitoring 1.037 1.057 1.078 1.100 1.122 1.144 1.167 1.191 1.215 1.239 1.264 21.075

davon Kommunale Beteiligung 18.180 18.180 18.180 18.180 18.180 18.180 18.180 18.180 18.180 18.180 18.180 363.600

davon Unvorhergesehenes 12.548 12.799 13.055 13.317 13.583 13.855 14.132 14.414 14.703 14.997 15.297 272.918

(-) Zinsaufwendungen 163.695 146.973 130.252 113.530 96.809 80.087 63.365 46.644 29.922 13.201 2.750 3.535.245

(-) Abschreibungen 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 0 0 0 0 8.988.500

(-) Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0 0 6.637 81.892 83.458 84.224 256.211

(=) Jahresergebnis 10.278 23.341 36.332 49.247 62.087 74.848 87.531 655.278 592.542 603.411 608.724 1.895.237

(+) Abschreibungen 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 0 0 0 0 8.988.500

(+) Zinsaufwendungen 163.695 146.973 130.252 113.530 96.809 80.087 63.365 46.644 29.922 13.201 2.750 3.535.245

(+) Abnahme der Forderungen 

u. sonst. 

Vermögensgegenstände

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.507

(-) Abnahme der 

Rückstellungen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000

(-) Abnahme der 

Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.106

(-) Abnahme der sonstigen 

Verbindlichkeiten
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225.769

(=) Cashflow aus laufender 

Geschäftstätigkeit 
735.754 732.096 728.364 724.558 720.676 716.717 712.678 701.922 622.464 616.611 611.474 14.148.613

(-) Investitionen in das 

Sachanlagevermögen 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.747.236

(=) Cashflow nach 

Investitionstätigkeit 
735.754 732.096 728.364 724.558 720.676 716.717 712.678 701.922 622.464 616.611 611.474 5.401.377

(+) Eigenkapitaleinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.418.000

(+) Aufnahme von Krediten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.067.200

(-) Tilgung von Krediten 448.178 448.178 448.178 448.178 448.178 448.178 448.178 448.178 448.178 448.178 0 8.067.200

(-) Gezahlte Zinsen 163.695 146.973 130.252 113.530 96.809 80.087 63.365 46.644 29.922 13.201 2.750 3.535.245

(-) Ausschüttung 114.000 114.000 142.500 142.500 142.500 142.500 171.000 171.000 199.500 256.500 541.500 2.850.000

Ausschüttung in % der Einlage 8,00% 8,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 12,00% 12,00% 14,00% 18,00% 38,00% 200,00%

(=) Cashflow nach 

Finanzierungstätigkeit 
9.881 22.945 7.435 20.351 33.190 45.952 30.134 36.100 -55.136 -101.267 67.224 434.132

(+) Bankguthaben Vorjahr 323.973 333.855 356.799 364.234 384.585 417.775 463.727 493.861 529.961 474.825 373.558

(=) Bankguthaben 333.855 356.799 364.234 384.585 417.775 463.727 493.861 529.961 474.825 373.558 440.782

davon Rückbaurücklage 137.500 151.250 165.000 178.750 192.500 206.250 220.000 233.750 247.500 261.250 275.000

davon Schuldendienstrücklage 178.545 173.529 168.512 163.496 158.479 153.463 148.447 143.430 138.414 825 0

davon freie Liquidität nach 

Ausschüttung 
17.809 32.021 30.722 42.339 66.796 104.014 125.415 152.781 88.912 111.483 165.782

Kalender-/ Geschäftsjahr
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Die Auswirkungen der Finanzlage auf die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und 

Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen: 

Die Emittentin erfüllt ihre Verpflichtungen zur Zins- und Rückzahlung der Vermögensanlage aus den vorhande-

nen liquiden Mitteln. Voraussetzung dafür ist, dass die Emittentin aus den Umsatzerlösen aus der Einspeisung 

und dem Verkauf der durch die Windenergieanlage erzeugten elektrischen Energie entsprechende Liquiditäts-

überschüsse erwirtschaftet, damit Ausschüttungen an die Anleger erfolgen können. Die Finanzlage gibt Auskunft 

über die Herkunft und die Verwendung der eingesetzten Mittel einschließlich der Fristigkeiten der von der Emit-

tentin eingesetzten Finanzierungsmittel.  

Nach Inbetriebnahme der Windenergieanlage erzielt die Emittentin Umsatzerlöse aus der Einspeisung und dem 

Verkauf der erzeugten elektrischen Energie. Hinzu kommt in den Jahren 2027 bis 2046 eine prognostizierte Er-

stattung der finanziellen Beteiligung der umliegenden Gemeinden, die im Umfang von 0,2 Cent/kWh geleistet 

wird (siehe dazu S. 103, Fn.1). Sollten die Erlöse aus dem Stromverkauf und der finanziellen Erstattung nicht in 

dem geplanten Umfang erzielt werden können, kann dies die Finanzlage der Emittentin verschlechtern und ihre 

Fähigkeit, ihren Verpflichtungen zur Zins- und Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen, negativ be-

einflussen. 

Aus den Umsatzerlösen deckt die Emittentin die laufenden Betriebskosten, Zinsaufwendungen, Steuerzahlun-

gen sowie Tilgung von Krediten. Die Betriebskosten setzen sich zusammen aus Kosten des Vollwartungsvertrags, 

Haftpflicht- und Allgefahrenversicherung, Telefon, Vergütung für die Komplementärin, Kosten für die kaufmän-

nische und technische Betriebsführung, Kosten für Steuerberatung, Buchführung und Wirtschaftsprüfung, 

Stromkosten, Kosten der Direktvermarktung, Kosten für Pacht (Vergütungen an die Grundstückseigentümer aus 

den Gestattungsverträgen für die Nutzung von Grundstücken), Kosten für bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung 

(BNK), Kosten für Monitoring, Kosten für die kommunale Beteiligung der umliegenden Gemeinden in Höhe von 

0,2 Cent je kWh und Unvorhergesehenes. Steuerzahlungen betreffen die Gewerbesteuer. Sollten Betriebskosten, 

Zinszahlungen oder Steuerzahlungen höher als angenommen ausfallen, würde das die Finanzlage der Emittentin 

verschlechtern und ihre Fähigkeit, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage 

nachzukommen, negativ beeinflussen.  

Die dargestellte Position Zinsaufwendungen ergibt sich aus der Inanspruchnahme des Fremdkapitals zur Finan-

zierung der Investitionen der Emittentin. Diese Position und die Abschreibungen werden lediglich zur Darstellung 

des Jahresergebnisses abgezogen und anschließend wieder addiert. Sie haben somit keinen Einfluss auf den 

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit der Emittentin, also die aus der geschäftlichen Tätigkeit erwirtschaf-

teten liquiden Mittel. Die dargestellten Abnahmen von Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen, 

Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stellen die zahlungswirksame Auflösung 

der entsprechenden in der Bilanz zum 31.12.2024 (siehe S. 82) dargestellten Positionen dar. Die dargestellte 

Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten stellt die zahlungswirksame Auflösung der in der Bilanz zum 

31.12.2024 (siehe S. 82) dargestellten Positionen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Ver-

bindlichkeiten gegenüber persönlich haftenden Gesellschaftern, Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten 

und sonstigen Verbindlichkeiten dar. 

Insgesamt ergibt sich aus den vorgenannten Positionen der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit. Liegen 

diese aus der geschäftlichen Tätigkeit erwirtschafteten liquiden Mittel unter den angesetzten Beträgen, kann 

dies die Finanzlage der Emittentin verschlechtern und ihre Fähigkeit, ihren Verpflichtungen zur Zins- und Rück-

zahlung der Vermögensanlage nachzukommen, negativ beeinflussen.  

Die Investitionen in das Sachanlagevermögen erfolgen in die langfristig nutzbare Windenergieanlage und um-

fassen Zahlungen an den Anlagenhersteller der Windenergieanlage aufgrund des Liefervertrages, Vergütungen 

an die ZSE Zäuner und Stinauer Energie GbR für erbrachte Lieferungen und Leistungen entsprechend dem Errich-

tungs- und Baubegleitungsvertrag, Konzeption und Prospekterstellung, Eigenkapitalvermittlung sowie Notarkos-

ten. Der Cashflow nach Investitionstätigkeit drückt den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich der 

Summe dieser vorgenannten Investitionen aus. Liegen die Investitionen über den angesetzten Beträgen, kann 

dies die Finanzlage der Emittentin verschlechtern und ihre Fähigkeit, ihren Verpflichtungen zur Zins- und 
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Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen, negativ beeinflussen.  

Die Investitionen werden im Rahmen einer Projektfinanzierung mit langfristig gebundenem Eigen- und Fremd-

kapital finanziert. Das Fremdkapital besteht aus einem Bankdarlehen zur Endfinanzierung. In der Bauphase er-

geben sich die Zahlungsmittel der Emittentin aus den Einzahlungen auf das Eigen- und das Abrufen des Fremd-

kapitals. In der Betriebsphase erwirtschaftet die Emittentin Einnahmen aus Stromeinspeisung. Zinserträge wer-

den nicht angenommen. Die Tilgung der Kredite erfolgt aus den Umsatzerlösen. Die gezahlten Zinsen ergeben 

sich aus der Inanspruchnahme des Fremdkapitals zur Finanzierung der Investitionen der Emittentin einschließlich 

Bürgschaftskosten für die Rückbausicherheit. Sollten sich die prognostizierten Finanzierungsmittel verringern, 

z.B. weil das Darlehen nicht fristgerecht abgerufen werden kann oder Einzahlungen auf die Gesellschaftereinla-

gen verspätet erfolgen oder ausbleiben, kann dies die Finanzlage der Emittentin verschlechtern und ihre Fähig-

keit, ihren Verpflichtungen zur Zins- und Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen, negativ beeinflus-

sen. 

Aus der verbleibenden Liquidität werden Ausschüttungen an die Kommanditisten im Verhältnis ihrer festen Ka-

pitalkonten geleistet. Dabei handelt es sich auch teilweise um die Rückzahlung der Vermögensanlage. Es erfolgt 

keine endfällige Rückzahlung der Vermögensanlage. Wenn die prognostizierte Liquidität zu den geplanten Aus-

schüttungszeitpunkten nicht vorhanden ist, können geplante Ausschüttungen und auch ein etwaiges Auseinan-

dersetzungsguthaben nicht im vorgesehenen Umfang oder überhaupt nicht ausgezahlt werden. Dies könnte die 

Finanzlage der Emittentin verschlechtern und ihre Fähigkeit, ihren Verpflichtungen zur Zins- und Rückzahlung 

der Vermögensanlage nachzukommen, negativ beeinflussen. 

Der Cashflow nach Finanzierungstätigkeit drückt den Cashflow nach Investitionstätigkeit zuzüglich des einge-

zahlten Eigenkapitals und der Kredite und abzüglich Tilgungszahlungen, gezahlter Zinsen und Ausschüttungen an 

die Kommanditisten aus. Liegt der Cashflow nach Finanzierungstätigkeit unter den angesetzten Beträgen, kann 

dies die Finanzlage der Emittentin verschlechtern und ihre Fähigkeit, ihren Verpflichtungen zur Zins- und Rück-

zahlung der Vermögensanlage nachzukommen, negativ beeinflussen. 

Die verbleibende Liquidität der Emittentin stellt das Bankguthaben dar. Die Emittentin unterteilt dieses in eine 

Rücklage für den Rückbau, eine Schuldendienstrücklage und freie Liquidität. Liegt das Bankguthaben unter den 

angesetzten Beträgen, kann dies die Finanzlage der Emittentin verschlechtern und ihre Fähigkeit, ihren Verpflich-

tungen zur Zins- und Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen, negativ beeinflussen. 

Hinweis zu geplanten Ausschüttungen: Die erste Ausschüttung für das Jahr 2027 ist in 2028 vorgesehen. Die 

Ausschüttungen sind jeweils in dem Jahr als Abflüsse vermerkt für das sie anfallen. Tatsächlich werden die Aus-

schüttungen, abweichend von der Darstellung der Finanzlage der Emittentin, jeweils im Folgejahr nach einem 

entsprechenden Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Anleger ausgezahlt.   

Hinweis: Es wird darüber hinaus auf die Darstellung der voraussichtlichen Finanzlage der Emittentin mit Erläute-

rung der wesentlichen Annahmen und Wirkungszusammenhänge auf S. 101 – 105 verwiesen.  
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Die voraussichtliche Ertragslage der Emittentin (Prognose) 

Die nachfolgende Übersicht zeigt die voraussichtliche Ertragslage, d.h. die Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 

der Emittentin über den Zeitraum vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2046. 

 

 

   

Anmerkung: Die angegebenen Werte können Rundungsdifferenzen enthalten   

(Alle Beträge in Euro)

01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12.

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

(+) Umsatzerlöse 0 0 977.211 977.211 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191

(-) Sonstige betriebliche 

Aufwendungen
19.646 21.850 220.080 222.925 227.150 230.122 233.154 236.247 239.401 242.618 245.900

(-) Abschreibungen auf 

Sachanlagen
0 0 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781

Betriebsergebnis -19.646 -21.850 195.350 192.505 208.260 205.288 202.256 199.163 196.009 192.792 189.510

(+) Zinserträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(-) Zinsaufwendungen 207.749 225.000 303.737 297.467 280.745 264.024 247.302 230.581 213.859 197.138 180.416

Finanzergebnis -207.749 -225.000 -303.737 -297.467 -280.745 -264.024 -247.302 -230.581 -213.859 -197.138 -180.416

Ergebnis gewöhnliche 

Geschäftstätigkeit
-227.395 -246.850 -108.387 -104.962 -72.485 -58.736 -45.046 -31.417 -17.850 -4.346 9.094

(+) Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Steuerliches 

Jahresergebnis
-227.395 -246.850 -108.387 -104.962 -72.485 -58.736 -45.046 -31.417 -17.850 -4.346 9.094

Einkünfte aus 

Gewerbebetrieb bei einer 

Beteiligung von € 10.000,-

-1.802 -1.732 -761 -737 -509 -412 -316 -220 -125 -30 64

Kalender-/ 

Geschäftsjahr

(Alle Beträge in Euro)

01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. kumuliert

2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
01.01.2025-

31.12.2046

(+) Umsatzerlöse 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 19.903.864

(-) Sonstige betriebliche 

Aufwendungen
261.437 265.096 268.827 272.633 276.515 280.475 284.513 295.270 374.727 380.580 385.718 5.484.882

(-) Abschreibungen auf 

Sachanlagen
561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 0 0 0 0 8.988.500

Betriebsergebnis 173.973 170.314 166.583 162.777 158.895 154.935 150.897 701.922 622.464 616.611 611.474 5.430.482

(+) Zinserträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(-) Zinsaufwendungen 163.695 146.973 130.252 113.530 96.809 80.087 63.365 46.644 29.922 13.201 2.750 3.535.245

Finanzergebnis -163.695 -146.973 -130.252 -113.530 -96.809 -80.087 -63.365 -46.644 -29.922 -13.201 -2.750 -3.535.245

Ergebnis gewöhnliche 

Geschäftstätigkeit
10.278 23.341 36.332 49.247 62.087 74.848 87.531 655.278 592.542 603.411 608.724 1.895.237

(+) Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0 0 6.637 81.892 83.458 84.224 256.211

Steuerliches 

Jahresergebnis
10.278 23.341 36.332 49.247 62.087 74.848 87.531 661.914 674.434 686.869 692.948 2.151.448

Einkünfte aus 

Gewerbebetrieb bei einer 

Beteiligung von € 10.000,-

72 164 255 346 436 525 614 4.645 4.733 4.820 4.863 14.891

Kalender-/ 

Geschäftsjahr
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Die Auswirkungen der Ertragslage auf die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und 

Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen 

Die voraussichtliche Ertragslage ergibt sich aus den Einnahmen und Aufwendungen der Emittentin. Einzige Ein-

nahmequelle der Emittentin sind Umsatzerlöse aus dem Verkauf der erzeugten elektrischen Energie und die 

nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2023) vom Netzbetreiber gezahlte Marktprämie. Hinzu kommt 

eine prognostizierte Erstattung der finanziellen Beteiligung der umliegenden Gemeinden in Höhe von 0,2 Cent je 

kWh, die von der Emittentin gemäß § 6 EEG 2023 geleistet wird (siehe dazu S. 107, Fn. 1). Die Summe der Ein-

nahmen der Emittentin hängt von den jährlichen Stromerträgen ab. Zinserträge aus der Anlage freier Liquidität 

werden nicht angenommen. Sollten die prognostizierten Erlöse aus der Stromeinspeisung z.B. aufgrund eines 

geringeren Windangebots niedriger ausfallen, würde dies zu geringeren Umsatzerlösen führen und damit die 

Ertragslage der Emittentin negativ beeinflussen. Die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur Zinszah-

lung und Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen, würde dadurch negativ beeinflusst. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus Kosten des Vollwartungsvertrags, Haft-

pflicht- und Allgefahrenversicherungen, Telefon, Kosten für die kaufmännische und technische Betriebsführung, 

Vergütung für die Komplementärin, Kosten für Steuerberatung Buchführung und Wirtschaftsprüfer, Stromkos-

ten, Kosten der Direktvermarktung, Kosten für Pacht (Vergütungen an die Grundstückseigentümer aus den Ge-

stattungsverträgen für die Nutzung von Grundstücken), Kosten für bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung (BNK), 

Kosten für ein Monitoring, Kosten für die kommunale Beteiligung der umliegenden Gemeinden in Höhe von 0,2 

Cent je kWh, Unvorhergesehenes und der Gewerbesteuer. Höhere als die geplanten Kosten würden sich negativ 

auf die Ertragslage der Emittentin auswirken und dazu führen, dass die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflich-

tungen zur Zinszahlung und zur Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen, verringert wird. 

Die Zinsaufwendungen ergeben sich aus der Inanspruchnahme des Fremdkapitals zur Finanzierung der Investi-

tionen der Emittentin. Höhere als die geplanten Zinsaufwendungen würden sich negativ auf die Ertragslage der 

Emittentin auswirken. Die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung der 

Vermögensanlage nachzukommen, würde dadurch negativ beeinflusst. 

Für die Ertragslage sind darüber hinaus Abschreibungen auf die Sachanlagen sowie die Gewerbesteuer zu be-

rücksichtigen. Sollten sich die steuerlichen Bedingungen im Planungszeitraum verändern, kann dies negative Fol-

gen für die Ertragslage der Emittentin haben und dazu führen, dass die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflich-

tungen zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen, negativ beeinflusst wird. 

Der Saldo aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sowie der Gewerbesteuer ergibt das ausge-

wiesene steuerliche Jahresergebnis der Emittentin. Sollte das steuerliche Jahresergebnis niedriger ausfallen, 

kann dies negative Folgen für die Ertragslage der Emittentin haben und dazu führen, dass die Fähigkeit der Emit-

tentin, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen, negativ 

beeinflusst wird. 

Die Emittentin geht davon aus, dass sie bei Eintritt der prognostizierten Entwicklung der Ertragslage in der Lage 

ist, ihren Verpflichtungen zur Zins- und Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen.  

Hinweis: Es wird darüber hinaus auf die Darstellung der voraussichtlichen Ertragslage der Emittentin mit wesent-

lichen Erläuterungen auf die S. 106 – 107 verwiesen  
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Die Geschäftsaussichten der Emittentin und deren Auswirkungen auf die Fähigkeit der Emittentin, ihren Ver-

pflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen 

Die Geschäftsaussichten der Emittentin stellen sich wie folgt dar: Die Windenergieanlage der Emittentin soll bis 

zum 01.01.2027 fertiggestellt und in Betrieb genommen werden. Ab der Inbetriebnahme der Windenergieanlage 

wird mit der Stromproduktion und Vermarktung des erzeugten Stroms gemäß den Bedingungen des EEG 2023 

begonnen. Für die Darstellung der Geschäftsaussichten der Emittentin wird eine Nutzungsdauer der Windener-

gieanlage bis zum 31.12.2046 angenommen. Nach tatsächlichem Ende der Nutzungsdauer der Windenergiean-

lage wird die Windenergieanlage zurückgebaut. Die Einwerbung des Eigenkapitals soll bis zum 31.12.2025 abge-

schlossen sein.  

Die Geschäftsaussichten der Emittentin werden insbesondere durch das Marktumfeld, den gewählten Standort 

und die dortigen Windverhältnisse, die Investitions-, Betriebs- und Rückbaukosten für die Windenergieanlage, 

die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen sowie den prognostizierten Verlauf der Kapitaleinwer-

bung und der Investitionen beeinflusst.   

Marktumfeld: Der Markt für die Erzeugung von Strom aus Windenergie wird maßgeblich durch den im Rahmen 

der Energiewende beschlossenen Regulierungsrahmen bestimmt. Dieser sieht einen Ausstieg aus der Atomener-

gie und der Kohleverstromung und einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien vor. Grundlage für 

den Ausbau der erneuerbaren Energien ist das EEG 2023. Das EEG 2023 regelt unter anderem den rechtlichen 

Rahmen zur Abgabe von regenerativ erzeugtem Strom an den Netzbetreiber sowie die Vergütung der abgegebe-

nen Strommenge. Der Markt für erneuerbare Energien ist durch das EEG 2023 ein rechtlich stark regulierter 

Markt, in dem die Marktteilnehmer (insbesondere Erzeuger, Netzbetreiber, Direktvermarkter) umfangreiche Re-

gulierungs-, Registrierungs- und Zulassungserfordernisse über die gesamte Wertschöpfungskette regenerativ er-

zeugten Stroms (Erzeugung, Transport, Verteilung, Handel) zu beachten haben. Maßgeblich für die Geschäfts-

aussichten der Emittentin sind dabei insbesondere die gesetzlichen Regelungen zur Pflicht des Netzbetreibers 

zum Anschluss der Windenergieanlage an das Stromnetz und zur Abnahme des erzeugten Stroms. Ferner hängen 

die Geschäftsaussichten der Emittentin von der Vergütung des erzeugten Stroms ab. Soweit die Emittentin die 

EEG-Förderung in Anspruch nimmt, hängt die Höhe der Erlöse in den ersten 20 Betriebsjahren von der Höhe der 

Förderung nach dem EEG ab; im Anschluss oder soweit keine Förderung nach dem EEG in Anspruch genommen 

wird, hängt die Erlöshöhe von den Markpreisen am Strommarkt ab. Änderungen dieser Marktbedingungen und 

Abweichungen der prognostizierten Ertragslage der Emittentin aufgrund von negativen Strompreisen, Netzab-

schaltungen oder höheren Kosten für die Direktvermarktung oder zukünftige Änderungen des EEG, die sich auch 

rückwirkend durch eine niedrigere Vergütung auf die Windenergieanlage der Emittentin auswirken, würden sich 

negativ auf die Geschäftsaussichten der Emittentin und ihre Fähigkeit zur Zinszahlung und Rückzahlung der Ver-

mögensanlage auswirken.   

Standort und Windverhältnisse: Zur Beschreibung des Standortes der geplanten Windenergieanlage wird auf die 

Ausführungen auf S. 46 verwiesen. Die Windverhältnisse am Standort der geplanten Windenergieanlage beein-

flussen die Erträge und damit das Ergebnis der Emittentin maßgeblich. Der Jahresenergieertrag für die Wind-

energieanlage wird mit jährlich rund 9.090.000 kWh ab dem ersten vollen Betriebsjahr (2027) prognostiziert 

(siehe dazu im Einzelnen S. 49 f.). Veränderte Windverhältnisse am Standort können negative Auswirkungen auf 

die Geschäftsaussichten der Emittentin und ihre Fähigkeit zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensan-

lage haben.  

Branche: Die Emittentin ist in der Branche der Stromerzeugung aus Windenergieanlagen tätig. Die Branche ist 

maßgeblich geprägt durch einen Wettbewerb um Flächen, auf denen Windenergieanlagen genehmigt, errichtet 

und wirtschaftlich betrieben werden können. Diese Flächen wurden durch den Abschluss von entsprechenden 

Gestattungs- und Nutzungsverträgen gesichert Die Branche ist ferner geprägt durch einen Wettbewerb um Zu-

schläge zur Förderung des erzeugten Stroms, die von der Bundenetzagentur im Wege einer Ausschreibung ver-

geben werden. Die Emittentin hat einen solchen Zuschlag erhalten (siehe dazu die Ausführungen auf S. 52 f.). 

Stehen die erforderlichen Flächen nicht zur Verfügung oder wird der Zuschlag durch die Bundesnetzagentur wie-

der entzogen, kann dies negative Auswirkungen auf die Geschäftsaussichten der Emittentin und ihre Fähigkeit 

zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage haben.   
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Investitions-, Betriebs- und Rückbaukosten: Die in der Planungsrechnung kalkulierten Aufwendungen für die In-

vestition und den laufenden Betrieb der Windenergieanlage wurden anhand vorliegender vertraglicher Verein-

barungen, Angebote und Erfahrungswerten der Anbieterin und Prospektverantwortlichen aus anderen Wind-

parkprojekten kalkuliert. Die Einhaltung der prognostizierten Kosten wird durch die Leistungen des Windener-

gieanlageherstellers, die Durchsetzbarkeit von möglichen Ansprüchen aus Garantie- und Gewährleistungsfällen 

und durch Versicherungsleistungen im Schadensfall maßgeblich bestimmt. Abweichungen der Investitionskosten 

oder Betriebskosten von der Prognose, z.B. durch höhere Baukosten oder Mehrkosten im Betrieb, können die 

Geschäftsaussichten der Emittentin und ihre Fähigkeit zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage 

negativ beeinflussen. Für den Rückbau der Windenergieanlage wird eine entsprechende Rücklage gebildet. Sollte 

diese nicht ausreichend sein, würden sich die Mehrkosten negativ auf die Fähigkeit der Emittentin, ihrer Ver-

pflichtung zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen, auswirken. 

Rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen: Die Gesetzgebung und die Rechtsprechung unterliegen einem 

kontinuierlichen Wandel. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Rechtsvorschriften auf EU-, Bundes-, Landes- oder 

Kommunalebene ändern oder künftig anders ausgelegt werden. Dies kann sich nachteilig auf das Geschäft der 

Emittentin auswirken. Dies gilt insbesondere in Bezug auf Anforderungen an die Ausgestaltung und Verwaltung 

der Anteile an der Emittentin als Vermögensanlage im Sinne des Vermögensanlagengesetzes durch nationale 

und/oder internationale Regulierung. Die Emittentin kann dadurch zur Änderung einzelner geschäftlicher Aktivi-

täten oder zu zusätzlichen administrativen Aufwendungen gezwungen sein. Die könnte sich auf die Geschäfts-

aussichten der Emittentin und ihre Fähigkeiten zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage negativ 

auswirken. Der Betrieb der von der Emittentin geplanten Windenergieanlage wird in rechtlicher Hinsicht darüber 

hinaus durch die immissionsschutzrechtliche Genehmigung vom 23.12.2024 ermöglicht. Sollten die Genehmi-

gungen auf Klage Dritter aufgehoben werden oder sollten durch die Genehmigungsbehörde über die bereits an-

geordneten Auflagen hinaus weitere Auflagen zum Betrieb der Windenergieanlage angeordnet werden, die zu 

Betriebseinschränkungen führen, könnte sich dies auf die Geschäftsaussichten der Emittentin und ihre Fähigkei-

ten zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage negativ auswirken. Zu den rechtlichen Rahmenbe-

dingungen der Vergütung wird auf die Beschreibung des Marktumfelds in diesem Abschnitt verwiesen. Für die 

steuerliche Konzeption der Vermögensanlage wurde die zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung geltende Steu-

ergesetzgebung zugrunde gelegt. Die Emittentin gilt als gewerblich tätige Personengesellschaft und ist damit 

gewerbesteuerpflichtig. Zukünftige Änderungen des Gewerbesteuergesetzes oder ein veränderter Gewerbe-

steuerhebesatz können sich auf die Geschäftsaussichten der Emittentin und ihre Fähigkeit zur Zinszahlung und 

Rückzahlung der Vermögensanlage negativ auswirken.  

Verlauf der Kapitaleinwerbung und Investitionen: Die Errichtung und Inbetriebnahme der Windenergieanlage ist 

bis zum 01.01.2027 vorgesehen. Dies ist insbesondere davon abhängig, dass das Eigenkapital bis zum 31.12.2025 

vollständig eingeworben ist. Verzögerungen bei der Kapitaleinwerbung oder ein geringeres Eigenkapital würden 

eine weitere Darlehensaufnahme und damit weitere Kosten nach sich ziehen. Dies könnte sich auf die Geschäfts-

aussichten der Emittentin und ihre Fähigkeit zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage negativ aus-

wirken. Der Investitionsverlauf erfolgt entsprechend den vom Baufortschritt abhängigen Zahlungsverpflichtun-

gen der Emittentin. Die Investitionen sollen bis zum 01.01.2027 abgeschlossen sein. Spätere Investitionen wür-

den einen Rückschluss auf einen langsameren Baufortschritt bedeuten. Dies könnte sich auf die Geschäftsaus-

sichten der Emittentin und ihre Fähigkeit zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage negativ auswir-

ken. 

Darstellung der Exit-Szenarien: Der Planungszeitraum der Emittentin geht bis zum 31.12.2046. Zu diesem Zeit-

punkt besteht die erstmalige Möglichkeit der ordentlichen Kündigung durch die Anleger. Die Emittentin geht 

prognosegemäß nicht davon aus, dass Anleger ihre Beteiligung zum 31.12.2046 kündigen. Sollten Anleger ihre 

Kündigungsmöglichkeit zu diesem Zeitpunkt jedoch wahrnehmen, hätten sie Anspruch auf eine Abfindung. Da 

die Mittel, die für Abfindungen gezahlt werden, nicht für Ausschüttungen an die übrigen Anleger zur Verfügung 

stehen, können sich ordentliche Kündigungen der Anleger zum 31.12.2046 auf die Geschäftsaussichten der Emit-

tentin und ihre Fähigkeit zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage negativ auswirken.  

Nach Ende des Prognosezeitraums zum 31.12.2046 kommt es nicht zu einer automatischen Liquidation der 
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Emittentin. Vielmehr kann die Emittentin den Betrieb der Windenergieanlage fortsetzen, soweit die Kommandi-

tisten keinen abweichenden Beschluss herbeiführen. Da die Förderung des von der Emittentin erzeugten Stroms 

nach dem 31.12.2046 prognosegemäß ausgelaufen sein wird, das dann bestehende Strompreisniveau zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung unbekannt ist und der technische Zustand der Windenergieanlage nicht vorher-

gesagt werden kann, können Aussagen über die Geschäftsaussichten der Emittentin nach Ende des Prognose-

zeitraums nicht getroffen werden. Sinkt das Strompreisniveau ab oder ist der technische Zustand der Windener-

gieanlage unzureichend für einen ordnungsgemäßen Weiterbetrieb, könnte sich dies auf die Geschäftsaussichten 

der Emittentin und ihre Fähigkeit zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage negativ auswirken.  

Dementsprechend kann auch nicht vorhergesagt werden, ob die Kommanditisten nach Ende des Prognosezeit-

raums eine Beendigung der Gesellschaft und ihre Liquidation beschließen oder nicht. Entscheiden die Gesell-

schafter sich für eine Liquidation, dann ist die Windenergieanlage einschließlich der technischen Einrichtungen 

für die Einspeisung der erzeugten elektrischen Energie in das öffentliche Stromnetz zurückzubauen und die Ge-

sellschaft wird anschließend liquidiert. Für den Rückbau der Windenergieanlage einschließlich Netzinfrastruktur 

wurden in der Prognoserechnung Rückstellungen sowie entsprechende Liquiditätsrücklagen gebildet. Sollten 

diese nicht ausreichen, würden sich die Mehrkosten negativ auf die Geschäftsaussichten der Emittentin und ihre 

Fähigkeit zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage auswirken.  

Hinweis 

Die vorgenannten Ausführungen zu den Geschäftsaussichten der Emittentin zeigen die für den Beteiligungserfolg 

wichtigsten Bedingungen und Einflussgrößen auf, um einen planmäßigen Verlauf der Vermögensanlage zu er-

möglichen, damit die Emittentin ihre Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung gegenüber den Anlegern 

erfüllen kann. 

In der folgenden Sensitivitätsanalyse (Abweichung von Prognosen) ist in einem Szenario dargestellt, wie sich das 

Ergebnis einer Beteiligung durch Abweichungen von den angenommenen Bedingungen und Einflussgrößen ver-

ändern würde. 

Sensitivitätsanalyse (Abweichungen von den Prognosen) 

Das wirtschaftliche Ergebnis einer Beteiligung an einem Windpark ist von zahlreichen Faktoren abhängig. Prog-

nosen können daher lediglich ein Indikator für die Wertentwicklung sein. Ein Abweichen der tatsächlichen Er-

folgsgrößen von den in diesem Beteiligungsangebot kalkulierten Planzahlen kann sich negativ oder auch positiv 

auf die Rentabilität der Beteiligung an der Emittentin sowie auf die Fähigkeit der Emittentin, ihrer Verpflichtung 

zur Zinszahlung und zur Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen, auswirken. 

Prognosegemäß wird von Ausschüttungen an die Anleger in Höhe von insgesamt 200 % bezogen auf die Kom-

manditeinlage über den gesamten Planungszeitraum (bis zum 31.12.2046) ausgegangen. Nachfolgend wird un-

tersucht, wie sich eine Änderung der prognostizierten Stromproduktion oder eine Änderung der Betriebskosten 

auf die prognostizierte Höhe der Ausschüttungen der Emittentin auswirkt (Abweichende Prognose). 

Die hierbei erzielten Ergebnisse sollen einen Eindruck vermitteln, wie stark sich Abweichungen auf das Anlage-

ergebnis auswirken können und welches Ausmaß bereits relativ kleine Veränderungen haben können. Es kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Einflussfaktoren über die gewählte Bandbreite hinaus verändern und 

somit zu deutlich schlechteren oder besseren Ergebnissen führen. Bei der Änderung mehrerer Einflussfaktoren 

können sich diese im Ergebnis gegenseitig ausgleichen, aber auch kumulativ verstärken. 

Stromproduktion: Die voraussichtliche Stromproduktion wurde durch zwei Gutachten berechnet (zu den Einzel-

heiten siehe S. 49 f.). Negative Abweichungen der Jahresproduktion von den Prognosen im langjährigen Mittel 

hätten negative Auswirkungen auf die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rück-

zahlung der Vermögensanlage nachzukommen. In der nachfolgenden Übersicht sind die Auswirkungen einer Ab-

weichung der Stromproduktion von der Prognose in 2,5 % Schritten dargestellt. Die Änderung der Stromproduk-

tion führt zur Veränderung bei den Einnahmen durch Stromvermarktung und hat damit signifikante Auswirkun-

gen auf die Ertragslage.  
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Betriebskosten: Die Prognoserechnungen unterstellen bestimmte Betriebskosten. Negative Abweichungen bei 

diesen Annahmen hätten negative Auswirkungen auf die Finanzlage und die Fähigkeit der Emittentin, ihren Ver-

pflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen. In der nachfolgenden 

Übersicht sind die Auswirkungen einer Abweichung der Betriebskosten auf die Gesamtausschüttung von der 

Prognose in 2,5 % Schritten dargestellt. Die Änderung der Betriebskosten führt zur Veränderung der Summe bei 

den Ausgaben und hat damit signifikante Auswirkungen auf die Finanzlage. 
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C  Wesentliche tatsächliche und rechtliche Risiken der Vermögensanlage

Allgemeine Hinweise 

Maximalrisiko 

Das Maximalrisiko des Anlegers besteht über den 

Totalverlust der Vermögensanlage hinaus in der 

Gefährdung des sonstigen Vermögens des Anle-

gers bis hin zu dessen Privatinsolvenz.  

Das Maximalrisiko kann sich im Falle einer 

Fremdfinanzierung des Erwerbspreises der Ver-

mögensanlage durch den Anleger ergeben, wenn 

der Anleger nicht in der Lage ist, die sich aus die-

ser Fremdfinanzierung ergebenden Verbindlich-

keiten (Verzinsung und Tilgung) unabhängig von 

der Entwicklung der Vermögensanlage aus sei-

nem sonstigen Vermögen zu bedienen. Sollte das 

sonstige Vermögen des Anlegers hierfür nicht 

ausreichen, besteht in diesem Fall die Gefahr der 

Privatinsolvenz des Anlegers.  

Das Maximalrisiko kann ferner eintreten, wenn 

es zu einem Wiederaufleben der Haftung des An-

legers kommt, soweit durch Ausschüttungen das 

Kapital des Anlegers unter den Betrag seiner ge-

leisteten Einlage herabgemindert wird oder Aus-

schüttungen an den Anleger erfolgten, obwohl 

die Vermögens- und Finanzlage der Emittentin 

dies nicht zulässt und die Ausschüttungen nicht 

durch einen vollwertigen Gegenleistungs- oder 

Rückgewähranspruch gegen den Anleger gedeckt 

sind und diese ohne Begrenzung auf die Haft-

summe aus dem sonstigen Vermögen des Anle-

gers zurückgezahlt werden müssen. Sollte das 

sonstige Vermögen des Anlegers hierfür nicht 

ausreichen, besteht in diesem Fall die Gefahr der 

Privatinsolvenz des Anlegers. 

Das Maximalrisiko kann ferner im Falle des Ein-

tritts der Nachhaftung des Anlegers eintreten, 

wenn der Anleger aus der Emittentin ausscheidet 

oder die Emittentin aufgelöst wird und der Anle-

ger Nachhaftungsansprüche aus seinem sonsti-

gen Vermögen bedienen muss. Sollte das sons-

tige Vermögen des Anlegers hierfür nicht ausrei-

chen, besteht in diesem Fall die Gefahr der Pri-

vatinsolvenz des Anlegers.  

Das Maximalrisiko kann ferner eintreten, wenn 

die Emittentin als Investmentvermögen im Sinne 

des Kapitalanlagegesetzbuches qualifiziert wird 

und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht die Rückabwicklung der Geschäfte der 

Emittentin einschließlich der Rückabwicklung ge-

leisteter Ausschüttungen anordnet und der Anle-

ger deswegen bereits geleistete Ausschüttungen 

an die Emittentin zurück zu gewähren hat. Sollte 

das sonstige Vermögen des Anlegers für die 

Rückzahlung geleisteter Ausschüttungen oder für 

Zahlungsverpflichtungen, die er aus den Rück-

flüssen der Vermögensanlage bedienen wollte, 

aber nicht mehr kann, nicht ausreichen, besteht 

in diesen Fällen die Gefahr der Privatinsolvenz 

des Anlegers. 

Das Maximalrisiko kann ferner eintreten, wenn 

der Anleger zur Zahlung von Steuern und Zinsen 

auf Steuern verpflichtet ist, aber keine entspre-

chenden Ausschüttungen oder Steuererstattun-

gen von der Emittentin erhalten hat. Sollte das 

sonstige Vermögen des Anlegers hierfür nicht 

ausreichen, besteht in diesem Fall die Gefahr der 

Privatinsolvenz des Anlegers. 

 

Bei dem vorliegenden Beteiligungsangebot an der 

Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG (nachste-

hend auch „Emittentin“ oder „Gesellschaft“ ge-

nannt) handelt es sich um eine unternehmerische 

Beteiligung und langfristige Kapitalanlage, die mit 

verschiedenen erheblichen Risiken verbunden ist. 

Das wirtschaftliche Ergebnis hängt von einer Viel-

zahl technischer, rechtlicher, steuerlicher und ande-

rer Bedingungen sowie von Umwelteinflüssen ab. 

Diese sind nicht oder nur beschränkt vorhersehbar. 

Eine Abweichung von den zugrunde gelegten An-

nahmen und Prognosen ist möglich. Dies kann die 

Wirtschaftlichkeit des Projekts negativ beeinflus-

sen. Es werden deswegen seitens der Anbieterin 

und der Emittentin keine festen Erträge verspro-

chen. Garantien hinsichtlich einer angemessenen 

Verzinsung des eingesetzten Kapitals bzw. für des-

sen Rückzahlung sowie für das Eintreten prognos-

tizierter Ergebnisse existieren nicht.  

Das Beteiligungsangebot richtet sich dementspre-

chend nur an solche Personen, die 
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unternehmerische Risiken eingehen wollen, ohne 

dabei kurz- oder mittelfristig über das eingesetzte 

Kapital verfügen zu müssen. Die Beteiligung eignet 

sich nicht für Anleger, die nach einer mündelsiche-

ren oder festverzinslichen Kapitalanlage suchen. Die 

Beteiligung des Anlegers sollte seinen wirtschaftli-

chen Verhältnissen entsprechen. Die Einlage sollte 

keinen wesentlichen Teil seines Vermögens ausma-

chen. 

Im Folgenden werden die wesentlichen tatsächli-

chen und rechtlichen Risiken im Zusammenhang mit 

der angebotenen Vermögensanlage dargestellt, die 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bekannt 

sind. Der Anleger sollte diese vor dem Hintergrund 

der übrigen Angaben in diesem Verkaufsprospekt 

aufmerksam lesen und bei seiner Entscheidung 

über eine Beteiligung berücksichtigen. Die Reihen-

folge der aufgeführten Risiken lässt keinen Rück-

schluss auf mögliche Eintrittswahrscheinlichkeiten 

oder das Ausmaß einer potenziellen Beeinträchti-

gung zu.  

Der Eintritt einzelner oder das kumulative Zusam-

menwirken verschiedener Risiken können die ge-

planten Betriebsergebnisse der Emittentin negativ 

beeinflussen. Dadurch können sich prognostizierte 

Ausschüttungen an die Anleger reduzieren oder 

ausfallen und für den Anleger bis hin zu einem Teil- 

oder Totalverlust der Einlage führen.  

Zusätzliche Risiken können sich aus der individuel-

len Situation des Anlegers ergeben. Hierauf kann 

der vorliegende Prospekt nicht eingehen. Der Anle-

ger sollte daher alle Risiken unter Berücksichtigung 

seiner persönlichen wirtschaftlichen Verhältnisse 

und seiner Einkommens- und Vermögenssituation 

eingehend prüfen und gegebenenfalls individuellen 

fachlichen Rat einholen.  

Prognose- und anlagegefährdende Risiken 

Definition 

Prognosegefährdende Risiken sind solche Risiken, 

die zu niedrigeren Betriebsergebnissen der Emitten-

tin und einer Reduzierung der Ausschüttungen oder 

zu einem vollständigen Ausfall der Ausschüttungen 

an die Anleger führen können. Anlagegefährdende 

Risiken sind solche, die zu einem Teil- oder Totalver-

lust der Einlage führen können.  

Realisierungsrisiko 

Die Errichtungs- und Betriebsgenehmigung nach 

dem Bundes-Immissionsschutzgesetz für die Wind-

energieanlage wurde am 23.12.2024 durch das 

Landratsamt Ebersberg erteilt. Es besteht das Ri-

siko, dass die Genehmigung unwirksam erteilt 

wurde, aufgrund von Klagen oder anderer Rechts-

behelfe Dritter oder behördlicher Entscheidungen 

erfolgreich angefochten oder aus anderen Gründen 

später zurückgenommen oder eingeschränkt wird 

und vorübergehend nicht vollziehbar ist und/oder 

aufgehoben wird. 

Die Realisierung und/oder der Betrieb der Wind-

energieanalage kann sich aus diesem Grund oder 

aus anderen, derzeit noch nicht vorhersehbaren 

Gründen zeitlich erheblich verzögern oder unmög-

lich werden, insbesondere weil die Genehmigung 

erlischt, wenn mit der Errichtung des Vorhabens 

nicht innerhalb von 3 Jahren sowie mit dem Betrieb 

der Anlage nicht innerhalb von 4 Jahren ab Be-

standskraft des Genehmigungsbescheides begon-

nen wird. In diesem Fall besteht das Risiko, dass be-

reits an Vertragspartner geleistete Zahlungen nicht 

oder nicht mehr vollständig zurückgefordert wer-

den können.   

Wird der Betrieb der Emittentin in einem solchen 

Fall weitergeführt, kann die Ertragslage der Emit-

tentin negativ beeinträchtigt werden. Dadurch kann 

sich die Höhe der prognostizierten Ausschüttungen 

an die Anleger reduzieren oder ausfallen und es 

kann für den Anleger ein Teil- oder Totalverlust der 

Einlage eintreten. 

Beschließen die Anleger in einem solchen Fall hin-

gegen die Auflösung der Emittentin, besteht das Ri-

siko, dass das einbezahlte Beteiligungskapital nicht 

vollständig oder überhaupt nicht zurückerstattet 

werden kann. Dies kann für den Anleger zu einem 

Teil- oder Totalverlust der Einlage führen. 

Inbetriebnahme- und Abnahmezeitpunkt 

Der Fertigstellungs- bzw. Inbetriebnahmezeitpunkt 

des Windparks (also der Windenergieanlage und 

der dazugehörigen Infrastruktur) sowie der Zeit-

punkt der Abnahme, der den Prognoserechnungen 

zugrunde liegt, beruht auf dem jeweiligen Planungs-

stand und dem mit dem Anlagenhersteller anvisier-

ten Liefer- und Errichtungstermin für die Anlage.  

Es besteht das Risiko, dass die Windenergieanlage 

später als geplant in Betrieb genommen werden 
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kann, beispielsweise aufgrund von schlechten Wit-

terungsverhältnissen während der Bauphase, Lie-

ferengpässe oder verspäteter Lieferungen der An-

lage oder Komponenten, Bauleitungs- oder Pla-

nungsfehlern, behördlicher oder gerichtlicher Ent-

scheidungen insbesondere eine vorübergehende 

Nichtvollziehbarkeit der immissionsschutzrechtli-

chen Genehmigung, verspäteter Lieferung der An-

lage oder Komponenten oder höherer Gewalt. Auf-

grund der massiv steigenden Preise bei Rohstoffen 

und Einbauteilen sowie angesichts massiver geopo-

litischer Krisen können Engpässe bei Materialliefe-

rungen bis hin zum Lieferausfall nicht ausgeschlos-

sen werden. Aufgrund dieser Situation kann es nicht 

ausgeschlossen werden, dass es zu Lieferverzöge-

rungen oder gar Ausfällen auch bei bereits bestell-

tem Material kommen kann. 

Verspätungen können auch von der Emittentin ver-

ursacht werden, etwa wenn die Emittentin Zahlun-

gen oder Bürgschaften verspätet leistet und sich die 

vom Anlagenhersteller zugesicherten Termine 

dadurch verschieben. 

Eine verspätete Inbetriebnahme führt bei der Emit-

tentin zu späteren und geringeren Umsätzen. Zu-

dem ist die Windenergieanlage zwischen Inbetrieb-

nahme und Abnahme aufgrund von Einstellungsar-

beiten und Mängelbeseitigungen mitunter nur be-

schränkt technisch verfügbar. Verzögert sich des-

halb die Abnahme, so kann auch dies zu Einnahme-

ausfällen führen, insbesondere da die Verfügbar-

keitsgarantie aus dem mit dem Anlagenhersteller 

noch abzuschließenden Wartungsvertrag erst mit 

Abnahme der Anlage greift. 

Der Eintritt eines oder mehrerer der aufgezählten 

Risiken kann die Betriebsergebnisse der Emittentin 

negativ beeinflussen. Dadurch können sich prog-

nostizierte Ausschüttungen an die Anleger reduzie-

ren und es kann für den Anleger ein Teilverlust der 

Einlage eintreten. 

Investitionskosten 

Die prognostizierten Investitionskosten basieren 

auf einer Kalkulation der entstehenden Kosten. 

Diese Kalkulation berücksichtigt neben den bereits 

abgeschlossenen Verträgen wie z.B. dem Lieferver-

trag mit dem Anlagenhersteller, auch prognosti-

zierte Kosten. 

Es besteht das Risiko, dass die tatsächlichen Kosten 

die in den Kalkulationen enthaltenen 

prognostizierten Kosten überschreiten werden, bei-

spielsweise aufgrund falscher Kostenannahmen 

oder aufgrund von nicht berücksichtigtem Zusatz-

bedarf oder unvorhergesehenen Ereignissen. In die-

sem Fall kann sich die Wirtschaftlichkeit des Be-

triebs der Windenergieanlage verschlechtern. 

Dadurch können sich prognostizierte Ausschüttun-

gen an die Anleger reduzieren und es kann für den 

Anleger ein Teilverlust der Einlage eintreten.  

Betriebskosten 

Die in den Prognoserechnungen angesetzten Be-

triebskosten sind nicht für den gesamten Prognose-

zeitraum der Vermögensanlage und teilweise über-

haupt noch nicht vertraglich fixiert. Es besteht das 

Risiko, dass diese Kostenansätze überschritten wer-

den, beispielsweise aufgrund falscher Kostenannah-

men, nicht berücksichtigtem Zusatzbedarf, unvor-

hergesehener Ereignisse, Inflation oder sonstigen 

Kostensteigerungen. Das kann die Betriebsergeb-

nisse der Emittentin negativ beeinflussen. Dadurch 

können sich prognostizierte Ausschüttungen an die 

Anleger reduzieren und es kann für den Anleger ein 

Teilverlust der Einlage eintreten. 

Reparatur, Wartung und Instandhaltung 

Es besteht das Risiko, dass bestimmte Reparatur- 

und Instandhaltungsmaßnahmen in dem von der 

Emittentin mit dem Anlagenhersteller abgeschlos-

senen Vollwartungsvertrag aufgrund von Aus-

schlussklauseln im Vertrag nicht erfasst sind und ge-

sondert beauftragt werden müssen. Dies kann zu 

Mehrkosten für die Emittentin führen.  

Der Vollwartungsvertrag mit dem Anlagenhersteller 

enthält eine indexierte Preisgleitklausel, die zu Kos-

tensteigerungen über den kalkulierten Umfang hin-

aus während der vereinbarten Vertragslaufzeit füh-

ren kann. Es besteht auch das Risiko, dass der mit 

der Wartung beauftragte Anlagenhersteller wäh-

rend der Vertragslaufzeit ausfällt und Ersatz nur zu 

höheren Kosten beschafft werden kann. Dies kann 

zu Mehrkosten für die Emittentin führen.  

Wenn die Windenergieanlage aufgrund eines De-

fekts ausfällt, kann sie keinen Strom produzieren. 

Der Anlagenhersteller gewährt im Vollwartungsver-

trag eine garantierte technische Mindestverfügbar-

keit für die Windenergieanlage und leistet eine Er-

stattung für Ertragsausfälle bei Unterschreitung der 

gewährleisteten technischen Verfügbarkeit. Der Er-

satz des Ertragsausfalls wegen fehlender 
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Verfügbarkeit der Windenergieanlage ist jedoch 

von Bedingungen abhängig (z.B. kein Ausfall auf-

grund von Eingriffen Dritter, Erfüllung aller Pflichten 

der Emittentin aus dem Vollwartungsvertrag, Ver-

fügbarkeit von Übergabestation und externen Da-

tensystemen, keine Netztrennung oder Leistungsre-

duzierung durch den Netzbetreiber) und auf einen 

Höchstbetrag begrenzt. Es besteht das Risiko, dass 

Ertragsausfälle nicht erstattet werden, weil Bedin-

gungen nicht vorliegen oder der Höchstbetrag für 

den Ersatz eines Einnahmeausfalls wegen fehlender 

technischer Anlagenverfügbarkeit überschritten 

wird.  

Der Eintritt eines oder mehrerer der aufgezählten 

Risiken kann die geplanten Betriebsergebnisse der 

Emittentin negativ beeinflussen. Dadurch können 

sich prognostizierte Ausschüttungen an die Anleger 

reduzieren oder ausfallen und es kann für den Anle-

ger ein Teil- oder Totalverlust der Einlage eintreten. 

Gewährleistung 

Es besteht das Risiko, dass Mängel an der Wind-

energieanlage oder der Infrastruktur zur Einspei-

sung des erzeugten Stroms in das öffentliche Strom-

netz nicht oder erst nach der Abnahme oder nach 

Ablauf der jeweiligen Gewährleistungsfrist erkannt 

werden. Gewährleistungsansprüche der Emittentin 

könnten deswegen nicht oder nicht rechtzeitig gel-

tend gemacht werden. Möglich ist auch, dass Ge-

währleistungsansprüche gerichtlich eingefordert 

werden müssen oder nicht oder nur verspätet 

durchsetzbar sind. Dies kann zu höheren Kosten und 

verminderten Einnahmen der Emittentin führen, 

wodurch das Betriebsergebnis der Emittentin nega-

tiv beeinflusst würde. Dadurch können sich prog-

nostizierte Ausschüttungen an die Anleger reduzie-

ren oder ausfallen und es kann für den Anleger ein 

Teil- oder Totalverlust der Einlage eintreten. 

Auflagen und Betriebsbeschränkungen 

Der Genehmigungsbescheid nach dem Bundes-Im-

missionsschutzgesetz zur Errichtung und zum Be-

trieb der Windenergieanlage enthält bereits Aufla-

gen, insbesondere auch betriebsbeschränkende 

Auflagen zum Schutz vor Schallimmissionen, Schat-

tenwurf und Eisfall sowie zum Schutz von Fleder-

mäusen. Es ist nicht auszuschließen, dass Behörden 

– z.B. auf Einwendungen Dritter hin oder aufgrund 

von neuen Erkenntnissen und Verfahren – nachträg-

lich Auflagen, Anordnungen oder Beschränkungen 

in Bezug auf den Betrieb der Windenergieanlage 

erlassen, die über die im Genehmigungsbescheid 

bereits enthaltenen Nebenbestimmungen hinaus-

gehen. Auflagen sind in dem Genehmigungsbe-

scheid bereits vorbehalten. Auflagen können insbe-

sondere zu vorübergehenden oder dauerhaften Be-

triebseinschränkungen oder Abschaltungen und zu 

nicht kalkulierten Aufwendungen führen.   

Wenn die Emittentin gegen die Genehmigung zum 

Betrieb der Anlage verstößt, besteht das Risiko, dass 

sie mit einem Bußgeld oder einer Betriebsuntersa-

gung belegt wird.  

Verstöße gegen die vorgenannten Auflagen oder 

nachträgliche Auflagen, Anordnungen oder Be-

schränkungen seitens der Behörden können die Be-

triebsergebnisse der Emittentin negativ beeinflus-

sen. Dadurch können sich prognostizierte Ausschüt-

tungen an die Anleger reduzieren oder ausfallen 

und es kann für den Anleger ein Teil- oder Totalver-

lust der Einlage eintreten. 

Technische Risiken 

Bei der Windenergieanlage und der Infrastruktur 

zur Einspeisung des erzeugten Stroms in das öffent-

liche Stromnetz können technischer Verschleiß, Ma-

terialermüdung, technisch bedingte Minderleistun-

gen oder andere technische Probleme nicht ausge-

schlossen werden. Insbesondere ist es möglich, dass 

die angegebene technische Verfügbarkeit, die Leis-

tungskennlinie oder andere Leistungsdaten der 

Windenergieanlage nicht erreicht werden. Wenn 

Ertragsausfälle und Kosten in diesen Fällen nicht 

durch Gewährleistungsansprüche, einen Wartungs-

vertrag, Versicherungen oder Garantien ausgegli-

chen werden, können die geplanten Betriebsergeb-

nisse der Emittentin negativ beeinflusst werden. 

Dadurch können sich prognostizierte Ausschüttun-

gen an die Anleger reduzieren oder ausfallen und es 

kann für den Anleger ein Teil- oder Totalverlust der 

Einlage eintreten. 

Lebensdauer der Windenergieanlage 

Die Emittentin geht von einer Nutzungsdauer der 

Windenergieanlage von mindestens 20 Jahren aus. 

Windenergieanlagen unterliegen jedoch hohen 

wechselnden Belastungen. Sollte die Windenergie-

anlage oder wichtige Einzelkomponenten die ange-

strebte Lebensdauer nicht erreichen und trotz Voll-

wartungsvertrag nicht ausgetauscht werden, kön-

nen prognostizierte Umsätze nicht erzielt werden. 

Das kann die Betriebsergebnisse der Emittentin 
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negativ beeinflussen. Dadurch können sich prog-

nostizierte Ausschüttungen an die Anleger reduzie-

ren und es kann für den Anleger ein Teilverlust der 

Einlage eintreten. 

Rückbaukosten 

Die Kosten für die Demontage und Entsorgung der 

Windenergieanlage können den kalkulierten und in 

die Rückbaurücklage eingestellten Betrag überstei-

gen, beispielsweise wenn sich der Rückbau als tech-

nisch komplizierter erweist oder die Entsorgung nur 

zu höheren Kosten möglich ist. Das kann die Be-

triebsergebnisse der Emittentin negativ beeinflus-

sen. Dadurch können sich prognostizierte Ausschüt-

tungen an die Anleger reduzieren und es kann für 

den Anleger ein Teilverlust der Einlage eintreten. 

Angaben Dritter 

Die in diesem Verkaufsprospekt getätigten Angaben 

und Prognosen beruhen teilweise auf Angaben Drit-

ter (z.B. Anlagenhersteller, Gutachter, technische 

Berater, Rechtsberater oder Steuerberater). Es be-

steht das Risiko, dass diese Angaben unrichtig, un-

vollständig oder irreführend sind. Bei diesen Anga-

ben handelt es sich ferner z.T. um subjektive Ein-

schätzungen der jeweiligen Personen. Die zukünf-

tige Entwicklung kann deshalb von diesen Angaben 

abweichen. Das kann die Betriebsergebnisse der 

Emittentin negativ beeinflussen. Dadurch können 

sich prognostizierte Ausschüttungen an die Anleger 

reduzieren oder ausfallen und es kann für den Anle-

ger ein Teil- oder Totalverlust der Einlage eintreten. 

Diversifikationsrisiko 

Die Emittentin investiert ausschließlich in eine 

Windenergieanlage des Typs ENERCON E-160 EP5 

E3 R1 sowie die Einrichtungen für den Anschluss der 

Windenergieanlage an das öffentliche Stromnetz 

und damit nur in eine Anlageklasse an einem Stand-

ort. Eine Diversifizierung der damit verbundenen 

standort- und anlagebedingten Risiken der Vermö-

gensanlage findet nicht statt. Durch diese Konzent-

ration in eine bestimmte Anlageklasse und einen 

bestimmten Markt besteht das Risiko, dass die wirt-

schaftliche Entwicklung der Emittentin von der Ent-

wicklung des Vermögensgegenstandes dieser Anla-

geklasse bzw. dieses bestimmten Marktes beson-

ders stark abhängig ist.  

Dies bedeutet, dass bei der Verwirklichung spezifi-

scher Risiken in Bezug auf die Windenergieanlage 

diese nicht durch Investitionen auf einem anderen 

Markt oder in einer anderen Anlageklasse ausgegli-

chen werden können. Das kann die Betriebsergeb-

nisse der Emittentin negativ beeinflussen. Dadurch 

können sich prognostizierte Ausschüttungen an die 

Anleger reduzieren oder ausfallen und es kann für 

den Anleger ein Teil- oder Totalverlust der Einlage 

eintreten. 

Höhe der Einspeiseförderung/Vergütungsrisiko 

Die kalkulierten Erlöse aus dem Verkauf von elektri-

scher Energie basieren für die ersten 20 Betriebs-

jahre auf dem Zahlungsanspruch auf Förderung 

nach dem einstufigen Referenzertragsmodell nach 

dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2023). Da-

nach erfolgt die Zuteilung von Förderrechten für 

Windenergieanlagen im Wege einer Ausschreibung 

der Bundesnetzagentur.  

Die Emittentin hat an einem Ausschreibungsverfah-

ren teilgenommen und einen Zuschlag für eine För-

derung des erzeugten Stroms (sog. anzulegender 

Wert) von 7,09 ct/kWh (bezogen auf einen 100% 

Standort) erhalten.  

Die Förderung des erzeugten Stroms erfolgt über 

die Auszahlung einer sog. Marktprämie. Ausgangs-

wert für die Berechnung der Marktprämie ist der in 

der Ausschreibung bezuschlagte anzulegende Wert. 

Der anzulegende Wert erhöht oder reduziert sich je 

nach Gütefaktor des Standorts anhand eines sog. 

Korrekturfaktors. Das Verhältnis des Stromertrags 

am Standort einer jeweiligen Windenergieanlage 

zum Referenzertrag der Windenergieanlage wird als 

Standortgüte bezeichnet. Die Emittentin geht prog-

nosegemäß davon aus, dass die Windenergieanlage 

an dem vorgesehenen Standort einen Ertrag von 

weniger als 50 % des Referenzertrags des Anlagen-

typs erzielen werden (Prognose), sodass der gesetz-

lich festgelegte Korrekturfaktur von 1,55 angenom-

men wurde. Dies ergibt einen anzulegenden Wert 

von 10,99 ct/kWh. Gemäß § 36h Abs. 2 EEG 2023 

wird der anzulegende Wert in regelmäßigen Ab-

ständen überprüft. Dafür wird der tatsächliche 

Stromertrag einer Windenergieanlage der vorange-

gangenen fünf Betriebsjahre bestimmt und ins Ver-

hältnis zum Referenzertrag des Anlagentyps ge-

setzt. Die Emittentin geht davon aus, dass der 

Standortertrag auch in Zukunft weniger als 50 % des 

Referenzertrags betragen wird. Sollte die Überprü-

fung nach Ablauf von fünf, zehn oder 15 Betriebs-

jahren ergeben, dass der Standortertrag mehr als 

50 % des Referenzertrags beträgt, wird der 
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anzulegende Wert rückwirkend reduziert. In dieser 

Zeit zu viel geleistete Zahlungen müssen an den 

Netzbetreiber verzinst zurückgezahlt werden. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Ge-

setzgeber das EEG – auch mit Wirkung für bereits 

genehmigte und/oder in Betrieb befindliche Wind-

energieanlagen – nachträglich ändert und insbeson-

dere die Förderung absenkt oder abschafft oder 

dem Betreiber von Windenergieanlagen zusätzliche 

Pflichten auferlegt. Dies kann zu geringeren Einspei-

seerlösen oder höheren Kosten führen. 

Der Zuschlag der Bundesnetzagentur erlischt, wenn 

die Windenergieanlage 36 Monate nach der öffent-

lichen Bekanntgabe des Zuschlags noch nicht in Be-

trieb genommen worden ist. Es besteht das Risiko, 

dass der Zuschlag durch Verzögerungen bei der Er-

richtung und Inbetriebnahme der Windenergiean-

lage erlischt. Die Emittentin hätte in diesem Fall kei-

nen Anspruch auf eine Förderung für den erzeugten 

Strom.   

Soweit die kalkulierten Erlöse auf Marktpreisen ba-

sieren, besteht das Risiko, dass sich die angesetzten 

Marktpreise schlechter als in der Prognoserechnung 

angenommen entwickeln. Dieses Risiko besteht 

nach Ablauf von 20 Betriebsjahren. 

Der Eintritt eines oder mehrerer der genannten Ri-

siken kann die Ertragslage der Emittentin negativ 

beeinflussen. Dadurch können sich prognostizierte 

Ausschüttungen an die Anleger reduzieren oder 

ausfallen und es kann für den Anleger ein Teil- oder 

Totalverlust der Einlage eintreten. 

Strafzahlungen nach EEG  

Nach § 52 EEG 2023 hat der Anlagenbetreiber bei 

Pflichtverstößen gegen technische, betriebliche 

oder weitere Vorgaben des EEG (z.B. Pflicht zur 

Fernsteuerbarkeit) Strafzahlungen an den Netzbe-

treiber zu zahlen. Die zu leistende Zahlung beträgt 

monatlich 10 Euro pro Kilowatt installierter Leis-

tung. Der Netzbetreiber kann ggf. mit einem beste-

henden Zahlungsanspruch gegen den Netzbetreiber 

aufrechnen.   

Sofern die Windenergieanlage später als 30 Monate 

nach der öffentlichen Bekanntgabe des Zuschlags 

der Bundesnetzagentur in Betrieb genommen wird 

oder mehr als 5 % des bezuschlagten Gebots der 

Emittentin entwertet werden, muss die Emittentin 

ebenfalls Strafzahlungen an die Bundesnetzagentur 

leisten. Es besteht das Risiko, dass Verzögerungen 

bei der Inbetriebnahme zu Strafzahlungen führen.  

Das kann die Betriebsergebnisse der Emittentin ne-

gativ beeinflussen. Dadurch können sich prognosti-

zierte Ausschüttungen an die Anleger reduzieren 

oder ausfallen und es kann für den Anleger ein Teil- 

oder Totalverlust der Einlage eintreten. 

Risiken der Direktvermarktung 

Die Emittentin hat die Kosten der Direktvermark-

tung des erzeugten Stroms zu tragen. Es besteht das 

Risiko, dass die hierfür anfallenden Kosten höher 

ausfallen als kalkuliert oder niedrigere Vermark-

tungserlöse erzielt werden als angenommen. Das 

kann die Betriebsergebnisse der Emittentin negativ 

beeinflussen. Dadurch können sich prognostizierte 

Ausschüttungen an die Anleger reduzieren und es 

kann für den Anleger ein Teilverlust der Einlage ein-

treten. 

Absenkung des Zahlungsanspruchs bei negativen 

Preisen 

Nach § 51 Abs. 1 EEG 2023 reduziert sich der für die 

Förderung des erzeugten Stroms maßgebliche anzu-

legende Wert auf null, wenn der Spotmarktpreis ab 

dem Jahr 2027 mindestens eine Stunde negativ ist. 

Es besteht das Risiko, dass negative Strompreise 

auftreten und der Zahlungsanspruch nach dem EEG 

2023 deswegen entfällt. In der Prognoserechnung 

wird dieses Risiko durch einen Sicherheitsabschlag 

abgebildet. Es besteht das Risiko, dass negative 

Strompreise häufiger auftreten als prognostiziert 

und sich die prognostizierten Erlösminderungen als 

zu gering erweisen.  

Zwar verlängert sich der Vergütungszeitraum um 

die Anzahl der Stunden, in denen der anzulegende 

Wert aufgrund des negativen Börsenpreises auf null 

reduziert wurde. Es besteht aber zum einen das Ri-

siko, dass in den Verlängerungszeiträumen der 

Stromertrag niedriger ausfällt als in den Zeiträu-

men, in denen der Zahlungsanspruch wegen negati-

ver Strompreise reduziert wurde bzw. entfallen ist; 

zum anderen besteht die Möglichkeit, dass die An-

lage zum Zeitpunkt der Verlängerung nicht mehr be-

triebsbereit ist.  

Darüber hinaus besteht das Risiko, dass negative 

Strompreise zu finanziellen Verlusten führen, da die 

Einnahmen aus dem Stromverkauf nicht nur aus-

bleiben, sondern zusätzliche Kosten für den Betrieb 

der Windenergieanlage entstehen können.  

Der Eintritt eines oder mehrerer der genannten 
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Risiken kann die Betriebsergebnisse der Emittentin 

negativ beeinflussen. Dadurch können sich prog-

nostizierte Ausschüttungen an die Anleger reduzie-

ren und es kann für den Anleger ein Teilverlust der 

Einlage eintreten. 

Stromeinspeisung 

Es ist nicht auszuschließen, dass nicht der gesamte 

von der Windenergieanlage erzeugbare Strom tat-

sächlich in das Stromnetz des Netzbetreibers einge-

speist werden kann und vergütet wird. Beispiels-

weise bei Ausbaumaßnahmen im Netz kann der 

Netzbetreiber die Windenergieanlage regulieren 

und die Stromerzeugung reduzieren. Der Anlagen-

betreiber erhält hierfür abhängig vom Grund der 

Regulierung keine oder keine vollständige Entschä-

digung.  

Weitere Risiken im Hinblick auf die Stromeinspei-

sung sind Störungen, Reparaturen oder Um- bzw. 

Ausbaumaßnahmen am Stromnetz. Auch kann ein 

Ausfall oder eine Störung in der Übergabestation 

oder dem Umspannwerk die Stromeinspeisung ver-

hindern bzw. unmöglich machen. Da die Netzan-

schlussbedingungen der Netzbetreiber weitrei-

chende Haftungsbeschränkungen enthalten, be-

steht das Risiko, dass dadurch hervorgerufene Ein-

speiseausfälle nicht ersetzt werden.  

Es besteht ferner das Risiko, dass technisch be-

dingte Leitungsverluste aus der Durchleitung der er-

zeugten elektrischen Energie bis zum Einspeise-

punkt höher ausfallen als kalkuliert.  

Der Eintritt eines oder mehrerer der aufgezählten 

Risiken kann die Ertragslage der Emittentin negativ 

beeinflussen. Dadurch können sich prognostizierte 

Ausschüttungen an die Anleger reduzieren und es 

kann für den Anleger ein Teilverlust der Einlage ein-

treten. 

Abrechnung der eingespeisten Energie 

Es besteht das Risiko, dass es bei der Abrechnung 

und Auszahlung der Einspeiseerlöse durch den 

Netzbetreiber, Direktvermarkter oder einen ande-

ren Stromabnehmer zu Verzögerungen kommt. Dies 

würde die Liquiditätslage der Emittentin beein-

trächtigen. Auch die Insolvenz eines Netzbetreibers 

oder anderen Stromabnehmers kann nicht ausge-

schlossen werden. Das kann die Betriebsergebnisse 

der Emittentin negativ beeinflussen. Dadurch kön-

nen sich prognostizierte Ausschüttungen an die An-

leger reduzieren oder ausfallen und es kann für den 

Anleger ein Teil- oder Totalverlust der Einlage ein-

treten. 

Energieertrag 

Es besteht das Risiko, dass mit dem Betrieb der 

Windenergieanlage weniger Energie erzeugt wird, 

als für die Kalkulation angenommen. Der kalkulierte 

Energieertrag beruht auf Gutachten und Ertrags-

prognosen. Diese geben den ausgewiesenen Ertrag 

nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit und 

Unsicherheit wieder. Diese geben den ausgewiese-

nen Ertrag nur mit einer bestimmten Wahrschein-

lichkeit wieder. Der Ertrag kann tatsächlich niedri-

ger sein. Die Gutachten und Prognosen können auf-

grund falscher Annahmen oder falscher Berechnun-

gen auch unrichtig sein.  

Die Gutachten und Prognosen geben langfristige 

Durchschnittserträge an. Tatsächlich schwankt das 

Windaufkommen von Jahr zu Jahr nicht unerheb-

lich. Schwachwindjahre, also Jahre mit einem im 

langfristigen Mittel deutlich unterdurchschnittli-

chen Ertrag – auch mehrmals nacheinander – sind 

nicht auszuschließen. Mehrere Schwachwindjahre 

nacheinander können die Liquidität der Emittentin 

nachteilig beeinflussen.  

Ferner kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich 

Umweltbedingungen am Standort der Windener-

gieanlage nachträglich verschlechtern, etwa durch 

langfristige klimatische Veränderungen oder durch 

die Abschattung durch weitere in der Umgebung er-

richtete Windenergieanlage.  

Sollten sich die Sicherheitsabschläge auf die Ertrags-

prognosen als nicht ausreichend herausstellen, 

kann der Eintritt eines oder mehrerer der vorge-

nannten Risiken die Betriebsergebnisse der Emit-

tentin negativ beeinflussen. Dadurch können sich 

prognostizierte Ausschüttungen an die Anleger re-

duzieren oder ausfallen und es kann für die Anleger 

ein Teil- oder Totalverlust der Einlage eintreten. 

Klimatische Risiken 

Ungünstige Witterungsbedingungen und klimati-

sche Einflüsse können die Errichtung oder den Be-

trieb des Windparks in vielfältiger Weise beein-

trächtigen. So können ungünstige Witterungsbedin-

gungen in der Errichtungsphase zu einer verzöger-

ten Inbetriebnahme führen. Während des Betriebs 

können witterungsbedingte Einflüsse zu unvorher-

gesehenen Schäden an der Windenergieanlage und 

zu Stillstandzeiten führen. Das kann die 
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Betriebsergebnisse der Emittentin negativ beein-

flussen. Dadurch können sich prognostizierte Aus-

schüttungen an die Anleger reduzieren oder ausfal-

len und es kann für den Anleger ein Teil- oder Total-

verlust der Einlage eintreten. 

Vertragsrisiken 

Die Emittentin schließt zur Errichtung und zum Be-

trieb des Windparks eine Vielzahl von Verträgen ab 

und geht damit Vertragsrisiken ein. 

Insbesondere besteht das Risiko, dass ein Vertrags-

partner während der Vertragslaufzeit in Insolvenz 

fällt oder seine Leistungen aus anderen Gründen 

nicht oder nicht vollständig erbringt. Dies kann zu 

Mehrkosten führen, etwa weil die Emittentin Er-

satzverträge zu schlechteren Konditionen abschlie-

ßen muss oder bereits an den Vertragspartner ge-

leistete Zahlungen nicht mehr zurückgezahlt wer-

den. Auch besteht das Risiko, dass in der Insolvenz 

eines Vertragspartners notwendige Ersatzteile nicht 

mehr beschafft werden können oder Garantie- oder 

Schadensersatzversprechen nicht erfüllt werden. In 

der Insolvenz eines von der Emittentin beauftragten 

Direktvermarkters besteht das Risiko, dass Vergü-

tungsansprüche der Emittentin nicht erfüllt werden 

können.  

Ferner besteht das Risiko, dass Vertragspartner 

Leistungen nicht rechtzeitig oder mangelhaft er-

bringen. Dies kann zu Zeitverlusten und zusätzlichen 

Kosten für die Emittentin führen.  

Es ist ferner möglich, dass die von der Emittentin ab-

geschlossenen Verträge Haftungsbeschränkungen 

und Verjährungsverkürzungen des jeweiligen Ver-

tragspartners enthalten. Diese können dazu führen, 

dass die jeweiligen Vertragspartner für mangelhafte 

Leistungen oder Schäden nicht einstehen müssen. 

Dies kann für die Emittentin nicht vorhergesehene 

Mehrkosten verursachen.  

Daneben können Verträge fehlerhaft sein oder Lü-

cken enthalten. Es ist auch nicht auszuschließen, 

dass sie vom Vertragspartner widerrufen, angefoch-

ten, ordentlich oder außerordentlich gekündigt 

oder in sonstiger Weise beendet werden und rück-

abgewickelt werden müssen. Auch dies kann zu 

Mehrkosten für die Emittentin führen.  

Der Fall der vorzeitigen Beendigung der Gestat-

tungsverträge für den Standort würde zum frühzei-

tigen Rückbau der Windenergieanlage führen, 

wodurch diese nicht mehr betrieben werden kann. 

Der Eintritt eines oder mehrerer dieser Risiken kann 

die Ertragslage der Emittentin negativ beeinflussen. 

Dadurch können sich prognostizierte Ausschüttun-

gen an die Anleger reduzieren oder ausfallen und es 

kann für den Anleger ein Teil- oder Totalverlust der 

Einlage eintreten. 

Rechtsstreitigkeiten 

Bei Streitigkeiten der Emittentin mit Vertragspart-

nern oder Gesellschaftern über die Auslegung be-

stehender oder zukünftig noch abzuschließender 

Vereinbarungen oder bei anderen Rechtsfragen 

kann eine gerichtliche Klärung erforderlich werden. 

Dies kann zu Zeitverlusten und unvorhergesehenen 

Kosten führen und beinhaltet das Risiko des Unter-

liegens. Selbst im Falle des Obsiegens in einem 

Rechtsstreit könnte der in Anspruch genommene 

Vertragspartner über die Zeit zahlungsunfähig ge-

worden sein, so dass gerichtlich festgestellte An-

sprüche nicht durchgesetzt werden können.  

Das könnte die Betriebsergebnisse der Emittentin 

negativ beeinflussen. Dadurch können sich prog-

nostizierte Ausschüttungen an die Anleger reduzie-

ren und es kann für den Anleger ein Teilverlust der 

Einlage eintreten. 

Versicherungsrisiken 

Es werden verschiedene Versicherungen hinsicht-

lich der Windenergieanlage und der Infrastruktur 

für die Einspeisung des erzeugten Stroms in das öf-

fentliche Stromnetz abgeschlossen. Einzelne Risiken 

sind jedoch nicht versicherbar und werden deswe-

gen nicht von Versicherungen abgedeckt. Es kann 

ferner nicht ausgeschlossen werden, dass der Versi-

cherungsschutz nicht ausreichend ist oder versagt 

wird oder die Versicherungsdeckung einer Selbstbe-

teiligung durch die Emittentin unterliegt. 

Im Falle eines nicht durch eine Versicherung abge-

deckten Schadens kann das Betriebsergebnis der 

Emittentin negativ beeinflusst werden. Dadurch 

können sich prognostizierte Ausschüttungen an die 

Anleger reduzieren oder ausfallen und es kann für 

den Anleger ein Teil- oder Totalverlust der Einlage 

eintreten. 

Die meisten Versicherungen wurden noch nicht ab-

geschlossen. Es besteht deswegen das Risiko, dass 

Kosten und Prämien für Versicherungen über die 

prognostizierten Beträge hinausgehen. Ferner kön-

nen Versicherungsprämien während der Laufzeit 

der Vermögensanlage über das kalkulierte Maß 
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hinaus steigen, beispielsweise aufgrund mehrfach 

aufgetretener Versicherungsfälle. Auch können An-

schlussverträge nach Auslaufen einer Versicherung 

teurer sein als kalkuliert. Das kann das Betriebser-

gebnis der Emittentin negativ beeinflussen. 

Dadurch können sich prognostizierte Ausschüttun-

gen an die Anleger reduzieren und es kann für den 

Anleger ein Teilverlust der Einlage eintreten. 

Höhere Gewalt 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass außer-

gewöhnliche Ereignisse wie Erdbeben Kriegsereig-

nisse, Terrorismus, Flugzeugabstürze, Umweltkata-

strophen, Pandemien oder sonstige Ereignisse hö-

herer Gewalt auftreten und die Windenergieanlage 

und die Infrastruktur für die Einspeisung des erzeug-

ten Stroms in das öffentliche Stromnetz betreffen. 

Auch menschliche Eingriffe wie Vandalismus oder 

Diebstahl können nicht ausgeschlossen werden. Je-

des dieser Ereignisse kann zu Kosten und Einnahme-

ausfällen führen und dadurch das Betriebsergebnis 

der Emittentin negativ beeinflussen. Dadurch kön-

nen sich prognostizierte Ausschüttungen an die An-

leger reduzieren oder ausfallen und es kann für den 

Anleger ein Teil- oder Totalverlust der Einlage ein-

treten. 

Verkehrssicherungspflichten 

Als Betreiberin des Windparks unterliegt die Emit-

tentin allgemeinen gesetzlichen Verkehrssiche-

rungspflichten. Etwaige daraus resultierende Scha-

densersatzverpflichtungen, die nicht von Versiche-

rungen ausgeglichen werden, sind von der Emitten-

tin zu tragen. Das kann das Betriebsergebnis der 

Emittentin negativ beeinflussen. Dadurch können 

sich prognostizierte Ausschüttungen an die Anleger 

reduzieren oder ausfallen und es kann für den Anle-

ger ein Teil- oder Totalverlust der Einlage eintreten. 

Einsatz von Fremdkapital 

Die Investitionen der Emittentin werden zu einem 

großen Teil mit langfristigen Fremdmitteln finan-

ziert. Daneben erfolgt eine Zwischenfinanzierung 

durch die Gründungsgesellschafter sowie zur Vorfi-

nanzierung der Vorsteuer-Rückerstattung. Diese 

Zwischenfinanzierungsmittel und die Endfinanzie-

rung wurden verbindlich zugesagt und teilweise be-

reits ausbezahlt. Es besteht das Risiko, dass die In-

vestitionskosten den geplanten Betrag übersteigen 

und deswegen mehr Fremdmittel als geplant aufge-

nommen werden müssen. 

Die weitere Auszahlung der Fremdmittel hängt von 

zahlreichen Voraussetzungen ab, die die Emittentin 

vor der Auszahlung erfüllen muss. Beispielsweise ist 

die Auszahlung der langfristigen Fremdmittel von 

der vollständigen Einwerbung der mit der vorliegen-

den Vermögensanlage angebotenen Kommanditan-

teile abhängig. Es besteht das Risiko, dass die Aus-

zahlungsvoraussetzungen nicht oder nicht rechtzei-

tig erfüllt werden können, so dass die finanzierende 

Bank die Auszahlung der Fremdmittel verweigert. 

Dies kann zu einer Verzögerung des Projektfort-

schrittes führen. Wird die Auszahlung von Zwi-

schenfinanzierungsmitteln oder Endfinanzierungs-

mitteln endgültig verweigert, kann das Projekt nicht 

umgesetzt werden.  

Die Windenergieanlage wurde von der Emittentin 

an die finanzierende Bank zur Sicherheit für alle 

Fremdmittel übereignet. Daneben hat die Emitten-

tin der finanzierenden Bank zur Sicherheit Eintritts-

rechte in alle von der Emittentin geschlossenen Ver-

träge gewährt und Ansprüche aus sämtlichen von 

der Emittentin geschlossenen Verträgen zur Sicher-

heit abgetreten. Ferner wurden zugunsten der fi-

nanzierenden Bank Kontoguthaben von Konten der 

Emittentin verpfändet, auf denen Rücklagen für den 

Rückbau und Schuldendienst angespart wird.  

Es besteht das Risiko, dass eines oder mehrere der 

aufgenommenen Darlehen aufgrund verringerter 

oder ausbleibender Erträge der Windenergieanlage 

nicht vollständig bedient werden können. Im Fall ei-

ner derartigen Leistungsstörung ist die finanzie-

rende Bank u.a. berechtigt, den Darlehensvertrag 

ganz oder teilweise zu kündigen und diese Sicher-

heiten zu verwerten. Dies hätte zur Folge, dass die 

Emittentin keine weiteren Erträge mehr erwirt-

schaften kann. Sofern es nach einer Kündigung der 

Darlehen durch das finanzierende Kreditinstitut 

nicht möglich ist, die für die Ablösung der gekündig-

ten Darlehen erforderlichen Fremdmittel bei einem 

anderen Kreditinstitut einzudecken, kann es zu ei-

ner Zwangsverwertung der Sicherheiten durch das 

finanzierende Kreditinstitut kommen. Bei der 

Zwangsverwertung kann nicht ausgeschlossen wer-

den, dass der Erlös der Zwangsverwertung nicht 

ausreicht, um die bei dem finanzierenden Kreditin-

stitut aufgenommenen Fremdmittel zurückzuzah-

len. Für die Emittentin ist insoweit auch eine nach-

folgende Zwangsliquidation mit Verwertung sämtli-

cher Aktiva nicht auszuschließen. 
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Bei vorzeitiger Fälligstellung der Darlehen oder au-

ßerordentlicher Kündigung der Darlehen durch das 

finanzierende Kreditinstitut kann die Bank als Aus-

gleich für den entgangenen Gewinn und andere 

wirtschaftliche Nachteile, die ihr durch die vorzei-

tige Rückzahlung entstehen, Vorfälligkeits-entschä-

digungen geltend machen, deren Höhe maßgeblich 

von der Zinsentwicklung am Kapital-markt abhängt. 

Hierdurch kann es zu – unter Umständen auch deut-

lich – höheren Kapitaldienstzahlungen kommen, die 

aus den liquiden Mitteln der Emittentin nicht aufge-

bracht werden können. 

Jedes dieser Ereignisse kann allein oder zusammen 

mit anderen das Betriebsergebnis der Emittentin 

negativ beeinflussen. Dadurch können sich prog-

nostizierte Ausschüttungen an die Anleger reduzie-

ren oder ausfallen und es kann für den Anleger ein 

Teil- oder Totalverlust der Einlage eintreten. 

Eigenkapitalrisiko 

Es besteht das Risiko, dass es der Emittentin nicht 

oder nicht in der vorgesehenen Zeit gelingt, das vor-

gesehene Kommanditkapital einzuwerben. Ferner 

ist nicht auszuschließen, dass einzelne Kommandi-

tisten ihre Einlage nicht oder nicht fristgerecht er-

bringen. Der Emittentin stünden dann geringere 

Mittel als vorgesehen zur Finanzierung des Wind-

parks zur Verfügung. Wird das vorgesehene Kom-

manditkapital verspätet eingeworben oder einge-

zahlt, kann es zu einer Verzögerung des Projektes 

kommen oder eine Eigenkapitalzwischenfinanzie-

rung erforderlich werden. Dies kann sich negativ auf 

die Liquiditäts- und Ertragslage der Emittentin aus-

wirken. Jedes dieser Ereignisse kann dazu führen, 

dass sich prognostizierte Ausschüttungen an die An-

leger reduzieren oder ausfallen. Dies kann für den 

Anleger zu einem Teil- oder Totalverlust der Einlage 

führen. 

Wird das angestrebte Kommanditkapital dauerhaft 

nicht in einer Höhe eingeworben, die die Anschaf-

fung und Herstellung des Anlageobjektes ermög-

licht, haben die Gesellschafter über den Fortgang 

der Emittentin zu entscheiden. Wird die Emittentin 

aufgelöst, besteht das Risiko, dass die Anleger ihre 

Einlage aufgrund angefallener Kosten nicht oder 

nicht vollständig zurückerhalten. Dadurch können 

sich prognostizierte Ausschüttungen an die Anleger 

reduzieren oder ausfallen und es kann für den Anle-

ger ein Teil- oder Totalverlust der Einlage eintreten.  

Es besteht ferner das Risiko, dass es zu 

außerordentlichen Kündigungen einzelner Anleger 

vor dem Ende des Prognosezeitraums zum 

31.12.2046 kommt. Bei einer Kündigung hat der 

kündigende Anleger einen Anspruch auf Zahlung ei-

ner Abfindung gegen die Emittentin. Die für Abfin-

dungen gezahlten Mittel stehen den übrigen Anle-

gern nicht mehr für Ausschüttungen zur Verfügung. 

Kommt es zu einer unplanmäßig hohen Anzahl von 

Kündigungen, können sich prognostizierte Aus-

schüttungen an die Anleger reduzieren und es kann 

für den Anleger ein Teilverlust der Einlage eintreten.  

Liquiditätsrisiko 

Die Emittentin kann nur Auszahlungen an die Anle-

ger leisten, wenn sie über genügend liquide Geld-

mittel verfügt. Es besteht das Risiko, dass die Zah-

lungsmittel der Emittentin zur Begleichung fälliger 

Forderungen und Leistungen der Ausschüttungen 

nicht genügen und die Emittentin ihre Zahlungsver-

pflichtungen nicht oder nicht zeitgerecht erfüllen 

kann (Liquiditätsrisiko). Die Emittentin unterliegt im 

Zuge ihrer Geschäftstätigkeit laufenden Zahlungs-

pflichten. Darüber hinaus sollen Ausschüttungen an 

die Anleger geleistet werden. Die Zahlungsmittel 

zur Erfüllung dieser Zahlungspflichten und die Leis-

tung der Ausschüttungen erwirbt die Emittentin aus 

den Einnahmen aus dem Stromverkauf. Eine Redu-

zierung der Zahlungsmittel zur Erfüllung dieser Zah-

lungsverpflichtungen können beispielsweise bei 

längeren Einnahmeausfällen oder Mindereinnah-

men (z.B. in Schwachwindjahren) oder beim Anfall 

unvorhergesehener Ausgaben eintreten. Auch be-

steht das Risiko, dass durch Zahlungsausfälle Drit-

ter, insbesondere des Netzbetreibers, die Emitten-

tin ihren Verpflichtungen zur Begleichung fälliger 

Forderungen und Leistungen der Ausschüttungen 

nicht zeitgerecht nachkommen kann. In diesen Fäl-

len besteht das Risiko, dass fehlende Zahlungsmittel 

durch die Aufnahme von zusätzlichem Fremdkapital 

ausgeglichen werden müssen. Dies würde zu höhe-

ren Kosten führen und kann die Betriebsergebnisse 

der Emittentin negativ beeinflussen. Dadurch kön-

nen sich prognostizierte Ausschüttungen an die An-

leger reduzieren und es kann für den Anleger ein 

Teil- oder Totalverlust der Einlage eintreten. 

Ferner besteht in diesem Fall das Risiko, dass die 

Emittentin fehlende Zahlungsmittel nicht beschaf-

fen kann und zahlungsunfähig wird. Dies kann die 

Insolvenz der Emittentin hervorrufen. Dadurch kön-

nen sich prognostizierte Ausschüttungen an die 
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Anleger reduzieren oder ausfallen und es kann für 

den Anleger ein Teil- oder Totalverlust der Einlage 

eintreten. 

Insolvenzrisiko 

Die Emittentin gehört keinem Einlagensicherungs-

system an. Es besteht das Risiko, dass die Emittentin 

in finanzielle Schwierigkeiten gerät und weder auf 

Liquiditätsreserven zurückgreifen noch Fremdmittel 

aufnehmen kann. Dies kann zur Insolvenz der Emit-

tentin führen. In diesem Fall besteht das Risiko, dass 

die Anleger keine weiteren Zahlungen erhalten. 

Dadurch können sich prognostizierte Ausschüttun-

gen an die Anleger reduzieren oder ausfallen und es 

kann für den Anleger ein Teil- oder Totalverlust der 

Einlage eintreten.  

Zinsrisiko 

Aufgrund der unbekannten künftigen Geld- und Ka-

pitalmarktentwicklung können sich Zinserträge für 

den Liquiditätsbestand und die Rückbaubürgschaft 

schlechter darstellen, als in den Prognosen ange-

nommen oder es können nicht angenommene Be-

lastungen durch Negativzinsen entstehen. Das 

könnte das Betriebsergebnis der Emittentin negativ 

beeinflussen. Dadurch können sich prognostizierte 

Ausschüttungen an die Anleger reduzieren und es 

kann für den Anleger ein Teilverlust der Einlage ein-

treten. 

Geldentwertung 

Es besteht das Risiko, dass die Inflation in den Be-

triebsjahren der Windenergieanlage über den in 

den Prognosen der Betriebskosten berücksichtigten 

Umfang hinausgeht. Dies würde die Betriebskosten 

der Windenergieanlage erhöhen. Das kann das Be-

triebsergebnis der Emittentin negativ beeinflussen. 

Dadurch können sich prognostizierte Ausschüttun-

gen an die Anleger reduzieren und es kann für den 

Anleger ein Teilverlust der Einlage eintreten. 

Änderungen der Rechtslage 

Die Gesetzgebung und die Rechtsprechung unterlie-

gen einem kontinuierlichen Wandel. Es ist nicht aus-

zuschließen, dass sich Rechtsvorschriften auf EU-, 

Bundes-, Landes- oder Kommunalebene ändern 

oder künftig anders ausgelegt werden. Dies kann 

sich nachteilig auf das Geschäft der Emittentin aus-

wirken. Dies gilt insbesondere in Bezug auf Anforde-

rungen an die Ausgestaltung und Verwaltung der 

Anteile an der Emittentin als Vermögensanlage im 

Sinne des Vermögensanlagengesetzes durch 

nationale und/oder internationale Regulierung. Die 

Emittentin kann dadurch zur Änderung einzelner 

geschäftlicher Aktivitäten oder zu zusätzlichen ad-

ministrativen Aufwendungen gezwungen sein. Dies 

kann das Betriebsergebnis der Emittentin negativ 

beeinflussen. Dadurch können sich prognostizierte 

Ausschüttungen an die Anleger reduzieren und es 

kann für den Anleger ein Teilverlust der Einlage ein-

treten. 

Mitsprache- und Mitwirkungsrechte 

Den Anlegern stehen nur eingeschränkte Mitspra-

che- und Mitwirkungsrechte zu. Ein Weisungsrecht 

hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung be-

steht nicht. Es kann deswegen dazu kommen, dass 

Entscheidungen der Geschäftsführung gegen den 

Willen des Anlegers getroffen oder nicht getroffen 

werden. Das kann die Betriebsergebnisse der Emit-

tentin negativ beeinflussen. Dadurch können sich 

prognostizierte Ausschüttungen an die Anleger re-

duzieren oder ausfallen und es kann für den Anleger 

ein Teil- oder Totalverlust der Einlage eintreten. 

Gesellschafterbeschlüsse 

Die im Rahmen von Gesellschafterbeschlüssen wirk-

sam gefassten Entscheidungen sind für alle Anleger 

bindend. Damit hat der unterlegene Anleger recht-

mäßig gefasste Beschlüsse hinzunehmen, auch 

wenn sie seinen Interessen und Anlagezielen wider-

sprechen und für die Emittentin nachteilig sind.  

Zu beachten ist ferner, dass, obgleich sich voraus-

sichtlich eine Vielzahl von Anlegern an der Emitten-

tin beteiligen werden, nicht auszuschließen ist, dass 

in der Gesellschafterversammlung einzelne Perso-

nen oder eine kleine Gruppe von Personen einen 

beherrschenden Einfluss gewinnen. Dies kann ein-

treten etwa durch Übernahme anderer Anteile, Be-

auftragung desselben Bevollmächtigten oder durch 

die Nichtteilnahme vieler Anleger an der Gesell-

schafterversammlung. Auf der anderen Seite be-

steht die Gefahr, dass Beschlüsse, die einer qualifi-

zierten Mehrheit bedürfen, nicht getroffen werden. 

Ferner besteht das Risiko, dass auch rechtswidrig 

gefasste Beschlüsse bindend sind, wenn der Anleger 

Anfechtungsfristen versäumt.  

In den vorstehenden Fällen kann es deswegen dazu 

kommen, dass Entscheidungen gegen den Willen 

des Anlegers getroffen oder nicht getroffen werden. 

Das kann die Betriebsergebnisse der Emittentin ne-

gativ beeinflussen. Dadurch können sich 
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prognostizierte Ausschüttungen an die Anleger re-

duzieren oder ausfallen und es kann für den Anleger 

ein Teil- oder Totalverlust der Einlage eintreten. 

Schlüsselpersonen und Managementrisiko 

Es besteht das Risiko, dass durch das Ausscheiden 

von Kompetenzträgern aus der Geschäftsführung 

der Emittentin und/oder dem Verlust wesentlicher 

Vertragspartner der Emittentin Fachwissen nicht 

mehr zur Verfügung steht und eine qualifizierte Ge-

schäftsführung und Verwaltung nicht mehr unein-

geschränkt gewährleistet ist.  

Darüber hinaus besteht das Risiko, dass die Ge-

schäftsführung Fehlentscheidungen trifft, die für 

die Emittentin zu wirtschaftlichen Nachteilen füh-

ren. 

Der Eintritt eines der vorstehenden Risiken kann das 

Betriebsergebnis der Emittentin negativ beeinflus-

sen. Dadurch können sich prognostizierte Ausschüt-

tungen an die Anleger reduzieren oder ausfallen 

und es kann für den Anleger ein Teil- oder Totalver-

lust der Einlage eintreten. 

Interessenkonflikte 

Herr Johann Zäuner und Herr Werner Stinauer sind 

Geschäftsführer der Komplementärin der Emitten-

tin und Anbieterin und Prospektverantwortlichen 

der Vermögensanlage (Windenergie Föhrenpold 

Verwaltungs GmbH) sowie Geschäftsführer der mit 

Planungs- und Errichtungsleistungen beauftragten 

ZSE Zäuner und Stinauer Energie GbR.  

Johann Fuchs, Christian Haider, Georg Häuslmann, 

Michael Höher, Martin Lettl, Stephan Lettl und 

Franz Untereichmeier sind Gesellschafter der Emit-

tentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sowie 

Gesellschafter der Windenergie Föhrenpold Verwal-

tungs GmbH, die als Komplementärin der Emitten-

tin und gleichzeitig als Anbieterin und Prospektver-

antwortliche der Vermögensanlage fungiert. Sie 

stellen außerdem der Emittentin Fremdkapital zur 

Verfügung. Johann Fuchs, Christian Haider und 

Georg Häuslmann räumen der Emittentin das Recht 

zur Nutzung von Grundstücken für die Errichtung 

und den Betrieb der Windenergieanlage Föhren-

pold gegen Entgelt ein. 

Wegen der Personenidentität der genannten Perso-

nen bestehen im Hinblick auf die Emittentin Ver-

flechtungstatbestände in rechtlicher, wirtschaftli-

cher und/oder personeller Art. Es ist daher nicht 

auszuschließen, dass die Beteiligten bei der 

Abwägung der unterschiedlichen und ggf. gegenläu-

figen Interessen nicht zu den Entscheidungen gelan-

gen, die sie treffen würden, wenn ein Verflech-

tungstatbestand nicht bestünde. Dies kann das Er-

gebnis der Emittentin negativ beeinflussen. 

Dadurch könnten sich prognostizierte Ausschüttun-

gen an die Anleger reduzieren und es könnte ein To-

talverlust der Einlage eintreten. 

Insolvenz der Komplementärin 

Persönlich haftende Gesellschafterin der Emittentin 

ist die Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH. 

Es besteht das Risiko, dass die persönlich haftende 

Gesellschafterin in Insolvenz fällt und ihrer Ver-

pflichtung zur Geschäftsführung und Haftungsüber-

nahme nicht mehr nachkommen kann. In diesem 

Fall müsste die Emittentin eine neue Komplementä-

rin einsetzen und zur Geschäftsführung bestellen. 

Dies kann zu Mehrkosten führen, insbesondere 

wenn die Aufwendungen hierfür höher liegen als 

die Vergütung, die die derzeitige Komplementärin 

nach dem Gesellschaftsvertrag erhält. Dies kann das 

Betriebsergebnis der Emittentin negativ beeinflus-

sen. Dadurch können sich prognostizierte Ausschüt-

tungen an die Anleger reduzieren und es kann für 

den Anleger ein Teilverlust der Einlage eintreten. 

Wird im Insolvenzfall der Komplementärin keine 

neue Komplementärin aufgenommen, führt dies zur 

Auflösung der Emittentin. Dadurch können sich 

prognostizierte Ausschüttungen an die Anleger re-

duzieren oder ausfallen und es kann für den Anleger 

ein Teil- oder Totalverlust der Einlage eintreten. 

Handelbarkeit des Kommanditanteils 

Die angebotene Vermögensanlage stellt eine lang-

fristig angelegte Investition dar. Die ordentliche 

Kündigung ist bis zum 31.12.2046 nicht möglich. Ein 

Rückgaberecht an die Emittentin oder ein Recht zur 

ordentlichen Kündigung existieren vor diesem Ter-

min nicht. Der Anleger sollte sich deshalb darauf 

einstellen, seine Anteile jedenfalls bis zu diesem 

Zeitpunkt halten zu müssen. Vor einer Beteiligungs-

entscheidung sollte der Anleger daher prüfen, ob 

eine langfristige Kapitalanlage dieser Art seinen An-

lagestrategien entspricht.  

Sofern der Anleger seinen Anteil an einen Dritten 

veräußern will, muss er berücksichtigen, dass eine 

Veräußerung der Zustimmung der Mehrheit des 

Beirats bedarf, es sei denn der Anteil soll an Ab-

kömmlinge, Ehegatten oder Lebenspartner 
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erfolgen. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass 

eine Übertragung nur zum Ende eines Kalenderjah-

res möglich ist. Teilübertragungen sind vorbehalt-

lich der Zulassung einer Ausnahme durch die Kom-

plementärin unzulässig. 

Für die angebotene Beteiligung existiert keine öf-

fentliche Handelsplattform. Die angebotene Beteili-

gung ist wirtschaftlich deshalb nur als eingeschränkt 

veräußerbar anzusehen, d.h. für einen Anleger, der 

seinen Anteil auf dem Zweitmarkt verkaufen 

möchte, besteht das Risiko, dass er keinen Käufer 

dafür findet bzw. nicht den vollständigen Verkaufs-

preis dafür erzielen kann. Dadurch kann für den An-

leger ein Teilverlust seiner Einlage eintreten. 

Anlegergefährdende Risiken 

Definition 

Anlegergefährdende Risiken sind Risiken, die das 

sonstige Vermögen des Anlegers über den Verlust 

der Einlage hinaus gefährden können, bis hin zu sei-

ner Privatinsolvenz. 

Risiken einer Fremdfinanzierung des Anteils durch 
den Anleger 
Soweit ein Kommanditist seine Einlage ganz oder 

teilweise über Darlehen fremdfinanziert, besteht 

das individuelle Risiko, dass beim Ausbleiben prog-

nostizierter Ausschüttungen bzw. im Fall der Zah-

lungsunfähigkeit der Emittentin die Zins- und Til-

gungsverpflichtungen aus dem aufgenommenen 

Darlehen nicht aus der Ausschüttung der Vermö-

gensanlage beglichen werden können. Wenn die 

Ausschüttungen an den Anleger den Kapitaldienst 

für seine Fremdfinanzierung nicht decken, besteht 

das Risiko des Fehlens der steuerlich erforderlichen 

Gewinnerzielungsabsicht. Sollte der Anleger seine 

Finanzierung nicht mehr aus den Ausschüttungen 

der Vermögensanlage begleichen können, besteht 

das Risiko, dass diese Zahlungen aus dem sonstigen 

Vermögen des Kommanditisten zu erfolgen haben. 

Dies kann zu einem Verlust des sonstigen Vermö-

gens des Anlegers bis hin zur Privatinsolvenz führen.  

Haftungsrisiko 

Anleger haften Gläubigern der Emittentin gegen-

über in Höhe der von ihnen übernommenen und im 

Handelsregister eingetragenen Haftsumme. Diese 

entspricht der übernommenen Kommanditeinlage.  

Es besteht das Risiko, dass die Haftung eines Anle-

gers nach vollständiger Einzahlung der 

Kommanditeinlage bis zur Höhe der Einlage wieder 

auflebt, wenn der Anleger Ausschüttungen erhält 

und sein Kapitalkonto dadurch unter den Wert sei-

ner im Handelsregister eingetragenen Hafteinlage 

sinkt (§ 172 Abs. 4 HGB). In diesem Fall muss der An-

leger damit rechnen, von Gläubigern in Höhe der er-

haltenen Ausschüttungen bis zur Höhe seiner Haft-

summe mit seinem sonstigen Vermögen in An-

spruch genommen zu werden, insbesondere, wenn 

die Emittentin in die Insolvenz fällt. Dies kann das 

sonstige Vermögen des Anlegers über den Verlust 

der Einlage hinaus gefährden und bis hin zur Privat-

insolvenz des Anlegers führen.  

Die Kommanditisten sind aufgrund der §§ 30, 31 

GmbHG zur Rückzahlung der erhaltenen Ausschüt-

tungen ohne Begrenzung auf die Haftsumme ver-

pflichtet, wenn Ausschüttungen erfolgen, obwohl 

die Vermögens- und Finanzlage der Emittentin dies 

nicht zulässt und die Ausschüttungen nicht durch ei-

nen vollwertigen Gegenleistungs- oder Rückge-

währanspruch gegen den Anleger gedeckt sind. 

Diese sind sodann aus dem sonstigen Vermögen des 

Anlegers zurückzuzahlen. Dies kann zu einem Ver-

lust des sonstigen Vermögens des Anlegers bis hin 

zur Privatinsolvenz des Anlegers führen. 

Scheidet ein Anleger aus der Emittentin aus, haftet 

er bis zur Höhe seiner Einlage für bis dahin begrün-

dete Verbindlichkeiten der Emittentin, die bis zum 

Ablauf von fünf Jahren nach der Eintragung seines 

Ausscheidens im Handelsregister fällig und Ansprü-

che daraus festgestellt oder in der gesetzlich vorge-

schriebenen Weise geltend gemacht wurden. Eine 

entsprechende Nachhaftung besteht im Fall der 

Auflösung der Emittentin, wobei die fünfjährige 

Nachhaftung mit Handelsregistereintragung der 

Auflösung der Emittentin beginnt. Je nach Anspruch 

kann die Verjährungsfrist kürzer sein. Die Verjäh-

rung beginnt mit Fälligkeit des Anspruchs, wenn die-

ser nach Handelsregistereintragung der Auflösung 

fällig wird, andernfalls mit Eintragung der Auflö-

sung. Die Nachhaftung kann dazu führen, dass der 

Anleger Zahlungen aus seinen sonstigen Vermögen 

erbringen muss. Dies kann zu einem Verlust des 

sonstigen Vermögens des Anlegers bis hin zur Pri-

vatinsolvenz des Anlegers führen.  

Änderungen der Vertrags- oder Anlagebedingun-

gen 

Nach den Vertragsbedingungen der Vermögensan-

lage zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung stellt 

die Emittentin kein Investmentvermögen im Sinne 
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des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) dar; die Er-

richtung, das Betreiben und Verwalten von regene-

rativen Energieanlagen erfüllt grundsätzlich die Vo-

raussetzungen eines operativ tätigen Unterneh-

mens. Dies gilt auch, wenn die Emittentin sich im 

Rahmen ihrer operativen Tätigkeit fremder Dienst-

leister oder gruppeninterner Gesellschaften be-

dient, solange die unternehmerischen Entscheidun-

gen der Emittentin im laufenden Geschäftsbetrieb 

durch die ausdrückliche Vereinbarung von Gestal-

tungs-, Lenkungs- und Weisungsrechten bei der 

Emittentin selbst verbleiben. Die in diesem Beteili-

gungsangebot dargestellte Vermögensanlage un-

terliegt deswegen nicht dem KAGB. 

Es besteht das Risiko, dass die Vertrags- oder Anla-

gebedingungen so geändert werden oder sich die 

Tätigkeit der Emittentin so verändert, dass die Emit-

tentin ein Investmentvermögen im Sinne des KAGB 

darstellt. Die Emittentin wäre dann verpflichtet, sich 

nach § 44 KAGB registrieren zu lassen oder die er-

forderliche Erlaubnis nach §§ 20, 21 oder 22 KAGB 

einzuholen. Für diesen Fall ergäben sich für die 

Emittentin erhöhte Kosten durch die Anwendung 

der Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuches, 

insbesondere durch die Implementierung einer Ka-

pitalverwaltungsgesellschaft. In diesem Fall besteht 

ferner das Risiko, dass die Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht (BaFin) Maßnahmen nach 

§ 15 KAGB ergreift und insbesondere die Rückab-

wicklung der Geschäfte der Emittentin der Vermö-

gensanlage anordnet.  

Die Eingriffsbefugnisse der BaFin können zu erheb-

lichen Kostenbelastungen führen, die eine Ver-

schlechterung der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage der Emittentin verursacht. Ordnet die BaFin die 

Rückabwicklung der Geschäfte der Emittentin an, 

hat der Anleger bereits geleistete Ausschüttungen 

an die Emittentin zurück zu gewähren. Dies kann zu 

einem Verlust des sonstigen Vermögens des Anle-

gers bis hin zur Privatinsolvenz des Anlegers führen. 

Hat der Anleger Zahlungsverpflichtungen, die er aus 

den Rückflüssen der Vermögensanlage bedienen 

wollte, aber nicht mehr kann, belastet dies sein 

sonstiges Vermögen. Dies kann zu einem Verlust 

des sonstigen Vermögens des Anlegers bis hin zur 

Privatinsolvenz des Anlegers führen. 

Steuerliche Risiken 

Künftige Änderungen im Steuerrecht, der steuer-

rechtlichen Rechtsprechung oder der Anerken-

nungspraxis der Finanzverwaltung zum Nachteil der 

Emittentin oder der Anleger können nicht ausge-

schlossen werden. Ebenso wenig kann ausgeschlos-

sen werden, dass die Finanzverwaltung oder die 

Rechtsprechung im Rahmen der Veranlagung oder 

einer späteren Außenprüfung (Betriebsprüfung) 

eine abweichende Auffassung über die steuerliche 

Behandlung einzelner Aspekte des Projektes ver-

tritt, als zur Grundlage der Angaben und Prognosen 

gemacht worden sind. Es kann deswegen zu einer 

insgesamt höheren oder frühzeitigeren steuerlichen 

Belastung zzgl. Nachzahlungszinsen nach § 233a Ab-

gabenordnung (AO) der Emittentin und/oder der 

Anleger kommen. Dadurch könnte sich die Höhe der 

Gesamtauszahlungen an die Anleger nach Steuern 

mindern.  

Sind Steuerbescheide im Rahmen einer Betriebs-

prüfung nachträglich zu ändern, besteht das Risiko, 

dass sich die Höhe des zu versteuernden Einkom-

mens ändert und es deswegen zu Steuernachforde-

rungen kommt. Für diese können zudem Zinsen an-

fallen. Dies kann zu einem Verlust des sonstigen 

Vermögens des Anlegers bis hin zur Privatinsolvenz 

des Anlegers führen. Der steuerlichen Beurteilung 

liegt ferner die Annahme zugrunde, dass sich aus-

schließlich natürliche, in der Bundesrepublik 

Deutschland ansässige Personen beteiligen, die die 

Beteiligung im Privatvermögen halten und aus eige-

nen Mitteln finanzieren. Ist die Beteiligung dem Be-

triebsvermögen zuzuordnen oder weicht die Situa-

tion des Anlegers in anderer Form von den hier zu-

grundeliegenden Annahmen ab, kann dies zu einer 

abweichenden steuerlichen Beurteilung führen. 

Dies kann für den Anleger zu höheren Steuerzahlun-

gen oder zu einem früheren Anfall der Steuerlast 

führen.  

Die Übertragung von Kommanditanteilen insbeson-

dere in der Anfangsphase birgt ein ertragsteuerli-

ches Risiko. Es besteht das Risiko, dass eine Über-

tragung der Beteiligung zu einer Steuerlast des Ver-

äußerers aufgrund der Aufdeckung von stillen Re-

serven führt.  

Wenn der Anleger in den vorstehend genannten 

Fällen zur Zahlung von Steuern und Zinsen auf Steu-

ern verpflichtet ist, aber keine entsprechenden Aus-

schüttungen oder Steuererstattungen von der Emit-

tentin erhalten hat, sind die Zahlungen aus dem 

sonstigen Vermögen des Anlegers zu leisten. Dies 

kann das sonstige Vermögen des Anlegers gefähr-

den und bis hin zur Privatinsolvenz des Anlegers 

führen. 



Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG   40 

Abschließender Hinweis 

Nach Kenntnis der Anbieterin sind alle wesentli-

chen, tatsächlichen und rechtlichen Risiken aufge-

führt. 
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D. Die Windenergieanlage Föhrenpold im Detail

Anlagestrategie, Anlageziel, Anlagepolitik 

Anlagestrategie der Vermögensanlage ist die Er-

richtung und der Betrieb einer Windenergieanlage 

auf dem Gebiet der Stadt Ebersberg, Landkreis 

Ebersberg, Bayern. Durch die Nutzung regenerati-

ver Energien soll zur Umweltentlastung und zum Kli-

maschutz beigetragen werden sowie ein Gewinn 

aus dem Verkauf von regenerativer Energie erzielt 

werden. 

Anlageziel der Vermögensanlage ist es, einen Über-

schuss aus der Einspeisung und dem Verkauf der er-

zeugten elektrischen Energie zu erzielen. Aus den 

Einnahmen aus dem Betrieb sollen nach Abzug lau-

fender Kosten, Zinsen, Tilgungen und Rücklagen für 

den Abbau der Windenergieanlage Ausschüttungen 

an die Kommanditisten erfolgen. Die Höhe dieser 

Ausschüttungen ist abhängig vom wirtschaftlichen 

Erfolg der Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG 

und wird im Rahmen der ordentlichen Gesellschaf-

terversammlungen jährlich beschlossen. Es beste-

hen keine Garantien für die Höhe der geplanten 

Ausschüttungen. 

Anlagepolitik der Vermögensanlage ist es, Fremd-

kapital in Form von Bankdarlehen sowie die Netto-

einnahmen aus der Vermögensanlage für die Errich-

tung und den Betrieb einer Windenergieanlage des 

Typs ENERCON E-160 EP5 E3 R1, Nabenhöhe 166 m, 

Nennleistung 5.560 kW, einschließlich der techni-

schen Einrichtungen für Einspeisung der erzeugten 

elektrischen Energie in das öffentliche Stromnetz 

einzusetzen.  

Die Emittentin hat mit Entwicklungs- und Baubeglei-

tungsvertrag die ZSE Zäuner und Stinauer Energie 

GbR mit der weiteren Planung und schlüsselfertigen 

Errichtung der Windenergieanlage beauftragt. 

Für den laufenden Betrieb hat die Emittentin einen 

langfristigen Vollwartungsvertrag mit dem Anlagen-

hersteller geschlossen, der auch eine Mindestver-

fügbarkeit garantiert und einen möglichst reibungs-

losen Betrieb der geplanten Windenergieanlage ge-

währleisten soll. Unter dem Vollwartungsvertrag 

verpflichtet sich der Anlagenhersteller zur Instand-

haltung und Fernüberwachung der Anlage. Ferner 

garantiert er, dass die Windenergieanlage in den 

ersten Betriebsjahren 1 bis 5 und 16 bis 20 zu 97 %, 

in den Betriebsjahren 6 bis 15 zu 98 % und in den 

Betriebsjahren 21 bis 25 zu 95 % technisch verfüg-

bar ist. Wird dieses Verfügbarkeit nicht erreicht, 

zahlt der Anlagenhersteller eine auf Höchstbeträge 

begrenzte Erstattung. Verbleiende Betriebsrisiken 

sollen durch den Abschluss eines Versicherungspa-

kets reduziert werden.  

Die laufende kaufmännische und technische Be-

triebsführung übernimmt die ZSE Zäuner und Stin-

auer Energie GbR.  

Nettoeinnahmen der Vermögensanlage 

Die Nettoeinnahmen der Vermögensanlage aus 

diesem Beteiligungsangebot betragen 1.346.500 

Euro (Emissionsvolumen abzgl. der mit der Vermö-

gensanlage verbundenen Kosten und Provisionen in 

Höhe von 71.500 Euro, vgl. S. 54) und werden für die 

Errichtung der geplanten Windenergieanlage vom 

Typ ENERCON E-160 EP5 E3 R1 einschließlich der 

technischen Einrichtungen für die Einspeisung der 

erzeugten elektrischen Energie in das öffentliche 

Stromnetz eingesetzt. Sie werden nicht für sonstige 

Zwecke genutzt.  

Für die Gesamtinvestition wird ein Betrag von 

9.492.200 Euro (netto) angesetzt (Prognose). Die 

Nettoeinnahmen aus diesem Beteiligungsangebot 

reichen für die Realisierung der Anlagestrategie und 

die Umsetzung der Anlagepolitik nicht aus. Daher 

wird neben den Einlagen der Gründungskommandi-

tisten in Höhe von 7.000 Euro Fremdkapital in Form 

eines langfristigen Bankendarlehens in Höhe von 

voraussichtlich 8.067.200 Euro aufgenommen. 

Änderung der Anlagestrategie oder Anlage-

politik 

Eine Änderung der Anlagestrategie oder Anlagepo-

litik, beispielsweise eine Investition in andere Anla-

geobjekte, ist nur mit Zustimmung der Gesellschaf-

terversammlung möglich. Diese erfolgt grundsätz-

lich mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stim-

men. Für den Fall, dass die Änderung der Anlage-

strategie oder Anlagepolitik eine Änderung des 
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Gesellschaftsvertrages erfordert, ist eine Drei-Vier-

tel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforder-

lich. Im Übrigen ist eine Änderung der Anlagestrate-

gie oder Anlagepolitik nicht möglich. 

Zur Zinssicherung des Darlehens zur Endfinanzie-

rung kommen Derivate in Form eines Zins- 

sicherungsvertrages (Swaps) zum Einsatz. Die Emit-

tentin hat dazu mit der Landesbank Baden-Würt-

temberg einen Zinssicherungsvertrag abgeschlos-

sen, im Rahmen dessen der variable Zinssatz aus 

dem Darlehensvertrag gegen einen festen Zinssatz 

getauscht wird, so dass die Emittentin mit einem 

festen Zinssatz kalkulieren kann. Hierzu wird auf S. 

55 f. verwiesen. Im Übrigen werden zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung keine Derivate oder Ter-

mingeschäfte eingesetzt.  

Das Anlageobjekt im Detail 

Das Anlageobjekt besteht aus einer Windenergiean-

lage des Typs ENERCON E-160 EP5 E3 R1 

einschließlich der technischen Einrichtungen für die 

Einspeisung der erzeugten elektrischen Energie in 

das öffentliche Stromnetz. Die Windenergieanlage 

hat eine Nabenhöhe von 166 m, eine Gesamthöhe 

von 246,6 m und eine Nennleistung von 5,56 MW. 

Der Einspeisepunkt ist in eine 20 kV Leitung der Bay-

ernwerk Netz GmbH möglich. Eine schriftliche Netz-

anschlusszusage liegt vor.   

Zins- und Rückzahlungsansprüche der Anleger wer-

den nach Abzug laufender Kosten, Zinsen, Tilgungen 

und Rücklagen für den Abbau der Windenergiean-

lage ausschließlich aus den Umsatzerlösen aus der 

Einspeisung und dem Verkauf der durch die Wind-

energieanlage erzeugten elektrischen Energie er-

wirtschaftet.  

Das Anlageobjekt wird nachstehend im Detail be-

schrieben.  

 

 

 

Technische Daten der Windenergieanlage ENERCON E-160 EP5 E3 R1

 

Übersicht 

Hersteller  ENERCON GmbH, Aurich  

Erzeugungsart Wind 

Typenbezeichnung  ENERCON E-160 EP5 E3 R1 

Zustand und Alter Neuanlage 

Nennleistung der Windenergieanlage 5.560 Kilowatt (kW) 

Standortgrundstück Flurnummer 1830, 85560 Ebersberg, Gemarkung Oberndorf 

Staat und Bundesland der Windenergieanlage Bundesrepublik Deutschland, Bayern 

Netzanbindungsvoraussetzungen Anschluss über eine Übergabestation in das Mittelspannungs-

netz 20kV der Bayernwerk Netz GmbH; die Anschlussvorausset-

zungen liegen noch nicht vor. 

Nabenhöhe  166 m 

Rotordurchmesser 160 m 

Turmkonzept Fertigteilbetonturm mit Stahlsektion 

Anlagenkonzept getriebelos, variable Drehzahl, Vollumrichter 

IEC-Windklasse IEC III 
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Rotor mit Rotorblattverstellung 

Typ Luvläufer mit aktivem Blattverstellsystem, Windnachführung  

Drehrichtung  Uhrzeigersinn (in Windrichtung gesehen)  

Rotorblatt-Anzahl 3 

Rotorblatt-Länge  78,3 m  

Überstrichene Fläche 20.106 m² 

Rotorblatt-Material  Glasfaser und Polyester  

Untere Drehzahl Leistungseinspeisung 4,4 U/min  

Solldrehzahl 11,1 U/min 

Blattspitzengeschwindigkeit bei Solldrehzahl 80,16 m/s 

Abregelwindgeschwindigkeit  22 m/s (12-s-Mittel) 

Rotorblattverstellung  Je Rotorblatt ein autarkes elektrisches Stellsystem mit zugeord-

neter Notversorgung  

Antriebsstrang mit Generator  

Anlagenkonzept  Getriebelos, variable Drehzahl, Vollumrichter  

Nabe  Starr  

Lagerung  2 Kegelrollenlager  

Generator  Direktgetriebener Permanenterregter Synchrongenerator  

Schutzart/Isolationsklasse  IP 54/F 

Bremssystem  

aerodynamische Bremse  aerodynamisch über 3 autarke Blattverstellsysteme mit Not-

stromversorgung 

Rotorhaltebremse  elektrisch  

Rotorarretierung  In 30°-Stufen rastend  

Windnachführung  

Azimutverstellung elektromechanisches Stell-

system 

Azimutverstellung elektromechanisches Stellsystem 

Azimutbremse hydraulisch Azimutbremse hydraulisch 

Anlagensteuerung  

Typ  Mikroprozessor  

Netzeinspeisung  ENERCON Wechselrichter  

Fernüberwachung  Vollumrichter mit speicherprogrammierbarer Steuerung 

unterbrechungsfreie Stromversorgung 

(USV) 

Integriert  
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Eigentum und dingliche Berechtigungen am Anla-

geobjekt 

Der Anbieterin und Prospektverantwortlichen 

(Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH), den 

Gründungsgesellschaftern und Gesellschaftern der 

Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

(Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH, Jo-

hann Fuchs, Christian Haider, Georg Häuslmann, Mi-

chael Höher, Martin Lettl, Stephan Lettl, Franz Un-

tereichmeier), und den Mitgliedern der Geschäfts-

führung der Emittentin (Werner Stinauer, Johann 

Zäuner) steht oder stand das Eigentum am Anlage-

objekt oder wesentlichen Teilen desselben nicht zu. 

Diesen Personen steht auch aus anderen Gründen 

keine dingliche Berechtigung am Anlageobjekt zu.  

Nicht nur unerhebliche dingliche Belastungen des 

Anlageobjekts 

Die Windenergieanlage wurde an das finanzierende 

Kreditinstitut sicherungsübereignet. Daneben 

wurde die Emittentin der finanzierenden Bank zur 

Sicherheit Eintrittsrechte in alle von der Emittentin 

geschlossenen Verträge gewähren und Ansprüche 

aus sämtlichen von der Emittentin geschlossenen 

Verträge zur Sicherheit abtreten. Ferner wurden zu-

gunsten der finanzierenden Bank Kontoguthaben 

von Rücklagekonten für den Rückbau und Schulden-

dienst der Emittentin verpfändet. Im Übrigen beste-

hen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine 

nicht nur unerhebliche dinglichen Belastungen des 

Anlageobjektes. 

Rechtliche Beschränkungen der Verwendungs-

möglichkeiten des Anlageobjektes 

Es bestehen folgende rechtliche Beschränkungen 

der Verwendungsmöglichkeiten des Anlageobjek-

tes: 

• Abschaltungen zum Schutz von Fledermäusen: 

Nach der immissionsschutzrechtlichen Geneh-

migung vom 23.12.2024 ist ein zweijähriges 

Gondelmonitoring zur Überwachung der Fleder-

mausaktivitäten und zur Ermittlung eines anla-

genspezifischen Abschaltalgorithmus durchzu-

führen. Vor Inbetriebnahme der Windenergie-

anlage ist ein allgemeiner Abschaltalgorithmus 

zu ermitteln, um ein signifikant erhöhtes Tö-

tungsrisiko während des Monitorings auszu-

schließen. Beim tatsächlichen Nachweis von Fle-

dermäusen ist im ersten Jahr der allgemeine Ab-

schaltalgorithmus unverzüglich in Kraft zu 

setzen.  

Ansonsten ist die Windenergieanlage im gesam-

ten ersten Jahr jeweils bei Windgeschwindigkei-

ten von weniger als 6 m/s wie folgt abzuschal-

ten:  

o vom 01. April bis 30. September von Sonnen-

untergang bis Sonnenaufgang, 

o vom 01. Oktober bis 31. Oktober von einer 

Stunde vor Sonnenuntergang bis Sonnenauf-

gang und 

o vom 01. November bis 15. November von 

Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang.  

Im zweiten Monitoringjahr sind dann beim tat-

sächlichen Nachweis von Fledermausvorkom-

men anlagenspezifische Abschaltzeiten einzu-

halten. Andernfalls gilt für das gesamte zweite 

Jahr der Abschaltalgorithmus des ersten Jahres. 

Ab dem dritten Jahr hat bei Vorliegen eines sig-

nifikant erhöhten Tötungsrisikos ein anlagen-

spezifischer Abschaltalgorithmus zu erfolgen, 

der sich aus den Ergebnissen der ersten beiden 

Betriebsjahre errechnet. Nähere Festlegungen 

der Abschaltzeiten und die Bestimmung weite-

rer Auflagen hat sich die Genehmigungsbe-

hörde vorbehalten.  

• Leistungsreduzierung wegen Schall: Zur Einhal-

tung der Schallgrenzwerte ist die Windenergie-

anlage nach dem Genehmigungsbescheid vom 

23.12.2024 zur Nachtzeit in einem schallopti-

mierten verminderten Betriebsmodus zu betrei-

ben. Die Emittentin hat den genehmigungskon-

formen Betrieb innerhalb eines Jahres durch Ab-

nahmemessungen nachzuweisen.  

• Abschaltung wegen Schattenwurfs: Die Wind-

energieanlage muss nach der immissionsschutz-

rechtlichen Genehmigung vom 23.12.2024 so 

betrieben werden, dass die astronomisch maxi-

mal mögliche Beschattungsdauer (worst case) 

von 8 Stunden/Jahr und 30 Minuten/Tag oder 

aber die tatsächliche mögliche Beschattungs-

dauer von 30 Minuten pro Tag bzw. 8 Stunden 

pro Jahr in Summe an den im Genehmigungsbe-

scheid genannten Immissionspunkten nicht 

überschritten werden. Zur Einhaltung dieser An-

forderungen ist die Windenergieanlage mit ei-

ner geeigneten Abschaltautomatik auszustat-

ten, die sicherstellt, dass die Windenergieanlage 
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bei Überschreitung der Grenzwerte automatisch 

ausgeschaltet wird.  

• Abschaltungen wegen Eiswurf: Um eine Gefähr-

dung durch Eiswurf zu vermeiden, ist die Wind-

energieanlage nach dem immissionsschutz-

rechtlichen Genehmigungsbescheid vom 

23.12.2024 mit einem System zur Eiserkennung 

und einer Abschaltautomatik auszustatten. Bei 

kritischem Eisansatz wird die Windenergiean-

lage automatisch abgeschaltet.  

Im Übrigen bestehen zum Zeitpunkt der Prospek-

taufstellung keine rechtlichen Beschränkungen der 

Verwendungsmöglichkeiten des Anlageobjektes, 

insbesondere im Hinblick auf das Anlageziel.  

Tatsächliche Beschränkungen der Verwendungs-

möglichkeiten des Anlageobjektes 

Es bestehen folgende tatsächliche Beschränkungen 

der Verwendungsmöglichkeiten des Anlageobjek-

tes: 

Reduzierung der Vergütung auf null bei negativen 

Strompreisen 

Nach § 51 Abs. 1 EEG 2023 reduziert sich der für die 

Förderung des erzeugten Stroms maßgebliche anzu-

legende Wert (also die Förderung des Stroms aus 

der Windenergieanlage) auf null, wenn der Spot-

marktpreis ab dem Jahr 2027 mindestens eine 

Stunde negativ ist. In diesem Fall ist ein weiterer Be-

trieb der Windenergieanlage zwar rechtlich zulässig, 

wirtschaftlich aber voraussichtlich nicht sinnvoll, da 

der erzeugte Strom nicht vergütet wird.  

Im Übrigen bestehen zum Zeitpunkt der Prospek-

taufstellung keine tatsächlichen Beschränkungen 

der Verwendungsmöglichkeiten des Anlageobjek-

tes, insbesondere im Hinblick auf das Anlageziel.  

Lieferungen und Leistungen durch bestimmte Per-

sonen 

Die Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin 

der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung sowie Anbieterin und Prospektverantwortliche 

Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH er-

bringt als Leistung im Zusammenhang mit der Her-

stellung des Anlageobjekts die Übernahme der 

Funktion als Anbieterin und Prospektverantwortli-

che dieser Vermögensanlage.   

Die ZSE Zäuner und Stinauer Energie GbR ist mit Pro-

jektentwicklungsleistungen für die Windenergie-

anlage, Planungs- und Bauleistungen für die Infra-

struktur sowie mit der Koordination und Abwick-

lung des zwischen der Emittentin und dem Anlagen-

hersteller abgeschlossenen Liefervertrages beauf-

tragt (Lieferungen und Leistungen im Zusammen-

hang mit der Anschaffung und Herstellung des An-

lageobjektes). Ferner übernimmt sie als Leistung 

unter den Beschränkungen des § 7.2 des Gesell-

schaftsvertrags auch die kaufmännische und techni-

sche Betriebsführung für die Emittentin.  

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin 

und der Anbieterin und Prospektverantwortlichen 

Herr Johann Zäuner und Herr Werner Stinauer er-

bringen die vorgenannten Leistungen der ZSE Zäu-

ner und Stinauer Energie GbR jeweils in ihrer Eigen-

schaft als Geschäftsführer der ZSE Zäuner und Stin-

auer Energie GbR selbst. Herr Johann Zäuner und 

Herr Werner Stinauer sind zugleich auch Gesell-

schafter der ZSE Zäuner und Stinauer Energie GbR. 

Die Gründungsgesellschafter und Gesellschafter der 

Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

Johann Fuchs, Christian Haider, Georg Häuslmann, 

Michael Höher, Martin Lettl, Stephan Lettl und 

Franz Untereichmeier erbringen Leistungen in Be-

zug auf das Anlageobjekt, indem sie der Emittentin 

Fremdkapital in Höhe von je 170.000 Euro zur Ver-

fügung stellen. Johann Fuchs, Christian Haider und 

Georg Häuslmann erbringen ferner durch die Ein-

räumung des Rechts zur Nutzung von Grundstücken 

für die Errichtung und den Betrieb der Windenergie-

anlage Föhrenpold gegen Entgelt jeweils eine Leis-

tung in Bezug auf das Anlageobjekt. 

Darüber hinaus erbringen die Anbieterin und Pros-

pektverantwortliche, die Gründungsgesellschafter, 

die Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung und die Mitglieder der Ge-

schäftsführung der Emittentin keine Lieferungen 

und Leistungen. 

  



Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG   46 

Der Standort der Windenergieanlage 

Allgemeine Beschreibung 

Das Projektgebiet, in dem die Windenergieanlage 

errichtet werden soll, befindet sich auf dem Gebiet 

der Stadt Ebersberg im oberbayerischen Landkreis 

Ebersberg. Die nächstgelegenen Ortschaften sind 

Englmeng und Hintsberg im Norden, Stinau und 

Sensau im Osten, Pollmoos und Traxl im Süden so-

wie Rinding im Westen. Der Anlagenstandort befin-

det sich ca. 0,8 km nordwestlich von Pollmoos auf 

dem Grundstück mit der Flurnummer 1830, Gemar-

kung Oberndorf, Ebersberg, am Rand eines Waldge-

biets zwischen den Weilern Englmeng, Traxl und 

Pollmoos. Im Süden grenzen landwirtschaftlich ge-

nutzte Acker- und Grünlandflächen an die 

Waldflächen.  

Die verkehrstechnische Erschließung erfolgt über 

die südlich verlaufende Gemeindeverbindungs-

straße zwischen Pollmoos/Englmeng sowie über 

das bestehende land- bzw. forstwirtschaftliche We-

genetz.  

Das Baufeld befindet sich auf einer forstwirtschaft-

lich genutzten Fläche. Das Gelände am Standort der 

geplanten WEA weist ein Gefälle von Osten nach 

Westen auf. Der Höhenunterschied im Bereich der 

Grundrissfläche des Fundaments beträgt etwa 2,7 

m. 

Bildlich dargestellt ist die Lage des Projektgebietes 

und der geplanten Windenergieanlage in der fol-

genden Übersichtskarte:  

  

WEA Föhrenpold 
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Realisierungsgrad des Windparks

Behördliche Genehmigungen 
Für die Errichtung und den Betrieb des Anlageobjek-

tes ist eine behördliche Genehmigung nach § 4 Bun-

des-Immissionsschutzgesetz erforderlich. Das Land-

ratsamt Ebersberg hat der Emittentin die immissi-

onsschutzrechtliche Genehmigung für die Errich-

tung und den Betrieb der Windenergieanlage am 

23.12.2024 erteilt. Im Übrigen sind keine weiteren 

behördlichen Genehmigungen erforderlich. 

Zuschlag im Ausschreibungsverfahren 
Die Emittentin hat am Ausschreibungsverfahren der 

Bundesnetzagentur teilgenommen und einen Zu-

schlag für eine Förderung des erzeugten Stroms er-

halten. Die Zuschlagshöhe beträgt 7,09 ct/kWh (be-

zogen auf einen 100% Standort). Gemäß § 36 h Abs. 

1 EEG 2023 ist dieser Wert mit dem Korrekturfaktur 

von 1,55 zu multiplizieren (Prognose). Die Emitten-

tin kalkuliert deswegen mit einem tatsächlichen 

Wert für den einzuspeisenden Strom (sog. anzule-

genden Wert) in Höhe von 10,99 ct/kWh. 

Realisierungsgrad des Anlageobjektes  
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wurde mit 

der Errichtung der Windenergieanlage noch nicht 

begonnen. Die Emittentin rechnet mit einem Bau-

beginn im März 2026.  

Verträge über die Anschaffung oder Herstellung 
des Anlageobjektes: 
Die Emittentin hat am 26.08.2024 einen Entwick-

lungs- und Baubegleitungsvertrag mit der ZSE Zäu-

ner und Stinauer Energie GbR abgeschlossen. Mit 

dem Entwicklungs- und Baubegleitungsvertrag be-

auftragt die Emittentin die ZSE Zäuner und Stinauer 

Energie GbR mit Projektentwicklungsleistungen für 

die Windenergieanlage, Planungs- und Bauleistun-

gen für die Infrastruktur sowie mit der Koordination 

und Abwicklung des zwischen der Emittentin und 

dem Anlagenhersteller abgeschlossenen Lieferver-

trages. 

Die Emittentin hat ferner zwischen dem 27.04.2023 

und dem 25.03.2025 insgesamt neun Gestattungs-

verträge mit den jeweiligen Grundstückseigentü-

mern über die Nutzung von Grundstücken zur Er-

richtung und zum Betrieb der Windenergieanlage, 

für Kranstell- und Montagefläche, für Rotorrechte 

(Gestattung des Überstreifens von Grundstücken 

mit dem Rotor von Windenergieanlage), für Zuwe-

gung und Kabelverlegung sowie für die Bereitstel-

lung von Ausgleichsflächen abgeschlossen. 

Die Emittentin hat ferner zwischen dem 05.09.2023 

und dem 15.05.2025 Darlehensverträge zur Zwi-

schenfinanzierung mit den Gründungsgesellschaf-

tern und Gesellschaftern der Emittentin zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung Johann Fuchs, Chris-

tian Haider, Georg Häuslmann, Michael Höher, Mar-

tin Lettl, Stephan Lettl und Franz Untereichmeier 

abgeschlossen.  

Die Emittentin hat ferner am 30.06.2025 einen Dar-

lehensvertrag zur Endfinanzierung über eine Darle-

henssumme von 8.067.200 Euro sowie einen Darle-

hensvertrag zur Vorfinanzierung der Vorsteuer-

Rückerstattung (Kontokorrent) mit der Sparkasse 

im Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim 

sowie am 15.10.2025 ein Zinssicherungsgeschäft für 

den Darlehensvertrag zur Endfinanzierung mit der 

Landesbank Baden-Württemberg abgeschlossen.  

Die Emittentin hat mit dem Anlagenhersteller ENER-

CON GmbH am 18.03.2025 einen Liefervertrag über 

die Lieferung und Errichtung einer Windenergiean-

lage des Typs ENERCON E-160 EP5 E3 R1 und am 

15.04.2025 einen Vollwartungsvertrag abgeschlos-

sen. 

Die Emittentin hat am 26.05.2025 einen Vertrag 

über die technische und kaufmännische Betriebs-

führung mit der ZSE Zäuner und Stinauer Energie 

GbR abgeschlossen. 

Die Emittentin hat darüber hinaus am 12.05.2025 

mit der BürgerEnergie Anlagevermittlung GmbH & 

Co. KG einen Vermittlungsvertrag für die Vermö-

gensanlage abgeschlossen. 

Im Übrigen hat die Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung keine weiteren Verträge zur 

Anschaffung oder Herstellung des Anlageobjektes 

oder wesentlicher Teile abgeschlossen. 

Die Emittentin beabsichtigt darüber hinaus die fol-

genden Vertrag abzuschließen: 

• Vertrag über die finanzielle Beteiligung nach 

§ 6 EEG 2023 mit den betroffenen Gemeinden, 

deren Gemeindegebiet im Umkreis von 2,5 km 

um eine Windenergieanlage liegt. 

Im Übrigen beabsichtigt die Emittentin zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung keine Verträge über 

die Anschaffung oder Herstellung des Anlageobjekts 

oder wesentlicher Teile davon abzuschließen. 

Gutachten 

Die Emittentin hat Ertragsgutachten von der EWS 



Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG   48 

Consulting GmbH, A-5222 Munderfing, und der RSC 

GmbH, Velburg, eingeholt. Zu den Ergebnissen wird 

auf die S. 49 f. verwiesen.  

Ferner wurden Gutachten zu Eiswurf/Eisfall, Schall- 

und Schattenimmissionen sowie zum Natur- und Ar-

tenschutz eingeholt. Zu den Ergebnissen wird auf 

die S. 51 verwiesen.  

Die Anbieterin und Prospektverantwortliche erach-

tet die vorstehenden Gutachten als Bewertungsgut-

achten. Weitere Bewertungsgutachten für das Anla-

geobjekt existieren nach Kenntnis der Anbieterin 

und Prospektverantwortlichen nicht. 
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Ertragsgutachten 

Die Windverhältnisse und Ertragspotentiale wurden 

durch Ertragsgutachten der EWS Consulting GmbH, 

Katztal 37, 5222 Munderfing, Österreich, und der 

RSC GmbH, Neumarkter Str. 13, 92355 Velburg, be-

urteilt.  

Zur Ermittlung der Windverhältnisse am Standort 

wurde die Windatlas-Methode mit WAsP, MUP me-

teodyn sowie die Windpro Software angewandt. In 

die Berechnung sind Ertragsdaten der WEA Oster-

kling, die in der Nähe des Projektgebiets steht und 

die mit dem Langzeitdatensatz ERA-5 (T) und 

MERRA2 langzeitkorrigiert wurde, sowie Daten aus 

weiteren Langzeitquellen eingeflossen. Ferner dient 

als Datengrundlage für die Berechnungen eine So-

darmessung (akustisches Fernmessverfahren zur 

Windmessung) in Ebersberg knapp 7 km vom Stand-

ort der Anlage. Die Ertragsgutachten entsprechen 

der Technischen Richtlinie TR6 der Fördergesell-

schaft Windenergie, Revision 12.  

Zur Berechnung wurde die berechnete Leistungs-

kennlinie des geplanten Anlagentyps zugrunde ge-

legt.   

Der so ermittelte mittlere Jahresenergieertrag ist 

über einen längeren Betriebszeitraum (ca. 20 Jahre) 

berechnet. Der tatsächliche Wert kann in einzelnen 

Jahren oder auch insgesamt von der Berechnung 

abweichen. Die Anbieterin legt bei ihren Berech-

nungen den sog. P-50 Wert zugrunde. Damit wird 

ausgedrückt, dass die angegebenen Werte mit einer 

Wahrscheinlichkeit von 50 % erreicht oder über-

schritten werden. Von dem ermittelten Jahresener-

gieertrag werden technische Abschläge vorgenom-

men (für Einschränkungen bei der technischen Ver-

fügbarkeit der Windenergieanlage, Einspeise- und 

Trafoverluste und Leistungsverschlechterung) so-

wie Abschläge wegen genehmigungsbedingter Be-

triebseinschränkungen (Schallreduktion, Abschal-

tungen wegen Vereisung und Abschaltungen zum  

Schutz von Fledermäusen) vorgenommen. Ferner 

hat die Anbieterin einen weiteren allgemeinen Si-

cherheitsabschlag vorgenommen. Daraus ergibt 

sich der Wert, der den Prognoseberechnungen zu-

grunde liegt. 

Der für die Prognoserechnungen kalkulierte Ertrag 

der Windenergieanlage wurde auf Basis der Ergeb-

nisse der Ertragsgutachten ermittelt (siehe S. 50).  

Die EWS Consulting GmbH wurde ferner mit einem 

Gutachten zur Ermittlung der Standortgüte beauf-

tragt. Die Standortgüte beträgt 47,07 % des Refe-

renzertrags. Die Anbieterin geht daher davon aus, 

dass die Windenergieanlage an dem vorgesehenen 

Standort einen Ertrag von weniger als 50 % des Re-

ferenzertrags des Anlagentyps erzielen wird (Prog-

nose).  

Die Ertragsberechnungen weisen die auf der Fol-

geseite beschriebenen Ergebnisse aus.
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 Ertragsberechnung  

EWS Consulting GmbH 

vom 11.04.2025 

Ertragsberechnung  

RSC GmbH  

vom 29.04.2025 

Mittlere Jahreswindgeschwindigkeit in Nabenhöhe 5,38 m/s 5,4 m/s 

Mittlerer Jahresenergieertrag der WEA (P-50-Wert1) 9.752.000 kWh 9.386.000 kWh 

1 d.h. Ertrag der Windenergieanlage mit angenommenen Verlusten, die von den Ertragsgutachtern nach der Technischen 

Richtlinie für Windenergieanlagen (TR6, Revision 12) ermittelt wurden, mit Überschreitungswahrscheinlichkeit ≥ 50 % 

Der mittlere Jahresenergieertrag ist über einen längeren Betriebszeitraum (ca. 20 Jahren) berechnet. Der tat-

sächliche Wert kann in einzelnen Jahren oder auch insgesamt von der Berechnung abweichen. Der Mittelwert 

für den prognostizieren mittleren Jahresenergieertrag beträgt 9.569.000 kWh. 

Bei diesem prognostizierten Jahresenergieertrag sind bereits folgende Abschläge für Verluste berücksichtigt:  

Abschlagsart Höhe des Abschlags 
(Mittelwert) 1 

Abschaltungen zum Schutz von Fledermäusen 2,0 % 

Abschaltungen wegen Vereisung 2,0 % 

Leistungsverschlechterung 0,5 % 

Technische Verfügbarkeit der Windenergieanlage 3,3 % 

Einspeise- und Trafoverluste 2,0 % 

Schallreduktion 3,3 % 

Mittlerer Jahresenergieertrag der WEA (P 50-Wert)  9.569.000 kWh 
1 Für diese Abschläge wurde ein Mittelwert aus den prognostizierten Einzelabschlägen der Gutachten von EWS Consulting 

GmbH und RSC GmbH ermittelt.  

Im Anschluss hat die Emittentin einen weiteren Abschlag vorgenommen: 

Allgemeiner Sicherheitsabschlag   5,0 % 

Abschließender Kalkulationswert (abgerundet, Prognose) 9.090.000 kWh 

 

Weitere Abschläge:  

Zur Berechnung der prognostizierten Umsatzerlöse hat die Emittentin von dem vorgenannten kalkulierten Ertrag 

von 9.090.000 kWh folgende weitere Abschläge für einzelne Betriebsjahre vorgenommen:  

Abschlagsgrund Zeitraum des Abschlags Höhe des zusätzlichen Abschlags 

Vergütungsausfall wegen  

negativer Strompreise 

Gesamter Prognosezeitraum 2 % 

Zusätzlicher Abschlag während des 
Gondelmonitorings zum Schutz 
von Fledermäusen 

2027-2028 2 % 

 

Die Standortgüte gemäß Anlage 2 zum EEG 2023 beträgt nach dem Gutachten der EWS Consulting GmbH vom 

24.04.2025 durchschnittlich 47,07 % des Referenzertrags des Windenergieanlagentyps oder weniger (Prognose).     
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Weitere Gutachten

Es liegen die folgenden Gutachten vor: 

Schallgutachten 

Im Rahmen der Projektplanung wurde eine schall-

technische Untersuchung durch die für die Erstel-

lung von Schallimmissionsprognosen akkreditierte 

IBAS Ingenieurgesellschaft mbH, Bayreuth, erstellt. 

Das Schallgutachten vom 22.05.2024, das nach der 

Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA-

Lärm) erstellt wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass 

die maßgeblichen Immissionsrichtwerte der TA-

Lärm unter Berücksichtigung der Prognoseunsicher-

heit an allen Immissionsorten eingehalten werden, 

wenn die Leistung der Windenergieanlage begrenzt 

wird. Der Genehmigungsbescheid vom 23.12.2024 

sieht demgemäß Betriebsbeschränkungen aus 

Gründen des Lärmschutzes für die Nachtzeit vor 

(Schallreduktion). Soweit daraus rechtliche oder 

tatsächliche Beschränkungen der Verwendungs-

möglichkeiten des Anlageobjektes resultieren, wird 

auf S. 44 verwiesen.  

Die Betriebsbeschränkungen wurden bei den Er-

tragsprognosen berücksichtigt (siehe S. 50). 

Schattenwurfprognosen 

Eine Prognose des durch die Windenergieanlage 

verursachten Schattenwurfs wurde ebenfalls von 

der für die Erstellung von Schattenwurfprognosen 

akkreditierten IBAS Ingenieurgesellschaft mbH, Bay-

reuth, erstellt. Der Bericht vom 22.05.2024 kommt 

zu dem Ergebnis, dass bei uneingeschränktem Be-

trieb an einem Immissionsort geringfügige Über-

schreitungen der Grenzwerte für die Schattenwurf-

belastung auftreten würden.  

Der Genehmigungsbescheid vom 23.12.2024 ent-

hält deswegen eine Auflage für Betriebsbeschrän-

kungen im Hinblick auf den Schattenwurf für die 

Windenergieanlage (siehe hierzu die Angaben zu 

den rechtlichen Beschränkungen der Verwendungs-

möglichkeiten des Anlageobjektes auf S. 44). 

Aufgrund der Geringfügigkeit der Überschreitungen 

der Grenzwerte wurden die möglichen Betriebsbe-

schränkungen nicht bei der Ertragsprognose 

berücksichtigt. 

Naturschutzfachliches Gutachten und artenschutz-

rechtliche Prüfung 

Die NRT Landschaftsarchitekten und Stadtplaner 

Büro Dietmar Narr haben mit Datum vom 

03.07.2023 einen landschaftspflegerischen Begleit-

plan erstellt, in den auch die Ergebnisse einer modi-

fizierten artenschutzrechtlichen Prüfung integriert 

wurden. 

Die Gutachten stellen fest, dass keine Verbotstatbe-

stände nach § 44 BNatSchG festgestellt werden 

konnten, soweit konfliktvermeidende Maßnahmen 

getroffen werden. Insbesondere werden ein Gon-

delmonitoring zum Schutz von Fledermäusen und 

Abschaltungen der Windenergieanlage zum Schutz 

von Fledermäusen empfohlen. Diese Empfehlungen 

wurden in den Genehmigungsbescheid vom 

23.12.2024 übernommen. Soweit daraus rechtliche 

oder tatsächliche Beschränkungen der Verwen-

dungsmöglichkeiten des Anlageobjektes resultie-

ren, wird auf S. 44 verwiesen. 

Die Betriebsbeschränkungen wurden bei den Er-

tragsprognosen berücksichtigt (siehe S. 50). 

Gutachten zu Eiswurf/Eisfall 

Das Gutachten der Fluid & Energy Engineering 

GmbH & Co. KG vom 08.07.2024 zu Risiken durch 

Eiswurf und Eisfall kommt zu dem Ergebnis, dass zur 

Vermeidung einer möglichen Gefährdung durch Eis-

abwurf die Windenergieanlage mit einer Eiserken-

nung mit Abschaltautomatik auszustatten ist. Der 

Genehmigungsbescheid vom 23.12.2024 sieht dem-

gemäß eine entsprechende Auflage vor. Soweit da-

raus rechtliche oder tatsächliche Beschränkungen 

der Verwendungsmöglichkeiten des Anlageobjektes 

resultieren, wird auf S. 44 f. verwiesen. 

Die Auflage wurde bei den Ertragsprognosen be-

rücksichtigt (siehe S. 50). 
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Anspruch auf Förderung

Zuschlag in einem Ausschreibungsverfahren 

Seit Inkrafttreten des novellierten Erneuerbaren-

Energien Gesetzes zum 01.01.2017 in der Fassung 

zum 01.01.2023 erhalten Betreiber von Windener-

gieanlagen mit einer Leistung von mehr als 1 MWp 

grundsätzlich nur eine Förderung nach dem EEG, 

wenn sie in einem von der Bundesnetzagentur 

durchgeführten Ausschreibungsverfahren einen Zu-

schlag erhalten haben. Die Bundesnetzagentur 

schreibt in diesen Verfahren in einem gesetzlich 

festgelegten Umfang Förderrechte für Strom aus 

Windenergieanlage aus. 

Die Emittentin hat zum 01.02.2025 an einem Aus-

schreibungsverfahren teilgenommen und am 

25.03.2025 einen Zuschlag mit einem Zuschlags-

wert von 7,09 Cent/kWh erhalten.  

Ausgangspunkt für die Berechnung der Förderhöhe 

ist der Zuschlagswert, also der Wert, den die Bun-

desnetzagentur dem Betreiber zugeschrieben hat. 

Dieser entspricht grundsätzlich dem Wert des Ge-

botes, dass der betreffende Bieter abgegeben hat.  

Korrekturfaktoren 

Der vorstehend genannte Zuschlagswert ist noch 

nicht der abschließend maßgebliche Wert für die 

Förderhöhe für den erzeugten Strom. Der Zu-

schlagswert wird durch sog. Korrekturfaktoren an-

gepasst. Die Korrekturfaktoren sollen eine Ver-

gleichbarkeit der Förderung zwischen Standorten 

mit unterschiedlicher Windstärke (sog. Windhöffig-

keit) herstellen. Dadurch sollen die Wettbewerbs-

chancen von Projektvorhaben an unterschiedlichen 

Standorten im Ausschreibungsverfahren angegli-

chen und ein gleichmäßiger Ausbau der Windener-

gie in Deutschland erreicht werden.  

Ausgangspunkt der Korrektur ist der Ertrag, den die 

betreffende Windenergieanlage an einem Standort 

mit gesetzlich definierten Windeigenschaften erzie-

len würde (sog. „Referenzertrag“). Dieser Ertrag 

wird rechnerisch für den jeweiligen Windenergiean-

lagetyp ermittelt. Das Verhältnis des Stromertrags 

am Standort einer jeweiligen Windenergieanlage 

zum Referenzertrag der Windenergieanlage wird als 

Standortgüte bezeichnet. Erzielt die Anlage im tat-

sächlichen Betrieb (nach gewissen gesetzlich 

definierten Zu- und Abschlägen) genau den Refe-

renzertrag, bleibt es beim Zuschlagswert als Wert 

für die Förderhöhe. Überschreitet der tatsächliche 

Ertrag den Referenzertrag, wird der Zuschlagswert 

nach unten korrigiert. Unterschreitet der tatsächli-

che Ertrag den Referenzertrag, wird der Zuschlags-

wert nach oben korrigiert. An einem windstärkeren 

Standort wird der Strom also geringer vergütet als 

an einem windschwächeren Standort.  

Die Korrekturfaktoren betragen abhängig vom Er-

trag der Windenergieanlage im Verhältnis zum Re-

ferenzertrag, wobei zwischen den Stufen Mittel-

werte gebildet werden: 

Ertrag im Verhältnis 
zum Referenzertrag 

Korrekturfaktor 

50% 1,55* 

60 % 1,42 

70 % 1,29 

80 % 1,16 

90 % 1,07 

100 % 1,00 

110 % 0,94 

120 % 0,89 

130 % 0,85 

140 % 0,81 

150 % 0,79 

* Der Korrekturfaktor von 1,55 gilt nur für Wind-

energieanlage in der Südregion gemäß Definition in 

Anlage 5 zum EEG 2023. Die von der Emittentin ge-

plante Windenergieanlage befindet sich in der Süd-

region, so dass dieser Korrekturfaktor auf die Wind-

energieanlage der Emittentin Anwendung findet.  

Die Standortgüte ist zu Beginn des Betriebs durch 

ein Gutachten nachzuweisen, das den Regeln der 

Technik entspricht und durch akkreditierte Sachver-

ständige erstellt werden muss. Die mit der Ermitt-

lung beauftragte EWS Consulting GmbH hat eine 

Standortgüte von durchschnittlich 47,07 % des Re-

ferenzertrags des Windenergieanlagentyps festge-

stellt. Die Emittentin geht prognosegemäß davon 

aus, dass die Windenergieanlage an den vorgesehe-

nen Standorten einen Ertrag von weniger als 50 % 
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des Referenzertrags des Anlagentyps erzielen wird 

(Prognose). Nach der obigen Tabelle ist der voraus-

sichtliche Zuschlagswert der Emittentin deswegen 

um den Faktor 1,55 zu erhöhen (Prognose).  

Anzulegender Wert (Förderhöhe) 

Daraus ergibt sich folgender anzulegender Wert für 

die von der Emittentin geplanten Windenergiean-

lage (Prognose): 

Anzulegender Wert nach einstufigem Referen-

zertragsmodell (§§ 22, 36h EEG 2023): 

Zuschlagswert 7,09 Cent/kWh 

Korrekturfaktor 1,55 

Anzulegender Wert 10,99 Cent/kWh 

Überprüfung des anzulegenden Werts 

Gemäß § 36 h Abs. 2 EEG 2023 ist der anzulegende 

Wert für die Anlage nach 5, 10 und 15 Jahren zu 

überprüfen. Dafür ist der tatsächliche Standorter-

trag der vorangegangenen fünf Betriebsjahre zu be-

stimmen und ins Verhältnis zum Referenzertrag des 

Anlagentyps zu setzen. Ergibt die Überprüfung eine 

um mehr als 2 Prozentpunkte abweichende 

Standortgüte, wird der anzulegende Wert rückwir-

kend korrigiert. In dieser Zeit zu viel geleistete Zah-

lungen müssen an den Netzbetreiber verzinst zu-

rückgezahlt werden. Zu geringe Zahlungen werden 

ebenfalls – allerdings unverzinst – zugunsten des 

Anlagenbetreibers ausgeglichen. Vorliegend käme 

es also z.B. nach einer Überprüfung nach 5 Jahren 

zu einer Korrektur und einer rückwirkenden Aus-

gleichspflicht, wenn die tatsächliche Stromerzeu-

gung der Windenergieanlage den Betrag von 50 % 

des Referenzertrags überschreiten würde. Die Emit-

tentin geht davon aus, dass dieser Fall nicht eintritt 

(Prognose). Der niedrigeren Förderung stünden in 

diesem Fall aber auch höhere Stromerträge gegen-

über (Prognose).  

Verpflichtende Direktvermarktung 

Die Emittentin ist verpflichtet, den erzeugten Strom 

durch einen sog. Direktvermarkter zu verkaufen. Sie 

erhält vom Direktvermarkter den mit diesem ver-

einbarten Verkaufspreis, trägt jedoch die Vermark-

tungskosten. Die Emittentin geht davon aus, dass 

Verkaufspreis der Monatsmarktwert für Strom aus 

Windenergie an der Strombörse European Power 

Exchange sein wird. Vom Netzbetreiber erhält die 

Emittentin darüber hinaus die sog. Marktprämie als 

Förderung. Die Marktprämie errechnet sich aus 

dem anzulegenden Wert (prognosegemäß 10,99  

Cent pro kWh) abzüglich des Monatsmarktwerts für 

Strom aus Windenergie an der Strombörse Euro-

pean Power Exchange. Insgesamt ergibt sich daraus 

der von der Emittentin kalkulierte Wert je verkauf-

ter Kilowattstunde Strom, der im Ergebnis dem an-

zulegenden Wert entspricht, abzüglich der Ver-

marktungskosten.  

Der Förderzeitraum ist auf 20 Jahre begrenzt und 

beginnt mit der Inbetriebnahme der jeweiligen 

Windenergieanlage (§ 25 EEG 2023). 

Stromeinspeisung 

Die in der Windenergieanlage erzeugte elektrische 

Energie wird über eine Kabeltrasse bis zum Einspei-

sepunkt in Pfaffing-Nord, Ebersberg, in das Netz des 

Netzbetreibers Bayernwerk Netz GmbH eingespeist. 

Die Anbindung an das Netz der Bayernwerk Netz 

GmbH erfolgt über die Übergabestation, die auf 

dem Grundstück mir der Flur. Nr. 888 errichtet wird.  

Rückbau 

Nach Ende des Betriebs der Windenergieanlage 

wird die Windenergieanlage vollständig zurückge-

baut. Dafür spart die Emittentin im Laufe der Be-

triebsdauer eine Rücklage an. Die voraussichtlichen 

Kosten des Rückbaus werden gegenüber dem Frei-

staat Bayern darüber hinaus durch eine Bankbürg-

schaft abgesichert, die vor Baubeginn gestellt wer-

den muss. 
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E. Wirtschaftliche Grundlagen

Investitions- und Finanzierungsplanung der Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG (Prognose) 

Investitionsplanung 

 
Anmerkung: Die angegebenen Werte können Rundungsdifferenzen enthalten  

Erläuterungen zur Investitionsplanung 

Bei allen Angaben handelt es sich um Netto-Be-

träge.  

1 Die Position Planung- und Baukosten erfasst die 

Kosten für Planung und Projektentwicklung für die 

Windenergieanlage, das Genehmigungsverfahren 

einschließlich der erforderlichen Gutachten und Ge-

bühren, die betriebsfertige Errichtung der Wind-

energieanlage und der technischen Einrichtungen 

für die Einspeisung der erzeugten elektrischen Ener-

gie in das öffentliche Stromnetz, Wegebau sowie 

Ausgleichszahlungen für die Eingriffe in Natur und 

Landschaft. 

2 Betriebskosten vor Inbetriebnahme decken Kos-

ten für Versicherung, Buchführung, Steuerbera-

tung, Wirtschaftsprüfer, Haftungsvergütung und 

Aufwendungen der Geschäftsführung sowie sons-

tige laufende Kosten der Emittentin bis zum Inbe-

triebnahmezeitpunkt ab. 

3 Die Vorfinanzierungs- und Bürgschaftskosten sind 

für Bereitstellungszinsen, Darlehenszinsen, Bürg-

schaftsavale bis zur geplanten Inbetriebnahme kal-

kuliert. 

4 Die Position Konzeption und Prospekterstellung 

erfasst die Kosten für die Entwicklung des Bürgerbe-

teiligungsmodells, die Prospekterstellung sowie die 

Gebühren der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht sowie Druckkosten und sonstige Mar-

ketingkosten. 

5 Die Position Eigenkapitalvermittlung stellt die 

Vermittlungsprovision für die erlaubnispflichtige 

Vermittlung der Vermögensanlage durch die nach 

§ 34 f GewO für die Anlagevermittlung zugelassene 

BürgerEnergie Anlagevermittlung GmbH & Co. KG 

dar. 

6 Notarkosten fallen für Grundbucheintragungen 

und sonstige Anmeldungen an. 

7 Die Gesamtinvestition beträgt 9.492.200 Euro.

 

  

Anschaffungs- und Herstellungskosten EURO %

Planungs- und Baukosten 1 8.910.000 93,87%

Betriebskosten vor Inbetriebnahme 2 53.700 0,57%

Vorfinanzierungskosten, Bürgschaften 3 450.000 4,74%

Sonstige Kosten

Konzeption und Prospekterstellung 4 57.500 0,61%

Eigenkapitalvermittlung 5 14.000 0,15%

Notarkosten 6 7.000 0,07%

Gesamtinvestition 7 9.492.200 100,00%
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Finanzierungsplanung

  

Erläuterungen zum Finanzierungsplan 

1-3 Das Eigenkapital setzt sich aus den mit diesem 

Prospekt angebotenen Kommanditeinlagen in Höhe 

von 1.418.000 Euro sowie den Einlagen der Grün-

dungsgesellschafter in Höhe von 7.000 Euro zusam-

men. Das Eigenkapital ist mit Ausnahme der Einla-

gen der Gründungsgesellschafter noch nicht ver-

bindlich zugesagt. Das Eigenkapital steht der Gesell-

schaft unbefristet zu Verfügung. Es ist erstmals 

kündbar zum 31.12.2046. Durch die Einzahlung des 

Eigenkapitals erwerben die Eigenkapitalgeber je-

weils im Verhältnis ihrer Einlagen eine Beteiligung 

am Ergebnis (Gewinn und Verlust) der Emittentin, 

Ansprüche auf Ausschüttungen (Entnahmen ge-

nannt), eine Abfindung im Falle des Ausscheidens 

aus der Emittentin sowie einen Anteil am verblei-

benden Liquidationsüberschuss im Fall der Liquida-

tion der Emittentin. Die Gesellschafter beschließen 

spätestens 6 Monate nach Schluss des vorangegan-

genen Geschäftsjahres in der ordentlichen Gesell-

schafterversammlung über die Höhe der Ausschüt-

tungen. Die Ausschüttungen erfolgen unmittelbar 

nach der Gesellschafterversammlung. Die Ausschüt-

tungen werden in dem auf ein Betriebsjahr folgen-

den Jahr für das jeweils vorangegangene Betriebs-

jahr vorgenommen. Die Summe Eigenkapital be-

läuft sich auf 1.425.000 Euro und umfasst 15,01 % 

der Gesamtfinanzierung (Eigenkapital und Endfi-

nanzierung). 

4 Zur Zwischenfinanzierung hat die Emittentin die 

folgenden Verträge abgeschlossen: 

• Darlehensverträge zur Eigenkapitalzwischen-

finanzierung mit Gründungsgesellschaftern 

und Gesellschaftern der Emittentin zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung in Höhe von ins-

gesamt 1.190.000 Euro abgeschlossen. Die 

Darlehen sind unbefristet und enden durch 

Rückzahlung der Darlehenssummen. Der Zins-

satz beträgt 10 %. Tilgung und Zinsen werden 

in 4 gleichen Halbjahresraten zurückgezahlt. 

Diese Darlehen sind verbindlich zugesagt.  

• Darlehen zur Zwischenfinanzierung der Vor-

steuer-Rückerstattung (Kontokorrentkredit) 

mit der Sparkasse im Landkreis Neustadt a.d. 

Aisch-Bad Windsheim im Umfang von 

1.800.000 Euro. Das Darlehen ist bis 

30.03.2027 befristet. Das Darlehen ist mit ei-

nem veränderlichen Sollzins von zunächst 

3,939 % p.a. zu verzinsen. Die Anpassung des 

Sollzinses richtet sich nach einer Veränderung 

des 3-Monats-Euribor als Referenzzinssatz. Die 

Darlehenssumme stellt die voraussichtliche 

Gesamtsumme der gezahlten Mehrwertsteuer 

dar, welche vom Finanzamt nach entsprechen-

der Umsatzsteuermeldung zurückvergütet 

wird. Die Rückführung des Darlehens erfolgt 

durch die Rückerstattung der Steuer. Die Zwi-

schenfinanzierung ist verbindlich zugesagt. 

5 Endfinanzierung: Zur Endfinanzierung der Ge-

samtinvestitionen hat die Emittentin ein Darlehen 

mit veränderlichem Sollzins (Abzahlungsdarlehen) 

mit der Sparkasse im Landkreis Neustadt a.d. Aisch-

Bad Windsheim über einen Betrag von 8.067.200 

Euro abgeschlossen. Das Darlehen hat eine Laufzeit 

von 20 Jahren. Der Abruf der Mittel soll im Rahmen 

Eigenkapital Euro %

Kommanditeinlagen 1 1.418.000 14,94%

Einlage des Gründungskommanditisten 2 7.000 0,07%

Summe Eigenkapital 3 1.425.000 15,01%

Fremdkapital (Zwischenfinanzierung)

Eigenkapitalzwischenfinanzierung / 

Zwischenfinanzierung Umsatzsteuer  4
2.990.000

Summe Fremdkapital (Zwischenfinanzierung) 2.990.000

Fremdkapital (Endfinanzierung)

Darlehen L (20 Jahre) 5 8.067.200 84,99%

Summe Fremdkapital (Endfinanzierung) 6 8.067.200 84,99%

Gesamtfinanzierung (Eigenkapital und 

Endfinanzierung)
9.492.200 100,00%
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der Baumaßnahmen erfolgen. Das Darlehen ist mit 

einem veränderlichen Sollzins von zunächst 2,839 % 

p.a. zu verzinsen. Die Anpassung des Sollzinses rich-

tet sich nach einer Veränderung des 3-Monats-Euri-

bor als Referenzzinssatz. Die Zinsen sind erstmals an 

dem auf die erste Auszahlung folgenden Zahlungs-

termin in Teilbeträgen am 30.06., 30.09., 31.12. und 

31.03. eines jeden Jahres fällig und zahlbar. Für das 

Darlehen wurde ein Zinssicherungsgeschäft zur Ab-

sicherung des Zinsänderungsrisikos (Swap) abge-

schlossen. Der Zinssatz beträgt von 3,731 % p.a. no-

minal . Die Tilgung beginnt im Jahr 2028 und soll 

Ende 2045 abgeschlossen sein. Das Darlehen und 

das Zinssicherungsgeschäft sind verbindlich zuge-

sagt.  

6 Die Summe Fremdkapital (Endfinanzierung) be-

trägt damit 8.067.200 Euro und umfasst 84,99 % der 

Gesamtfinanzierung (Eigenkapital und Endfinanzie-

rung). 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bestehen 

Fremdmittel, in Form von 

Zwischenfinanzierungsmitteln in Höhe von 

1.255.727 Euro, im Übrigen bestehen keine Fremd-

mittel, weder in Form von Zwischenfinanzierungs-

mitteln noch in Form von Endfinanzierungsmitteln. 

Die angestrebte Fremdkapitalquote beträgt 84,99 % 

und verringert sich bei planmäßiger Tilgung bis zum 

Jahr 2046 auf 0,00 %. Da das Kommanditkapital der 

Anleger hinsichtlich seiner Rückzahlung gegenüber 

der Fremdfinanzierung nachrangig zu bedienen ist, 

wirken sich Wertänderungen des Anlageobjektes 

positiv und negativ vorrangig auf den Wert des 

Kommanditkapitals aus. Durch den Einsatz von 

Fremdmitteln entsteht deswegen ein sog. Hebelef-

fekt auf das Eigenkapital. Dieser Hebeleffekt wirkt 

sich solange positiv auf die Eigenkapitalrendite aus, 

wie der Fremdkapitalzins unter der Gesamtkapital-

rendite der geplanten Investition liegt. Steigen die 

Zinsen über die Gesamtrendite der Investition, wirkt 

sich dieser Hebeleffekt nachteilig auf die Eigenkapi-

talrendite und damit die Ausschüttungen für den 

Anleger aus. 

 

 

  



Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG   57 

Eröffnungsbilanz und Zwischenbilanz der Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG 

(Alle Beträge in Euro) 
  

  

Eröffnungsbilanz zum 

14.03.2023 

Zwischenbilanz zum 

30.09.2025 

Aktiva     

A. Anlagevermögen     

Sachanlagen 1  0 1.042.045 

B. Umlaufvermögen     

Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände 2  7.000 10.524 

Bankguthaben 3  0 124.376 

Summe Aktiva 7.000 1.176.945 

    
 

Passiva     

A. Eigenkapital     

Gezeichnetes Kommanditkapital 4  7.000 7.000 

Kumuliertes Jahresergebnis 5  0 -89.674 

B. Rückstellungen     

sonstige Rückstellungen 6 0 0 

C. Verbindlichkeiten     

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 7 0 0 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 8 0 3.892 

sonstige Verbindlichkeiten 9 0 1.255.727 

Summe Passiva 7.000 1.176.945 

 Anmerkung: Die angegebenen Werte können Rundungsdifferenzen enthalten. 

Erläuterungen zur Eröffnungsbilanz 

1 Sachanlagen bestanden zum Stichtag der Eröff-

nungsbilanz nicht. 

2 Forderungen und sonstige Vermögensgegen-

stände bestanden zum Stichtag der Eröffnungsbi-

lanz in den ausstehenden Einlagen der Gründungs-

kommanditisten. 

3 Das Guthaben bei Kreditinstituten drückt die Bar-

mittel der Emittentin aus. Zum Stichtag der Eröff-

nungsbilanz bestand kein Guthaben. 

4 Das gezeichnete Kommanditkapital stellt die ge-

zeichneten Anteile der Gründungsgesellschafter 

dar. 

5 Das kumulierte Jahresergebnis betrug zum Stich-

tag der Eröffnungsbilanz 0 Euro.  

6 Rückstellungen wurden zum Stichtag der Eröff-

nungsbilanz nicht vorgenommen. 

7-9 Verbindlichkeiten bestanden zum Stichtag der 

Eröffnungsbilanz nicht. 
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Erläuterungen zur Zwischenbilanz 

1 Sachanlagen bestanden zum Stichtag der Zwi-

schenbilanz in Form geleisteter Zahlungen an den 

Anlagenhersteller sowie Notarkosten. 

2 Forderungen und sonstige Vermögensgegen-

stände bestanden zum Stichtag der Zwischenbilanz 

in Forderungen gegen das Finanzamt auf Erstattung 

geleisteter Umsatzsteuer. 

3 Das Guthaben bei Kreditinstituten drückt die Bar-

mittel der Emittentin aus. Zum Stichtag der Zwi-

schenbilanz besteht ein Guthaben in Höhe von 

124.376 Euro.  

4 Das gezeichnete Kommanditkapital stellt die ge-

zeichneten Anteile der Gesellschafter zum Stichtag 

der Zwischenbilanz dar. 

5 Das kumulierte Jahresergebnis drückt die aufge-

laufenen Ergebnisse zwischen Gründung und Stich-

tag der Zwischenbilanz aus.  

6 Rückstellungen wurden zum Stichtag der Zwi-

schenbilanz nicht vorgenommen. 

7 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten be-

standen zum Stichtag der Zwischenbilanz keine. 

8 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen 

bestanden zum Stichtag der Zwischenbilanz auf-

grund offener Rechnungen des Steuerberaters und 

des Wirtschaftsprüfers. 

9 Sonstige Verbindlichkeiten bestanden zum Stich-

tag der Zwischenbilanz in Höhe von 1.255.727 Euro 

wegen Gesellschafterdarlehen. 

Zwischen-Gewinn- und Verlustrechnung der Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG 

(Alle Beträge in Euro)     
  14.03.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-30.09. 

  2023 2024 2025 

(+) Summe betrieblicher Erträge 1  0 0 0 

(-) Summe betriebliche Aufwendungen 2  5.072 7.132 4.574 

(-) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3  2.440 14.811 55.645 

Ergebnis nach Steuern 4 -7.512 -21.943 -60.219 

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 5 -7.512 -21.943 -60.219 

Anmerkung: Die angegebenen Werte können Rundungsdifferenzen enthalten 

Erläuterungen zur Zwischen-Gewinn- und Verlustrechnung

1 Es sind noch keine betrieblichen Erträge angefal-

len.   

2 In den Jahren 2023, 2024 und 2025 sind betriebli-

che Aufwendungen für Buchführungs-, Abschluss- 

und Prüfungskosten, Rechtsberatungskosten sowie 

Nebenkosten des Geldverkehrs angefallen. Im Jahr 

2025 sind bis zum Stichtag der Zwischen-Gewinn- 

und Verlustrechnung betriebliche Aufwendungen in 

Höhe von 4.574 Euro angefallen. 

3 Es sind Zinsen und ähnliche Aufwendungen in den 

Jahren 2023, 2024 und 2025 angefallen. Im Jahr 

2025 sind bis zum Stichtag der Zwischen-Gewinn- 

und Verlustrechnung Zinsen und ähnliche Aufwen-

dungen in Höhe von 55.645 Euro für 

aufgenommene Gesellschafterdarlehen angefallen. 

4 Die Emittentin wies zum 31.12.2023 ein Ergebnis 

nach Steuern von -7.512 Euro auf und zum 

31.12.2024 von -21.943 Euro auf. Zum 30.09.2025 

beträgt das Jahresergebnis -60.219 Euro.  

5 Der Jahresfehlbetrag entspricht im jeweiligen Jahr 

dem Ergebnis nach Steuern. 

Hinweise: 

Wesentliche Änderungen der Zwischenübersicht 

(Zwischenbilanz und Zwischen Gewinn- und Verlust-

rechnung) nach dem Stichtag der Zwischenüber-

sicht bestehen nicht. Die Emittentin ist nicht zur 

Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet.



Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG   59 

Geprüfter Jahresabschluss der Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG 
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Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG, Ebersberg  
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Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG, Ebersberg  
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Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG, Ebersberg  
 

Bericht zum 31. Dezember 2024 

 

 

Prüfungsauftrag 

Unser nachstehend erstatteter Bericht über die gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts  

der Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG zum 31. Dezember 2024 ist an das geprüfte Unternehmen ge-

richtet. 

In der Gesellschafterversammlung vom 12. März 2025 der 

Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG, 

Ebersberg 

(im Folgenden auch ”Gesellschaft“ genannt) 

wurden wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024  

gewählt. Daraufhin beauftragte uns die Geschäftsführung der Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH, 

Komplementärin der Gesellschaft, den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den  

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 in Anwendung des  

§ 25 VermAnlG in Verbindung mit den §§ 316 und 317 HGB zu prüfen. 

Die Gesellschaft ist in entsprechender Anwendung der in § 267 Abs. 2 HGB bezeichneten Größenmerkmale  

als kleine Kapitalgesellschaft & Co. einzustufen und auf Grundlage des § 25 VermAnlG prüfungspflichtig  

gemäß §§ 316 ff. HGB. 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren  

Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach §§ 319, 319a, 319b HGB, §§ 49  

und 53 WPO sowie §§ 28 ff. BS WP/vBP entgegen. 

Wir haben die Prüfung im März 2025 in den Geschäftsräumen der Komplementärin in Ebersberg  

durchgeführt. Die Schlussbearbeitung des Auftrags erfolgte in unseren Geschäftsräumen. 

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erteilt. Die Geschäftsführung hat uns die Voll- 

ständigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts schriftlich bestätigt. 

Art und Umfang unserer Prüfungshandlungen haben wir in unseren Arbeitspapieren festgehalten.  

Über das Ergebnis unserer Prüfungshandlungen erstatten wir den nachfolgenden Bericht. 

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss 2024, bestehend aus Bilanz (Anlage 1), Gewinn- 

und Verlustrechnung (Anlage 2) und Anhang (Anlage 3), sowie den geprüften Lagebericht 2024 (Anlage 4) 

beigefügt. 

  



Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG   63 

Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG, Ebersberg  
 

Bericht zum 31. Dezember 2024 

 

 

Wir haben diesen Prüfungsbericht nach dem Prüfungsstandard PS 450 n.F. (10.2021) "Grundsätze ord-

nungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten" des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. 

(IDW), Düsseldorf erstellt. 

Unserem Auftrag liegen die als Anlage 6 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer 

und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2025 zugrunde. Die Höhe unserer  

Haftung bestimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allge- 

meinen Auftragsbedingungen maßgebend. 

Dieser Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Soweit er 

mit unserer Zustimmung an Dritte weitergegeben wird bzw. Dritten mit unserer Zustimmung zur Kenntnis  

vorgelegt wird, verpflichtet sich die Gesellschaft, mit dem betreffenden Dritten schriftlich zu vereinbaren, dass 

die vereinbarten Haftungsregelungen auch für mögliche Ansprüche des Dritten uns gegenüber gelten sollen. 
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Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG, Ebersberg  
 

Bericht zum 31. Dezember 2024 

 

 

 

Grundsätzliche Feststellungen 

2.1.1 Lage des Unternehmens 

 
2.1.2 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter 

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund eigener Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens 

ab, die wir im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben. Hierzu 

gehören vertiefende Erläuterungen und die Angabe von Ursachen zu den einzelnen Entwicklungen sowie eine 

kritische Würdigung der zugrunde gelegten Annahmen, nicht aber eigene Prognoserechnungen. Unsere  

Berichtspflicht besteht, soweit uns die geprüften Unterlagen eine Beurteilung erlauben. 

Insbesondere gehen wir auf die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit und auf die Beurteilung 

der künftigen Entwicklung des Unternehmens ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren  

Ausdruck gefunden haben. 

Die von uns geprüften Unterlagen i.S.v. § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB umfassten jene Unterlagen, die unmittelbar 

Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren, also die Buchführung, den Jahresabschluss und den  

Lagebericht sowie alle Unterlagen, wie Kostenrechnungsunterlagen, Planungsrechnungen, wichtige Verträge, 

Protokolle und Berichterstattungen an die für die Überwachung Verantwortlichen, die wir im Rahmen unserer 

Prüfung herangezogen haben. 

Die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Entwicklung durch 

die Geschäftsführung im Jahresabschluss und im Lagebericht halten wir für zutreffend. 

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung ist die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zutreffend. 

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft 

Hervorzuheben sind insbesondere folgende Aspekte: 

Der Gegenstand der Gesellschaft war im Geschäftsjahr unverändert die Errichtung von einer  

Windenergieanlage zur Energieerzeugung. Die Strategie unserer Gesellschaft zielt auf die Aufrechterhaltung  

und den störungsfreien Betrieb der Windkraftanlage ab. 
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Mit Bescheid vom 23.12.2024 hat das Landratsamt Ebersberg die Baugenehmigung für die Errichtung von  

einer Windenergieanlage vom Typ Enercon E-160 EP5 E3 R1 erteilt. Die Gesellschaft hat im Februar 2025  

bei der Bundesnetzagentur am Ausschreibungsverfahren mit einem Gebotswert von 7,09 Cent/kWh  

teilgenommen, ein Ergebnis lag im Zeitpunkt der Lageberichtserstellung noch nicht vor. Bei Zuschlag würde 

sich infolge des Korrekturfaktors von 1,55 ein anzulegender Wert für die Betreibergesellschaft von 10,99 

Cent/Kwh je erzeugter Kilowattstunde errechnen. Der Baubeginn (Zuwegungen/Infrastruktur-externe  

Parkverkabelung) ist für Februar/März 2026 geplant. Ziel ist es, die geplanten Anlagen bis Ende 2026 fertig 

zu stellen. Die gesamte Stromeinspeisung erfolgt über die bereits bestehende Mittelspannungsleitung der  

Bayernwerk Netz GmbH in der Nähe der Ortschaft Traxl. 

Da die Windkraftanlage noch nicht fertig gestellt ist werden im Geschäftsjahr noch keinerlei Umsätze erzielt. 

Im Rahmen der sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren kaufmännische und technische  

Betriebsführungskosten (T€ 7) zu verzeichnen. Der EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) ist mit T€ -7 

gegenüber dem Vorjahr (T€ -5) etwas gemindert. 

Die Bilanzsumme der Gesellschaft ist mit T€ 276 gegenüber dem Vorjahr (T€ 69) erhöht. Auf Seiten der  

Aktiva ist das Anlagevermögen mit T€ 241 im Vergleich zum Vorjahr (T€ 43) aufgrund der Investitionen in die 

Windkraftanlage und mangels Abschreibungen gestiegen. Das Eigenkapital der Gesellschaft ist im  

Geschäftsjahr mit T€ -22 (T€ -1) weiter gemindert und aktivisch ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten  

gegenüber der Komplementärin (T€ 5, Vorjahr T€ 2) sowie gegenüber den Kommanditisten (T€ 220, Vorjahr 

T€ 65) sind im Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr weiter gestiegen. 

 

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft 

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG im  

Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten diese  

Darstellung für plausibel. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf folgende Kernaussagen  

hinzuweisen: 

Für das kommende Geschäftsjahr 2025 rechnet die Gesellschaft ebenfalls noch mit keinen Umsatzerlösen. 

Insgesamt geht man aber nach Fertigstellung der Windkraftanlage von einer stabilen Entwicklung der  

Gesellschaft mit einem voraussichtlich positiven EBIT aus. 
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Aus Sicht der Gesellschaft lassen sich nach derzeitigem Kenntnisstand die nachfolgenden Chancen und Risi- 

ken der künftigen Entwicklung ersehen: 

Chancen bestehen für die Gesellschaft aufgrund von erhöhter Windaufkommen sowie der Erhöhung der 

Marktpreise und insoweit entsprechende Umsatzsteigerungen. Daneben besteht die Chance aufgrund einer 

möglichen frühzeitigen Inbetriebnahme der Windkraftanlage frühzeitig Erlöse zu erzielen. Bei geringerem 

Windaufkommen stellt diese Abhängigkeit von Witterungseinflüssen sowie eine möglicherweise verspätete 

Inbetriebnahme jedoch auch ein Risiko dar. Darüber hinaus bestehen Risiken durch Brand oder Ausfall der 

Windkraftanlage. Zur Absicherung dieser Risiken werden entsprechende Versicherungen abgeschlossen. 
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Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

3.1 Gegenstand der Prüfung 

 

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 25 VermAnlG i.V.m. § 317 HGB die Buchführung 

und den nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften unter Berücksichtigung der Vorschriften des  

Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG) aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht auf die  

Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Bestimmungen des  

Gesellschaftsvertrags geprüft. 

Die gesetzlichen Vertreter tragen die Verantwortung für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten  

internen Kontrollen und die gegenüber uns als Abschlussprüfer gemachten Angaben. Unsere Aufgabe als 

Abschlussprüfer ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben 

im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen. 

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben unserer 

Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den nach  

deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. 

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse 

berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrags. 

Eine besondere Prüfung zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten im Geld- und Leistungsverkehr  

(Unterschlagungsprüfung) war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. Im Verlaufe unserer Tätigkeit  

ergaben sich auch keine Anhaltspunkte, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erforderlich  

gemacht hätten. 

3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung 

 

Art und Umfang der beim vorliegenden Auftrag erforderlichen Prüfungshandlungen haben wir im Rahmen  

unserer Eigenverantwortlichkeit nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt, das durch gesetzliche Regelun- 

gen und Verordnungen, IDW Prüfungsstandards sowie ggf. erweiternde Bedingungen für den Auftrag und die 

jeweiligen Berichtspflichten begrenzt wird. Darüber hinaus haben wir die ergänzenden Vorschriften des IDW 

Prüfungshinweis: Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers zum Jahresabschluss und Lagebericht eines 

Emittenten von Vermögensanlagen gemäß § 25 Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) (IDW PH 9.400.16)  

beachtet. 
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Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §§ 316 ff. HGB unter Beachtung der vom IDW festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen vorgenommen. Danach ist 

die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die 

Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen Mängeln sind. Im Rahmen der 

Prüfung werden Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht auf der Basis 

von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- 

und Gliederungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Wür- 

digung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass 

unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Prüfungsurteile bildet. 

Die nachfolgende Darstellung und Beschreibung von Prüfungsumfang und Prüfungsvorgehen ist so angelegt, 

dass es dem Aufsichtsgremium möglich ist, daraus Konsequenzen für die eigene Überwachungsaufgabe zu 

ziehen. 

Unsere Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des ge-

prüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden 

kann. 

Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsvorgehens erarbeiteten wir zunächst eine Prüfungsstrategie. 

Diese beruhte auf einer Einschätzung des Unternehmensumfeldes und auf Auskünften der Geschäftsleitung 

über die wesentlichen Unternehmensziele und Geschäftsrisiken. 

Unsere Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten System- und Funktionstests, 

analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen. 

Wir haben unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen an den Ergebnissen unserer Beurteilung des 

rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems ausgerichtet. 

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sind wir wie folgt vorgegangen: 

Ausgehend von den externen Faktoren, den Unternehmenszielen, der Geschäftsstrategie und den  

Steuerungs- und Überwachungsprozessen auf der Unternehmensebene haben wir anschließend die  

Geschäftsprozesse analysiert. In diesem zweiten Schritt der Prozessanalyse haben wir beurteilt, inwieweit die 

wesentlichen Geschäftsrisiken, die einen Einfluss auf unser Prüfungsrisiko haben, durch die Gestaltung der 

Betriebsabläufe und der Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen reduziert worden sind. 

Die Erkenntnisse der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der 

Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen berücksichtigt. 

  



Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG   69 

Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG, Ebersberg  
 

Bericht zum 31. Dezember 2024 

 

 

Soweit nach unserer Einschätzung wirksame funktionsfähige Kontrollen implementiert waren und damit  

ausreichende personelle, computergestützte oder mechanische Kontrollen die Richtigkeit der Jahresab-

schlussaussage sicherstellten, konnten wir unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen im Hinblick auf 

Einzelfälle insbesondere im Bereich der Routinetransaktionen weitgehend einschränken. Soweit uns eine  

Ausdehnung der Prüfungshandlungen erforderlich erschien, haben wir neben analytischen  

Prüfungshandlungen in Form von Plausibilitätsbeurteilungen einzelne Geschäftsvorfälle anhand von Belegen 

nachvollzogen und auf deren sachgerechte Verbuchung hin überprüft. 

Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art und  

Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern  

festgelegt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet. 

Die in unserer Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu folgenden Schwerpunkten 

unserer Prüfung: 

− Vollständigkeit und Darstellung von Anhang und Lagebericht 

− Vollständigkeit und Bewertung der sonstigen Rückstellungen 

− weitere Einzelsachverhalte, die sich wesentlich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft auswirken 

Gegenstand unserer Prüfung waren auch die Angaben im Lagebericht, insbesondere die prognostischen  

Angaben. 

Bestätigungen Dritter wurden wie folgt und nach folgenden Kriterien eingeholt: 

Bankbestätigungen wurden von Kreditinstituten eingeholt. Rechtsanwaltsbestätigungen über schwebende 

Rechtsstreitigkeiten wurden erbeten. 

Nachfolgend stellen wir die Auswirkungen unseres hinsichtlich § 25 VermAnlG erweiterten Prüfungsauftrags 

dar: 

− Prüfung des Lageberichts (erweitert um zusätzliche Angaben) 

− Prüfung bezüglich der Beachtung der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages 

− Prüfung der Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapital-
konten 

Alle von uns erbetenen, nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsmäßigen Durchführung der Prüfung 

von den gesetzlichen Vertretern benötigten Aufklärungen und Nachweise wurden erbracht. Die Geschäftsfüh-

rung hat uns die Vollständigkeit der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts in der von 

uns eingeholten Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt. 
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Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

 
4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

 

Im Rahmen unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen in 

allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung sowie der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags entsprechen. 

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle der Gesellschaft sind nach unseren Feststellungen vollständig, fort-

laufend und zeitgerecht. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und übersichtliche Ordnung des Bu- 

chungsstoffes mit einer für die Belange der Gesellschaft ausreichenden Gliederungstiefe. Soweit im Rahmen 

unserer Prüfung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthalten diese alle zur ordnungsgemäßen  

Dokumentation erforderlichen Angaben. Die Belegablage ist so geordnet,dass der Zugriff auf die Belege un-

mittelbar anhand der Angaben in den Konten möglich ist. Die Buchführung entspricht somit für das gesamte 

Geschäftsjahr in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Anforderungen. 

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermögli-

chen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. 

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen wurden nach dem Ergebnis unserer 

Prüfung in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in der Buchführung, im nach deutschen Rech- 

nungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss und im Lagebericht abgebildet. 

Das Rechnungswesen (Finanz-, Lohn- und Anlagenbuchhaltung) der Gesellschaft erfolgt auf der EDV-Anlage 

des  Unternehmens  unter  Verwendung  von  "DATEV-SmartIT"  mit  Hilfe  des  Programms  

Kanzlei-Rechnungswesen der Firma DATEV e.G, Nürnberg. Die Software erfüllt nach einer Bescheinigung 

der Ernst & Young GmbH die Vorrausetzungen für eine ordnungsmäßige Finanzbuchführung und Entwicklung  

des Jahresabschlusses. 

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtsjahr keine nennenswerten organisatorischen  

Änderungen erfahren. 

Die Sicherheit der für die Zwecke der IT-gestützten Rechnungslegung verarbeiteten Daten ist gewährleistet. 
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4.1.2 Jahresabschluss 

In dem uns zur Prüfung vorgelegten, nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jah- 

resabschluss unter Berücksichtigung der Vorschriften des Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG) zum  

31. Dezember 2024 wurden in allen wesentlichen Belangen alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzli-

chen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen, 

rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen sowie der Bestimmungen des  

Gesellschaftsvertrags beachtet. 

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG für das  

Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sind nach unseren Feststellungen ord- 

nungsmäßig aus der Buchführung und aus den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die einschlägigen 

Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften wurden dabei ebenso in allen wesentlichen Belangen beachtet 

wie der Stetigkeitsgrundsatz des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB. 

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von uns nicht an anderer Stelle be- 

richtet wird, stellen wir fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die gesetzlichen Vertreter vollständig 

und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausgeführt wurde. 

 
4.1.3 Lagebericht 

Im Rahmen unserer Prüfung zur Gesetzeskonformität des Lageberichts haben wir gemäß § 321 Abs. 2 Satz 

1 HGB festgestellt, dass der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften  

entspricht. 

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

 
4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Über das Ergebnis unserer Beurteilung, ob und inwieweit die durch den Jahresabschluss vermittelte Gesamt-

aussage den Anforderungen des § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB entspricht, berichten wir nachstehend. 

Da sich keine Besonderheiten ergeben haben, stellen wir fest, dass der Jahresabschluss insgesamt unter 

Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen- 

des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

Es ist nicht Gegenstand unserer Feststellungen zur „Gesamtaussage des Jahresabschlusses“, die Vermö-

gens-, Finanz und Ertragslage des Unternehmens darzustellen. 
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Der Lagebericht war in die Gesamtschau der durch die Rechnungslegungsgrundsätze bestimmten Darstel- 

lung der wirtschaftlichen Lage nicht einzubeziehen; die von diesen Grundsätzen unabhängigen Darstellungen 

im Lagebericht konnten daher die erforderlichen Aussagen im Jahresabschluss nicht ersetzen. Unsere  

Feststellungen zur Prüfung des Lageberichts waren gesondert zu treffen. 

Im Zusammenhang mit der Feststellung über die Ordnungsmäßigkeit der Gesamtaussage des Jahresab-

schlusses nehmen wir in diesen Prüfungsbericht weitere Erläuterungen auf, die zum Verständnis der Gesamt-

aussage des Jahresabschlusses erforderlich sind, weil die Gesamtaussage „unter Beachtung der Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung“ auch im Rahmen des gesetzlich Zulässigen durch Bilanzierungs- und  

Bewertungsentscheidungen sowie Sachverhaltsgestaltungen beeinflusst wird. 

Um den Adressaten eine eigene Beurteilung dieser Maßnahmen zu ermöglichen und ihnen Hinweise für die 

Ausrichtung ihrer Prüfungs- und Überwachungstätigkeit zu geben, gehen wir nachstehend im Einzelnen ein 

auf: 

− die wesentlichen Bewertungsgrundlagen (§ 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil HGB) 

− den Einfluss, den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen 

insgesamt auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses haben (§ 321 Abs. 2 Satz 4 zweiter Satzteil 

HGB); zu den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen gehören insbesondere Änderungen bei der  

Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten und der Ausnutzung von Ermessensspielräu-

men. 

Da es uns für die Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses durch die Adressaten – insbe- 

sondere in Bezug auf die Erläuterung der Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen sowie die sachver-

haltsgestaltenden Maßnahmen - erforderlich erscheint, gliedern wir die Posten des Jahresabschlusses  

entsprechend § 321 Abs. 2 Satz 5 HGB auf und erläutern sie ausreichend, soweit diese Angaben nicht im 

Anhang enthalten sind. 

 
4.2.2 Bewertungsgrundlagen 

Der Jahresabschluss der Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG zum 31. Dezember 2024 ist auf der 

Grundlage folgender wesentlicher Bewertungsgrundlagen aufgestellt worden, die nachstehend erläutert  

werden: 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare  

Risiken werden mit entsprechenden Wertkorrekturen berücksichtigt. 

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und sind in 

Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. 
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Im Übrigen verweisen wir auf die entsprechenden Angaben im Anhang. 

Im Rahmen der Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist insbesondere die Ausübung von 

Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten von Bedeutung, weil mit derartigen Entscheidungen der  

gesetzlichen Vertreter eine Einflussnahme auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses ermöglicht wird. 

Der Jahresabschluss der Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG zum 31. Dezember 2024 ist auf der  

Grundlage folgender wesentlicher Bewertungsgrundlagen aufgestellt worden, die nachstehend erläutert  

werden. 

Wesentliche Bewertungsgrundlagen sind solche, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen  

Bewertungsgrundlagen für die Information der Berichtsadressaten von Bedeutung sind, weil sie die Ge- 

samtaussage des Jahresabschlusses wesentlich beeinflussen. 

Zur Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die entsprechenden Angaben im 

Anhang, weil ihre Aufnahme in den vorliegenden Prüfungsbericht nur zu einer Wiederholung führen würde. 

Auch in diesem Fall stellen wir nachstehend den Einfluss der wesentlichen Bewertungsgrundlagen auf die 

Gesamtaussage im Prüfungsbericht dar. 

Dabei nehmen wir in diesem Zusammenhang auch zahlenmäßige Erläuterungen vor, weil die hierzu  

benötigten Informationen zur Verfügung stehen und uns solche Erläuterungen zur Beurteilung der Ge- 

samtaussage des Jahresabschlusses durch die Berichtsadressaten erforderlich erscheinen. 

Da der Anhang keine Angaben zu den Auswirkungen der Ausnutzung von Ermessensspielräumen auf die  

Gesamtaussage des Jahresabschlusses enthält, kann von uns als Abschlussprüfer auf die Erläuterung dieser 

Sachverhalte im vorliegenden Prüfungsbericht nicht verzichtet werden. 

Von uns vorgenommene Verweise auf den Anhang stehen in ihrer Art oder in ihrem Umfang nicht im Wi- 

derspruch zu der nach § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB gebotenen Klarheit der Berichterstattung. 

Da der Anhang Angaben enthält, die berichtspflichtig nach § 321 Abs. 2 Satz 3 bis 5 HGB sind, haben wir im 

vorliegenden Einzelfall entschieden, dass eine Wiederholung oder Zusammenfassung dieser Angaben im  

Prüfungsbericht nicht zweckmäßig erscheint. 

Die Beurteilung der wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit der Bilanzierungs- und Bewertungsentscheidungen der 

gesetzlichen Vertreter obliegt nicht uns als Abschlussprüfer. Sie sind als geschäftspolitische Entscheidungen 

von den Adressaten des Berichts zu beurteilen. 
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4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen 

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf 

die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Prüfungshandlungen im  

Prüfungszeitraum nicht vor. 

4.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen 

§ 321 Abs. 2 Satz 5 HGB schreibt eine Aufgliederung von Abschlussposten vor, soweit dies zum Verständnis 

der Gesamtaussage des Jahresabschlusses, insbesondere zur Erläuterung der Bewertungsgrundlagen und 

deren Änderungen sowie der sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen nach § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB, erfor-

derlich ist und die Angaben nicht im Anhang enthalten sind. 

Soweit zum Verständnis der Gesamtaussage bestimmte Posten des Jahresabschlusses von uns nach- 

stehend aufgegliedert werden, erläutern wir dabei auch, welchen Einfluss die geänderte Ausübung eines 

Wahlrechts oder die Durchführung einer Sachverhaltsgestaltung auf den Ansatz, die Bewertung oder die Zu-

sammensetzung einzelner Abschlussposten hat. 

Im Rahmen dieser Aufgliederungen nehmen wir auch im Jahresabschluss bereits enthaltene Angaben in einer 

abweichenden Darstellung nachstehend in unseren Prüfungsbericht auf. 

Bilanzstrukturübersichten zur Vermögenslage oder eine Erfolgsquellenanalyse der Gewinn- und Verlust- 

rechnung zur Ertragslage und Kapitalflussrechnungen zur Finanzlage können - ergänzt um Kennzahlen zur 

Ergebnis-, Kapital- und Vermögensstruktur - für die Adressaten eine wesentliche Unterstützung darstellen. 

Betriebswirtschaftliche Auswertungen in Form zusammengefasster Tabellen, Strukturbilanzen, Gegenüber-

stellungen zusammengefasster, betriebswirtschaftlich aussagefähiger Zahlen des Geschäftsjahres mit Zahlen 

aus Vorjahren, eine Kapitalflussrechnung und eine Cashflow-Analyse nehmen wir außerhalb der vorliegenden 

Ausführungen zur Gesamtaussage im eigenständigen Abschnitt "Vermögens-, Finanz- und Ertragslage" in 

unseren Prüfungsbericht auf, um die Lage und Entwicklung des Unternehmens im Berichtsjahr zu  

verdeutlichen. 

Zu den wesentlichen Posten des Jahresabschlusses werden nachfolgend zur Verbesserung der Darstellung 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Aufgliederungen und Erläuterungen gegeben, soweit  

entsprechende Angaben im Anhang nicht enthalten sind. Soweit Erläuterungen gleich lautend bei mehreren 

Posten derselben Gruppe zu wiederholen wären, werden sie zur Erleichterung der Lesbarkeit des Berichts 

diesen vorangestellt. 
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Aufstellung wesentlicher Aktivposten 
der Bilanz zum 31. Dezember 2024  

Bilanzansatz 
zum 

Anteil 
Bilanz- 

Änderung 
gegenüber 

(Anteil an der Bilanzsumme größer 10,0 %) 31.12.2024 
 Euro 

summe 
 % 

31.12.2023 
 % 

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 241.263,51 87,5 466,6 
 

241.263,51 87,5 
 

 
  

 

 
  

 

Aufstellung wesentlicher Passivposten Bilanzansatz Anteil Änderung 

der Bilanz zum 31. Dezember 2024  zum Bilanz- gegenüber 

(Anteil an der Bilanzsumme größer 10,0 %) 31.12.2024 
 Euro 

summe 
 % 

31.12.2023 
 % 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  48.105,55 17,4 -,- 
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unter- 
nehmen 31.476,58 11,4 236,4 

Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten 157.336,59 57,0 236,7 

Sonstige Verbindlichkeiten   31.437,69 11,4 235,1 
 268.356,41 97,3  

Aufstellung wesentlicher Posten der Gewinn- und Wertansatz Anteil Änderung 
Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 Geschäfts- Umsatz- gegenüber 

(Anteil an den Umsatzerlösen größer 10,0 %) jahr 2024 
 Euro 

erlöse 
 % 

Vorjahr 
 % 
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Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung 

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 14. März 2025 dem als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Jah-

resabschluss der Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG, Ebersberg, zum 31. Dezember 2024 und dem 

als Anlage 4 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt, 

der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird: 

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

 

An die Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG 

 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 

 
Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG – bestehend aus der Bilanz 

zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis 

zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und  

Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Windenergie Föhrenpold 

GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. Die  

Erklärung der Geschäftsführung nach § 289 Abs. 1 Satz 5 HGB haben wir im Einklang mit den deutschen 

gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für  

Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB geltenden handelsrechtlichen Vorschriften  

unter Berücksichtigung des Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG) und vermittelt unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen  

entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie  

ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In  

allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht  

den deutschen gesetzlichen Vorschriften unter Berücksichtigung des Vermögensanlagengesetzes 

(VermAnlG) und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser  

Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der oben genannten Erklärung der  

Geschäftsführung. 
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Gemäß § 25 VermAnlG i.V.m. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen  

Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit  

§ 25 VermAnlG i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 

Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des  

Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 

sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und  

berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung  

mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 

ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 

Lagebericht zu dienen. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, 

für Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB geltenden handelsrechtlichen Vorschriften  

unter Berücksichtigung des VermAnlG in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der  

Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den  

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 

vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in  

Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt 

haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen  

Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und  

Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit 

der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die  

Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern  

einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des  

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht 

tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 

Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 

für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 

eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu  

ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu  

können. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei 

von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der 

Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen  

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 

in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der  

zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere  

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in  

Übereinstimmung mit § 25 VermAnlG i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der  

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung  

durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 

aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn  

vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 

Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten  

beeinflussen. 

Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter  

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie eine weitergehende  

Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des  

Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Bestätigungsvermerks. 

  

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DER ORDNUNGSGEMÄSSEN ZUWEISUNG VON GEWINNEN, VERLUS-

TEN, EINLAGEN UND ENTNAHMEN ZU DEN EINZELNEN KAPITALKONTEN 

 

Prüfungsurteil 

 

Wir haben auch die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den 

einzelnen Kapitalkonten der Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG zum 31. Dezember 2024 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse erfolgte die Zuweisung von  

Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten in allen wesentlichen  

Belangen ordnungsgemäß. 

 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

 

Wir haben unsere Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und  

Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten in Übereinstimmung mit § 25 Abs. 3 VermAnlG unter Beachtung 

des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) „Assurance Engagements 

Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information“ (Stand Dezember 2013) durchgeführt.  

Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des  

Abschlussprüfers für die Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und 

Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der 

Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 

Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen  

Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 

und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu der ordnungsgemäßen Zuweisung von  

Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten zu dienen. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten,  

Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die in allen wesentlichen Belangen  

ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen  

Kapitalkonten. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in  

Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die ordnungsgemäße  

Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten zu  

ermöglichen. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen,  

Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten 

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Zuweisung von Gewinnen,  

Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten ordnungsmäßig ist, sowie einen Vermerk 

zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zu der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen 

und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in  

Übereinstimmung mit § 25 Abs. 3 VermAnlG unter Beachtung des International Standard on Assurance  

Engagements (ISAE) 3000 (Revised) „Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical 

Financial Information“ (Stand Dezember 2013) durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Zuweisung 

stets aufdeckt. Falsche Zuweisungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 

wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 

auf der Grundlage der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu 

den einzelnen Kapitalkonten getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 

Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher 

Zuweisungen von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten, planen  

und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen  

Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu  

dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Zuweisungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen  

höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte  

Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten  

können. 

• beurteilen wir die Ordnungsmäßigkeit der Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen  

zu den einzelnen Kapitalkonten unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der Prüfung des relevanten  

internen Kontrollsystems und von aussagebezogenen Prüfungshandlungen überwiegend auf Basis von  

Auswahlverfahren. " 

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den 

Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.). Die Verwendung des 

vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts setzt unsere  

vorherige Zustimmung voraus. Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder  

Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in 

andere Sprachen) erfordert unsere erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert 

oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin. 

Schwabach, den 14. März 2025 

 
WPH GMBH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
 

 
 

 

  
Stefan Maier                                     Jürgen Wust 

          Wirtschaftsprüfer                               Wirtschaftsprüfer



 

 
 

Anlage 1 

Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG, Ebersberg 

  

PASSIVA 

Bilanz zum 31. Dezember 2024 

AKTIVA 

Geschäftsjahr 
Euro 

Vorjahr 
Euro 

Geschäftsjahr 
Euro 

Vorjahr 
Euro Euro 

A. Anlagevermögen 

I. Sachanlagen 

. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 

A. Rückstellungen 

1. Sonstige Rückstellungen 2.000,00 1.000,00 

1 241.263,51 42.581,93 B. Verbindlichkeiten 

B. Umlaufvermögen 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 48.105,55 

31.476,58 

5.518,36 

0,00 

9.357,50 

2.263,47 

2 . Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unter- 
nehmen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

3 . Verbindlichkeiten gegenüber persönlich haftenden 
Gesellschaftern 1 . Sonstige Vermögensgegenstände 5.506,55 

6.649,67 

2.511,62 

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 5.518,36 
(Euro 2.263,47) II. Guthaben bei Kreditinstituten 23.122,97 

4 

5 

. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten 157.336,59 

31.437,69 

46.725,00 
C. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil 

Kommanditisten 

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 157.336,59 
(Euro 46.725,00) 

. Sonstige Verbindlichkeiten 
22.455,04 511,70 

9.382,25 
273.874,77 67.728,22 

2 75.874,77 68.728,22 275.874,77 68.728,22 
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Gewinn- und Verlustrechnung 

für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 

 

   Geschäftsjahr   Vorjahr 
    Euro    Euro 

1. Sonstige betriebliche Aufwendungen   -7.132,48   -5.071,70 
 

2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -14.810,86 -2.440,00 
 

3. Ergebnis nach Steuern -21.943,34 -7.511,70 
 

  
4. Jahresfehlbetrag -21.943,34 -7.511,70 

 
5. Belastung auf Kapitalkonten  21.943,34  7.511,70 

 

 
6. Bilanzgewinn     0,00    0,00 
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Anhang für das Geschäftsjahr 2024 

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden  

Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. 

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gestzes zu beachten. 

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in  

Anspruch genommen. 

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht 

Firmenname laut Registergericht:     Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG 

Firmensitz laut Registergericht:     Ebersberg 

Registereintrag:           Handelsregister 

Registergericht:          München 

Register-Nr.:           HRA117727 

 

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. 

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. 

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt. 

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden  

alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. 

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages  

nach § 253 Abs. 1 S. 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum  

Erfüllungstag berücksichtigt. 

Soweit die Restlaufzeit von Rückstellungen am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine  

Abzinsung nach § 253 Abs. 2 S. 1 HGB. Für die Abzinsung des Erfüllungsbetrages wurden die von der  

Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungszinssätze verwendet. 
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Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. 

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We- 

sentlichen übernommen werden. 

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht  

statt. 

Angaben zur Bilanz 

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr 

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR). 

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 

Die Verbindlichkeiten gegenüber persönlich haftenden Gesellschaftern und gegenüber anderen  

Gesellschaftern sind in voller Höhe gleichzeitig sonstige Verbindlichkeiten. 

 

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte 

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 

0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR). 

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert 

sind, beträgt 0,00 EUR. 

Sonstige Angaben 

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer 

Im Berichtsjahr betrug die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer gem. § 285 Nr. 7 HGB 0 

Unterschrift der Geschäftsführung 

Pollmoos, 14. März 2025           

_____________________________      ________________________________________ 

                 Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH 

Ort, Datum             Werner Stinauer 
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Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 

der 

Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG 

 
A. Grundlagen der Gesellschaft 

 

Strategie:  

Der Gegenstand der Gesellschaft war im Geschäftsjahr unverändert die Errichtung von einer  

Windenergieanlage zur Energieerzeugung. Die Strategie unserer Gesellschaft zielt auf die  

Aufrechterhaltung und den störungsfreien Betrieb der Windkraftanlage ab. 

Steuerungssystem: 

Das unternehmensinterne, wertorientierte Steuerungssystem wird im Wesentlichen durch die finanziellen 

Leistungsindikatoren Umsatzerlöse, Rohergebnis und EBIT determiniert. 

 

 
B. Wirtschaftsbericht 

 
 

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen 

Die wirtschaftliche Lage der Branche für den Betrieb von Windenergieanlagen und  

Freiflächenphotovoltaikanlagen im Jahr 2024 war von einer Vielzahl von Herausforderungen, aber auch  

positiven Entwicklungen geprägt. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland stagnierte, was  

insbesondere den Mittelstand belastete. Gleichzeitig profitierte die Branche erneuerbarer Energien von  

steigenden Investitionen und politischer Unterstützung. 

Laut Creditreform befand sich der Mittelstand auch im Herbst 2024 in einer anhaltenden Stagnation. Der 

Creditreform Geschäftsklimaindex (CGK) fiel auf -4,8 Punkte (Vorjahr: -1,2 Punkte), was die schwache  

wirtschaftliche Dynamik widerspiegelt. Die Geschäftserwartungen blieben verhalten, mit einem  

Erwartungsindex von nur 0,3 Punkten. Nur 40,4 % der mittelständischen Unternehmen planten  

Investitionen, ein weiterhin niedriger Wert im historischen Vergleich. Zudem verzeichneten 32,5 % der  

Unternehmen Auftragseinbußen, während lediglich 18,1 % steigende Auftragseingänge meldeten (Quelle: 

Creditreform Mittelstandsbericht 2024). 

Die Energiewende bleibt jedoch ein zentraler Wachstumstreiber. Die Bundesregierung hat ihre  

Ausbauziele für erneuerbare Energien im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 2023  

weiter angepasst und Investitionsanreize gesetzt. Insbesondere die Nachfrage nach Windenergie und  

Photovoltaik wuchs aufgrund hoher Energiepreise und geopolitischer Unsicherheiten (Quelle:  

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, EEG-Novelle 2024). 
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Trotz des Wachstums standen die Unternehmen vor Herausforderungen. Engpässe in der Lieferkette 

, insbesondere bei Solarmodulen und Wechselrichtern, führten zu Verzögerungen bei der Umsetzung  

geplanter Projekte. Zudem erschwerten hohe Zinsen die Finanzierung neuer Anlagen (Quelle: Fraunhofer 

ISE Marktanalyse 2024). 

Die Branche für erneuerbare Energien verzeichnete 2024 einen leichten Beschäftigungszuwachs.  

Während 21,2 % der Unternehmen in der Gesamtwirtschaft Personal abbauten (Vorjahr: 16 %), konnte  

der Sektor für erneuerbare Energien ein Beschäftigungswachstum von 4,5 % verzeichnen. Besonders  

gefragt waren Fachkräfte in den Bereichen Elektrotechnik, Ingenieurwesen und Projektentwicklung  

(Quelle: Agentur für Erneuerbare Energien, Arbeitsmarktbericht 2024).  

Auf der Finanzierungsseite gab es gemischte Signale. Während der Anteil eigenkapitalschwacher  

Unternehmen von 28,3 % auf 26,7 % sank, blieb der Anteil eigenkapitalstarker Unternehmen mit 35,4 % 

unter dem Vorjahresniveau. Finanzierungsmodelle wie Power Purchase Agreements (PPAs) wurden  

zunehmend genutzt, um sich langfristig gegen Preisschwankungen abzusichern (Quelle:  

KfW-Mittelstandsbericht 2024, Bundesverband Erneuerbare Energien). 

Die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen wurden von den Unternehmen erneuerbarer Energien  

zunehmend als positiv bewertet. Laut einer Umfrage des Bundesverbandes Erneuerbare Energien (BEE) 

beurteilten 72 % der Unternehmen die politischen Rahmenbedingungen als förderlich für Investitionen.  

Die Hauptforderungen der Branche betrafen den Bürokratieabbau für Genehmigungsverfahren (85 % der 

Unternehmen forderten schnellere Prozesse) und bessere Netzanbindungen (60 % der Befragten)  

(Quelle: BEE Marktanalyse 2024). Trotz politischer Unterstützung gab es Herausforderungen.  

Langwierige Genehmigungsprozesse und ein Mangel an Netzkapazitäten bremsten den Ausbau  

erneuerbarer Energien. Zudem wurde der Fachkräftemangel als wachsendes Problem für die Umsetzung 

der Energiewende identifiziert (Quelle: Agora Energiewende Bericht 2024). 

Ausblick 

Für das Jahr 2025 sind die Aussichten für den Betrieb von Windenergieanlagen und  

Freiflächenphotovoltaikanlagen positiv. Die Bundesregierung plant weitere Fördermaßnahmen, und die 

Nachfrage nach erneuerbaren Energien bleibt hoch. Es wird erwartet, dass die Investitionen in den Sektor 

weiter steigen, insbesondere durch verstärkte Nutzung von PPAs und Förderprogramme der EU (Quelle: 

Europäische Kommission, Fit-for-55-Initiative 2024).  

Herausforderungen bleiben bestehen: Der Ausbau der Netzinfrastruktur, die Reduzierung der  

Abhängigkeit von Importen für Solarmodule und eine effizientere Bürokratie werden entscheidend sein.  

Unternehmen müssen ihre Innovationskraft nutzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ein weiteres  

Wachstum der Branche hängt maßgeblich davon ab, wie schnell regulatorische Hemmnisse beseitigt. 
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werden können und wie sich die globalen Lieferketten entwickeln (Quelle: Fraunhofer ISE,  

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz).  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich der Sektor für erneuerbare Energien trotz  

wirtschaftlicher Unsicherheiten weiterhin im Aufwärtstrend befindet. Die Kombination aus politischer 

Unterstützung, technologischer Innovation und wachsender Nachfrage nach klimafreundlicher Energie  

wird voraussichtlich auch in den kommenden Jahren für stabile Wachstumsraten sorgen.  

Die Bundesnetzagentur hat erste Zahlen zum Zubau erneuerbarer Energien für die Stromerzeugung im  

Jahr 2024 ermittelt. Die installierte Leistung von Erneuerbare-Energien-Anlagen stieg um knapp 20  

Gigawatt auf eine Gesamtleistung von knapp 190 Gigawatt. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies  

einer Steigerung von 12 Prozent. Hauptanteil an dieser Entwicklung haben die Energieträger Solar und  

Wind.  

Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck: "Der schnelle Ausbau zeigt Wirkung. Die 

erneuerbaren Energien übernehmen mittlerweile die Hauptaufgabe bei der Stromerzeugung in  

Deutschland – gemessen an der Gesamterzeugung in Deutschland entfielen 254,9 TWh oder fast 60  

Prozent auf erneuerbare Energieträger. Gleichzeitig haben wir so wenig Kohle verstromt wie seit  

Jahrzehnten nicht mehr. Wir haben die Genehmigungsverfahren in den letzten zwei Jahren konsequent  

vereinfacht und beschleunigt. Davon profitiert die Ausbau- und Genehmigungsdynamik nun endlich  

spürbar. Mit den Genehmigungen stellen wir die Weichen für einen dynamischen Ausbau in der Zukunft.  

Wir sind auf Kurs. Die Energiewende kommt voran. Das macht uns unabhängiger von fossilen  

Energieimporten und ist gut für unser Klima."  

"Der Boom beim Zubau von Photovoltaik hält an. Die Zubau-Leistung 2024 liegt nochmal über dem  

bisherigen Rekordjahr 2023. Diese Investitionen bringen die Energiewende weiter voran," sagt Klaus  

Müller, Präsident der Bundesnetzagentur. "Bei Wind an Land stimmt mich optimistisch, dass 2024  

Genehmigungen für knapp 15 Gigawatt Leistung ergangen sind. Das wird sich in steigenden Zubauzahlen 

in den nächsten Jahren auszahlen." 

Solar 

Der Zubau der Solarleistung fiel 2024 mit 16,2 Gigawatt nochmal etwas höher aus als im Vergleich zum 

Vorjahreszubau. Zwei Drittel des Zubaus erfolgte auf Hausdächern oder an Gebäuden und Fassaden, der 

Rest auf größeren Flächen. In Bayern wurde 2024 mit 4,0 Gigawatt die meiste Solarleistung installiert. Die 

aktuell größte Solaranlage Deutschlands wurde mit 162 Megawatt im Frühjahr 2024 in Sachsen in Betrieb 

genommen. Am Jahresende 2024 betrug die installierte Solar-Gesamtleistung in Deutschland 99,3  

Gigawatt.  
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Weiterhin werden Solaranlagen häufig mit Speichern kombiniert. Dabei ist 2024 ein leichter Anstieg der 

durchschnittlichen Bruttoleistung der Speicher zu beobachten. Hinzu kommt die Inbetriebnahme eines  

Großspeichers kurz vor dem Jahreswechsel. Dieser wurde in Hamm mit einer Leistung von 174 Megawatt 

realisiert. Weitere Inbetriebnahmen von Großspeichern sind für 2025 bereits im Register vermerkt. 

Als sogenannte Balkonanlagen (steckerfertige Solaranlagen) registrierte die Bundesnetzagentur 2024  

etwa 435.000 Anlagen im Marktstammdatenregister. Dies entspricht einem Anteil am gesamten  

deutschen Solarzubau in Höhe von 2,6 Prozent (0,4 Gigawatt). Im Vorjahr lag der Anteil noch bei 1,5  

Prozent (0,2 Gigawatt). Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass die Zahl dieser Anlagenart noch  

höher ist, da vermutlich nicht alle Balkonanlagen registriert sind. 

Wind an Land 

Die im Jahr 2024 an Land zugebaute Windleistung liegt mit 2,5 Gigawatt unter dem Vorjahresniveau. In 

diesem Zubauwert sind von den neu in Betrieb genommenen Anlagen die stillgelegten Anlagen  

abgezogen. Es wurden knapp 0,7 Gigawatt Windenergieleistung als endgültig stillgelegt registriert. An den 

Standorten werden dann im Rahmen des Repowerings häufig leistungsstärkere Anlagen in Betrieb  

genommen. Die installierte Gesamtleistung am Jahresende 2024 beträgt damit 63,5 Gigawatt. Bis 2030  

soll sie sich auf 115 Gigawatt steigern. 

2024 wurden Genehmigungen für knapp 15 Gigawatt Windenergie an Land erteilt – ein Rekord, der fast  

0% über dem Wert von 2023 (8 Gigawatt) liegt. Dies ist im zweiten Jahr in Folge ein deutlicher Anstieg  

und lässt steigende Inbetriebnahmezahlen in den kommenden Jahren erwarten. 

2. Geschäftsverlauf 

Mit Bescheid vom 23.12.2024 hat das Landratsamt Ebersberg die Baugenehmigung für die Errichtung  

von einer Windenergieanlage vom Typ Enercon E-160 EP5 E3 R1 erteilt. Die Gesellschaft hat im Februar 

2025 bei der Bundesnetzagentur am Ausschreibungsverfahren mit einem Gebotswert von 7,09 Cent/Kwh 

teilgenommen, ein Ergebnis lag im Zeitpunkt der Lageberichtserstellung noch nicht vor. Bei Zuschlag  

würde sich infolge des Korrekturfaktors von 1,55 ein anzulegender Wert für die Betreibergesellschaft von 

10,99 Cent/Kwh je erzeugter Kilowattstunde errechnen. Der Baubeginn  

(Zuwegungen/Infrastruktur-externe Parkverkabelung) ist für Februar/März 2026 geplant. Ziel ist es, die  

geplanten Anlagen bis Ende 2026 fertig zu stellen. Die gesamte Stromeinspeisung erfolgt über die bereits 

bestehende Mittelspannungsleitung der Bayernwerk Netz GmbH in der Nähe der Ortschaft Traxl. Im  

Geschäftsjahr 2024 wurden keinerlei Erträge vereinnahmt, sodass ein Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 

22 verzeichnet wurde. Für das Jahr 2025 wird wie im Kalenderjahr 2024 nochmals mit einem  

Jahresfehlbetrag gerechnet. 
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3. Lage 

 

Vermögenslage 

Die Bilanzsumme der Gesellschaft ist mit T€ 276 gegenüber dem Vorjahr (T€ 69) erhöht. Auf Seiten der 

Aktiva ist das Anlagevermögen mit T€ 241 im Vergleich zum Vorjahr (T€ 43) aufgrund der Investitionen in 

die Windkraftanlage und mangels Abschreibungen gestiegen. Die Forderungen und sonstigen  

Vermögensgegenstände sind im Geschäftsjahr mit T€ 6 (Vorjahr T€ 3) leicht erhöht und betreffen  

vornehmlich Forderungen aus Vorsteuervergütungsansprüchen. 

Das Eigenkapital der Gesellschaft ist im Geschäftsjahr mit T€ -22 (T€ -1) weiter gemindert und aktivisch 

ausgewiesen.  

Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Die Verbindlichkeiten gegenüber der  

Komplementärin (T€ 5, Vorjahr T€ 2) sowie gegenüber den Kommanditisten (T€ 220, Vorjahr T€ 65) sind  

im Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr weiter gestiegen. Tilgungen wurden noch nicht vorgenommen. 

 

Finanzlage 

Der Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist mit T€ 43 positiv (Vorjahr T€ -6). Auf Grund der 

Investitionen im Bereich des Anlagevermögens beträgt der Cash-Flow aus Investitionstätigkeit im  

Geschäftsjahr T€ -198 (Vorjahr T€ -42). Aufgrund der Auszahlung aus den neuen Gesellschafterdarlehen  

ist der Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit mit T€ 140 (Vorjahr T€ 71) positiv. Insgesamt ist der  

Finanzmittelfonds um T€ 16 gegenüber dem Vorjahr reduziert und mit T€ 7 (Vorjahr T€ 23) positiv. 

Ertragslage 

Da die Windkraftanlage noch nicht fertig gestellt ist werden im Geschäftsjahr noch keinerlei Umsätze  

erzielt. Im Rahmen der sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren kaufmännische und technische  

Betriebsführungskosten (T€ 7) zu verzeichnen. Der EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) ist mit T€ -7 

gegenüber dem Vorjahr (T€ -5) etwas gemindert. Das Finanzergebnis in Höhe von T€ - 22 zeigt sich im 

Vergleich zum Vorjahr (T€ -7) aufgrund der Zinsen auf die neuen Darlehen weiter verschlechtert. 

4. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren 

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren der Gesellschaft sind vor allem in Witterungseinflüssen und dem  

Windaufkommen zu sehen. 
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C. Nachtragsbericht 

Nach Schluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung kenntlich geworden. 

 
D. Prognose-, Chancen- und Risikobericht 

 

Aus Sicht der Gesellschaft lassen sich nach derzeitigem Kenntnisstand die nachfolgenden Chancen und 

Risiken der künftigen Entwicklung ersehen: 

Chancen 

- Chancen bestehen für die Gesellschaft aufgrund von erhöhtem Windaufkommen und insoweit  

entsprechende Umsatzsteigerungen. 

- Wirtschaftliche Chancen bestehen für die Gesellschaft durch die fortschreitende Verbindung der  

Sektoren Strom, Wärme, Gas und Mobilität („Sektorenkopplung“) und damit einhergehende  

Erhöhungen der Nachfrage und der Strompreise. 

Risiken 

- Risiken bestehend für die Gesellschaft aufgrund von zu geringem Windaufkommen und insoweit  

entsprechenden Umsatzrückgängen. Das Risiko für unser Unternehmen wird hier als gering, jedoch  

nicht beeinflussbar eingeschätzt. 

- Darüber hinaus bestehen Risiken durch Brand oder Ausfall von Windkraftanlagen. Zur Absicherung  

dieser Risiken wurden entsprechende Versicherungen abgeschlossen. Aufgrund der genannten  

Maßnahmen ist von einem geringen Risiko auszugehen. 

- Ein Risiko besteht für die Gesellschaft in einem Politikwechsel der künftigen Bundesregierung. Eine  

Verschlechterung der politischen Rahmenbedingungen, z. B. eine Rückpriorisierung der  

Erneuerbaren Energien, könnte die Dynamik der letzten Jahre verlangsamen und dadurch die  

prognostizierten Umsätze der Gesellschaft verringern. 

Prognose: 

Für die kommenden Geschäftsjahr 2025 rechnet die Gesellschaft ebenfalls noch mit keinen  

Umsatzerlösen. Insgesamt geht man aber nach Fertigstellung der Windkraftanalage von einer stabilen Ent-

wicklung der Gesellschaft mit einem voraussichtlich positivem EBIT aus. 
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E. Angaben gemäß § 24 VermAnlG 
 
 

Im Geschäftsjahr wurden Vergütungen im Sinne des § 24 Abs. 1 Satz 3 VermAnlG geleistet: 
 

Empfänger Anzahl 
Variable  

Vergütung 
Fixe Vergütung Gesamtvergütung 

Komplementärin 1 € 1.485,20 € 1.250,00 € 2.735,20 

Kommanditisten 7 € 0,00 € 14.810,86 € 14.810,86 

Nahestehende 
Personen 

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Gesamt 8 € 1.485,20 € 16.060,86 € 17.546,06 

 

Die Gesellschaft hat kein eigenes Personal, daher erfolgten auch keine Vergütungen an Mitarbeiter oder  

Führungskräfte. Besondere Gewinnbeteiligungen lagen nicht vor. 

 
F. Erklärung gemäß § 289 Abs. 1 Satz 5 HGB 

 

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften der 

Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und  

Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und im Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des  

Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen  

Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der  

voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft beschrieben sind. 

Pollmoos, den 14. März 2025 

 

 

……………………………………………………… 

Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH 

                     Geschäftsführer Werner Stinauer 
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

 

An die Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG 

 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 

 
Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG – bestehend aus der Bilanz 

zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis 

zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und  

Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Windenergie Föhrenpold 

GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. Die  

Erklärung der Geschäftsführung nach § 289 Abs. 1 Satz 5 HGB haben wir im Einklang mit den deutschen 

gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für  

Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB geltenden handelsrechtlichen Vorschriften  

unter Berücksichtigung des Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG) und vermittelt unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen  

entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie  

ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In  

allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht  

den deutschen gesetzlichen Vorschriften unter Berücksichtigung des Vermögensanlagengesetzes 

(VermAnlG) und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser  

Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der oben genannten Erklärung der  

Geschäftsführung. 

Gemäß § 25 VermAnlG i.V.m. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen  

Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 

 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit  

§ 25 VermAnlG i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 

Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des  

Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 

sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und  

berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung  

mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 

ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 

Lagebericht zu dienen. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, 

für Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB geltenden handelsrechtlichen Vorschriften  

unter Berücksichtigung des VermAnlG in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der  

Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den  

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 

vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in  

Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt 

haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen  

Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und  

Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit 

der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die  

Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern  

einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des  

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht 

tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt  

ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem  

Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und  

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 

für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 

eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu  

ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu  

können. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei  

von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der 

Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentli-

chen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-

klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum 

Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in  

Übereinstimmung mit § 25 VermAnlG i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der  

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung  

durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können  

aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn  

vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses  

Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten  

beeinflussen. 

Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter  

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie eine weitergehende  

Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des  

Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Bestätigungsvermerks. 

  

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DER ORDNUNGSGEMÄSSEN ZUWEISUNG VON GEWINNEN,  

VERLUSTEN, EINLAGEN UND ENTNAHMEN ZU DEN EINZELNEN KAPITALKONTEN 

 

Prüfungsurteil 

 

Wir haben auch die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu 

den einzelnen Kapitalkonten der Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG zum 31. Dezember 2024 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse erfolgte die Zuweisung 

von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten in allen wesentlichen  

Belangen ordnungsgemäß. 

 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

 

Wir haben unsere Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und  

Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten in Übereinstimmung mit § 25 Abs. 3 VermAnlG unter Beachtung 

des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) „Assurance Engagements 

Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information“ (Stand Dezember 2013) durchgeführt.  

Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des  

Abschlussprüfers für die Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und 

Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der 

Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 

Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen  

Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 

und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu der ordnungsgemäßen Zuweisung von 

Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten zu dienen. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, 

Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten 
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Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die in allen wesentlichen Belangen  

ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen  

Kapitalkonten. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 

Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die ordnungsgemäße  

Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten zu  

ermöglichen. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen,  

Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten 

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Zuweisung von Gewinnen,  

Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten ordnungsmäßig ist, sowie einen Vermerk 

zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zu der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen 

und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in  

Übereinstimmung mit § 25 Abs. 3 VermAnlG unter Beachtung des International Standard on Assurance  

Engagements (ISAE) 3000 (Revised) „Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical 

Financial Information“ (Stand Dezember 2013) durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Zuweisung 

stets aufdeckt. Falsche Zuweisungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 

wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 

auf der Grundlage der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu 

den einzelnen Kapitalkonten getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 

Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher 

Zuweisungen von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten, planen 

und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen  

Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu  

dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Zuweisungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen  

höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte  

Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten  

können. 

• beurteilen wir die Ordnungsmäßigkeit der Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen  

zu den einzelnen Kapitalkonten unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der Prüfung des relevanten  

internen Kontrollsystems und von aussagebezogenen Prüfungshandlungen überwiegend auf Basis von  

Auswahlverfahren. " 

Schwabach, den 14. März 2025 

 
WPH GMBH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 

 
 

 
 

 
 

  
Stefan Maier                                     Jürgen Wust 

          Wirtschaftsprüfer          Wirtschaftsprüfer                            

 

Name und Anschrift des Abschlussprüfers, der den Jahresabschluss der Emittentin nach Maßgabe der gesetzlichen 

Vorschriften geprüft hat, lautet:  

WPH GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 

Lindenstraße 10 

91226 Schwabach 

Hinweise:  
Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde am 25.03.2025 festgestellt.  
Der Jahresabschluss wird inhaltlich wiedergegeben; die Formatierung kann von der Ursprungsfassung abweichen. 
Soweit im Text von „Anlagen“ die Rede ist, ist lediglich eine einzelne Anlage gemeint. 
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Angaben über den jüngsten Geschäftsgang und 

die Geschäftsaussichten der Emittentin  

Geschäftsentwicklung seit dem Schluss des Geschäfts-

jahres, auf das sich der letzte offen gelegte Jahresab-

schluss bezieht 

Seit dem Schluss des Geschäftsjahres, auf den sich der 

letzte offengelegte Jahresabschluss bezieht 

(31.12.2024), haben sich folgende Geschäftsvorfälle er-

geben: 

• Investitionen in das Sachanlagevermögen in 

Höhe von 800.781 Euro (gerundet); 

• Abrufe von Darlehensmitteln in Höhe von 

1.029.958 Euro. 

 

 

 

Im Übrigen haben sich seit dem Schluss des Geschäfts-

jahres, auf den sich der letzte offengelegte Jahresab-

schluss bezieht (31.12.2024), keine weiteren Geschäfts-

vorfälle ergeben. 

Geschäftsaussichten der Emittentin für das laufende 

Geschäftsjahr 

Die Emittentin rechnet mit Investitionen in das Sachan-

lagevermögen in Höhe von 4.252.986 Euro. Sie rechnet 

hierfür mit dem Abruf von Fremdkapital in Höhe von 

3.326.100 Euro und der Einwerbung von Eigenkapital in 

Höhe von 1.418.000 Euro. Im Jahr 2025 wird nicht mit 

Umsatzerlösen gerechnet. Im Übrigen wird auf die Aus-

führungen zu den Geschäftsaussichten der Emittentin 

auf S. 22 ff. verwiesen.  
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Anmerkung: Die angegebenen Werte können Rundungsdifferenzen enthalten   

(Alle Beträge in Euro)

01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12.

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

(+) Umsatzerlöse 1 0 0 977.211 977.211 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191

(-) Betriebskosten 2 19.646 21.850 220.080 222.925 227.150 230.122 233.154 236.247 239.401 242.618 245.900

davon Vollwartungsvertrag 3 0 0 81.600 83.232 84.897 86.595 88.326 90.093 91.895 93.733 95.607

davon Haftpflicht- / Allgefahrenversicherung 4 100 100 3.900 3.978 4.058 4.139 4.221 4.306 4.392 4.480 4.569

davon Telefon 5 0 0 1.200 1.224 1.248 1.273 1.299 1.325 1.351 1.378 1.406

davon Vergütung Komplementärin 6 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250

davon kaufmännische und technische 

Betriebsführung 7
0 0 31.182 31.805 33.065 33.726 34.401 35.089 35.791 36.506 37.237

davon Steuerberatung, Buchführung 8 8.500 8.500 8.500 8.670 8.843 9.020 9.201 9.385 9.572 9.764 9.959

davon Wirtschaftsprüfer 9 2.000 2.000 2.000 2.040 2.081 2.122 2.165 2.208 2.252 2.297 2.343

davon Stromkosten 10 0 0 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200

davon Direktvermarktung MPM 11 0 0 13.635 13.635 13.635 13.635 13.635 13.635 13.635 13.635 13.635

davon Pacht 12 0 0 39.566 39.566 40.265 40.265 40.265 40.265 40.265 40.265 40.265

davon BNK 13 0 0 2.500 2.550 2.601 2.653 2.706 2.760 2.815 2.872 2.929

davon Monitoring 14 0 0 867 885 902 920 939 958 977 996 1.016

davon Kommunale Beteiligung 15 0 0 18.180 18.180 18.180 18.180 18.180 18.180 18.180 18.180 18.180

davon Unvorhergesehenes 16 7.796 10.000 10.500 10.710 10.924 11.143 11.366 11.593 11.825 12.061 12.302

(-) Zinsaufwendungen 17 207.749 225.000 303.737 297.467 280.745 264.024 247.302 230.581 213.859 197.138 180.416

(-) Abschreibungen 18 0 0 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781

(-) Gewerbesteuer 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(=) Jahresergebnis 20 -227.395 -246.850 -108.387 -104.962 -72.485 -58.736 -45.046 -31.417 -17.850 -4.346 9.094

(+) Abschreibungen 0 0 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781

(+) Zinsaufwendungen 207.749 225.000 303.737 297.467 280.745 264.024 247.302 230.581 213.859 197.138 180.416

(+) Abnahme der Forderungen u. sonst. 

Vermögensgegenstände 21
5.507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(-) Abnahme der Rückstellungen 22 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(-) Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und Leistungen 23
48.106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(-) Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten 24 225.769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(=) Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 25 -290.014 -21.850 757.131 754.286 770.041 767.069 764.037 760.945 757.790 754.573 751.291

(-) Investitionen in das Sachanlagevermögen 26 4.252.986 4.494.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(=) Cashflow nach der Investitionstätigkeit 27 -4.543.001 -4.516.100 757.131 754.286 770.041 767.069 764.037 760.945 757.790 754.573 751.291

(+) Eigenkapitaleinzahlungen 28 1.418.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(+) Aufnahme von Krediten 29 3.326.100 4.741.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(-) Tilgung von Krediten 30 0 0 0 448.178 448.178 448.178 448.178 448.178 448.178 448.178 448.178

(-) Gezahlte Zinsen 31 207.749 225.000 303.737 297.467 280.745 264.024 247.302 230.581 213.859 197.138 180.416

(-) Ausschüttung 32 0 0 57.000 57.000 57.000 57.000 85.500 85.500 85.500 114.000 114.000

Ausschüttung in % der Einlage 0,00% 0,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 6,00% 6,00% 6,00% 8,00% 8,00%

(=) Cashflow nach der Finanzierungstätigkeit 33 -6.650 0 396.394 -48.358 -15.882 -2.133 -16.943 -3.314 10.253 -4.743 8.697

(+) Bankguthaben Vorjahr 34 6.650 0 0 396.394 348.036 332.154 330.022 313.079 309.765 320.018 315.276

(=) Bankguthaben 35 0 0 396.394 348.036 332.154 330.022 313.079 309.765 320.018 315.276 323.973

davon Rückbaurücklage 36 0 0 13.750 27.500 41.250 55.000 68.750 82.500 96.250 110.000 123.750

davon Schuldendienstrücklage 37 0 0 223.693 218.677 213.660 208.644 203.628 198.611 193.595 188.578 183.562

davon freie Liquidität nach Ausschüttung 38 0 0 158.951 101.859 77.244 66.378 40.701 28.654 30.174 16.698 16.661

Kalender-/ Geschäftsjahr
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Anmerkung: Die angegebenen Werte können Rundungsdifferenzen enthalten 

(Alle Beträge in Euro)

01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. kumuliert

2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
01.01.2025-

31.12.2046

(+) Umsatzerlöse 1 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 19.903.864

(-) Betriebskosten 2 261.437 265.096 268.827 272.633 276.515 280.475 284.513 288.633 292.835 297.121 301.493 5.228.671

davon Vollwartungsvertrag 3 109.709 111.904 114.142 116.425 118.753 121.128 123.551 126.022 128.542 131.113 133.735 2.131.001

davon Haftpflicht- / Allgefahrenversicherung 4 4.661 4.754 4.849 4.946 5.045 5.146 5.249 5.354 5.461 5.570 5.682 94.960

davon Telefon 5 1.434 1.463 1.492 1.522 1.552 1.583 1.615 1.647 1.680 1.714 1.748 29.157

davon Vergütung Komplementärin 6 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 27.500

davon kaufmännische und technische 

Betriebsführung 7
37.981 38.741 39.516 40.306 41.112 41.934 42.773 43.629 44.501 45.391 46.299 770.985

davon Steuerberatung, Buchführung 8 10.158 10.361 10.569 10.780 10.996 11.216 11.440 11.669 11.902 12.140 12.383 223.528

davon Wirtschaftsprüfer 9 2.390 2.438 2.487 2.536 2.587 2.639 2.692 2.746 2.800 2.856 2.914 52.595

davon Stromkosten 10 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 104.000

davon Direktvermarktung MPM 11 13.635 13.635 13.635 13.635 13.635 13.635 13.635 13.635 13.635 13.635 13.635 272.700

davon Pacht 12 40.265 40.265 40.265 40.265 40.265 40.265 40.265 40.265 40.265 40.265 40.265 803.909

davon BNK 13 2.988 3.047 3.108 3.171 3.234 3.299 3.365 3.432 3.501 3.571 3.642 60.743

davon Monitoring 14 1.037 1.057 1.078 1.100 1.122 1.144 1.167 1.191 1.215 1.239 1.264 21.075

davon Kommunale Beteiligung 15 18.180 18.180 18.180 18.180 18.180 18.180 18.180 18.180 18.180 18.180 18.180 363.600

davon Unvorhergesehenes 16 12.548 12.799 13.055 13.317 13.583 13.855 14.132 14.414 14.703 14.997 15.297 272.918

(-) Zinsaufwendungen 17 163.695 146.973 130.252 113.530 96.809 80.087 63.365 46.644 29.922 13.201 2.750 3.535.245

(-) Abschreibungen 18 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 0 0 0 0 8.988.500

(-) Gewerbesteuer 19 0 0 0 0 0 0 0 6.637 81.892 83.458 84.224 256.211

(=) Jahresergebnis 20 10.278 23.341 36.332 49.247 62.087 74.848 87.531 655.278 592.542 603.411 608.724 1.895.237

(+) Abschreibungen 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 0 0 0 0 8.988.500

(+) Zinsaufwendungen 163.695 146.973 130.252 113.530 96.809 80.087 63.365 46.644 29.922 13.201 2.750 3.535.245

(+) Abnahme der Forderungen u. sonst. 

Vermögensgegenstände 21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.507

(-) Abnahme der Rückstellungen 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000

(-) Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und Leistungen 23
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.106

(-) Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225.769

(=) Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 25 735.754 732.096 728.364 724.558 720.676 716.717 712.678 701.922 622.464 616.611 611.474 14.148.613

(-) Investitionen in das Sachanlagevermögen 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.747.236

(=) Cashflow nach der Investitionstätigkeit 27 735.754 732.096 728.364 724.558 720.676 716.717 712.678 701.922 622.464 616.611 611.474 5.401.377

(+) Eigenkapitaleinzahlungen 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.418.000

(+) Aufnahme von Krediten 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.067.200

(-) Tilgung von Krediten 30 448.178 448.178 448.178 448.178 448.178 448.178 448.178 448.178 448.178 448.178 0 8.067.200

(-) Gezahlte Zinsen 31 163.695 146.973 130.252 113.530 96.809 80.087 63.365 46.644 29.922 13.201 2.750 3.535.245

(-) Ausschüttung 32 114.000 114.000 142.500 142.500 142.500 142.500 171.000 171.000 199.500 256.500 541.500 2.850.000

Ausschüttung in % der Einlage 8,00% 8,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 12,00% 12,00% 14,00% 18,00% 38,00% 200,00%

(=) Cashflow nach der Finanzierungstätigkeit 33 9.881 22.945 7.435 20.351 33.190 45.952 30.134 36.100 -55.136 -101.267 67.224 434.132

(+) Bankguthaben Vorjahr 34 323.973 333.855 356.799 364.234 384.585 417.775 463.727 493.861 529.961 474.825 373.558

(=) Bankguthaben 35 333.855 356.799 364.234 384.585 417.775 463.727 493.861 529.961 474.825 373.558 440.782

davon Rückbaurücklage 36 137.500 151.250 165.000 178.750 192.500 206.250 220.000 233.750 247.500 261.250 275.000

davon Schuldendienstrücklage 37 178.545 173.529 168.512 163.496 158.479 153.463 148.447 143.430 138.414 825 0

davon freie Liquidität nach Ausschüttung 38 17.809 32.021 30.722 42.339 66.796 104.014 125.415 152.781 88.912 111.483 165.782

Kalender-/ Geschäftsjahr
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Erläuterung der wesentlichen Annahmen und Wirkungszusammenhänge der voraussichtlichen Finanzlage 

 

1 Die Umsatzerlöse ergeben sich aus dem prognos-

tizierten Ertrag der von der Emittentin betriebenen 

Windenergieanlage und den angesetzten Einspeise-

erlösen. Diese beruhen auf der kalkulierten Förde-

rung von 10,99 Cent je kWh (Prognose).  Es wird mit 

einer Stromeinspeisung ab dem 01.01.2027 kalku-

liert.  

Hinzu kommt in den Jahren 2027 bis 2046 eine prog-

nostizierte Erstattung der i.S.v. § 6 EEG 2023 be-

troffenen Gemeinden (Gemeinden, deren Gemein-

degebiet sich zumindest teilweise innerhalb eines 

Umkreises von 2 500 Metern um die Turmmitte der 

Windenergieanlage befindet). Dies hat folgenden 

Hintergrund: Die Emittentin leistet eine freiwillige 

finanzielle Beteiligung an die umliegenden betroffe-

nen Gemeinden in Höhe von je 0,2 Cent je einge-

speister kWh Strom gemäß § 6 EEG 2023 (siehe un-

ten Fn. 15). In den Zeiträumen, in denen die Emit-

tentin den Strom im Wege der geförderten Direkt-

vermarktung nach dem Marktprämienmodell nach 

dem EEG 2023 vermarktet und die Marktprämie für 

die erzeugten Strommengen in Anspruch nimmt 

(prognosegemäß ist dies für die Windenergieanlage 

für die gesamte geplante Nutzungsdauer von 20 

Jahren vorgesehen), werden die an die Gemeinden 

geleisteten Zahlungen durch den Netzbetreiber er-

stattet. Diese Erstattung wurde in den betreffenden 

Jahren zu den Umsatzerlösen hinzuaddiert. 

Zinserträge werden nicht kalkuliert. 

2 Die Betriebskosten werden hier zusammenfas-

send und nachstehend einzeln dargestellt. 

3 Die Kosten für die Wartung ergeben sich aus dem 

mit dem Anlagenhersteller abgeschlossenen 

Vollwartungsvertrag. Es wurde eine jährliche 

Kostensteigerung von 2 % kalkuliert. 

4 Die Emittentin schließt verschiedene Versicherun-

gen ab. Eine Haftpflichtversicherung dient zur Absi-

cherung gegen Schäden an Leib und Leben Dritter. 

Eine Allgefahrenversicherung deckt teilweise Schä-

den an der Windenergieanlage und den Nebenein-

richtungen ab, die vom Vollwartungsvertrag nicht 

gedeckt sind. Eine Betriebsunterbrechungsversi-

cherung deckt die entgangenen Einspeiseerlöse bei 

einem Schadensfall ab. 

5 Telefonkosten fallen insbesondere im 

Zusammenhang mit der Fernüberwachung der 

Windkraftanlage an (Datenübertragung zwischen 

der Windenergieanlage, dem Netzbetreiber sowie 

Direktvermarkter).  

6 Die Komplementärin erhält für die Übernahme 

der persönlichen Haftung eine jährliche Vergütung 

i. H. v. 1.250,- Euro zzgl. USt. 

7 Für die technische und kaufmännische Betriebs-

führung, welche durch die ZSE Zäuner und Stinauer 

Energie GbR übernommen wird, fällt eine Vergü-

tung i. H. von 3,0 % der Netto-Umsatzerlöse der 

Emittentin an. Die Kosten der kaufmännischen und 

technischen Betriebsführung enthalten ferner eine 

Indexierung zum Inflationsausgleich. Es wurde eine 

jährliche Kostensteigerung von 2 % kalkuliert. 

8 Die laufende Steuerberatung und Buchführung 

wird voraussichtlich von der Steuerkanzlei König 

und Partner Kirchbergstraße 2, 83547 Babensham, 

übernommen.  

9 Das Erfordernis der Prüfung des Jahresabschlusses 

und des Lageberichts der Emittentin durch eine 

Wirtschaftsprüfung ergibt sich aus § 25 Vermögens-

anlagengesetz. 

10 Die Stromkosten wurden für den Eigenstromver-

brauch der Windenergieanlage kalkuliert. 

11 Für die Direktvermarktung nach dem Marktprä-

mienmodell (MPM) fallen Kosten für die Vermark-

tung des erzeugten Stroms über einen Direktver-

markter an.  

12 Die kalkulierten Kosten für die Pachten wie Über-

streichungsrechte, Leitungsrechte, Abstandsflä-

chenübernahme und Wegebenutzung ergeben sich 

aus den mit den Grundstückseigentümern abge-

schlossenen Gestattungsverträgen.  

13 Kosten für eine bedarfsgesteuerte Nachtkenn-

zeichnung (BNK) fallen für den Betrieb eines Sys-

tems an, durch das die Beleuchtung der Windener-

gieanlage zur Sicherheit des Luftverkehrs nur bei 

Annäherung von Flugobjekten aktiviert wird. 

14 Kosten für Monitoring fallen für das Überwa-

chungssystem für die Windenergieanlage an. 

15 Die Emittentin leistet eine freiwillige finanzielle 

Beteiligung an die i.S.v. § 6 EEG 2023 betroffenen-

umliegenden Gemeinden in Höhe von 0,2 Cent je 
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eingespeister kWh Strom gemäß § 6 EEG 2023.  

16 Die Liquiditätsplanung enthält einen Puffer für 

Unvorhergesehenes.  

17 Zu den Zinsaufwendungen für die in Anspruch ge-

nommenen Darlehen wird auf die Ausführungen im 

Finanzierungsplan auf S. 55 f. verwiesen.  

18 Die Abschreibungen werden zur Ermittlung des 

Jahresergebnisses abgezogen. 

19 Bei der Gewerbesteuer wurde der derzeitige He-

besatz der Standortgemeinde kalkuliert. Die 

Schwankungen zwischen den einzelnen Jahren er-

geben sich aus den unterschiedlichen Jahresergeb-

nissen in den jeweiligen Jahren. Ab 2027 werden 

durch Abschreibungen und Kosten Verluste aufge-

baut, welche über die folgenden Jahre abgebaut 

werden. Da negative Gewerbeerträge in den An-

fangsjahren zunächst mit positiven Gewerbeerträ-

gen in den Folgejahren verrechnet werden können, 

fällt eine Zahlung von Gewerbesteuer erst ab dem 

Jahr 2043 an. 

20 Aus den Umsatzerlösen abzüglich der Betriebs-

kosten, der Zinsaufwendungen, der Abschreibun-

gen und der Gewerbesteuer ergibt sich das prog-

nostizierte Jahresergebnis.  

21 Mit der Position Abnahme der Forderungen und 

sonstigen Vermögensgegenstände werden Zahlun-

gen an die Emittentin auf Forderungen abgebildet, 

die in der Bilanz zum 31.12.2024 als Forderungen 

und sonstige Vermögensgegenstände ausgewiesen 

sind (siehe S. 82) und die von der Emittentin im Jahr 

2025 planmäßig vereinnahmt werden.  

22 Die Abnahme der Rückstellungen stellt die Auflö-

sung von Rückstellungen aus der Bilanz zum 

31.12.2024 (siehe S. 82) durch Zahlung der entspre-

chenden Leistungen dar. 

23 Mit der Position Abnahme der Verbindlichkeiten 

aus Lieferungen und Leistungen werden Zahlungen 

der Emittentin auf Verbindlichkeiten abgebildet, die 

in der Bilanz zum 31.12.2024 als Verbindlichkeiten 

aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen sind 

(siehe S. 82) und die von der Emittentin im Jahr 2025 

planmäßig bezahlt werden.  

24 Mit der Position Abnahme der sonstigen Verbind-

lichkeiten werden Zahlungen der Emittentin auf 

Verbindlichkeiten abgebildet, die in der Bilanz zum 

31.12.2024 als sonstige Verbindlichkeiten ausge-

wiesen sind (siehe S. 82) und die von der Emittentin 

im Jahr 2025 planmäßig bezahlt werden. 

25 Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist 

die Summe der Ein- und Auszahlungen, die durch 

die betriebliche Tätigkeit entstehen. 

26 Die Investitionen in das Sachanlagevermögen er-

folgen planmäßig in den Jahren 2025 und 2026 und 

umfassen Zahlungen an den Anlagenhersteller der 

Windenergieanlage aufgrund des Liefervertrages, 

Vergütungen an die ZSE Zäuner und Stinauer Ener-

gie GbR für Projektentwicklungsleistungen für die 

Windenergieanlage, Planungs- und Bauleistungen 

für die Infrastruktur sowie die Koordination und Ab-

wicklung des zwischen der Emittentin und dem An-

lagenhersteller abgeschlossenen Liefervertrages 

und Kosten der Rechtsberatung, Konzeption und 

Prospekterstellung, Eigenkapitalvermittlung sowie 

Notarkosten. 

27 Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit bildet 

den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 

zuzüglich bzw. abzüglich der durch Investitionen 

verursachten Ein- und Auszahlungen der Emittentin 

ab.  

28 Die Eigenkapitaleinzahlung der Gesellschafter-

einlagen soll vollständig im Jahr 2025 erfolgen.  

29 Es wurde eine Aufnahme von Krediten über ins-

gesamt 8.067.200 Euro kalkuliert (siehe Finanzie-

rungsplanung nebst Erläuterungen auf S. 55 f.). 

Diese werden im Zuge der Baumaßnahmen abgeru-

fen. 

30 Die Tilgung von Krediten beginnt voraussichtlich 

ab dem Jahr 2028. 

31 Die Position gezahlte Zinsen betrifft: 

• Die Zinsen für die Bankdarlehen für die Endfi-

nanzierung sowie für die Vorfinanzierung der 

Vorsteuer-Rückerstattung und die Zinsen der 

Eigenkapitalzwischenfinanzierung durch die 

Gründungsgesellschafter. Zu der Verzinsung 

der Bankdarlehen wird auf S. 55 f. verwiesen.  

• Die Bürgschaftskosten für die Stellung von 

Rückbausicherheiten gegenüber dem Freistaat 

Bayern. Sie dienen zur Absicherung des Rück-

baus der Windenergieanlage nach deren Be-

triebsende. Die Kosten werden mit 1 % der kal-

kulierten Rückbaukosten p.a. angesetzt. 

32 Die erste Ausschüttung ist für das Jahr 2027 vor-

gesehen. Die Ausschüttungen sind jeweils in dem 
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Jahr als Abflüsse vermerkt, für das sie anfallen. Tat-

sächlich werden die Ausschüttungen, abweichend 

von der Darstellung der voraussichtlichen Finanz-

lage, jeweils im Folgejahr nach einem entsprechen-

den Beschluss der Gesellschafterversammlung an 

die Anleger ausgezahlt. Die gesamten prognostizier-

ten Ausschüttungen an die Kommanditisten betra-

gen innerhalb des Prognosezeitraums von 20 vollen 

Betriebsjahren 2.850.000 Euro. Dies entspricht be-

zogen auf die Kommanditeinlage 200 %. 

33 Der Cashflow nach Finanzierungstätigkeit ist 

Cashflow nach Investitionstätigkeit zuzüglich bzw. 

abzüglich Ein- und Auszahlungen, die im Finanzbe-

reich der Emittentin anfallen (Eigenkapital und 

Fremdkapital). 

34 Das Bankguthaben aus dem Vorjahr stellt die Fi-

nanzmittel dar, die die Emittentin zu Beginn des Be-

trachtungszeitraums hat. Der Betrag entspricht je-

weils dem Bankguthaben der Emittentin zum Jah-

resende des Vorjahres. Auf die entsprechende Er-

läuterung unter nachstehender Fn. 35 wird verwie-

sen. 

35 Es wird das Bankguthaben zum Jahresende abge-

bildet. Das Bankguthaben errechnet sich als Ergeb-

nis aus den liquiditätswirksamen Positionen, die in 

der voraussichtlichen Finanzlage dargestellt wer-

den. Die Schwankungen ergeben sich folglich aus 

den Schwankungen bei diesen Positionen. 

36 Es wird eine Rücklage für den Rückbau der Wind-

energieanlage nach Ende der Betriebszeit ab dem 

Jahr 2027 aufgebaut. Durch die Rücklage für den 

Rückbau wird sichergestellt, dass nach Betriebs-

ende der Windenergieanlage ausreichende Mittel 

für ihren Rückbau vorhanden sind.  

37 Es wird ferner eine Rücklage für den Schulden-

dienst ab dem Jahr 2027 aufgebaut. Die Rücklage 

für den Schuldendienst dient zur Sicherstellung, 

dass die Emittentin die laufenden Zins- und Til-

gungsleistungen auch in Jahren leisten kann, in de-

nen der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 

entgegen den Prognosen nicht ausreicht, um Zins- 

und Tilgungsleistungen zu bedienen. 

38 Die freie Liquidität nach Ausschüttung stellt das 

Bankguthaben der Emittentin unter Abzug der 

Rücklagen für Rückbau und Schuldendienst dar. 

Schwankungen der freien Liquidität stellen die Folge 

der Schwankungen der übrigen Positionen der vo-

raussichtlichen Finanzlage der Emittentin dar, die 

unter den vorstehenden Fußnoten erläutert wer-

den. 
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Voraussichtliche Ertragslage der Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG (Prognose)  

 

 

Anmerkung: Die angegebenen Werte können Rundungsdifferenzen enthalten

(Alle Beträge in Euro)

01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12.

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

(+) Umsatzerlöse 1 0 0 977.211 977.211 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191

(-) Sonstige betriebliche Aufwendungen 2 19.646 21.850 220.080 222.925 227.150 230.122 233.154 236.247 239.401 242.618 245.900

(-) Abschreibungen auf Sachanlagen 

(6,25% linear) 3
0 0 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781

Betriebsergebnis -19.646 -21.850 195.350 192.505 208.260 205.288 202.256 199.163 196.009 192.792 189.510

(+) Zinserträge 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(-) Zinsaufwendungen 5 207.749 225.000 303.737 297.467 280.745 264.024 247.302 230.581 213.859 197.138 180.416

Finanzergebnis -207.749 -225.000 -303.737 -297.467 -280.745 -264.024 -247.302 -230.581 -213.859 -197.138 -180.416

Ergebnis der gewöhnlichen 

Geschäftstätigkeit
-227.395 -246.850 -108.387 -104.962 -72.485 -58.736 -45.046 -31.417 -17.850 -4.346 9.094

(+) Gewerbesteuer 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Steuerliches Jahresergebnis -227.395 -246.850 -108.387 -104.962 -72.485 -58.736 -45.046 -31.417 -17.850 -4.346 9.094

Einkünfte aus Gewerbebetrieb bei einer 

Beteiligung von € 10.000,- 7 -1.802 -1.732 -761 -737 -509 -412 -316 -220 -125 -30 64

Geschäftsjahr

01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. kumuliert

2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
01.01.2025-

31.12.2046

(+) Umsatzerlöse 1 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 997.191 19.903.864

(-) Sonstige betriebliche Aufwendungen 2 261.437 265.096 268.827 272.633 276.515 280.475 284.513 295.270 374.727 380.580 385.718 5.484.882

(-) Abschreibungen auf Sachanlagen 

(6,25% linear) 3
561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 561.781 0 0 0 0 8.988.500

Betriebsergebnis 173.973 170.314 166.583 162.777 158.895 154.935 150.897 701.922 622.464 616.611 611.474 5.430.482

(+) Zinserträge 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(-) Zinsaufwendungen 5 163.695 146.973 130.252 113.530 96.809 80.087 63.365 46.644 29.922 13.201 2.750 3.535.245

Finanzergebnis -163.695 -146.973 -130.252 -113.530 -96.809 -80.087 -63.365 -46.644 -29.922 -13.201 -2.750 -3.535.245

Ergebnis der gewöhnlichen 

Geschäftstätigkeit
10.278 23.341 36.332 49.247 62.087 74.848 87.531 655.278 592.542 603.411 608.724 1.895.237

(+) Gewerbesteuer 6 0 0 0 0 0 0 0 6.637 81.892 83.458 84.224 256.211

Steuerliches Jahresergebnis 10.278 23.341 36.332 49.247 62.087 74.848 87.531 661.914 674.434 686.869 692.948 2.151.448

Einkünfte aus Gewerbebetrieb bei einer 

Beteiligung von € 10.000,- 7 72 164 255 346 436 525 614 4.645 4.733 4.820 4.863 14.891

Geschäftsjahr
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Erläuterung der wesentlichen Annahmen und Wirkungszusammenhänge der voraussichtlichen Ertragslage 

 

1 Die kalkulierten Umsatzerlöse ergeben sich aus 

dem prognostizierten Stromertrag und der kalku-

lierten Einspeiseförderung. Diese beträgt planmä-

ßig 10,99 ct/kWh. Es wird mit einer Stromeinspei-

sung ab dem 01.01.2027 kalkuliert. Zinserträge wer-

den nicht kalkuliert. Hinzu kommt in den Jahren 

2027 bis 2046 eine prognostizierte Erstattung der fi-

nanziellen Beteiligung der umliegenden Gemeinden 

in Höhe von 0,2 Cent je kWh, die von der Emittentin 

gemäß § 6 EEG 2023 geleistet wird. Im Einzelnen 

wird auf die Ausführungen zu den Umsatzerlösen im 

Rahmen der Erläuterung der wesentlichen Annah-

men und Wirkungszusammenhänge der voraus-

sichtlichen Finanzlage der Emittentin verwiesen 

(S. 103, Fn. 1). 

2 Die Zusammensetzung der sonstigen betriebli-

chen Aufwendungen ergibt sich aus der Summe der 

Betriebskosten ohne Zins und Tilgung, wie sie in der 

voraussichtlichen Finanzlage abgebildet sind, und 

der Gewerbesteuer. Die Position unterliegt Schwan-

kungen, weil sowohl die Betriebskosten wie auch 

die Gewerbesteuer in den einzelnen Jahren in un-

terschiedlicher Höhe anfallen. 

3 Die angesetzten Abschreibungen errechnen sich 

aus der Bemessungsgrundlage (aktivierungspflich-

tige und abschreibungsfähige Anschaffungskosten 

und Anschaffungsnebenkosten der Anlage) sowie 

einem linearen AfA-Satz von 6,25 %. Sonderab-

schreibungen sind nicht berücksichtigt. 

4 Zinserträge werden nicht angesetzt. 

5 Die Zinsaufwendungen werden im Zusammen-

hang mit den Ausführungen im Finanzierungsplan 

auf S. 55 f. erläutert. 

6 Die Gewerbesteuer wurde im Zusammenhang mit 

der voraussichtlichen Finanzlage erläutert (S. 104, 

Fn. 19). 
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Voraussichtliche Vermögenslage der Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG (Prognose)

 

Anmerkung: Die angegebenen Werte können Rundungsdifferenzen enthalten   

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

Aktiva

A. Anlagevermögen

Sachanlagen 1 3.370.688 2.808.906 2.247.125 1.685.344 1.123.563 561.781 0 0 0 0 0

B. Umlaufvermögen

Forderungen u. sonst. 

Vermögensgegenstände 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bankguthaben 3 273.636 296.581 304.016 324.366 357.556 403.508 433.643 469.743 414.607 313.339 380.563

Summe Aktiva 3.644.323 3.105.487 2.551.141 2.009.710 1.481.119 965.289 433.643 469.743 414.607 313.339 380.563

Passiva

A. Eigenkapital

Gezeichnetes Kommanditkapital 4 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000

Kumulierte Ausschüttungen 5 -826.500 -940.500 -1.083.000 -1.225.500 -1.368.000 -1.510.500 -1.681.500 -1.852.500 -2.052.000 -2.308.500 -2.850.000

Kumuliertes Jahresergebnis 6 -987.777 -964.435 -928.104 -878.857 -816.770 -741.922 -654.391 887 593.429 1.196.839 1.805.563

B. Verbindlichkeiten

Gegenüber Kreditinstituten 7 4.033.600 3.585.422 3.137.244 2.689.067 2.240.889 1.792.711 1.344.533 896.356 448.178 0 0

Summe Passiva 3.644.323 3.105.487 2.551.141 2.009.710 1.481.119 965.289 433.643 469.743 414.607 313.339 380.563

Geschäftsjahr

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Aktiva

A. Anlagevermögen

Sachanlagen 1 5.295.031 9.789.281 8.426.719 7.864.938 7.303.156 6.741.375 6.179.594 5.617.813 5.056.031 4.494.250 3.932.469

B. Umlaufvermögen

Forderungen u. sonst. 

Vermögensgegenstände 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bankguthaben 3 -861.000 -861.000 336.175 287.817 271.936 269.803 252.860 249.546 259.800 255.057 263.754

Summe Aktiva 4.434.031 8.928.281 8.762.894 8.152.755 7.575.092 7.011.178 6.432.454 5.867.359 5.315.831 4.749.307 4.196.223

Passiva

A. Eigenkapital

Gezeichnetes Kommanditkapital 4 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000

Kumulierte Ausschüttungen 5 0 0 -57.000 -114.000 -171.000 -228.000 -313.500 -399.000 -484.500 -598.500 -712.500

Kumuliertes Jahresergebnis 6 -317.069 -563.919 -672.306 -777.268 -849.753 -908.489 -953.535 -984.952 -1.002.802 -1.007.148 -998.055

B. Verbindlichkeiten

Gegenüber Kreditinstituten 7 3.326.100 8.067.200 8.067.200 7.619.022 7.170.844 6.722.667 6.274.489 5.826.311 5.378.133 4.929.956 4.481.778

Summe Passiva 4.434.031 8.928.281 8.762.894 8.152.755 7.575.092 7.011.178 6.432.454 5.867.359 5.315.831 4.749.307 4.196.223

Alle Beträge in Euro

Geschäftsjahr
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Erläuterung der wesentlichen Annahmen und Wirkungszusammenhänge der voraussichtlichen Vermögenslage  

 

1 Sachanlagen bestehen aus der Windenergieanlage 

und den Nebeneinrichtungen. Es wurde eine lineare 

Abschreibung über einen Zeitraum von 16 Jahren 

zugrunde gelegt. 

2 Forderungen und sonstige Vermögensgegen-

stände bestehen planmäßig nicht. 

3 Das Bankguthaben entspricht der Liquidität der 

Emittentin zum Jahresende. 

4 Das gezeichnete Kommanditkapital besteht aus 

den voraussichtlich gezeichneten Kommanditeinla-

gen und dem Kommanditkapital der Kommanditis-

ten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung. 

5 Die kumulierten Ausschüttungen bezeichnen die 

Summe der Ausschüttungen an die Kommanditisten 

über den Betrachtungszeitraum. 

6 Das kumulierte Jahresergebnis gibt die Summe 

der Jahresergebnisse über den Betrachtungszeit-

raum an. Da sich die Jahresergebnisse jeweils aus 

den Umsatzerlösen abzüglich der Betriebskosten, 

der Zinsaufwendungen, der Abschreibungen und 

der Gewerbesteuer ergeben, die über die Jahre ih-

rerseits schwanken, unterliegt die Veränderung des 

kumulierten Jahresergebnisses Schwankungen. 

7 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ist 

das noch nicht getilgte langfristige Darlehen zur 

Endfinanzierung. 
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F. Steuerliche Konzeption

Allgemeines 

Die steuerliche Konzeption der Vermögensanlage 

basiert auf der Rechtslage zum Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung. Es kann nicht ausgeschlossen wer-

den, dass sich die Gesetzgebung sowie die Auffas-

sung der Finanzverwaltung und die Rechtsprechung 

zu einzelnen Sachverhalten in der Zukunft ändert.  

Die nachstehenden Ausführungen zu den wesentli-

chen Grundlagen der steuerlichen Konzeption gel-

ten für natürliche Personen, die ihre Beteiligung im 

Privatvermögen halten. Für Beteiligungen, die im 

Betriebsvermögen gehalten werden, sollten die sich 

daraus ergebenden abweichenden steuerlichen 

Auswirkungen im Vorfeld der Beteiligung mit einem 

steuerlichen Berater erörtert werden. 

Einkommensteuer 

Einkunftsart und Mitunternehmerstellung 

Der Anleger beteiligt sich als Kommanditist an der 

Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG. Durch 

das Betreiben der Windenergieanlage übt die Ge-

sellschaft eine gewerbliche Tätigkeit aus. Daher be-

ziehen die Kommanditisten als Mitunternehmer 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb im Sinne des § 15 

Abs. 1 Nr. 2 EStG. Auch nach § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG 

liegen Einkünfte aus Gewerbebetrieb vor, da durch 

die allein zur Geschäftsführung befugte persönlich 

haftende Gesellschafterin Windenergie Föhrenpold 

Verwaltungs GmbH als Kapitalgesellschaft eine ge-

werbliche Prägung vorliegt. 

Gewinnerzielungsabsicht 

Die Gewinnerzielungsabsicht ist eine wichtige Vo-

raussetzung für die Anerkennung von Einkünften 

aus Gewerbebetrieb. Die Gewinnerzielungsabsicht 

muss sowohl bei der Gesellschaft als auch bei den 

Gesellschaftern vorliegen. Wie in der Prognoserech-

nung dargestellt, erzielt die Gesellschaft im Betrach-

tungszeitraum planmäßig ein positives Ergebnis. 

Nachdem somit im Gründungsstadium dargelegt 

wird, dass nach kaufmännischer Einschätzung mit 

hoher Wahrscheinlichkeit ein Totalgewinn erzielt 

wird, entspricht das Beteiligungsangebot den 

Grundsätzen der Rechtsprechung zur 

Gewinnerzielungsabsicht.  

Eine Einlagenrefinanzierung ist abgesehen von den 

prognostizierten Ausschüttungen, die nicht fest ver-

sprochen werden, nach dem Konzept der Beteili-

gungsgesellschaft grundsätzlich nicht vorgesehen. 

Sofern ein Anleger dennoch eine individuelle 

Fremdfinanzierung wählen sollte, hängt die Beurtei-

lung der individuellen Gewinnerzielungsabsicht da-

von ab, ob unter Berücksichtigung der Zinsbelas-

tung dennoch die Erzielung eines Totalüberschusses 

für ihn möglich ist. Im Einzelfall ist dies mit dem per-

sönlichen steuerlichen Berater im Vorfeld zu klären. 

Gleiches gilt, wenn eine vorzeitige Veräußerung des 

Anteils vorgesehen ist. 

Besteuerungsverfahren 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind nach § 180 der 

Abgabenordnung (AO) auf Gesellschaftsebene ein-

heitlich und gesondert festzustellen und den Kom-

manditisten anteilig zuzurechnen. Das Steuerrecht 

folgt der im Gesellschaftsvertrag festgelegten Er-

gebnisverteilung, die sich am Beteiligungsverhältnis 

und der zeitlichen Dauer der Beteiligung orientiert. 

In das Feststellungsverfahren sind auch Sonderbe-

triebsausgaben der Gesellschafter einzubeziehen. 

Die Gesellschafter können entstandene Sonderbe-

triebsausgaben nicht mit der eigenen Steuererklä-

rung geltend machen. Sie werden von der Gesell-

schaft zentral in der gesonderten und einheitlichen 

Feststellung erfasst. Die Gesellschaft wird die erfor-

derlichen Feststellungserklärungen beim Betriebsfi-

nanzamt einreichen, welches den zuständigen 

Wohnsitzfinanzämtern der Beteiligten deren Ergeb-

nisanteile mitteilt. Das Wohnsitzfinanzamt des An-

legers ist an diese Feststellung gebunden.  

Jedem Gesellschafter werden jährlich die in der Ein-

kommensteuererklärung anzugebenden Werte aus 

seiner Beteiligung mitgeteilt. Den Beteiligungser-

trag hat jeder Gesellschafter mit seinem persönli-

chen Steuersatz zu versteuern. Die Verluste der Ge-

sellschaft führen zu einer Minderung des zu ver-

steuernden Einkommens, Gewinne zu einer Erhö-

hung. Bezogen auf eine evtl. festgesetzte Einkom-

mensteuer werden die jeweiligen Zuschlagssteuern 

(Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer) berechnet.  
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Kapitalertragsteuer bei betrieblichen Kapitalerträ-

gen 

Bei betrieblichen Kapitalerträgen (z.B. Zinsen) wird 

bankseitig grundsätzlich Kapitalertragsteuer einbe-

halten. Dieser Einbehalt erfolgt im Unterschied zu 

privaten Kapitalerträgen ohne Abgeltungswirkung. 

Es verbleibt bei Personengesellschaften bei der An-

rechnung auf die persönliche Einkommensteuer der 

Gesellschafter. Bei betrieblichen Kapitalerträgen 

handelt es sich nicht um Einkünfte aus Kapitalver-

mögen, sondern um Gewinneinkünfte aus Gewer-

bebetrieb. Deshalb unterliegen sie nicht der sog. 

Abgeltungsteuer. 

Abschreibungsmethode 

Die Windenergieanlage wird von der Emittentin er-

richtet und langfristig genutzt. Die Emittentin ist so-

mit wirtschaftliche und zivilrechtliche Eigentümerin 

der Windenergieanlage. Die Windenergieanlage 

stellt mit dem dazugehörigen Transformator und 

der verbindenden Verkabelung sowie der Verkabe-

lung vom Transformator bis zum Stromnetz des 

Energieversorgers ein zusammengesetztes Wirt-

schaftsgut dar. Alle Wirtschaftsgüter des Windparks 

sind in Anlehnung an die betriebsgewöhnliche Nut-

zungsdauer von Windenergieanlangen grundsätz-

lich über denselben Zeitraum abzuschreiben. Sie 

sind mit ihren Anschaffungs- und Anschaffungs-

nebenkosten zu aktivieren und über die betriebsge-

wöhnliche Nutzungsdauer abzuschreiben. Diese be-

trägt 16 Jahre. Daraus ergibt sich gem. § 7 Abs. 1 

EStG eine lineare Abschreibung i. H. v. 6,25 % der 

abschreibungsfähigen Anschaffungskosten. 

Verlustbeschränkung nach § 15a EStG 

Nach § 15a EStG kann der dem Anleger zuzurech-

nende Anteil am Verlust der Emittentin nicht mit an-

deren positiven Einkünften des Anlegers ausgegli-

chen werden, soweit durch den Verlust ein negati-

ves Kapitalkonto entsteht oder sich erhöht. Diesbe-

züglich ist auch ein Verlustausgleich, Verlustvortrag 

oder Verlustrücktrag nach § 10d EStG nicht möglich. 

Ein negatives Kapitalkonto entsteht, wenn die Kapi-

taleinlage durch Verluste der Gesellschaft sowie 

Ausschüttungen so weit gemindert ist, dass sich ein 

negativer Saldo ergibt. Derartige Verluste können 

nur mit Gewinnen verrechnet werden, die dem An-

leger aufgrund seiner Beteiligung an der Emittentin 

zuzurechnen sind.  

Verlustbeschränkung nach § 15b EStG 

Nach § 15b EStG gilt im Zusammenhang mit sog. 

Steuerstundungsmodellen eine Beschränkung der 

Verlustverrechnung. Ein Steuerstundungsmodell im 

Sinne der Vorschrift liegt vor, wenn dem Steuer-

pflichtigen aufgrund eines vorgefertigten Beteili-

gungskonzeptes die gezielt Möglichkeit geboten 

werden soll, in der Anfangsphase einer Investition 

entstehende Verluste mit seinen übrigen positiven 

Einkünften zu verrechnen. Nach Auffassung der An-

bieterin liegt vorliegend kein Steuerstundungsmo-

dell vor. Die beitretenden Kommanditisten können 

die im Investitionsjahr entstehenden negativen Ein-

künfte aus Gewerbebetrieb daher mit anderweiti-

gen positiven Einkünften sofort verrechnen (Prog-

nose). 

Entnahmen und steuerliche Gewinnanteile 

Die geplanten Ausschüttungen (Entnahmen) stellen 

aus steuerlicher Sicht Entnahmen von Liquiditäts-

überschüssen dar und unterliegen damit keiner 

Steuerpflicht. Steuerpflichtig sind für den Komman-

ditisten nur die für ihn ermittelten anteiligen steu-

erlichen Ergebnisse. 

Beendigung/Veräußerung der Beteiligung 

Veräußert ein Kommanditist seine Beteiligung, ent-

steht nach § 16 Abs. 1 Nr. 2 EStG ein einkommen-

steuerlicher Veräußerungsgewinn, der bei natürli-

chen Personen nicht der Gewerbesteuer unterliegt. 

Der Veräußerungsgewinn definiert sich als Differenz 

zwischen dem Abfindungsguthaben bzw. dem er-

zielten Veräußerungserlös und dem Buchwert des 

Kapitalkontos. Die individuellen steuerlichen Aus-

wirkungen beim ausscheidenden Gesellschafter 

sind im Einzelfall zu prüfen. Ein steuerbegünstigter 

Veräußerungsgewinn entsteht auch bei Einstellung 

des Geschäftsbetriebs durch die Gesellschaft mit 

anschließender Veräußerung von Vermögensge-

genständen, soweit die Erlöse über den Restbuch-

werten liegen. Dies stellt eine Betriebsaufgabe im 

Sinne von § 16 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 1 EStG 

dar. Bei Veräußerungs- und Aufgabegewinnen han-

delt es sich um außerordentliche Einkünfte gemäß 

§ 34 EStG. 

Gewerbesteuer 

Die Emittentin unterliegt als Gewerbebetrieb der 

Gewerbesteuer. Gewerbebetriebe unterliegen 



 

Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG   112 

gemäß § 4 GewStG der Gewerbesteuer in der Ge-

meinde, in der eine Betriebsstätte unterhalten wird. 

Als Betriebsstätte gilt sowohl die Stätte der Ge-

schäftsleitung oder Verwaltung als auch die Fabrika-

tionsstätte, bei Windenergieanlage also der Stand-

ort der Windenergieanlage. Der sog. Gewerbesteu-

ermessbetrag ist auf die beteiligten Gemeinden auf-

zuteilen, wenn mehrere Betriebsstätten in verschie-

denen Gemeinden bestehen. Im Gewerbesteuer-

recht besteht eine Regelung für die Aufteilung der 

Gewerbesteuer für Betreiber von Windenergie- und 

Photovoltaikanlagenanlagen, die einen Aufteilungs-

maßstab für die Zerlegung von 90:10 zu Gunsten der 

Standortgemeinde vorsieht. Diese Aufteilung soll 

immer Anwendung finden, wenn die Betreiberge-

sellschaft ihren Geschäftsführungs- und Verwal-

tungssitz nicht in der Kommune des Standorts der 

Windenergieanlage hat. Die Gewerbesteuer ist 

nicht als Betriebsausgabe abziehbar. Dies gilt auch 

für Nebenleistungen hierzu, wie z. B. Zinsen auf Ge-

werbesteuernachzahlungen. Für Personenunter-

nehmen gilt ein Freibetrag von 24.500 Euro. Die Hin-

zurechnungen nach § 8 GewStG (insbesondere Zin-

sen für langfristige Darlehen) erfolgen mit 25 % des 

Finanzierungsaufwandes. Diesbezüglich gilt ein Frei-

betrag von 200.000 Euro, d.h. nur der überstei-

gende Betrag wäre mit 25 % anzurechnen. Hinsicht-

lich der Gewerbesteueranrechnung für Mitunter-

nehmer auf deren Einkommensteuer wurde der An-

rechnungsfaktor auf das 4-fache des anteiligen Ge-

werbesteuermessbetrages erhöht, jedoch begrenzt 

auf die tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuer. Evtl. 

bei der Gesellschaft entstehende Gewerbeverluste 

sind, soweit sie nicht auf zwischenzeitlich ausge-

schiedene Gesellschafter entfallen, zeitlich unbe-

grenzt vortragsfähig und mit späteren Gewerbeer-

trägen zu verrechnen. Bei Ausscheiden oder Wech-

sel von Gesellschaftern geht der anteilig auf den 

ausscheidenden Gesellschafter entfallende gewer-

besteuerliche Verlustvortrag unter. 

Umsatzsteuer 

Die Emittentin ist ein regelbesteuertes Unterneh-

men i.S.d. Umsatzsteuergesetzes. Die Erlöse aus 

Stromlieferungen an den Direktvermarkter sind um-

satzsteuerpflichtige Umsätze, die dem Regelsteuer-

satz unterliegen. Da die Gesellschaft grundsätzlich 

vorsteuerabzugsberechtigt ist, sind die Investitions- 

und Betriebskosten mit Nettobeträgen angesetzt. 

Erbschafts- und Schenkungsteuer 

Für erbschafts- und schenkungssteuerliche Zwecke 

ist der Anteil des jeweiligen Gesellschafters am 

Wert des Betriebsvermögens der Gesellschaft maß-

gebend, der sich nach den Vorschriften des Erb-

schaftsteuer- und Bewertungsgesetzes errechnet. 

Übertragungen im Wege der vorweggenommenen 

Erbfolge sollten wegen möglicher damit verbunde-

ner steuerlicher Folgen in jedem Fall im Vorfeld mit 

dem persönlichen steuerlichen Berater besprochen 

werden. 

Zahlung von Steuern für den Anleger 

Steuerzahlungen für den Anleger übernimmt weder 

die Emittentin noch eine andere Person. 
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G. Rechtliche Grundlagen

Allgemeines 

Die Emittentin wird als GmbH & Co. KG geführt. 

Hierbei handelt es sich um eine Sonderform der 

Rechtsform der Kommanditgesellschaft (KG). Die 

Erwerber der Beteiligung werden Gesellschafter 

(Kommanditisten) und verpflichten sich zur Erbrin-

gung einer Kommanditeinlage. Der Einlagebetrag 

wird als Haftsumme in das Handelsregister einge-

tragen.  

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplemen-

tärin) ist die Windenergie Föhrenpold Verwaltungs 

GmbH. Die Regelungen zur Geschäftsführung und 

Vertretung sowie die Rechte der Gesellschafter er-

geben sich aus dem Gesellschaftsvertrag (S. 139 ff.) 

sowie dem Handelsgesetzbuch. 

Hauptmerkmale der Anteile der Anleger 

Die Anteile der Anleger haben folgende Hauptmerk-

male, die Anleger haben also folgende Rechte und 

Pflichten: 

Pflichten des Anlegers 

Pflicht zur Leistung der Einlage 

Die Anleger sind zur Leistung ihrer Einlage an die 

Gesellschaft verpflichtet. Eine Nachschusspflicht 

besteht nicht (§ 6.1 und § 6.4 des Gesellschaftsver-

trages, S. 141).   

Pflicht zur Erteilung einer Handelsregistervoll-

macht 

Jeder Gesellschafter hat der Komplementärin für 

die Dauer der Gesellschaft, längstens bis zur Lö-

schung seiner Eintragung als Gesellschafter im Han-

delsregister eine notariell beglaubigte Handelsregis-

tervollmacht zu seiner Eintragung als Gesellschafter 

im Handelsregister und zur Vornahme weiterer im 

Zeitraum der Beteiligung erforderlicher Handelsre-

gistermaßnahmen zu erteilen (§ 5.3 des Gesell-

schaftsvertrages, S. 140). Die Kosten der erstmali-

gen Beglaubigung trägt die Gesellschaft, die Kosten 

späterer Beglaubigungen sind vom Gesellschafter 

zu tragen.  

Haftung 

Die Haftung des Kommanditisten ist auf die in das 

Handelsregister einzutragende Haftsumme (100 % 

der übernommenen Einlage) begrenzt. Bei vollstän-

diger Einzahlung der Einlage besteht für den Anle-

ger keine weitere Haftung.  

Allerdings kann die persönliche Haftung des Anle-

gers bis zur Höhe der übernommenen und in das 

Handelsregister eingetragenen Haftsumme wieder 

aufleben, wenn die Einlage zurückbezahlt wird 

oder wenn der Anleger Ausschüttungen erhält, 

während sein Kapitalanteil durch Verluste bereits 

unter den Betrag der im Handelsregister eingetra-

genen Haftsumme herabgemindert ist oder so-

weit durch Ausschüttungen der Kapitalanteil des 

Anlegers unter den Betrag der Haftsumme herab-

gemindert wird (§ 172 Abs. 4 HGB). Eine noch wei-

tergehende Haftung bis zur Höhe der insgesamt 

empfangenen Ausschüttungen ohne Begrenzung 

auf die Haftsumme kann eintreten, wenn Aus-

schüttungen erfolgen, obwohl die Vermögens- 

und Finanzlage der Emittentin dies nicht zulässt 

und die Ausschüttungen nicht durch einen voll-

wertigen Gegenleistungs- oder Rückgewähran-

spruch gegen den Gesellschafter gedeckt sind (§§ 

30, 31 GmbHG analog). 

Scheidet ein Anleger aus der Emittentin aus, haftet 

er bis zur Höhe seiner Einlage für bis dahin begrün-

dete Verbindlichkeiten der Emittentin, die bis zum 

Ablauf von fünf Jahren nach der Eintragung seines 

Ausscheidens im Handelsregister fällig und Ansprü-

che daraus festgestellt oder in der gesetzlich vorge-

schriebenen Weise geltend gemacht wurden. Eine 

entsprechende Nachhaftung besteht im Fall der 

Auflösung der Emittentin, wobei die fünfjährige 

Nachhaftung grundsätzlich mit Handelsregisterein-

tragung der Auflösung der Emittentin beginnt. Je 

nach Anspruch kann die Verjährungsfrist kürzer 

sein. Die Verjährung beginnt mit Fälligkeit des An-

spruchs, wenn dieser nach Handelsregistereintra-

gung der Auflösung fällig wird, andernfalls mit Ein-

tragung der Auflösung. 

Steuerfestsetzungsverfahren 

Die Kommanditisten sind verpflichtet, der 
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Komplementärin nach Aufforderung innerhalb der 

von der Komplementärin gesetzten Frist Sonderbe-

triebsausgaben schriftlich mitzuteilen und entspre-

chende Belege vorlegen, damit diese berücksichtigt 

werden können (§ 16.2 des Gesellschaftsvertrages, 

S. 147). Die Gesellschafter bestellen die Komple-

mentärin als gemeinsame Empfangsbevollmäch-

tigte im Sinne des § 183 AO und verpflichten sich 

untereinander, Rechtsbehelfe oder sonstige Rechts-

mittel im Rahmen der Steuerveranlagung der Ge-

sellschaft nur im Einvernehmen mit der Komple-

mentärin einzulegen, auch soweit sie persönlich be-

troffen sind (§ 16.3 des Gesellschaftsvertrages, 

S. 147). 

Übertragung von Gesellschaftsanteilen 

Vor dem Verkauf eines Gesellschaftsanteils an einen 

Erwerber hat der verkaufswillige Gesellschafter die 

Pflicht die Pflichteinlage vollständig einzuzahlen 

oder sicherzustellen, dass der Erwerber die Einzah-

lung leistet. Ferner bedarf die Übertragung an einen 

Erwerber, der kein Abkömmling, Ehegatte oder Le-

benspartner des Gesellschafters ist, der Zustim-

mung der Mehrheit des Beirats. (§ 17.1 des Gesell-

schaftsvertrages, S. 147). Alle der Gesellschaft 

durch die Übertragung entstehenden Steuern bzw. 

steuerliche Nachteile, Kosten oder sonstige Nach-

teile sind vom übertragenden Kommanditisten und 

dem Erwerber als Gesamtschuldner zu tragen 

(§ 17.2 des Gesellschaftsvertrages, S. 147). 

Pflichten im Erbfall 

Stirbt ein Kommanditist, so wird die Gesellschaft mit 

seinen Erben oder Vermächtnisnehmern fortge-

setzt, soweit diese Abkömmlinge, Ehegatten oder 

Lebenspartner sind. In anderen Fällen hat der Beirat 

mit einfacher Mehrheit darüber zu entscheiden, ob 

die Gesellschaft mit seinen Erben oder Vermächt-

nis-nehmern fortgesetzt wird. Findet die Fortset-

zung mit dem Erben oder Vermächtnisnehmer 

keine Mehrheit des Beirats, wird der Erbe oder Ver-

mächtnisnehmer nicht Gesellschafter. Er erhält in 

diesem Fall eine Abfindung nach § 21 des Gesell-

schaftsvertrages (S. 149).  

Die Erben haben sich durch Vorlage einer beglaubig-

ten Abschrift des Erbscheins oder einer beglaubig-

ten Kopie des Testamentsvollstreckerzeugnisses so-

wie einer beglaubigten Testamentsabschrift mit 

Testamentseröffnungsprotokoll zu legitimieren. Ein 

Vermächtnisnehmer hat des Weiteren die 

Abtretung des Kommanditanteils durch die Erben 

an ihn nachzuweisen.  

Mehrere Miterben oder Vermächtnisnehmer kön-

nen ihre Gesellschafterrechte nur durch einen ge-

meinsamen Bevollmächtigten, der auch zur Entge-

gennahme von Erklärungen und Zahlungen ermäch-

tigt ist, einheitlich und gemeinschaftlich ausüben. 

Bis zur Benennung des gemeinsamen Bevollmäch-

tigten ruhen die Rechte aus der Beteiligung an der 

Gesellschaft mit Ausnahme der Ergebnisbeteili-

gung. Zustellungen und Zahlungen können bis zu 

diesem Zeitpunkt an jeden Rechtsnachfolger mit 

Wirkung für und gegen alle übrigen Rechtsnachfol-

ger vorgenommen werden. Zahlungen können bis 

zu diesem Zeitpunkt durch die Gesellschaft auch 

durch Hinterlegung (§§ 372 ff. BGB) erfüllt werden. 

Die Erben bzw. Vermächtnisnehmer haben der 

Komplementärin eine notariell beglaubigte, unwi-

derrufliche und über den Tod hinaus wirksame Han-

delsregistervollmacht zu erteilen, die die Komple-

mentärin ermächtigt, in ihrem jeweiligen Namen 

alle erforderlichen Erklärungen gegenüber dem 

Handelsregister abzugeben.  

Die Kosten der Handelsregisteränderung infolge des 

Erbfalls haben die Erben zu tragen. Sämtliche Kos-

ten einer für erbschaftssteuerliche Zwecke erfor-

derlichen Bewertung des Gesellschaftsanteils sind 

durch den oder die Erben bzw. Vermächtnisnehmer 

zu tragen (§ 18.4 und § 18.5 des Gesellschaftsver-

trages, S. 148.). 

Vertraulichkeit 

Jeder Gesellschafter ist verpflichtet, alle Informatio-

nen hinsichtlich des Gegenstandes, des Vermögens, 

der Geschäftsaktivitäten und der sonstigen Angele-

genheiten der Gesellschaft vertraulich zu behan-

deln. Dies gilt auch nach dem Ausscheiden aus der 

Gesellschaft (§ 25 des Gesellschaftsvertrages, 

S. 150). 

Informationspflichten 

Jeder Kommanditist hat der Komplementärin die 

Adresse, unter der ihm gegenüber Erklärungen aller 

Art abzugeben sind, anzugeben. Adressänderungen 

sind der Komplementärin unverzüglich schriftlich 

oder in Textform mitzuteilen (§ 5.4 des Gesell-

schaftsvertrages, S. 140 f.). Zudem hat der Kom-

manditist der Komplementärin eine Änderung hin-

sichtlich der Angaben, die der Komplementärin 

oder der Gesellschaft gegenüber gemacht wurden, 
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unverzüglich schriftlich oder in Textform mitzutei-

len. Dies gilt insbesondere für die Änderungen der 

Anschrift oder Kontoverbindung (§ 26.3. des Gesell-

schaftsvertrags, S. 150). 

Ferner hat der Kommanditist etwaige nach dem 

Geldwäschegesetz (GwG) oder anderen gesetzli-

chen Vorschriften notwendige Informationen auf 

Anforderung des jeweiligen Berechtigten zu über-

mitteln (§ 26.4 des Gesellschaftsvertrages, S. 150 

f.). 

Datenverwaltung 

Die Komplementärin ist berechtigt, die in der Bei-

trittserklärung des Gesellschafters enthaltenen Da-

ten sowie weitere Daten, die zukünftig im Zusam-

menhang mit der Beteiligung des Gesellschafters 

verlangt und mitgeteilt werden, schriftlich und 

elektronisch zu speichern und im Rahmen der Ver-

waltung der Beteiligung zu verarbeiten und zu nut-

zen (§ 26.1 des Gesellschaftsvertrages, S. 150).  

Rechte des Anlegers 

Beteiligung am Ergebnis und am Vermögen 

Die Gesellschafter sind im Verhältnis ihrer Pflicht-

einlagen (Kapitalkonto I) am Vermögen – einschließ-

lich eventuell gebildeter stiller Reserven und Lasten 

–, am Gewinn und Verlust der Gesellschaft sowie 

am Auseinandersetzungsguthaben beteiligt. Dies 

gilt – soweit steuerlich zulässig – auch für die steu-

erliche Ergebnisverteilung. Verlustanteile werden 

einem Gesellschafter auch dann zugerechnet, wenn 

die insgesamt zugerechneten Verlustanteile die 

Höhe der Hafteinlage übersteigen. Es sind jeweils 

die mit Stand 31.12. eines Geschäftsjahres beste-

henden Anteile maßgeblich. Die Höhe der Ausschüt-

tungen wird jährlich durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung festgelegt (§ 15.2 des Gesell-

schaftsvertrages, S. 146). 

Mitsprache- und Stimmrecht 

Die Anleger wirken über Gesellschafterbeschlüsse 

an der Leitung der Gesellschaft mit. Sie beschließen 

insbesondere über die in § 8.2 des Gesellschaftsver-

trages aufgezählten Angelegenheiten (S. 142).  

Gesellschafterbeschlüsse können in Gesellschafter-

versammlungen (§ 9 des Gesellschaftsvertrages, 

S. 143) oder im schriftlichen Verfahren (§ 10 des Ge-

sellschaftsvertrages, S. 144) getroffen werden.  

Ordentliche Gesellschafterversammlungen finden 

jährlich am Sitz der Gesellschaft statt (§ 9.1 des Ge-

sellschaftsvertrages, S. 143). Außerordentliche Ge-

sellschafterversammlungen werden einberufen, 

wenn die Komplementärin dies wünscht oder wenn 

dies von Gesellschaftern, die zusammen mindes-

tens 25 % des Kommanditkapitals auf sich vereini-

gen, verlangt wird (§ 9.2 des Gesellschaftsvertrages, 

S. 143). In der Gesellschafterversammlung wird 

nach Köpfen abgestimmt, außer die Komplementä-

rin oder Kommanditisten, die mehr als 50 % des Ge-

sellschaftskapitals halten, verlangen die Abstim-

mung im Verhältnis der Kapitalanteile. Bei der Ab-

stimmung nach Köpfen hat jeder Kommanditist eine 

Stimme. Bei der Abstimmung im Verhältnis der Ka-

pitalanteile gewährt grundsätzlich jeweils volle 

1000,- Euro (in Worten: Euro eintausend) der 

Pflichteinlagen eine Stimme. Das Stimmrecht kann 

nur einheitlich ausgeübt werden (§ 8.3 bis § 8.5 des 

Gesellschaftsvertrages, S. 142).  

Die Komplementärin kann Gesellschafterbeschlüsse 

auch im schriftlichen Verfahren herbeiführen (§ 10 

des Gesellschaftsvertrages, S. 144). Beschlussfähig-

keit ist im schriftlichen Verfahren stets gegeben. Die 

Abstimmung erfolgt analog den Regelungen von Ge-

sellschafterbeschlüssen in Gesellschafterversamm-

lungen (§ 10.4 des Gesellschaftsvertrages, S. 144). 

Beirat 

Außerdem können die Anleger einen Beirat wählen, 

der die Geschäftsführung in allen wesentlichen Fra-

gen, die das Unternehmen betreffen, berät und un-

terstützt (§ 11 des Gesellschaftsvertrages, S. 144 f.). 

Informationsrechte 

Die Kommanditisten erhalten regelmäßig, mindes-

tens einmal jährlich, Berichte über die Geschäftsen-

twicklung und die Lage der Gesellschaft. Jedem An-

leger stehen die gesetzlichen Informationsrechte ei-

nes Kommanditisten zu. Die gesetzlichen Informati-

onsrechte nach § 166 Abs. 1 HGB bleiben unbe-

rührt. Danach können die Anleger Informations-

rechte selbst ausüben oder durch einen zur Berufs-

verschwiegenheit verpflichteten Dritten auf eigene 

Kosten ausüben lassen. Die Inhalte der Verträge und 

Geschäftsunterlagen sind vertraulich zu behandeln, 

die Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet (§ 23.1 

und § 23.2 des Gesellschaftsvertrages, S. 150).  

Kündigung und Abfindung 

Die Gesellschaft kann von jedem Gesellschafter mit 

einer Frist von 6 Monaten zum Kalenderjahresende 
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ordentlich gekündigt werden, frühestens jedoch 

zum 31.12.2046. Teilkündigungen sind unzulässig. 

Daneben besteht das Recht zur Kündigung aus wich-

tigem Grund. Die Kündigung hat durch eingeschrie-

benen Brief an die Komplementärin zu erfolgen (§ 

19.1 und § 19.2 des Gesellschaftsvertrages, S. 148).  

Scheidet ein Kommanditist aus der Gesellschaft aus, 

so wird die Gesellschaft von den verbleibenden Ge-

sellschaftern ohne Liquidation mit allen Aktiven und 

Passiven unter der bisherigen Firma fortgesetzt. 

Verbleibt nur ein Gesellschafter, so hat der verblei-

bende Gesellschafter das Recht, das Unternehmen 

mit allen Aktiven und Passiven unter Ausschluss der 

Liquidation mit der bisherigen Firmenbezeichnung 

zu übernehmen (§ 20.2 des Gesellschaftsvertrags, 

S. 148). 

Der ausscheidende Gesellschafter erhält eine Abfin-

dung. Dies gilt nicht, wenn die Gesellschaft im Zeit-

punkt des Ausscheidens aus zwingenden gesetzli-

chen Vorschriften in Liquidation tritt oder wenn die 

übrigen Gesellschafter bis spätestens drei Monate 

nach dem Ausscheiden beschließen, dass die Gesell-

schaft aufgelöst sein soll (§ 21.1 des Gesellschafts-

vertrages, S. 149). Die Höhe des Abfindungsan-

spruchs wird aufgrund einer auf den Tag des Aus-

scheidens aufzustellenden Auseinandersetzungsbi-

lanz berechnet. Der Anteil des ausscheidenden Ge-

sellschafters bestimmt sich nach dem Verhältnis der 

Pflichteinlage des ausscheidenden Gesellschafters 

zu der Summe der Pflichteinlagen aller Gesellschaf-

ter (§ 21.2 des Gesellschaftsvertrages, S. 149). 

Nachträglich festgestellte Gewinne oder Verluste, 

Steuernachzahlungen oder Steuererstattungen be-

einflussen die Höhe der Auseinandersetzungsbilanz 

nicht (§ 21.4 des Gesellschaftsvertrages, S. 149). Ein 

Anspruch auf Befreiung von Verbindlichkeiten und 

auf Sicherheitsleistungen steht dem ausscheiden-

den Gesellschafter nicht zu. Zahlungen auf die 

Pflichteinlage oder auf etwaige nicht ausgeglichene 

Kosten sind von dem Abfindungsguthaben abzuzie-

hen, wenn diese zum Stichtag des Ausscheidens des 

Gesellschafters anstehen (§  21.5 des Gesellschafts-

vertrages, S. 149). Das Abfindungsguthaben wird 

mit 2 %-Punkten über dem Basiszinssatz p.a.  ver-

zinst und ist in sechs Halbjahresraten auszuzahlen 

(§ 21.6 des Gesellschaftsvertrages, S. 149).  

Übertragung von Gesellschaftsanteilen 

Jeder Anleger kann seinen Gesellschaftsanteil mit 

Wirkung zum 31.12. eines Jahres durch Abtretung 

übertragen. Teilübertragungen sind nicht zulässig. 

Die Komplementärin kann hiervon Ausnahmen zu-

lassen, wenn jeder Teilanteil mindestens eine Höhe 

von 5.000 Euro hat und durch 1.000 ganzzahlig teil-

bar ist (§ 17.1 des Gesellschaftsvertrages, S. 147).  

Vor dem Verkauf eines Gesellschaftsanteils an einen 

Erwerber hat der verkaufswillige Gesellschafter die 

Pflicht die Pflichteinlage vollständig einzuzahlen 

oder sicherzustellen, dass der Erwerber die Einzah-

lung leistet. Ferner bedarf die Übertragung an einen 

Erwerber, der kein Abkömmling, Ehegatte oder Le-

benspartner des Gesellschafters ist, der Zustim-

mung der Mehrheit des Beirats (§ 17.1 des Gesell-

schaftsvertrages, S. 147).  

Befreiung von Wettbewerbsverboten 

Die Gesellschafter unterliegen keinem Wettbe-

werbsverbot (§ 24 des Gesellschaftsvertrags, S. 

150). 

Abweichende Rechte und Pflichten der Anteile der 

Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung 

Komplementärin 

Die Komplementärin der Emittentin (Windenergie 

Föhrenpold Verwaltungs GmbH) hat zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung folgende abweichende 

Rechte: 

• Keine Beteiligung am Kapital und Vermögen der 

Gesellschaft (§ 4 lit. a) des Gesellschaftsvertrags, 

S. 139 f.). 

• Bevollmächtigung zur Aufnahme weiterer Kom-

manditisten und, in Abstimmung mit den Grün-

dungskommanditisten, zur Entscheidung über 

die Annahme des Beitritts (§ 5.2 des Gesell-

schaftsvertrags, S. 140). 

• Recht zur Aufforderung zur Einzahlung der Ein-

lage (§ 6.1 des Gesellschaftsvertrags, S. 141). 

• Berechtigung zum Ausschluss von Kommanditis-

ten oder Herabsetzung der Einlage im Falle der 

Nichtleistung der Einlage durch den Kommandi-

tisten (§ 6.3 des Gesellschaftsvertrags, S. 141). 

• Alleinige Berechtigung zur Geschäftsführung 

und Vertretung der Emittentin (§ 7.1 des Gesell-

schaftsvertrags, S. 141). 

• Berechtigung, einen externen Dienstleister mit 

der kaufmännischen und technischen 
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Betriebsführung zu beauftragen, soweit die Lei-

tung der Gesellschaft als solche und die unter-

nehmerischen Entscheidungen im laufenden 

Geschäftsbetrieb in jedem Fall bei der Gesell-

schaft selbst verbleiben. Die Gesellschaft hat 

sich Gestaltungs-, Lenkungs- und Weisungs-

rechte vollumfänglich vorzubehalten (§ 7.2 des 

Gesellschaftsvertrags, S. 141). 

• Recht, nach freiem Ermessen zu entscheiden, ob 

Gesellschafterbeschlüsse in ordentlichen Gesell-

schafterversammlungen oder im schriftlichen 

Verfahren herbeigeführt werden (§ 10.1 des Ge-

sellschaftsvertrags, S. 144). 

• Recht, die Abstimmung nach Kapitalanteilen zu 

verlangen (§ 8.3 des Gesellschaftsvertrags, S. 

142). 

• Recht zur Einberufung außerordentlicher Gesell-

schafterversammlungen (§ 9.2 des Gesell-

schaftsvertrags, S. 143). 

• Recht zum Vorsitz und zur Leitung der Gesell-

schafterversammlung (§ 9.5 des Gesellschafts-

vertrages, S. 143).  

• Recht die Frist zur Stimmabgabe im schriftlichen 

Verfahren in Eilfällen zu verkürzen (§ 10.3 des 

Gesellschaftsvertrags, S. 144).  

• Recht zur Einberufung von und Teilnahme an 

Beiratssitzungen (§ 11.5 und § 11.6 des Gesell-

schaftsvertrags, S. 144 f.) 

• Jährliche Vergütung für die Übernahme der per-

sönlichen Haftung sowie Ersatz ihrer Aufwen-

dungen für die Gesellschaft (§ 12.1 des Gesell-

schaftsvertrags, S. 145). 

• Recht, auf die ihr zustehenden Beträge monatli-

che entsprechende Entnahmen zu tätigen 

(§ 12.2 des Gesellschaftsvertrages, S. 145 f.).  

• Recht, vor Ausschüttungen ausreichende Kapi-

talreserven und Rücklagen festzulegen (§ 15.3 

des Gesellschaftsvertrags, S. 146). 

• Die Komplementärin ist gemeinsame Empfangs-

bevollmächtigte i.S.v. § 183 AO bei der geson-

derten und einheitlichen Feststellung der Ein-

künfte der Gesellschaft (§ 16.3 des Gesell-

schaftsvertrags, S. 147). 

• Recht zur Zulassung von Teilübertragungen von 

Kommanditanteilen (§ 17.1 des 

Gesellschaftsvertrags, S. 147). 

• Recht aus der Gesellschaft auch ohne gesonder-

ten Gesellschafterbeschluss auszuscheiden, 

wenn gleichzeitig eine andere natürliche oder 

juristische Person an ihre Stelle tritt und alle 

Rechte und Pflichten der Komplementärin nach 

diesem Vertrag übernimmt (§ 17.3 des Gesell-

schaftsvertrags, S. 147). 

• Recht, von den Erben bzw. Vermächtnisneh-

mern eine notariell beglaubigte unwiderrufliche 

und über den Tod hinaus wirksame Handelsre-

gistervollmacht zu verlangen (§ 18.4 des Gesell-

schaftsvertrages, S. 148).  

• Recht zur Datenverwaltung und Datenspeiche-

rung und zur Weitergabe von Daten über die Ge-

sellschafter im erforderlichen Umfang gegen-

über dem zuständigen Finanzamt, den Kreditge-

bern, zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten 

Prüfern, Beratern und Vertriebspartnern oder 

sonstigen durch Gesetz zur Einsichtnahme oder 

Auskunftsverlangen ermächtigten Stellen (§ 

26.1 und § 26.2 des Gesellschaftsvertrags, 

S. 150). 

Die Komplementärin der Emittentin (Windenergie 

Föhrenpold Verwaltungs GmbH) hat zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung folgende abweichende 

Pflichten:  

• Unbeschränkte Haftung mit dem gesamten Ver-

mögen. Vorliegend ist die Komplementärin eine 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). 

Für ihre Verbindlichkeiten haftet nur das Gesell-

schaftsvermögen. 

• Keine Verpflichtung zur Leistung einer geldwer-

ten Einlage (§ 4 lit. a) des Gesellschaftsvertrags, 

S. 139 f.). 

• Keine Verpflichtung zur Erteilung einer Handels-

registervollmacht (§ 5.3 des Gesellschaftsvertra-

ges, S. 140). 

• Pflicht zur Geschäftsführung und Vertretung der 

Emittentin und zur Führung der Geschäfte mit 

der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns (§ 

7.1 und 7.3 des Gesellschaftsvertrags, S. 141). 

• Pflicht zur Einberufung einer jährlichen ordentli-

chen Gesellschafterversammlung (§ 9.1 des Ge-

sellschaftsvertrags, S. 143). 

• Pflicht zur Einberufung einer außerordentlichen 
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Gesellschafterversammlung, wenn dies von Ge-

sellschaftern, die zusammen mindestens 25 % 

des Kommanditkapitals auf sich vereinigen, ver-

langt wird (§ 9.2 des Gesellschaftsvertrags, 

S. 143). 

• Pflicht zur Anfertigung und Unterzeichnung ei-

ner Niederschrift über jede Gesellschafterver-

sammlung und zur Bereitstellung einer Abschrift 

der Niederschrift per Download sowie zur Über-

sendung an alle Gesellschafter innerhalb von 

sechs Monaten nach der Gesellschafterver-

sammlung (§ 9.7 des Gesellschaftsvertrags, 

S. 143). 

• Pflicht, das Ergebnis der Beschlussfassung im 

schriftlichen Verfahren per Download bereitzu-

stellen und per Post zu übersenden (§ 10.6 des 

Gesellschaftsvertrages, S. 144). 

• Pflicht bei entsprechendem Verlangen des Bei-

rats diesem Auskunft über alle Angelegenheiten 

der Gesellschaft zu erteilen und Einsichtnahme 

in die Bücher und Geschäftsunterlagen der Ge-

sellschaft zu gewähren (§ 11.7 des Gesellschafts-

vertrages, S. 145). 

• Pflicht den Jahresabschluss und Lagebericht für 

ein abgelaufenes Geschäftsjahr innerhalb der 

gesetzlichen Fristen unter Beachtung der 

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und 

Bilanzierung sowie der geltenden steuer- und 

handelsrechtlichen Vorschriften aufzustellen (§ 

14.1 des Gesellschaftsvertrags, S. 146). 

• Pflicht zur Führung von Konten für jeden Gesell-

schafter (§ 13 des Gesellschaftsvertrags, S. 146). 

• Pflicht zur Auswahl und Beauftragung des Ab-

schlussprüfers, soweit die Gesellschafterver-

sammlung die Prüfung des Jahresabschlusses 

durch einen Wirtschaftsprüfer beschließt (§ 14.2 

des Gesellschaftsvertrages, S.146).  

• Pflicht zur Ermittlung und Mitteilung von Abfin-

dungsansprüchen (§ 21.3 des Gesellschaftsver-

trags, S. 149). 

• Pflicht zur Liquidation und Abwicklung der Ge-

sellschaft im Falle der Auflösung (§ 22.2 des Ge-

sellschaftsvertrages, S. 150). 

Im Übrigen stimmen die Rechte und Pflichten und 

damit die Hauptmerkmale der Anteile der Komple-

mentärin der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung mit denen der Anleger überein. 

Kommanditisten 

Die Kommanditisten der Emittentin zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung haben zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung folgendes abweichendes 

Recht: 

• Recht auf Abstimmung mit der Komplementärin 

über die Aufnahme weiterer Kommanditisten (§ 

5.2 des Gesellschaftsvertrags, S. 140).  

Im Übrigen stimmten die Rechte und Pflichten und 

damit die Hauptmerkmale der Anteile der Komman-

ditisten der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospek-

taufstellung mit denen der Anleger überein. 

Es gibt keine ehemaligen Gesellschafter, denen An-

sprüche aus ihrer Beteiligung bei der Emittentin zu-

stehen. 

Übertragung der Vermögensanlage  

Der Kommanditanteil kann durch Abtretung über-

tragen werden (§ 17.1 des Gesellschaftsvertrags, 

S. 147). 

Die Übertragung ist nur mit Wirkung zum 31.12. ei-

nes Jahres zulässig. Die Übertragung ist nur wirk-

sam, wenn der Rechtsnachfolger in alle Rechte und 

Pflichten des ausscheidenden Kommanditisten aus 

diesem Gesellschaftsvertrag eintritt. Teilübertra-

gungen sind unzulässig. Die Komplementärin kann 

hiervon Ausnahmen zulassen, wenn jeder Teilanteil 

mindestens eine Höhe von 5.000 Euro hat und 

durch 1.000 ganz teilbar ist (§ 17.1 des Gesell-

schaftsvertrags, S. 147).  

Vor dem Verkauf eines Gesellschaftsanteils an einen 

Erwerber hat der verkaufswillige Gesellschafter die 

Pflicht die Pflichteinlage vollständig einzuzahlen 

oder sicherzustellen, dass der Erwerber die Einzah-

lung leistet. Ferner bedarf die Übertragung an einen 

Erwerber, der kein Abkömmling, Ehegatte oder Le-

benspartner des Gesellschafters ist, der Zustim-

mung der Mehrheit des Beirats (§ 17.1 des Gesell-

schaftsvertrags, S. 147).  

Alle der Gesellschaft durch die Übertragung entste-

henden Steuern bzw. steuerliche Nachteile, Kosten 

oder sonstige Nachteile sind vom übertragenden 

Kommanditisten und dem Erwerber als Gesamt-

schuldner zu tragen (§ 17.2 des Gesellschaftsver-

trags, S. 147). 

Einschränkungen der freien Handelbarkeit der 
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Vermögensanlage 

Die freie Handelbarkeit des Kommanditanteils ist 

wie folgt eingeschränkt:  

• Die Übertragung ist nur mit Wirkung zum Ende 

eines jeden Geschäftsjahres der Gesellschaft zu-

lässig, vorausgesetzt die Pflichteinlage wurde 

vollständig einbezahlt oder es wird sicherge-

stellt, dass der Übertragungsempfänger die Ein-

zahlung leistet.  

• Teilübertragungen sind unzulässig. Die Komple-

mentärin kann hiervon Ausnahmen zulassen, 

wenn jeder Teilanteil mindestens eine Höhe von 

5.000 Euro hat und durch 1.000 ganz teilbar ist. 

• Vor dem Verkauf eines Gesellschaftsanteils an 

einen Erwerber hat der verkaufswillige Gesell-

schafter die Pflicht die Pflichteinlage vollständig 

einzuzahlen oder sicherzustellen, dass der Er-

werber die Einzahlung leistet. Ferner bedarf die 

Übertragung an einen Erwerber, der kein Ab-

kömmling, Ehegatte oder Lebenspartner des Ge-

sellschafters ist, der Zustimmung der Mehrheit 

des Beirats (§ 17.1 des Gesellschaftsvertrags, S. 

147). 

Faktisch ist die Handelbarkeit der Kommanditan-

teile dadurch eingeschränkt, dass kein organisierter 

Zweitmarkt für Beteiligungen an Windenergiepro-

jekten, wie z.B. bei Aktien, besteht. Der Anleger 

kann also nicht sicher sein, dass er jederzeit einen 

Käufer findet oder einen angemessenen Verkaufs-

preis erzielt. Der Preis berechnet sich im Fall des 

Verkaufs nicht nach der Höhe des ursprünglichen 

Erwerbspreises, sondern entwickelt sich in Form ei-

nes Verkehrswertes der Anteile in Abhängigkeit 

vom Erfolg der Gesellschaft sowie unter Berücksich-

tigung von Angebot und Nachfrage. 
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H.  Angaben über die Emittentin, ihr Kapital und ihre Geschäftstätigkeit 

Angaben über die Emittentin 

Firma der Emittentin:   Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG 

Sitz: Ebersberg, Landkreis Ebersberg 

Geschäftsanschrift: Pollmoos 10, 85560 Ebersberg 

Rechtsform: GmbH & Co. KG (Sonderform der Kommanditgesellschaft) 

Gründungsdatum: 30.03.2023. Die Emittentin ist auf unbestimmte Zeit gegründet.  

Maßgebliche Rechtsordnung: Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland 

Registergericht u. -nummer: Amtsgericht München, HRA  117727 

Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb einer 

Windenergieanlage um durch die Nutzung regenerativer Energien zur 

Umweltentlastung und zum Klimaschutz beizutragen sowie einen 

Gewinn aus dem Verkauf von elektrischer Energie zu erzielen. Die 

Windenergieanlage wird von der Gesellschaft selbst betrieben. 

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben sowie 

Rechtsgeschäfte, Rechtshandlungen und Maßnahmen vorzunehmen, 

die zulässig und geeignet sind, um die Zwecke der Gesellschaft 

unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Die Gesellschaft darf sich nicht 

an anderen Unternehmen beteiligen, solange dies nicht lediglich eine 

untergeordnete Neben- oder Hilfstätigkeit darstellt.  

Persönlich haftende 

Gesellschafterin 

(Komplementärin): 

Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH  

Grundsätzlich haftet der Komplementär einer Kommanditgesellschaft 

unbeschränkt. Vorliegend ist der Komplementär eine Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung (GmbH). Für ihre Verbindlichkeiten haftet nur das 

Gesellschaftsvermögen.  

Das gezeichnete Kapital der Komplementärin beträgt 30.000 Euro, wel-

ches vollständig eingezahlt ist. Gesellschafter sind Johann Fuchs, Chris-

tian Haider, Georg Häuslmann, Michael Höher, Martin Lettl, Stephan 

Lettl und Franz Untereichmeier. Geschäftsführer der Komplementärin 

sind Johann Zäuner und Werner Stinauer. 

Konzernhinweis: Die Emittentin ist kein Konzernunternehmen. 
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Angaben über das Kapital der Emittentin 

Höhe des gezeichneten Kapitals 

und Art der Anteile:  

Die Höhe des gezeichneten Kapitals zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung beträgt 7.000,- Euro. Es handelt sich dabei um die Kommanditein-

lagen der Gründungskommanditisten und Kommanditisten der Emitten-

tin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung. 

Höhe der ausstehenden Einlagen 

auf das Kapital: 

Die Einlagen auf das Kapital sind vollständig eingezahlt. 

Hauptmerkmale der Anteile der 

Gesellschafter der Emittentin 

zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung: 

Die Hauptmerkmale der Anteile der Gesellschafter der Emittentin zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung ergeben sich aus den im Abschnitt „G. 

Rechtliche Grundlagen“, auf S. 113 bis 116 erläuterten Hauptmerkmalen 

der Anteile der Anleger und den auf S. 116 bis 118  erläuterten abwei-

chenden Hauptmerkmalen der Anteile der Gesellschafter der Emittentin 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung. 

Bisher ausgegebene Wertpapiere 

oder Vermögensanlagen: 

Bisher wurden keine Wertpapiere oder Vermögensanlagen im Sinne des 

§ 1 Abs. 2 des Vermögensanlagengesetzes in Bezug auf die Emittentin 

ausgegeben.  

Sonstige Angaben: Da die Emittentin keine Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft 

auf Aktien ist, existieren keine umlaufenden Wertpapiere, die den Gläu-

bigern Umtausch- oder Bezugsrechte einräumen können. 

Angaben über die Geschäftstätigkeit der Emittentin 

Wichtigste Tätigkeitsbereiche: Einziger Tätigkeitsbereich der Emittentin ist die Errichtung und der Be-

trieb der Windenergieanlage und der Verkauf der erzeugten elektri-

schen Energie. Die Windenergieanlage wird von der Gesellschaft selbst 

betrieben. 

Abhängigkeit von Patenten, Li-

zenzen, Verträgen oder neuen 

Herstellungsverfahren, soweit sie 

von wesentlicher Bedeutung für 

die Geschäftstätigkeit oder Er-

tragslage der Emittentin sind: 

Nachfolgende Verträge sind für die Geschäftstätigkeit und Ertragslage 

der Emittentin von wesentlicher Bedeutung:  

• Liefervertrag mit dem Anlagenhersteller ENERCON GmbH über die 

Lieferung und Errichtung einer Windenergieanlage des Typs 

ENERCON E-160 EP5 E3 R1 vom 18.03.2025: 

Der Vertrag ist für die Geschäftstätigkeit und Ertragslage der Emit-

tentin von wesentlicher Bedeutung, da die fristgerechte und man-

gelfreie Lieferung, Errichtung und Inbetriebnahme der Windenergie-

anlage Voraussetzung für die Aufnahme der Stromerzeugung durch 

die Emittentin ist. Die wesentlichen damit zusammenhängenden Ri-

siken sind auf S. 27 f. (Inbetriebnahme- und Abnahmezeitpunkt und 

Investitionskosten), S. 29 (Gewährleistung) und S. 33 (Vertragsrisi-

ken) beschrieben. 

• Vollwartungsvertrag ENERCON Partner Konzept mit dem 

Anlagenhersteller ENERCON GmbH vom 15.04.2025: 

Der Vertrag ist für die Geschäftstätigkeit und Ertragslage der Emit-

tentin von wesentlicher Bedeutung, da sich die nicht ordnungsge-

mäße Wartung negativ auf den Betrieb der Windenergieanlage aus-

wirken kann. Die wesentlichen damit zusammenhängenden Risiken 
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sind auf S. 28 (Betriebskosten), S. 28 f. (Reparatur, Wartung und 

Instandhaltung) und S. 33 (Vertragsrisiken) beschrieben. 

• Neun Gestattungsverträge zur Grundstücksnutzung mit den jeweili-

gen Grundstückseigentümern, abgeschlossen zwischen dem 

27.04.2023 und dem 25.03.2025: 

Die Gestattungsverträge sind für die Geschäftstätigkeit und 

Ertragslage der Emittentin von wesentlicher Bedeutung, da die 

Windenergieanlage bei Beendigung der Nutzungsverträge nicht 

weiter am Standort betrieben werden könnte. Die wesentlichen 

damit zusammenhängenden Risiken werden auf S. 33 (Vertragsrisi-

ken) beschrieben.  

• Entwicklungs- und Baubegleitungsvertrag mit der ZSE Zäuner und 

Stinauer Energie GbR vom 26.08.2024: 

Der Vertrag ist für die Geschäftstätigkeit und Ertragslage der 

Emittentin von wesentlicher Bedeutung, da die Windenergieanlage 

ohne eine professionelle Projektbetreuung nicht fristgerecht errich-

tet werden kann. Die wesentlichen damit zusammenhängenden 

Risiken werden auf S. 33 (Vertragsrisiken) beschrieben. 

• Vertrag über die technische Betriebsführung und kaufmännische 

Betriebsführung mit der ZSE Zäuner und Stinauer Energie GbR vom 

26.05.2025: 

Die Verträge sind für die Geschäftstätigkeit und die Ertragslage der 

Emittentin von wesentlicher Bedeutung, da sich die nicht ordnungs-

gemäße Betriebsführung negativ auf den Betrieb der Windenergie-

anlage auswirken kann. Die wesentlichen damit zusammenhängen-

den Risiken sind auf S. 28 f. (Reparatur, Wartung und 

Instandhaltung), und S. 33 (Vertragsrisiken) beschrieben. 

• Darlehensverträge zur Zwischenfinanzierung mit den Gründungsge-

sellschaftern Johann Fuchs, Christian Haider, Georg Häuslmann, Mi-

chael Höher, Martin Lettl, Stephan Lettl und Franz Untereichmeier 

abgeschlossen zwischen dem 05.09.2023 und dem 15.05.2025 und 

zur Endfinanzierung sowie zur Vorfinanzierung der Vorsteuer-Rück-

erstattung (Kontokorrentkredit) mit der Sparkasse im Landkreis 

Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim, jeweils abgeschlossen am 

30.06.2025, sowie ein Zinssicherungsgeschäft für die 

Endfinanzierung mit der Landesbank Baden-Württemberg vom 

15.10.2025:  

Die Darlehensverträge und das Zinssicherungsgeschäft sind für die 

Geschäftstätigkeit und Ertragslage der Emittentin von wesentlicher 

Bedeutung, da ansonsten die Finanzierung des Projekts nicht vollzo-

gen werden kann und es zu Verzögerungen im Bauablauf oder zu ei-

nem Scheiten des Projekts kommen kann oder höhere Zinskosten 

die Wirtschaftlichkeit des Projekts gefährden können. Die wesentli-

chen damit zusammenhängenden Risiken werden auf S. 34 f. (Ein-

satz von Fremdkapital) beschrieben. Nähere Angaben zu den 
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Darlehensverträgen und dem Zinssicherungsgeschäft sind auf S. 55 

f. zu finden.  

• Vermittlungsvertrag mit der BürgerEnergie Anlagevermittlung 

GmbH & Co. KG vom 12.05.2025: 

Der Vertrag ist für die Geschäftstätigkeit und die Ertragslage der 

Emittentin von wesentlicher Bedeutung, denn wenn dieser Vertrag 

nicht ordnungsgemäß erfüllt wird, kann die Emittentin das Eigenka-

pital nicht rechtzeitig einwerben. Die wesentlichen damit zusam-

menhängenden Risiken sind auf S. 33 (Vertragsrisiken) und S. 35 (Ei-

genkapitalrisiko) beschrieben. 

Im Übrigen ist die Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

nicht von Verträgen abhängig, die von wesentlicher Bedeutung für ihre 

Geschäftstätigkeit oder Ertragslage sind.  

Die Emittentin ist vom Bestand des Zuschlags der Bundesnetzagentur 

abhängig. Der Zuschlag lässt sich als Lizenz im weiteren Sinne beschrei-

ben. Der Zuschlag ist für die Geschäftstätigkeit und die Ertragslage der 

Emittentin von wesentlicher Bedeutung, denn ohne den Zuschlag hat die 

Emittentin keinen Anspruch auf Förderung des erzeugten Stroms nach 

dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2023) und könnte damit auch 

die angenommenen Umsatzerlöse nicht generieren. Im Übrigen ist die 

Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht von Lizenzen ab-

hängig, die von wesentlicher Bedeutung für ihre Geschäftstätigkeit oder 

Ertragslage sind. 

Die Emittentin ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht von Pa-

tenten oder neuen Herstellungsverfahren abhängig, die von wesentli-

cher Bedeutung für ihre Geschäftstätigkeit oder Ertragslage sind. 

Gerichts- Schieds- und Verwal-

tungsverfahren, die einen Einfluss 

auf die wirtschaftliche Lage der 

Emittentin und die Vermögensan-

lage haben können: 

Es existieren keine Gerichts- Schieds- und Verwaltungsverfahren, die ei-

nen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der Emittentin und die Vermö-

gensanlage haben können. 

Laufende Investitionen: Die Emittentin hat zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bereits Inves-

titionen in Höhe von 1.042.045 Euro zzgl. Umsatzsteuer (gerundet) ge-

leistet. Im Übrigen tätigt die Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung keine laufenden Investitionen. 

Außergewöhnliche Ereignisse: Die Tätigkeit der Emittentin ist nicht durch außergewöhnliche Ereignisse 

beeinflusst worden. 

 

 

  



 

Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG   125 

 

I. Angaben zu Personen gemäß Vermögensanlagen-Verkaufsprospektver-

ordnung

Gründungsgesellschafter und Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

Gründungsgesellschafter

Gründungskomplementärin 

Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH  

Sitz: 
Ebersberg, Land-

kreis Ebersberg 

Geschäftsanschrift: 

Pollmoos 10, 

85560 Ebersberg 

 

Handelsregister: 

Amtsgericht 

München, HRB 

283577 

Gründungskommanditisten 

Name und  

Geschäftsanschrift 

Kommanditein-

lage 

Fuchs Johann 
Pollmoss 10, 85560 Ebersberg 

1.000 Euro 

Haider Christian  
Pollmoss 14, 85560 Ebersberg 

1.000 Euro 

Häuslmann Georg 
Traxl 20, 85560 Ebersberg 

1.000 Euro 

Höher Michael 
Rinding 16a, 85560 Ebersberg 

1.000 Euro 

Lettl Martin 
Ruhensdorf 5a, 85560 Ebers-
berg 

1.000 Euro 

Lettl Stephan  
Ruhensdorf 5, 85560 Ebers-
berg 

1.000 Euro 

Untereichmeier Franz 
Englmeng 17, 85560 Ebers-
berg 

1.000 Euro 

 

Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung  

Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung sind ausschließlich die 

Gründungsgesellschafter. 

Einlagen der Gründungsgesellschafter und der Ge-

sellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung 

Der Gesamtbetrag der von den Gründungsgesell-

schaftern insgesamt gezeichneten Einlagen beträgt 

7.000 Euro. Es handelt sich um die Kommanditein-

lagen der Gründungskommanditisten. Die Einlagen 

sind vollständig einbezahlt. Die Gründungskomple-

mentärin und Komplementärin der Emittentin zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat keine Einlage 

gezeichnet oder eingezahlt. 

Mitglieder der Geschäftsführung und des Beirates 

der Emittentin 

Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung und Vertretung der Wind-

energie Föhrenpold GmbH & Co. KG wird von der 

persönlich haftenden Gesellschafterin (Komple-

mentärin) übernommen (Windenergie Föhrenpold 

Verwaltungs GmbH), vertreten durch ihre Ge-

schäftsführer Herr Johann Zäuner und Herr Werner 

Stinauer. Herr Johann Zäuner und Herr Werner Sti-

nauer sind somit die Mitglieder der Geschäftsfüh-

rung der Emittentin.  

Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin 

Name Geschäftsanschrift 

Johann Zäuner Hüttelkofen 1, 85567 Ebersberg  

Werner Stinauer Hüttelkofen 1, 85567 Ebersberg 

 

Herr Johann Zäuner und Herr Werner Stinauer sind 

die einzigen Mitglieder der Geschäftsführung der 

Emittentin. Sie üben die Funktion der Geschäftsfüh-

rung bei der Emittentin gleichberechtigt aus. Eine 

Funktionstrennung besteht nicht. Weitere Mitglie-

der der Geschäftsführung hat die Emittentin nicht.  
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Beirat der Emittentin 

Die Gesellschaft kann einen Beirat wählen. Der Bei-

rat besteht aus bis zu sechs von der Gesellschafter-

versammlung bestimmten Personen. Beiratsmit-

glieder können ausschließlich Gesellschafter sein. 

Der Beirat kann erstmals bei der ersten ordentli-

chen Gesellschafterversammlung nach dem Ab-

schluss der Aufstockung des Kommanditkapitals 

und dem Beitritt aller Kommanditisten gewählt wer-

den. Die Mitglieder des Beirats wurden zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung noch nicht bestimmt. 

Der Beirat der Emittentin besteht zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung deswegen noch nicht. 

Sonstige Gremien 

Ein Vorstand oder Aufsichtsgremien existieren bei 

der Emittentin nicht. 

Mitglieder der Geschäftsführung der Anbieterin 

und Prospektverantwortlichen 

Anbieterin und Prospektverantwortliche 

Firma: 
Windenergie Föhrenpold 

Verwaltungs GmbH 

Sitz 
Ebersberg, Landkreis Ebers-

berg 

Geschäftsanschrift: 
Pollmoos 10, 85560 Ebers-

berg 

Handelsregister: 
Amtsgericht München, HRB 

283577 

 

 

Mitglieder der Geschäftsführung der Anbieterin 
und Prospektverantwortliche 

Name Geschäftsanschrift 

Johann Zäuner 
Hüttelkofen 1, 85567 Ebers-

berg  

Werner Stinauer 
Hüttelkofen 1, 85567 Ebers-

berg 

Herr Johann Zäuner und Herr Werner Stinauer sind 

jeweils auch Mitglied der Geschäftsführung der An-

bieterin und Prospektverantwortlichen. Sie üben 

die Funktion der Geschäftsführung bei der Anbiete-

rin und Prospektverantwortlichen gleichberechtigt 

aus. Eine Funktionstrennung besteht nicht. Weitere 

Mitglieder der Geschäftsführung hat die Anbieterin 

und Prospektverantwortliche nicht. 

Treuhänder, Mittelverwendungskontrolleur 

und sonstige Personen 

Treuhänder 

Es existiert kein Treuhandvermögen und dement-

sprechend kein Treuhandvertrag.  

Mittelverwendungskontrolleur 

Bei der Vermögensanlage handelt es sich nicht um 

eine Vermögensanlage nach § 1 Absatz 2 Nummer 7 

und 8 Vermögensanlagengesetz, die den Erwerb ei-

nes Sachgutes oder eines Rechts an einem Sachgut, 

die Pacht eines Sachgutes zum Gegenstand hat. Bei 

der Vermögensanlage handelt es sich auch nicht um 

eine Vermögensanlage nach § 1 Absatz 2 Nummer 3 

bis 8 Vermögensanlagengesetz, die die Weitergabe 

der Anlegergelder zum Zwecke des Erwerbs eines 

Sachgutes oder eines Rechts an einem Sachgut oder 

der Pacht eines Sachgutes zum Gegenstand hat. 

Deswegen ist die Bestellung eines Mittelverwen-

dungskontrolleurs nach § 5c des Vermögensanla-

gengesetzes nicht erforderlich. Es existieren kein 

Mittelverwendungskontrolleur und dementspre-

chend auch kein Vertrag über die Mittelverwen-

dungskontrolle und kein nach § 5c Abs. 2 des Ver-

mögensanlagengesetzes festgestellter und veröf-

fentlichter Bericht eines Mittelverwendungskon-

trolleurs.  

Sonstige Personen 

Sonstige Personen, die nicht in den Kreis der nach 

der Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverord-

nung angabepflichtigen Personen fallen, die jedoch 

die Herausgabe oder den Inhalt des Verkaufspros-

pekts oder die Abgabe oder den Inhalt des Angebots 

der Vermögensanlage wesentlich beeinflusst ha-

ben, existieren nicht. 

Weitere Angaben zu den Personen gemäß 

Vermögensanlagenverkaufsprospektverord-

nung 

Angaben zur Windenergie Föhrenpold Verwal-

tungs GmbH  

Die Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH ist 

Gründungskomplementärin und Komplementärin 

der Emittentin zum Zeitpunkt der 
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Prospektaufstellung sowie Anbieterin und Pros-

pektverantwortliche.  

Bei der Windenergie Föhrenpold Verwaltungs 

GmbH handelt es sich um eine juristische Person, 

deren Sitz und Geschäftsleitung sich im Inland be-

findet und die somit strafrechtlich im Inland nicht 

verfolgt werden kann. Für juristische Personen ist 

die Erstellung eines Führungszeugnisses nicht mög-

lich. Verurteilungen durch ein Gericht im Ausland 

liegen bezüglich der Windenergie Föhrenpold Ver-

waltungs GmbH nicht vor. 

Über das Vermögen der Windenergie Föhrenpold 

Verwaltungs GmbH ist innerhalb der letzten fünf 

Jahre kein Insolvenzverfahren eröffnet oder man-

gels Masse abgewiesen worden. 

Die Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH 

war innerhalb der letzten fünf Jahre nicht in der Ge-

schäftsführung einer Gesellschaft tätig, über deren 

Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder 

mangels Masse abgewiesen worden. 

In Bezug auf die Windenergie Föhrenpold Verwal-

tungs GmbH ist keine frühere Aufhebung einer Er-

laubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder zur 

Erbringung von Finanzdienstleistungen und keine 

Untersagung des öffentlichen Angebots gemäß § 18 

Abs. 4 des Wertpapierprospektgesetzes oder § 18 

des Vermögensanlagengesetzes durch die Bundes-

anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erfolgt.  

Die Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH ist 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht unmit-

telbar oder mittelbar beteiligt an Unternehmen 

oder tätig für Unternehmen, die mit dem Vertrieb 

der emittierten Vermögensanlage beauftragt sind 

oder die der Emittentin Fremdkapital zur Verfügung 

stellen. Sie ist nicht mit dem Vertrieb der emittier-

ten Vermögenanlage beauftragt und stellt der Emit-

tentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung kein 

Fremdkapital zur Verfügung oder vermittelt ihr sol-

ches.   

Die Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH ist 

nicht unmittelbar oder mittelbar beteiligt an Unter-

nehmen oder tätig für Unternehmen, die im Zusam-

menhang mit der Anschaffung oder Herstellung des 

Anlageobjekts Lieferungen oder Leistungen erbrin-

gen.  

Die Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH 

übernimmt die Funktion als Anbieterin und Pros-

pektverantwortlichen dieser Vermögensanlage und 

erbringt damit Leistungen im Zusammenhang mit 

der Herstellung des Anlageobjekts. Darüber hinaus 

erbringt die Windenergie Föhrenpold Verwaltungs 

GmbH zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine 

Lieferungen oder Leistungen im Zusammenhang mit 

der Anschaffung oder Herstellung des Anlageobjek-

tes.  

Die Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH ist 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht tätig 

für Unternehmen, die mit der Emittentin oder An-

bieterin nach § 271 des Handelsgesetzbuches in ei-

nem Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden 

sind. 

Die Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH ist 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht unmit-

telbar oder mittelbar beteiligt an Unternehmen, die 

mit der Emittentin oder Anbieterin nach § 271 des 

Handelsgesetzbuches in einem Beteiligungsverhält-

nis stehen oder verbunden sind. 

Angaben zu Herrn Johann Fuchs 

Herr Johann Fuchs ist Gründungsgesellschafter der 

Emittentin und Gesellschafter der Emittentin zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung sowie Gesell-

schafter der Komplementärin der Emittentin, der 

Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH. 

Bei Johann Fuchs liegen keine Eintragungen in ei-

nem Führungszeugnis vor, das zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung nicht älter als sechs Monate ist, 

in Bezug auf Verurteilungen wegen einer Straftat 

nach den §§ 263 bis 283d des Strafgesetzbuches, § 

54 des Kreditwesensgesetzes, § 119 des Wertpa-

pierhandelsgesetzes oder § 369 der Abgabenord-

nung. Herr Johann Fuchs ist zum Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung Deutscher. Verurteilungen durch 

ein Gericht im Ausland liegen bei Herrn Johann 

Fuchs nicht vor.   

Über das Vermögen von Herrn Johann Fuchs wurde 

innerhalb der letzten fünf Jahre kein Insolvenzver-

fahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen. 

Herr Johann Fuchs war innerhalb der letzten fünf 

Jahre nicht in der Geschäftsführung einer Gesell-

schaft tätig, über deren Vermögen ein Insolvenzver-

fahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen 

wurde.  

Bei Herrn Johann Fuchs besteht keine frühere Auf-

hebung einer Erlaubnis zum Betreiben von Bankge-

schäften oder zur Erbringung von Finanzdienstleis-

tungen oder Untersagung des öffentlichen 
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Angebots nach § 18 Abs. 4 des Wertpapierprospekt-

gesetzes oder nach § 18 des Vermögensanlagenge-

setzes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht. 

Herr Johann Fuchs ist zum Zeitpunkt der Prospek-

taufstellung nicht unmittelbar oder mittelbar betei-

ligt an Unternehmen oder tätig für Unternehmen, 

die mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensan-

lage beauftragt sind. Herr Johann Fuchs ist nicht un-

mittelbar oder mittelbar beteiligt an oder tätig für 

Unternehmen, die der Emittentin Fremdkapital zur 

Verfügung stellen. Herr Johann Fuchs ist nicht mit 

dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlage be-

auftragt.  

Herr Johann Fuchs stellt der Emittentin zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung Fremdkapital in 

Höhe von insgesamt 170.000 Euro zur Verfügung. 

Im Übrigen stellt Herr Johann Fuchs der Emittentin 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung kein Fremd-

kapital zur Verfügung oder vermittelt ihr solches. 

Herr Johann Fuchs ist mit 14,2857 % der Stammein-

lage Mitgesellschafter der Windenergie Föhrenpold 

Verwaltungs GmbH (Anbieterin und Prospektver-

antwortliche). Die Windenergie Föhrenpold Verwal-

tungs GmbH erbringt im Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung Leistungen, die im Zusammenhang mit der 

Herstellung des Anlageobjekts stehen. Es handelt 

sich dabei um die Übernahme der Funktion als An-

bieterin und Prospektverantwortliche dieser Ver-

mögensanlage.  

Darüber hinaus ist Herr Johann Fuchs zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung nicht unmittelbar oder mit-

telbar an Unternehmen beteiligt, die im Zusammen-

hang mit der Herstellung des Anlageobjekts Liefe-

rungen oder Leistungen erbringen. Herr Johann 

Fuchs ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

nicht unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen 

beteiligt, die im Zusammenhang mit der Anschaf-

fung des Anlageobjekts Lieferungen oder Leistun-

gen erbringen.  

Herr Johann Fuchs ist zum Zeitpunkt der Prospekt-

aufstellung in keiner Art und Weise für Unterneh-

men tätig, die im Zusammenhang mit der Anschaf-

fung oder Herstellung des Anlageobjekts Lieferun-

gen oder Leistungen erbringen. 

Herr Johann Fuchs hat mit der Emittentin einen Ge-

stattungsvertrag zum Zwecke der Nutzung von 

Grundstücken für die Errichtung und den Betrieb 

der Windenergieanlage Föhrenpold geschlossen 

und erbringt damit Leistungen im Zusammenhang 

mit der Herstellung des Anlageobjekts. Im Übrigen 

erbringt Herr Johann Fuchs zum Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung in keiner Art und Weise Lieferungen 

und Leistungen im Zusammenhang mit der Herstel-

lung des Anlageobjekts. Herr Johann Fuchs erbringt 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung in keiner Art 

und Weise Lieferungen und Leistungen im Zusam-

menhang mit der Anschaffung des Anlageobjekts. 

Herr Johann Fuchs ist nicht für Unternehmen tätig, 

die mit der Emittentin oder der Anbieterin nach § 

271 des Handelsgesetzbuches in einem Beteili-

gungsverhältnis stehen oder verbunden sind. 

Herr Johann Fuchs ist mit 14,2857 % der Stammein-

lage Mitgesellschafter der Windenergie Föhrenpold 

Verwaltungs GmbH (Komplementärin der Emitten-

tin). Die Windenergie Föhrenpold Verwaltungs 

GmbH steht als deren Komplementärin in einem Be-

teiligungsverhältnis zur Emittentin. 

Darüber hinaus ist Herr Johann Fuchs nicht unmit-

telbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die 

mit der Emittentin oder der Anbieterin nach § 271 

des Handelsgesetzbuches in einem Beteiligungs-

verhältnis stehen oder verbunden sind. 

Angaben zu Herrn Georg Häuslmann 

Herr Georg Häuslmann ist Gründungsgesellschafter 

der Emittentin und Gesellschafter der Emittentin 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sowie Ge-

sellschafter der Komplementärin der Emittentin, 

der Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH. 

Bei Georg Häuslmann liegen keine Eintragungen in 

einem Führungszeugnis vor, das zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung nicht älter als sechs Monate ist, 

in Bezug auf Verurteilungen wegen einer Straftat 

nach den §§ 263 bis 283d des Strafgesetzbuches, § 

54 des Kreditwesensgesetzes, § 119 des Wertpa-

pierhandelsgesetzes oder § 369 der Abgabenord-

nung. Herr Georg Häuslmann ist zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung Deutscher. Verurteilungen 

durch ein Gericht im Ausland liegen bei Herrn Georg 

Häuslmann nicht vor.   

Über das Vermögen von Herrn Georg Häuslmann 

wurde innerhalb der letzten fünf Jahre kein Insol-

venzverfahren eröffnet oder mangels Masse abge-

wiesen. Herr Georg Häuslmann war innerhalb der 

letzten fünf Jahre nicht in der Geschäftsführung ei-

ner Gesellschaft tätig, über deren Vermögen ein 
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Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse 

abgewiesen wurde.  

Bei Herrn Georg Häuslmann besteht keine frühere 

Aufhebung einer Erlaubnis zum Betreiben von Bank-

geschäften oder zur Erbringung von Finanzdienst-

leistungen oder Untersagung des öffentlichen Ange-

bots nach § 18 Abs. 4 des Wertpapierprospektgeset-

zes oder nach § 18 des Vermögensanlagengesetzes 

durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht. 

Herr Georg Häuslmann ist zum Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung nicht unmittelbar oder mittelbar 

beteiligt an Unternehmen oder tätig für Unterneh-

men, die mit dem Vertrieb der emittierten Vermö-

gensanlage beauftragt sind. Herr Georg Häuslmann 

ist nicht unmittelbar oder mittelbar beteiligt an 

oder tätig für Unternehmen, die der Emittentin 

Fremdkapital zur Verfügung stellen. Herr Georg 

Häuslmann ist nicht mit dem Vertrieb der emittier-

ten Vermögensanlage beauftragt.  

Herr Georg Häuslmann stellt der Emittentin zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung Fremdkapital in 

Höhe von insgesamt 170.000 Euro zur Verfügung. 

Im Übrigen stellt Herr Georg Häuslmann der Emit-

tentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung kein 

Fremdkapital zur Verfügung oder vermittelt ihr sol-

ches. 

Herr Georg Häuslmann ist mit 14,2857 % der 

Stammeinlage Mitgesellschafter der Windenergie 

Föhrenpold Verwaltungs GmbH (Anbieterin und 

Prospektverantwortliche). Die Windenergie Föhren-

pold Verwaltungs GmbH erbringt im Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung Leistungen, die im Zusammen-

hang mit der Herstellung des Anlageobjekts stehen. 

Es handelt sich dabei um die Übernahme der Funk-

tion als Anbieterin und Prospektverantwortliche 

dieser Vermögensanlage.  

Darüber hinaus ist Herr Georg Häuslmann zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung nicht unmittelbar 

oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die im Zu-

sammenhang mit der Herstellung des Anlageob-

jekts Lieferungen oder Leistungen erbringen. Herr 

Georg Häuslmann ist zum Zeitpunkt der Prospek-

taufstellung nicht unmittelbar oder mittelbar an Un-

ternehmen beteiligt, die im Zusammenhang mit der 

Anschaffung des Anlageobjekts Lieferungen oder 

Leistungen erbringen.  

Herr Georg Häuslmann ist zum Zeitpunkt der 

Prospekt-aufstellung in keiner Art und Weise für Un-

ternehmen tätig, die im Zusammenhang mit der An-

schaffung oder Herstellung des Anlageobjekts Liefe-

rungen oder Leistungen erbringen. 

Herr Georg Häuslmann hat mit der Emittentin einen 

Gestattungsvertrag zum Zwecke der Nutzung von 

Grundstücken für die Errichtung und den Betrieb 

der Windenergieanlage Föhrenpold geschlossen 

und erbringt damit Leistungen im Zusammenhang 

mit der Herstellung des Anlageobjekts. Im Übrigen 

erbringt Georg Häuslmann zum Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung in keiner Art und Weise Lieferungen 

und Leistungen im Zusammenhang mit der Herstel-

lung des Anlageobjekts. Herr Georg Häuslmann er-

bringt zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung in kei-

ner Art und Weise Lieferungen und Leistungen im 

Zusammenhang mit der Anschaffung des Anlageob-

jekts. 

Herr Georg Häuslmann ist nicht für Unternehmen 

tätig, die mit der Emittentin oder der Anbieterin 

nach § 271 des Handelsgesetzbuches in einem Be-

teiligungsverhältnis stehen oder verbunden sind. 

Herr Georg Häuslmann ist mit 14,2857 % der 

Stammeinlage Mitgesellschafter der Windenergie 

Föhrenpold Verwaltungs GmbH (Komplementärin 

der Emittentin). Die Windenergie Föhrenpold Ver-

waltungs GmbH steht als deren Komplementärin in 

einem Beteiligungsverhältnis zur Emittentin. 

Darüber hinaus ist Herr Georg Häuslmann nicht un-

mittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, 

die mit der Emittentin oder der Anbieterin nach § 

271 des Handelsgesetzbuches in einem Beteili-

gungs-verhältnis stehen oder verbunden sind. 

Angaben zu Herrn Christian Haider 

Herr Christian Haider ist Gründungsgesellschafter 

der Emittentin und Gesellschafter der Emittentin 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sowie Ge-

sellschafter der Komplementärin der Emittentin, 

der Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH. 

Bei Christian Haider liegen keine Eintragungen in ei-

nem Führungszeugnis vor, das zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung nicht älter als sechs Monate ist, 

in Bezug auf Verurteilungen wegen einer Straftat 

nach den §§ 263 bis 283d des Strafgesetzbuches, § 

54 des Kreditwesensgesetzes, § 119 des Wertpa-

pierhandelsgesetzes oder § 369 der Abgabenord-

nung. Herr Christian Haider ist zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung Deutscher. Verurteilungen 
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durch ein Gericht im Ausland liegen bei Herrn Chris-

tian Haider nicht vor.   

Über das Vermögen von Herrn Christian Haider 

wurde innerhalb der letzten fünf Jahre kein Insol-

venzverfahren eröffnet oder mangels Masse abge-

wiesen. Herr Christian Haider war innerhalb der 

letzten fünf Jahre nicht in der Geschäftsführung ei-

ner Gesellschaft tätig, über deren Vermögen ein In-

solvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse ab-

gewiesen wurde.  

Bei Herrn Christian Haider besteht keine frühere 

Aufhebung einer Erlaubnis zum Betreiben von Bank-

geschäften oder zur Erbringung von Finanzdienst-

leistungen oder Untersagung des öffentlichen Ange-

bots nach § 18 Abs. 4 des Wertpapierprospektgeset-

zes oder nach § 18 des Vermögensanlagengesetzes 

durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht. 

Herr Christian Haider ist zum Zeitpunkt der Prospek-

taufstellung nicht unmittelbar oder mittelbar betei-

ligt an Unternehmen oder tätig für Unternehmen, 

die mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensan-

lage beauftragt sind. Herr Christian Haider ist nicht 

unmittelbar oder mittelbar beteiligt an oder tätig 

für Unternehmen, die der Emittentin Fremdkapital 

zur Verfügung stellen. Herr Christian Haider ist nicht 

mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlage 

beauftragt.  

Herr Christian Haider stellt der Emittentin zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung Fremdkapital in 

Höhe von insgesamt 170.000 Euro zur Verfügung. 

Im Übrigen stellt Herr Christian Haider der Emitten-

tin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung kein 

Fremdkapital zur Verfügung oder vermittelt ihr sol-

ches. 

Herr Christian Haider ist mit 14,2857 % der Stamm-

einlage Mitgesellschafter der Windenergie Föhren-

pold Verwaltungs GmbH (Anbieterin und Prospekt-

verantwortliche). Die Windenergie Föhrenpold Ver-

waltungs GmbH erbringt im Zeitpunkt der Prospek-

taufstellung Leistungen, die im Zusammenhang mit 

der Herstellung des Anlageobjekts stehen. Es han-

delt sich dabei um die Übernahme der Funktion als 

Anbieterin und Prospektverantwortliche dieser Ver-

mögensanlage.  

Darüber hinaus ist Herr Christian Haider zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung nicht unmittelbar 

oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die im 

Zusammenhang mit der Herstellung des Anlageob-

jekts Lieferungen oder Leistungen erbringen. Herr 

Christian Haider ist zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung nicht unmittelbar oder mittelbar an Unter-

nehmen beteiligt, die im Zusammenhang mit der 

Anschaffung des Anlageobjekts Lieferungen oder 

Leistungen erbringen.  

Herr Christian Haider ist zum Zeitpunkt der Pros-

pekt-aufstellung in keiner Art und Weise für Unter-

nehmen tätig, die im Zusammenhang mit der An-

schaffung oder Herstellung des Anlageobjekts Liefe-

rungen oder Leistungen erbringen. 

Herr Christian Haider hat mit der Emittentin einen 

Gestattungsvertrag zum Zwecke der Nutzung von 

Grundstücken für die Errichtung und den Betrieb 

der Windenergieanlage Föhrenpold geschlossen 

und erbringt damit Leistungen im Zusammenhang 

mit der Herstellung des Anlageobjekts. Im Übrigen 

erbringt Herr Christian Haider zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung in keiner Art und Weise Liefe-

rungen und Leistungen im Zusammenhang mit der 

Herstellung des Anlageobjekts. Herr Christian Hai-

der erbringt zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

in keiner Art und Weise Lieferungen und Leistungen 

im Zusammenhang mit der Anschaffung des Anlage-

objekts. 

Herr Christian Haider ist nicht für Unternehmen tä-

tig, die mit der Emittentin oder der Anbieterin nach 

§ 271 des Handelsgesetzbuches in einem Beteili-

gungsverhältnis stehen oder verbunden sind. 

Herr Christian Haider ist mit 14,2857 % der Stamm-

einlage Mitgesellschafter der Windenergie Föhren-

pold Verwaltungs GmbH (Komplementärin der 

Emittentin). Die Windenergie Föhrenpold Verwal-

tungs GmbH steht als deren Komplementärin in ei-

nem Beteiligungsverhältnis zur Emittentin. 

Darüber hinaus ist Herr Christian Haider nicht un-

mittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, 

die mit der Emittentin oder der Anbieterin nach § 

271 des Handelsgesetzbuches in einem Beteili-

gungs-verhältnis stehen oder verbunden sind. 

Angaben zu Herrn Michael Höher 

Herr Michael Höher ist Gründungsgesellschafter der 

Emittentin und Gesellschafter der Emittentin zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung sowie Gesell-

schafter der Komplementärin der Emittentin, der 

Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH. 
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Bei Michael Höher liegen keine Eintragungen in ei-

nem Führungszeugnis vor, das zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung nicht älter als sechs Monate ist, 

in Bezug auf Verurteilungen wegen einer Straftat 

nach den §§ 263 bis 283d des Strafgesetzbuches, § 

54 des Kreditwesensgesetzes, § 119 des Wertpa-

pierhandelsgesetzes oder § 369 der Abgabenord-

nung. Herr Michael Höher ist zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung Deutscher. Verurteilungen 

durch ein Gericht im Ausland liegen bei Herrn Mi-

chael Höher nicht vor.   

Über das Vermögen von Herrn Michael Höher 

wurde innerhalb der letzten fünf Jahre kein Insol-

venzverfahren eröffnet oder mangels Masse abge-

wiesen. Herr Michael Höher war innerhalb der letz-

ten fünf Jahre nicht in der Geschäftsführung einer 

Gesellschaft tätig, über deren Vermögen ein Insol-

venzverfahren eröffnet oder mangels Masse abge-

wiesen wurde.  

Bei Herrn Michael Höher besteht keine frühere Auf-

hebung einer Erlaubnis zum Betreiben von Bankge-

schäften oder zur Erbringung von Finanzdienstleis-

tungen oder Untersagung des öffentlichen Ange-

bots nach § 18 Abs. 4 des Wertpapierprospektgeset-

zes oder nach § 18 des Vermögensanlagengesetzes 

durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht. 

Herr Michael Höher ist zum Zeitpunkt der Prospek-

taufstellung nicht unmittelbar oder mittelbar betei-

ligt an Unternehmen oder tätig für Unternehmen, 

die mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensan-

lage beauftragt sind. Herr Michael Höher ist nicht 

unmittelbar oder mittelbar beteiligt an oder tätig 

für Unternehmen, die der Emittentin Fremdkapital 

zur Verfügung stellen. Herr Michael Höher ist nicht 

mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlage 

beauftragt.  

Herr Michael Höher stellt der Emittentin zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung Fremdkapital in 

Höhe von insgesamt 170.000 Euro zur Verfügung. 

Im Übrigen stellt Herr Michael Höher der Emittentin 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung kein Fremd-

kapital zur Verfügung oder vermittelt ihr solches. 

Herr Michael Höher ist mit 14,2857 % der Stamm-

einlage Mitgesellschafter der Windenergie Föhren-

pold Verwaltungs GmbH (Anbieterin und Prospekt-

verantwortliche). Die Windenergie Föhrenpold Ver-

waltungs GmbH erbringt im Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung Leistungen, die im Zusammen-

hang mit der Herstellung des Anlageobjekts stehen. 

Es handelt sich dabei um die Übernahme der Funk-

tion als Anbieterin und Prospektverantwortliche 

dieser Vermögensanlage.  

Darüber hinaus ist Herr Michael Höher zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung nicht unmittelbar 

oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die im Zu-

sammenhang mit der Herstellung des Anlageob-

jekts Lieferungen oder Leistungen erbringen. Herr 

Michael Höher ist zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung nicht unmittelbar oder mittelbar an Unter-

nehmen beteiligt, die im Zusammenhang mit der 

Anschaffung des Anlageobjekts Lieferungen oder 

Leistungen erbringen.  

Herr Michael Höher ist zum Zeitpunkt der Prospekt-

aufstellung in keiner Art und Weise für Unterneh-

men tätig, die im Zusammenhang mit der Anschaf-

fung oder Herstellung des Anlageobjekts Lieferun-

gen oder Leistungen erbringen. 

Herr Michael Höher erbringt zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung in keiner Art und Weise Liefe-

rungen und Leistungen im Zusammenhang mit der 

Herstellung oder Anschaffung des Anlageobjekts. 

Herr Michael Höher ist nicht für Unternehmen tätig, 

die mit der Emittentin oder der Anbieterin nach § 

271 des Handelsgesetzbuches in einem Beteili-

gungsverhältnis stehen oder verbunden sind. 

Herr Michael Höher ist mit 14,2857 % der Stamm-

einlage Mitgesellschafter der Windenergie Föhren-

pold Verwaltungs GmbH (Komplementärin der 

Emittentin). Die Windenergie Föhrenpold Verwal-

tungs GmbH steht als deren Komplementärin in ei-

nem Beteiligungsverhältnis zur Emittentin. 

Darüber hinaus ist Herr Michael Höher nicht unmit-

telbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die 

mit der Emittentin oder der Anbieterin nach § 271 

des Handelsgesetzbuches in einem Beteiligungs-

verhältnis stehen oder verbunden sind. 

Angaben zu Herrn Martin Lettl 

Herr Martin Lettl ist Gründungsgesellschafter der 

Emittentin und Gesellschafter der Emittentin zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung sowie Gesell-

schafter der Komplementärin der Emittentin, der 

Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH. 

Bei Martin Lettl liegen keine Eintragungen in einem 

Führungszeugnis vor, das zum Zeitpunkt der 
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Prospektaufstellung nicht älter als sechs Monate ist, 

in Bezug auf Verurteilungen wegen einer Straftat 

nach den §§ 263 bis 283d des Strafgesetzbuches, § 

54 des Kreditwesensgesetzes, § 119 des Wertpa-

pierhandelsgesetzes oder § 369 der Abgabenord-

nung. Herr Martin Lettl ist zum Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung Deutscher. Verurteilungen durch 

ein Gericht im Ausland liegen bei Herrn Martin Lettl 

nicht vor.   

Über das Vermögen von Herrn Martin Lettl wurde 

innerhalb der letzten fünf Jahre kein Insolvenzver-

fahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen. 

Herr Martin Lettl war innerhalb der letzten fünf 

Jahre nicht in der Geschäftsführung einer Gesell-

schaft tätig, über deren Vermögen ein Insolvenzver-

fahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen 

wurde.   

Bei Herrn Martin Lettl besteht keine frühere Aufhe-

bung einer Erlaubnis zum Betreiben von Bankge-

schäften oder zur Erbringung von Finanzdienstleis-

tungen oder Untersagung des öffentlichen Ange-

bots nach § 18 Abs. 4 des Wertpapierprospektgeset-

zes oder nach § 18 des Vermögensanlagengesetzes 

durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht. 

Herr Martin Lettl ist zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung nicht unmittelbar oder mittelbar beteiligt 

an Unternehmen oder tätig für Unternehmen, die 

mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlage 

beauftragt sind. Herr Martin Lettl ist nicht unmittel-

bar oder mittelbar beteiligt an oder tätig für Unter-

nehmen, die der Emittentin Fremdkapital zur Verfü-

gung stellen. Herr Martin Lettl ist nicht mit dem Ver-

trieb der emittierten Vermögensanlage beauftragt.  

Herr Martin Lettl stellt der Emittentin zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung Fremdkapital in Höhe von 

insgesamt 170.000 Euro zur Verfügung. Im Übrigen 

stellt Herr Martin Lettl der Emittentin zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung kein Fremdkapital zur Ver-

fügung oder vermittelt ihr solches. 

Herr Martin Lettl ist mit 14,2857 % der Stammein-

lage Mitgesellschafter der Windenergie Föhrenpold 

Verwaltungs GmbH (Anbieterin und Prospektver-

antwortliche). Die Windenergie Föhrenpold Verwal-

tungs GmbH erbringt im Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung Leistungen, die im Zusammenhang mit der 

Herstellung des Anlageobjekts stehen. Es handelt 

sich dabei um die Übernahme der Funktion als 

Anbieterin und Prospektverantwortliche dieser Ver-

mögensanlage.  

Darüber hinaus ist Herr Martin Lettl zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung nicht unmittelbar oder mit-

telbar an Unternehmen beteiligt, die im Zusammen-

hang mit der Herstellung des Anlageobjekts Liefe-

rungen oder Leistungen erbringen. Herr Martin Lettl 

ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht un-

mittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, 

die im Zusammenhang mit der Anschaffung des An-

lageobjekts Lieferungen oder Leistungen erbringen.  

Herr Martin Lettl ist zum Zeitpunkt der Prospekt-

aufstellung in keiner Art und Weise für Unterneh-

men tätig, die im Zusammenhang mit der Anschaf-

fung oder Herstellung des Anlageobjekts Lieferun-

gen oder Leistungen erbringen. 

Herr Martin Lettl erbringt zum Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung in keiner Art und Weise Lieferungen 

und Leistungen im Zusammenhang mit der Herstel-

lung oder Anschaffung des Anlageobjekts. 

Herr Martin Lettl ist nicht für Unternehmen tätig, 

die mit der Emittentin oder der Anbieterin nach § 

271 des Handelsgesetzbuches in einem Beteili-

gungsverhältnis stehen oder verbunden sind. 

Herr Martin Lettl ist mit 14,2857 % der Stammein-

lage Mitgesellschafter der Windenergie Föhrenpold 

Verwaltungs GmbH (Komplementärin der Emitten-

tin). Die Windenergie Föhrenpold Verwaltungs 

GmbH steht als deren Komplementärin in einem Be-

teiligungsverhältnis zur Emittentin. 

Darüber hinaus ist Herr Martin Lettl nicht unmittel-

bar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die 

mit der Emittentin oder der Anbieterin nach § 271 

des Handelsgesetzbuches in einem Beteiligungs-

verhältnis stehen oder verbunden sind. 

Angaben zu Herrn Stephan Lettl 

Herr Stephan Lettl ist Gründungsgesellschafter der 

Emittentin und Gesellschafter der Emittentin zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung sowie Gesell-

schafter der Komplementärin der Emittentin, der 

Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH. 

Bei Stephan Lettl liegen keine Eintragungen in ei-

nem Führungszeugnis vor, das zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung nicht älter als sechs Monate ist, 

in Bezug auf Verurteilungen wegen einer Straftat 

nach den §§ 263 bis 283d des Strafgesetzbuches, § 

54 des Kreditwesensgesetzes, § 119 des 
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Wertpapierhandelsgesetzes oder § 369 der Abga-

benordnung. Herr Stephan Lettl ist zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung Deutscher. Verurteilungen 

durch ein Gericht im Ausland liegen bei Herrn Ste-

phan Lettl nicht vor.   

Über das Vermögen von Herrn Stephan Lettl wurde 

innerhalb der letzten fünf Jahre kein Insolvenzver-

fahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen. 

Herr Stephan Lettl war innerhalb der letzten fünf 

Jahre nicht in der Geschäftsführung einer Gesell-

schaft tätig, über deren Vermögen ein Insolvenzver-

fahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen 

wurde.   

Bei Herrn Stephan Lettl besteht keine frühere Auf-

hebung einer Erlaubnis zum Betreiben von Bankge-

schäften oder zur Erbringung von Finanzdienstleis-

tungen oder Untersagung des öffentlichen Ange-

bots nach § 18 Abs. 4 des Wertpapierprospektgeset-

zes oder nach § 18 des Vermögensanlagengesetzes 

durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht. 

Herr Stephan Lettl ist zum Zeitpunkt der Prospek-

taufstellung nicht unmittelbar oder mittelbar betei-

ligt an Unternehmen oder tätig für Unternehmen, 

die mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensan-

lage beauftragt sind. Herr Stephan Lettl ist nicht un-

mittelbar oder mittelbar beteiligt an oder tätig für 

Unternehmen, die der Emittentin Fremdkapital zur 

Verfügung stellen. Herr Stephan Lettl ist nicht mit 

dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlage be-

auftragt.  

Herr Stephan Lettl stellt der Emittentin zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung Fremdkapital in 

Höhe von insgesamt 170.000 Euro zur Verfügung. 

Im Übrigen stellt Herr Stephan Lettl der Emittentin 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung kein Fremd-

kapital zur Verfügung oder vermittelt ihr solches. 

Herr Stephan Lettl ist mit 14,2857 % der Stammein-

lage Mitgesellschafter der Windenergie Föhrenpold 

Verwaltungs GmbH (Anbieterin und Prospektver-

antwortliche). Die Windenergie Föhrenpold Verwal-

tungs GmbH erbringt im Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung Leistungen, die im Zusammenhang mit der 

Herstellung des Anlageobjekts stehen. Es handelt 

sich dabei um die Übernahme der Funktion als An-

bieterin und Prospektverantwortliche dieser Ver-

mögensanlage.  

Darüber hinaus ist Herr Stephan Lettl zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung nicht unmittelbar oder mit-

telbar an Unternehmen beteiligt, die im Zusammen-

hang mit der Herstellung des Anlageobjekts Liefe-

rungen oder Leistungen erbringen. Herr Stephan 

Lettl ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

nicht unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen 

beteiligt, die im Zusammenhang mit der Anschaf-

fung des Anlageobjekts Lieferungen oder Leistun-

gen erbringen.  

Herr Stephan Lettl ist zum Zeitpunkt der Prospekt-

aufstellung in keiner Art und Weise für Unterneh-

men tätig, die im Zusammenhang mit der Anschaf-

fung oder Herstellung des Anlageobjekts Lieferun-

gen oder Leistungen erbringen. 

Herr Stephan Lettl erbringt zum Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung in keiner Art und Weise Lieferungen 

und Leistungen im Zusammenhang mit der Herstel-

lung oder Anschaffung des Anlageobjekts. 

Herr Stephan Lettl ist nicht für Unternehmen tätig, 

die mit der Emittentin oder der Anbieterin nach § 

271 des Handelsgesetzbuches in einem Beteili-

gungsverhältnis stehen oder verbunden sind. 

Herr Stephan Lettl ist mit 14,2857 % der Stammein-

lage Mitgesellschafter der Windenergie Föhrenpold 

Verwaltungs GmbH (Komplementärin der Emitten-

tin). Die Windenergie Föhrenpold Verwaltungs 

GmbH steht als deren Komplementärin in einem Be-

teiligungsverhältnis zur Emittentin. 

Darüber hinaus ist Herr Stephan Lettl nicht unmit-

telbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die 

mit der Emittentin oder der Anbieterin nach § 271 

des Handelsgesetzbuches in einem Beteiligungs-

verhältnis stehen oder verbunden sind. 

Angaben zu Herrn Franz Untereichmeier 

Herr Franz Untereichmeier ist Gründungsgesell-

schafter der Emittentin und Gesellschafter der Emit-

tentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sowie 

Gesellschafter der Komplementärin der Emittentin, 

der Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH. 

Bei Franz Untereichmeier liegen keine Eintragungen 

in einem Führungszeugnis vor, das zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung nicht älter als sechs Mo-

nate ist, in Bezug auf Verurteilungen wegen einer 

Straftat nach den §§ 263 bis 283d des Strafgesetz-

buches, § 54 des Kreditwesensgesetzes, § 119 des 

Wertpapierhandelsgesetzes oder § 369 der Abga-

benordnung. Herr Franz Untereichmeier ist zum 
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Zeitpunkt der Prospektaufstellung Deutscher. Ver-

urteilungen durch ein Gericht im Ausland liegen bei 

Herrn Franz Untereichmeier nicht vor.   

Über das Vermögen von Herrn Franz Untereich-

meier wurde innerhalb der letzten fünf Jahre kein 

Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse 

abgewiesen. Herr Franz Untereichmeier war inner-

halb der letzten fünf Jahre nicht in der Geschäfts-

führung einer Gesellschaft tätig, über deren Vermö-

gen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels 

Masse abgewiesen wurde.    

Bei Herrn Franz Untereichmeier besteht keine 

frühere Aufhebung einer Erlaubnis zum Betreiben 

von Bankgeschäften oder zur Erbringung von Fi-

nanzdienstleistungen oder Untersagung des öffent-

lichen Angebots nach § 18 Abs. 4 des Wertpapier-

prospektgesetzes oder nach § 18 des Vermögensan-

lagengesetzes durch die Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht. 

Herr Franz Untereichmeier ist zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung nicht unmittelbar oder mittel-

bar beteiligt an Unternehmen oder tätig für Unter-

nehmen, die mit dem Vertrieb der emittierten Ver-

mögensanlage beauftragt sind. Herr Franz Unte-

reichmeier ist nicht unmittelbar oder mittelbar be-

teiligt an oder tätig für Unternehmen, die der Emit-

tentin Fremdkapital zur Verfügung stellen. Herr 

Franz Untereichmeier ist nicht mit dem Vertrieb der 

emittierten Vermögensanlage beauftragt.  

Herr Franz Untereichmeier stellt der Emittentin zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung Fremdkapital in 

Höhe von insgesamt 170.000 Euro zur Verfügung. 

Im Übrigen stellt Herr Franz Untereichmeier der 

Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

kein Fremdkapital zur Verfügung oder vermittelt ihr 

solches. 

Herr Franz Untereichmeier ist mit 14,2857 % der 

Stammeinlage Mitgesellschafter der Windenergie 

Föhrenpold Verwaltungs GmbH (Anbieterin und 

Prospektverantwortliche). Die Windenergie Föhren-

pold Verwaltungs GmbH erbringt im Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung Leistungen, die im Zusammen-

hang mit der Herstellung des Anlageobjekts stehen. 

Es handelt sich dabei um die Übernahme der Funk-

tion als Anbieterin und Prospektverantwortliche 

dieser Vermögensanlage.  

Darüber hinaus ist Herr Franz Untereichmeier zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht 

unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen betei-

ligt, die im Zusammenhang mit der Herstellung des 

Anlageobjekts Lieferungen oder Leistungen erbrin-

gen. Herr Franz Untereichmeier ist zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung nicht unmittelbar oder mit-

telbar an Unternehmen beteiligt, die im Zusammen-

hang mit der Anschaffung des Anlageobjekts Liefe-

rungen oder Leistungen erbringen.  

Herr Franz Untereichmeier ist zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung in keiner Art und Weise für Un-

ternehmen tätig, die im Zusammenhang mit der An-

schaffung oder Herstellung des Anlageobjekts Liefe-

rungen oder Leistungen erbringen. 

Herr Franz Untereichmeier erbringt zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung in keiner Art und Weise Lie-

ferungen und Leistungen im Zusammenhang mit 

der Herstellung oder Anschaffung des Anlageob-

jekts. 

Herr Franz Untereichmeier ist nicht für Unterneh-

men tätig, die mit der Emittentin oder der Anbiete-

rin nach § 271 des Handelsgesetzbuches in einem 

Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden sind. 

Herr Franz Untereichmeier ist mit 14,2857 % der 

Stammeinlage Mitgesellschafter der Windenergie 

Föhrenpold Verwaltungs GmbH (Komplementärin 

der Emittentin). Die Windenergie Föhrenpold Ver-

waltungs GmbH steht als deren Komplementärin in 

einem Beteiligungsverhältnis zur Emittentin. 

Darüber hinaus ist Herr Franz Untereichmeier nicht 

unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen betei-

ligt, die mit der Emittentin oder der Anbieterin nach 

§ 271 des Handelsgesetzbuches in einem Beteili-

gungs-verhältnis stehen oder verbunden sind. 

Angaben zu Herrn Johann Zäuner 

Herr Johann Zäuner ist als Geschäftsführer der 

Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH Mit-

glied der Geschäftsführung der Emittentin und Mit-

glied der Geschäftsführung der Anbieterin und Pros-

pektverantwortlichen. 

Bei Herrn Johann Zäuner liegen keine Eintragungen 

in einem Führungszeugnis vor, das zum Zeit-punkt 

der Prospektaufstellung nicht älter als sechs Mo-

nate ist, in Bezug auf Verurteilungen wegen einer 

Straftat nach den §§ 263 bis 283d des Strafgesetz-

buches, § 54 des Kreditwesens-gesetzes, § 119 des 

Wertpapierhandelsgesetzes oder § 369 der Abga-

benordnung. Herr Johann Zäuner ist zum Zeitpunkt 
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der Prospektaufstellung Deutscher. Verurteilungen 

durch ein Gericht im Ausland liegen bei Herrn Jo-

hann Zäuner nicht vor.  

Über das Vermögen von Herrn Johann Zäuner 

wurde innerhalb der letzten fünf Jahre kein Insol-

venzverfahren eröffnet oder mangels Masse abge-

wiesen. Herr Johann Zäuner war innerhalb der letz-

ten fünf Jahre nicht in der Geschäftsführung einer 

Gesellschaft tätig, über deren Vermögen ein Insol-

venzverfahren eröffnet oder mangels Masse abge-

wiesen wurde.  

Bei Herrn Johann Zäuner besteht keine frühere Auf-

hebung einer Erlaubnis zum Betreiben von Bankge-

schäften oder zur Erbringung von Finanzdienstleis-

tungen oder Untersagung des öffentlichen Ange-

bots nach § 18 Abs. 4 des Wertpapierprospektgeset-

zes oder nach § 18 des Vermögensanlagengesetzes 

durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht. 

Herr Johann Zäuner ist zum Zeitpunkt der Prospek-

taufstellung nicht unmittelbar oder mittelbar betei-

ligt an Unternehmen oder tätig für Unternehmen, 

die mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensan-

lage beauftragt sind oder Fremdkapital zur Verfü-

gung stellen. Herr Johann Zäuner ist nicht mit dem 

Vertrieb der emittierten Vermögensanlage beauf-

tragt. und stellt der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung kein Fremdkapital zur Verfü-

gung oder vermittelt ihr solches. 

Herr Johann Zäuner ist mit 50 % der Anteile gleich-

berechtigt mit Herrn Werner Stinauer Mitgesell-

schafter der ZSE Zäuner und Stinauer Energie GbR. 

Die ZSE Zäuner und Stinauer Energie GbR erbringt 

im Zeitpunkt der Prospektaufstellung Lieferungen 

und Leistungen, die im Zusammenhang mit der An-

schaffung und Herstellung des Anlageobjektes ste-

hen. Die ZSE Zäuner und Stinauer Energie GbR über-

nimmt im Auftrag der Emittentin Projektentwick-

lungsleistungen für die Windenergieanlage, Pla-

nungs- und Bauleistungen für die Infrastruktur so-

wie die Koordination und Abwicklung des zwischen 

der Emittentin und dem Anlagenhersteller abge-

schlossenen Liefervertrages (Lieferungen und Leis-

tungen im Zusammenhang mit der Anschaffung und 

Herstellung des Anlageobjektes).  

Darüber hinaus ist Herr Johann Zäuner zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung nicht unmittelbar 

oder mittelbar beteiligt an Unternehmen, die im 

Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstel-

lung des Anlageobjektes Lieferungen oder Leistun-

gen erbringen. 

Herr Johann Zäuner ist als Geschäftsführer der 

Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH und 

der ZSE Zäuner und Stinauer Energie GbR tätig. Die 

Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH über-

nimmt die Funktion als Anbieterin und Prospektver-

antwortliche dieser Vermögensanlage (Leistungen 

im Zusammenhang mit der Herstellung des Anlage-

objekts). Die ZSE Zäuner und Stinauer Energie GbR 

übernimmt im Auftrag der Emittentin Projektent-

wicklungsleistungen für die Windenergieanlage, 

Planungs- und Bauleistungen für die Infrastruktur 

sowie die Koordination und Abwicklung des zwi-

schen der Emittentin und dem Anlagenhersteller 

abgeschlossenen Liefervertrages (Lieferungen und 

Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung 

und Herstellung des Anlageobjektes).  

Darüber hinaus ist Herr Johann Zäuner zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung in keiner Art und 

Weise für Unternehmen tätig, die im Zusammen-

hang mit der Anschaffung oder Herstellung des An-

lageobjektes Lieferungen oder Leistungen erbrin-

gen. 

Herr Johann Zäuner erbringt die o.g. Leistungen der 

Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH und 

Lieferungen und Leistungen der ZSE Zäuner und Sti-

nauer Energie GbR in seiner Funktion als deren Ge-

schäftsführer jeweils selbst. Darüber hinaus er-

bringt Herr Johann Zäuner zum Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung in keiner Art und Weise Lieferungen 

und Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaf-

fung oder Herstellung des Anlageobjektes. 

Herr Johann Zäuner ist als Geschäftsführer der 

Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH tätig. 

Diese steht als deren Komplementärin in einem Be-

teiligungsverhältnis zur Emittentin. Im Übrigen ist 

Herr Johann Zäuner zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung nicht tätig für Unternehmen, die mit der 

Emittentin oder Anbieterin nach § 271 des Handels-

gesetzbuches in einem Beteiligungsverhältnis ste-

hen oder verbunden sind. 

Herr Johann Zäuner ist nicht in wesentlichem Um-

fang unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen 

beteiligt, die mit der Emittentin oder der Anbieterin 

nach § 271 des Handelsgesetzbuches in einem Be-

teiligungsverhältnis stehen oder verbunden sind. 
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Angaben zu Herrn Werner Stinauer 

Herr Werner Stinauer ist als Geschäftsführer der 

Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH Mit-

glied der Geschäftsführung der Emittentin und Mit-

glied der Geschäftsführung der Anbieterin und Pros-

pektverantwortlichen. 

Bei Herrn Werner Stinauer liegen keine Eintragun-

gen in einem Führungszeugnis vor, das zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung nicht älter als sechs 

Monate ist, in Bezug auf Verurteilungen wegen ei-

ner Straftat nach den §§ 263 bis 283d des Strafge-

setzbuches, § 54 des Kreditwesens-gesetzes, § 119 

des Wertpapierhandelsgesetzes oder § 369 der Ab-

gabenordnung. Herr Werner Stinauer ist zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung Deutscher. Verurtei-

lungen durch ein Gericht im Ausland liegen bei 

Herrn Werner Stinauer nicht vor.  

Über das Vermögen von Herrn Werner Stinauer 

wurde innerhalb der letzten fünf Jahre kein Insol-

venzverfahren eröffnet oder mangels Masse abge-

wiesen. Herr Werner Stinauer war innerhalb der 

letzten fünf Jahre nicht in der Geschäftsführung ei-

ner Gesellschaft tätig, über deren Vermögen ein In-

solvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse ab-

gewiesen wurde.  

Bei Herrn Werner Stinauer besteht keine frühere 

Aufhebung einer Erlaubnis zum Betreiben von Bank-

geschäften oder zur Erbringung von Finanzdienst-

leistungen oder Untersagung des öffentlichen Ange-

bots nach § 18 Abs. 4 des Wertpapierprospektgeset-

zes oder nach § 18 des Vermögensanlagengesetzes 

durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht. 

Herr Werner Stinauer ist zum Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung nicht unmittelbar oder mittelbar 

beteiligt an Unternehmen oder tätig für Unterneh-

men, die mit dem Vertrieb der emittierten Vermö-

gensanlage beauftragt sind oder Fremdkapital zur 

Verfügung stellen. Herr Werner Stinauer ist nicht 

mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlage 

beauftragt. und stellt der Emittentin zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung kein Fremdkapital zur Ver-

fügung oder vermittelt ihr solches. 

Herr Werner Stinauer ist mit 50 % der Anteile gleich-

berechtigt mit Herrn Johann Zäuner Mitgesellschaf-

ter der ZSE Zäuner und Stinauer Energie GbR. Die 

ZSE Zäuner und Stinauer Energie GbR erbringt im 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung Lieferungen und 

Leistungen, die im Zusammenhang mit der Anschaf-

fung und Herstellung des Anlageobjektes stehen. 

Die ZSE Zäuner und Stinauer Energie GbR über-

nimmt im Auftrag der Emittentin Projektentwick-

lungsleistungen für die Windenergieanlage, Pla-

nungs- und Bauleistungen für die Infrastruktur so-

wie die Koordination und Abwicklung des zwischen 

der Emittentin und dem Anlagenhersteller abge-

schlossenen Liefervertrages (Lieferungen und Leis-

tungen im Zusammenhang mit der Anschaffung und 

Herstellung des Anlageobjektes).  

Darüber hinaus ist Herr Werner Stinauer zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung nicht unmittelbar 

oder mittelbar beteiligt an Unternehmen, die im Zu-

sammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung 

des Anlageobjektes Lieferungen oder Leistungen er-

bringen. 

Herr Werner Stinauer ist als Geschäftsführer der 

Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH und 

der ZSE Zäuner und Stinauer Energie GbR tätig. Die 

Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH über-

nimmt die Funktion als Anbieterin und Prospektver-

antwortliche dieser Vermögensanlage (Leistungen 

im Zusammenhang mit der Herstellung des Anlage-

objekts). Die ZSE Zäuner und Stinauer Energie GbR 

übernimmt im Auftrag der Emittentin Projektent-

wicklungsleistungen für die Windenergieanlage, 

Planungs- und Bauleistungen für die Infrastruktur 

sowie die Koordination und Abwicklung des zwi-

schen der Emittentin und dem Anlagenhersteller 

abgeschlossenen Liefervertrages (Lieferungen und 

Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung 

und Herstellung des Anlageobjektes).  

Darüber hinaus ist Herr Werner Stinauer zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung in keiner Art und 

Weise für Unternehmen tätig, die im Zusammen-

hang mit der Anschaffung oder Herstellung des An-

lageobjektes Lieferungen oder Leistungen erbrin-

gen. 

Herr Werner Stinauer erbringt die o.g. Leistungen 

der Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH 

und Lieferungen und Leistungen der ZSE Zäuner und 

Stinauer Energie GbR in seiner Funktion als deren 

Geschäftsführer jeweils selbst. Darüber hinaus er-

bringt Herr Werner Stinauer zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung in keiner Art und Weise Liefe-

rungen und Leistungen im Zusammenhang mit der 

Anschaffung oder Herstellung des Anlageobjektes. 
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Herr Werner Stinauer ist als Geschäftsführer der 

Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH tätig. 

Diese steht als deren Komplementärin in einem Be-

teiligungsverhältnis zur Emittentin. Im Übrigen ist 

Herr Werner Stinauer zum Zeitpunkt der Prospek-

taufstellung nicht tätig für Unternehmen, die mit 

der Emittentin oder Anbieterin nach § 271 des Han-

delsgesetzbuches in einem Beteiligungsverhältnis 

stehen oder verbunden sind. 

Herr Werner Stinauer ist nicht in wesentlichem Um-

fang unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen 

beteiligt, die mit der Emittentin oder der Anbieterin 

nach § 271 des Handelsgesetzbuches in einem Be-

teiligungsverhältnis stehen oder verbunden sind. 

Angaben zu Gewinnbeteiligungen, Entnah-

merechte, sonstige Gesamtbezüge, insbeson-

dere Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Auf-

wandsentschädigungen, Versicherungsent-

gelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder  

Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH   

Der Gründungskomplementärin und Komplementä-

rin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung sowie Anbieterin und Prospektverantwort-

liche Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH 

steht für die Übernahme der persönlichen Haftung 

eine jährliche Vergütung in Höhe von 1.250 Euro 

zzgl. USt. zu (bezogen auf den Prognosezeitraum bis 

zum 31.12.2046 ein Betrag in Höhe von 27.500 Euro 

zzgl. USt.) sowie Ersatz ihrer Aufwendungen und 

Auslagen für die Gesellschaft. Die Aufwendungen 

und Auslagen können zum Zeitpunkt der Prospek-

taufstellung nicht näher beziffert werden.   

Johann Zäuner und Werner Stinauer 

Für ihre Tätigkeiten als Geschäftsführer der Wind-

energie Föhrenpold Verwaltungs GmbH und der ZSE 

Zäuner und Stinauer Energie GbR erhalten Herr Jo-

hann Zäuner und Herr Werner Stinauer zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung keine Geschäftsfüh-

rervergütung. 

Die ZSE Zäuner und Stinauer Energie GbR erhält für 

die von ihr zu erbringenden Leistungen nach dem 

Entwicklungs- und Baubegleitungsvertrag sowie für 

die technische und kaufmännische Betriebsführung 

eine Vergütung. Diese beträgt im Prognosezeitraum 

bis zum 31.12.2046 voraussichtlich 1.016.753 Euro 

zzgl. USt., soweit eine solche anfällt. Herr Johann 

Zäuner und Herr Werner Stinauer sind im Verhältnis 

ihrer Anteile an dem Ergebnis der ZSE Zäuner und 

Stinauer Energie GbR beteiligt. Die Höhe der Ergeb-

nisbeteiligung steht zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung nicht fest, da sie davon abhängt, ob und in 

welcher Höhe die Gesellschaft nach Abzug aller Per-

sonal- und Sachkosten einen Gewinn erwirtschaf-

tet. 

Herr Johann Fuchs, Herr Georg Häuslmann, Herr 

Christian Haider, Herr Michael Höher, Herr Martin 

Lettl, Herr Stephan Lettl, Herr Franz Untereich-

meier 

Als Gründungsgesellschafter und Kommanditisten 

der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung nehmen Herr Johann Fuchs, Herr Georg Häusl-

mann, Herr Christian Haider, Herr Michael Höher, 

Herr Martin Lettl, Herr Stephan Lettl und Herr Franz 

Untereichmeier an den Ausschüttungen sowie am 

Gewinn und Verlust der Emittentin wie die beitre-

tenden Kommanditisten im Verhältnis ihrer Einla-

gen teil. Aufgrund ihrer Einlagen i.H.v. je 1.000 Euro 

erhält jeder der Gründungsgesellschafter im Prog-

nosezeitraum bis zum 31.12.2046 Ausschüttungen 

i.H.v. 2.000 Euro (Prognose). Insgesamt erhalten die 

Gründungsgesellschafter Ausschüttungen i.H.v. 

14.000 Euro.  

Herr Johann Fuchs, Herr Georg Häuslmann, Herr 

Christian Haider, Herr Michael Höher, Herr Martin 

Lettl, Herr Stephan Lettl und Herr Franz Untereich-

meier haben der Emittentin Darlehen gewährt. Die 

Höhe der Zinsen sind derzeit nicht bezifferbar, da 

die Laufzeit der Darlehen unbefristet ist.   

Herr Johann Fuchs, Herr Georg Häuslmann, Herr 

Christian Haider, Herr Michael Höher, Herr Martin 

Lettl, Herr Stephan Lettl und Herr Franz Untereich-

meier sind darüber hinaus als Gesellschafter zu glei-

chen Teilen an dem Ergebnis der Windenergie Föh-

renpold Verwaltungs GmbH beteiligt. Die Höhe der 

Ergebnisbeteiligung steht zum Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung nicht fest, da sie davon abhängt, ob 

und in welcher Höhe diese Gesellschaft nach Abzug 

aller Personal und Sachkosten einen Gewinn erwirt-

schaftet. 

Herr Johann Fuchs, Herr Georg Häuslmann und Herr 

Christian Haider erhalten ferner jeweils ein Nut-

zungsentgelt für die Nutzung von Grundstücken 

durch die Emittentin. Die Nutzungsentgelte, die ins-

gesamt für die Nutzung von Grundstücken an 
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verschiedene Grundstückseigentümer bezahlt wer-

den, ist abhängig ist von den Erlösen aus der Ein-

speisung und den Verkäufen von Strom, der durch 

die Windenergieanlage erzeugt wird. Die Emittentin 

hat hierfür im Prognosezeitraum (über die Mindest-

laufzeit der Vermögensanlage) einen Gesamtbetrag 

von 803.909 Euro angenommen (Prognose). Der An-

teil, den Herr Johann Fuchs, Herr Georg Häuslmann 

und Herr Christian Haider hieraus erhalten, ist ab-

hängig vom Umfang der tatsächlichen Inanspruch-

nahme ihrer jeweiligen Grundstücke durch eine 

dauerhafte Überbauung. Der tatsächliche Umfang 

der dauerhaften Überbauung auf den jeweiligen 

Grundstücken steht noch nicht fest, sondern wird 

erst nach Abschluss der Baumaßnahmen im Rah-

men einer Vermessung ermittelt, so dass die Höhe 

der jeweiligen Nutzungsentgelte nicht bezifferbar 

ist. 

Zusammenfassung 

Insgesamt stehen den Gründungsgesellschaftern 

und Gesellschaftern der Emittentin zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung (Windenergie Föhrenpold 

Verwaltungs GmbH, Herr Johann Fuchs, Herr Georg 

Häuslmann, Herr Christian Haider, Herr Michael Hö-

her, Herr Martin Lettl, Herr Stephan Lettl, Herr Franz 

Untereichmeier) damit Gewinnbeteiligungen, Ent-

nahmerechte, sonstige Gesamtbezüge, insbeson-

dere Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsent-

schädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen 

und Nebenleistungen jeder Art in Höhe von 41.500 

Euro zu, zzgl. USt, soweit eine solche anfällt, zuzüg-

lich 

• der nicht näher bezifferbaren Erstattung der 

Aufwendungen und Auslagen der Windenergie 

Föhrenpold Verwaltungs GmbH; 

• der zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht 

bezifferbaren Zinsen aus Darlehensverträgen 

von Herrn Johann Fuchs, Herrn Georg Häusl-

mann, Herrn Christian Haider, Herrn Michael 

Höher, Herrn Martin Lettl, Herrn Stephan Lettl 

und Herrn Franz Untereichmeier; 

• der zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht 

feststehenden Ergebnisbeteiligungen von Herrn 

Johann Fuchs, Herrn Georg Häuslmann, Herrn 

Christian Haider, Herrn Michael Höher, Herrn 

Martin Lettl, Herrn Stephan Lettl und Herrn 

Franz Untereichmeier an der Windenergie Föh-

renpold Verwaltungs GmbH, sowie  

• dem zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

nicht bezifferbaren Nutzungsentgelten aus Ge-

stattungsverträgen von Herrn Johan Fuchs, 

Herrn Georg Häuslmann und Herrn Christian 

Haider. 

Darüber hinaus stehen den Gründungsgesellschaf-

tern und Gesellschaftern der Emittentin zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung keine Gewinnbeteili-

gungen, Entnahmerechte, sonstige Gesamtbezüge, 

insbesondere Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Auf-

wandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, 

Provisionen und Nebenleistungen jeder Art zu. 

Insgesamt stehen den Mitgliedern der Geschäfts-

führung der Emittentin (Herr Johann Zäuner und 

Herr Werner Stinauer) Gewinnbeteiligungen, Ent-

nahmerechte, sonstige Gesamtbezüge, insbeson-

dere Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsent-

schädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen 

und Nebenleistungen jeder Art in Form von zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht feststehen-

den Ergebnisbeteiligungen von Herrn Johann Zäu-

ner und Herrn Werner Stinauer an der ZSE Zäuner 

und Stinauer Energie GbR zu. 

Darüber hinaus stehen den Mitgliedern der Ge-

schäftsführung der Emittentin keine Gewinnbeteili-

gungen, Entnahmerechte, sonstige Gesamtbezüge, 

insbesondere Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Auf-

wandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, 

Provisionen und Nebenleistungen jeder Art zu. 

Insgesamt stehen den Mitgliedern der Geschäfts-

führung der Anbieterin und Prospektverantwortli-

chen (Herr Johann Zäuner und Herr Werner Stin-

auer) Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte, sons-

tige Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, Ge-

winnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, 

Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleis-

tungen jeder Art in Form von zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung nicht feststehenden Ergebnis-

beteiligungen von Herrn Johann Zäuner und Herrn 

Werner Stinauer an der ZSE Zäuner und Stinauer 

Energie GbR zu. 

Darüber hinaus stehen den Mitgliedern der Ge-

schäftsführung der Anbieterin und Prospektverant-

wortlichen keine Gewinnbeteiligungen, Entnahme-

rechte, sonstige Gesamtbezüge, insbesondere Geh-

älter, Gewinnbeteiligungen, Aufwands-entschädi-

gungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und 

Nebenleistungen jeder Art zu. 
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J. Gesellschaftsvertrag 

Gesellschaftsvertrag 

der 

Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG 

Vorbemerkungen 

Die Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG beabsichtigt, eine Windenergieanlage auf dem Gebiet der Ge-

meinde Ebersberg, Landkreis Ebersberg, zu errichten und zu betrieben. Der erzeugte Strom soll unter den för-

derrechtlichen Bestimmungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) veräußert werden.  

Um dieses Vorhaben zu finanzieren, soll das Kommanditkapital der Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG 

durch Aufnahme weiterer Kommanditisten erhöht werden. 

Hierzu wird folgender Gesellschaftsvertrag geschlossen: 

§ 1 Firma und Sitz 

 Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft unter der Firma: Windenergie Föhrenpold GmbH & 

Co. KG (im Folgenden „Gesellschaft“).  

 Der Sitz der Gesellschaft ist Pollmoos 10, 85560 Ebersberg. 

§ 2 Gegenstand des Unternehmens 

 Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb einer Bürger-Windkraftanlage, um 

durch die Nutzung regenerativer Energien zur Umweltentlastung und zum Klimaschutz beizutragen 

sowie einen Gewinn aus dem Verkauf von elektrischer Energie zu erzielen. Die Windkraftanlage wird 

von der Gesellschaft selbst betrieben. 

 Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben sowie Rechtsgeschäfte, Rechtshandlungen 

und Maßnahmen vorzunehmen, die zulässig und geeignet sind, um die Zwecke der Gesellschaft un-

mittelbar oder mittelbar zu fördern. Die Gesellschaft darf sich nicht an anderen Gesellschaften betei-

ligen, solange dies nicht lediglich eine untergeordnete Neben- oder Hilfstätigkeit darstellt.  

§ 3 Beginn und Dauer der Gesellschaft; Geschäftsjahr 

 Die Gesellschaft beginnt mit ihrer Eintragung in das Handelsregister. Im Innenverhältnis gelten jedoch 

alle vor Eintragung in das Handelsregister für die Gesellschaft vorgenommenen Geschäfte als für Rech-

nung der Gesellschaft geführt. Die Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts München unter 

HRA 117727 erfolgte am 30.03.2023. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. 

 Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr und endet am 

31.12. des Jahres, in dem die Gesellschaft in das Handelsregister eingetragen worden ist. 

§ 4 Gesellschafter 

Als Gesellschafter sind beteiligt: 

a) Persönlich haftende Gesellschafterin (nachfolgend „Komplementärin“) ist die Windenergie Föh-

renpold Verwaltungs GmbH, mit Sitz in Ebersberg, Geschäftsanschrift: Pollmoos 10, 85560 Ebers-

berg, eingetragen ins Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 283577. 

Die Komplementärin hat keine geldwerte Einlage zu erbringen und ist am Kapital und Vermögen 
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der Gesellschaft nicht beteiligt. 

b) Herr Johann Fuchs, Geschäftsanschrift: Pollmoss 10, 85560 Ebersberg, mit einer als Hafteinlage 

in das Handelsregister einzutragenden Kommanditeinlage in Höhe von € 1.000,- (in Worten: Euro 

eintausend) als Gründungskommanditist.  

c) Herr Georg Häuslmann, Geschäftsanschrift: Traxl 20, 85560 Ebersberg, mit einer als Hafteinlage 

in das Handelsregister einzutragenden Kommanditeinlage in Höhe von € 1.000,- (in Worten: Euro 

eintausend) als Gründungskommanditist. 

d) Herr Christian Haider, Geschäftsanschrift: Pollmoss 14, 85560 Ebersberg, mit einer als Hafteinlage 

in das Handelsregister einzutragenden Kommanditeinlage in Höhe von € 1.000,- (in Worten: Euro 

eintausend) als Gründungskommanditist. 

e) Herr Michael Höher, Geschäftsanschrift: Rinding 16a, 85560 Ebersberg, mit einer als Hafteinlage 

in das Handelsregister einzutragenden Kommanditeinlage in Höhe von € 1.000,- (in Worten: Euro 

eintausend) als Gründungskommanditist. 

f) Herr Martin Lettl, Geschäftsanschrift: Ruhensdorf 5a, 85560 Ebersberg, mit einer als Hafteinlage 

in das Handelsregister einzutragenden Kommanditeinlage in Höhe von € 1.000,- (in Worten: Euro 

eintausend) als Gründungskommanditist. 

g) Herr Stephan Lettl, Geschäftsanschrift: Ruhensdorf 5, 85560 Ebersberg, mit einer als Hafteinlage 

in das Handelsregister einzutragenden Kommanditeinlage in Höhe von € 1.000,- (in Worten: Euro 

eintausend) als Gründungskommanditist. 

h) Herr Franz Untereichmeier, Geschäftsanschrift: Englmeng 17, 85560 Ebersberg, mit einer als 

Hafteinlage in das Handelsregister einzutragenden Kommanditeinlage in Höhe von € 1.000,- (in 

Worten: Euro eintausend) als Gründungskommanditist. 

§ 5 Aufnahme weiterer Kommanditisten 

 Es sollen weitere Kommanditisten aufgenommen werden. Die Pflichteinlage für neu eintretende Kom-

manditisten beträgt mindestens € 5.000 (in Worten: Euro fünftausend) und muss durch 1.000 ganz-

zahlig teilbar sein. Die Pflichteinlagen der Kommanditisten sind als ihre Haftsummen in das Handels-

register einzutragen.  

 Die Komplementärin ist unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB bevollmächtigt und 

ermächtigt, ohne weiteren Gesellschafterbeschluss im Namen und mit Wirkung für alle Gesellschafter, 

jedoch in Abstimmung mit den Gründungskommanditisten, weitere Kommanditisten in die Gesell-

schaft aufzunehmen. Sie kann hierzu Vereinbarungen über den Beitritt weiterer Kommanditisten ab-

schließen, dem Handelsregister gegenüber die entsprechenden Erklärungen abgeben sowie sämtliche 

Maßnahmen ergreifen und Willenserklärungen abgeben oder empfangen, die im Zusammenhang mit 

der Aufnahme weiterer Kommanditisten erforderlich oder sinnvoll sind. Die Beitritte zur Gesellschaft 

erfolgen unter der aufschiebenden Bedingung der Eintragung der Haftsumme des betreffenden Ge-

sellschafters in das Handelsregister. Bis zur Eintragung wird der beitretende Gesellschafter wie ein 

atypisch stiller Gesellschafter behandelt, für den dieser Gesellschaftsvertrag entsprechend gilt.  

 Jeder Kommanditist ist verpflichtet, der Komplementärin für die Dauer der Gesellschaft, längstens bis 

zur Löschung seiner Eintragung als Gesellschafter im Handelsregister eine Handelsregistervollmacht 

zu seiner Eintragung in das Handelsregister und zur Vornahme weiterer im Zeitraum der Beteiligung 

erforderlicher Registermaßnahmen (z.B. beim Eintritt bzw. Ausscheiden anderer Kommanditisten) zu 

erteilen. Die Vollmacht ist notariell beglaubigen zu lassen. Die Kosten der erstmaligen Beglaubigung 

trägt die Gesellschaft, die Kosten späterer Beglaubigungen sind vom Gesellschafter zu tragen. Ein Mus-

ter der Vollmacht wird von der Komplementärin zur Verfügung gestellt. 

 Jeder Kommanditist ist verpflichtet, der Komplementärin die Adresse anzugeben, unter der ihm 
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gegenüber Erklärungen aller Art abzugeben sind. Adressänderungen sind der Komplementärin unver-

züglich schriftlich oder in Textform mitzuteilen.  

§ 6 Leistung der Einlage 

 Die Pflichteinlagen sind durch Geldeinlagen nach gesonderter Aufforderung durch die Komplementä-

rin innerhalb der in der Aufforderung genannten Frist auf das in der Aufforderung angegebene Konto 

der Gesellschaft zu erbringen. 

 Die Gesellschaft ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, auf rückständige Zahlungen Verzugszinsen in 

Höhe von 5 %-Punkten über dem von der Deutschen Bundesbank bekannt gegebenen Basiszinssatz 

p.a. zu verlangen. Ferner sind die Rechte eines Gesellschafters nach diesem Vertrag ausgesetzt, bis 

sämtliche fälligen ausstehenden Zahlungen geleistet wurden. Die Geltendmachung eines weiteren 

Schadensersatzes bleibt unbenommen. 

 Leistet ein Kommanditist die Einlage nicht oder nicht vollständig oder kommt er seinen Mitwirkungs-

pflichten bei seiner Eintragung in das Handelsregister nicht nach, ist die Komplementärin ohne weite-

ren Gesellschafterbeschluss bevollmächtigt und ermächtigt, den betreffenden Kommanditisten – nach 

schriftlicher Mahnung mit Fristsetzung und Ausschlussandrohung – im Namen der Gesellschaft und 

aller Gesellschafter durch schriftliche Erklärung aus der Gesellschaft auszuschließen und/oder seine 

Pflichteinlage entsprechend herabzusetzen. Die Erklärung gilt mit Absendung an die der Gesellschaft 

zuletzt schriftlich oder in Textform mitgeteilten Adresse des betreffenden Kommanditisten als erfolgt. 

Hiermit verbundene Kosten hat der betreffende Kommanditist zu tragen. Etwaige geleistete Zahlun-

gen erhält der ausgeschlossene Kommanditist abzüglich der im Zusammenhang mit dem Beitritt und 

dem Ausscheiden anfallenden Kosten sowie angelaufener Verzugszinsen innerhalb von vier Wochen 

nach der Erklärung des Ausschlusses zurückerstattet. Weitere Ansprüche stehen dem ausgeschlosse-

nen Kommanditisten nicht zu, insbesondere kein Abfindungsanspruch. Etwaige weitere Schadenser-

satzansprüche der Gesellschaft bleiben unberührt. 

 Die Kommanditisten haben, auch im Falle einer Liquidation, keine Nachschusspflicht. Die Haftung ist 

auf die Höhe der in der Beitrittserklärung vereinbarten und im Handelsregister als Haftsumme einge-

tragenen Einlage begrenzt. Unberührt bleibt das Aufleben der gesetzlichen Haftung der Kommanditis-

ten im Fall der Rückgewähr der Hafteinlage. 

§ 7 Geschäftsführung und Vertretung  

 Zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft ist ausschließlich die Komplementärin einzeln 

berechtigt und verpflichtet. Die Komplementärin und ihre jeweiligen Geschäftsführer sind von den 

Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

 Die Komplementärin ist berechtigt, die kaufmännische und technische Betriebsführung im Namen und 

auf Rechnung der Gesellschaft auf Dritte zu übertragen und diesen Vollmacht zu erteilen, soweit die 

Leitung der Gesellschaft als solche und die unternehmerischen Entscheidungen im laufenden Ge-

schäftsbetrieb in jedem Fall bei der Gesellschaft selbst verbleiben. Die Gesellschaft hat sich Gestal-

tungs-, Lenkungs- und Weisungsrechte vollumfänglich vorzubehalten. 

 Die Komplementärin führt die Geschäfte der Gesellschaft mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-

manns. Sie haftet darüber hinaus nicht für den wirtschaftlichen Erfolg der durch die Gesellschaft getä-

tigten Investitionen. Gleiches gilt sinngemäß für ihre etwaigen Organe, gesetzlichen Vertreter, Ange-

stellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen. 

 Die Geschäftsführungsbefugnis erstreckt sich auf alle Geschäfte und Maßnahmen, die der gewöhnli-

che Geschäftsverkehr der Gesellschaft mit sich bringt.  

 Geschäfte und Maßnahmen, die über den gewöhnlichen Geschäftsverkehr der Gesellschaft hinausge-

hen, bedürfen eines vorherigen zustimmenden Beschlusses der Gesellschafterversammlung. Das gilt 
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insbesondere für folgende Geschäfte und Maßnahmen („zustimmungspflichtige Geschäfte“): 

a) Aufnahme neuer und Aufgabe bestehender Geschäftszweige; 

b) Veräußerung eines Teils oder mehrerer Windkraftanlagen; 

c) Veräußerung des Vermögens der Gesellschaft als Ganzes; 

d) Wiederherstellung einer Windkraftanlage im Falle einer totalen Zerstörung sowie der Freigabe von 

Versicherungsleistungen hierzu; 

e) Erwerb von mehr als einer Windkraftanlage; 

f) Abschluss neuer oder wesentlicher Änderung bestehender Betriebsführungs- oder Wartungsver-

träge nach Inbetriebnahme der Windkraftanlage. 

§ 8 Gesellschafterbeschlüsse 

 Entscheidungen der Gesellschafter die Gesellschaft betreffend erfolgen durch Gesellschafterbe-

schluss. Gesellschafterbeschlüsse werden entweder in der Gesellschafterversammlung (§ 9) oder im 

schriftlichen Verfahren (§ 10) getroffen.  

 Gesellschafterbeschlüsse werden neben den in diesem Vertrag ausdrücklich genannten Angelegenhei-

ten insbesondere über folgende Angelegenheiten gefasst: 

a) Feststellung des Jahresabschlusses; 

b) Verwendung von Liquiditätsüberschüssen; 

c) Entlastung der Komplementärin; 

d) Änderung des Gesellschaftsvertrages (§ 8.7); 

e) Ausschluss von Gesellschaftern (§ 19.4); 

f) Auflösung der Gesellschaft, wobei dies der Zustimmung der Komplementärin bedarf, wenn die von 

der Gesellschaft direkt oder indirekt betriebenen Windkraftanlagen samt Nebeneinrichtungen noch 

nicht vollständig zurückgebaut worden ist. 

 Die Gesellschafterversammlung beschließt durch Abstimmung nach Köpfen, sofern nicht die Komple-

mentärin oder Kommanditisten, die zusammen mehr als 50 % des Gesellschaftskapitals halten, die 

Abstimmung im Verhältnis der Kapitalanteile verlangt. In diesem Fall ist im Verhältnis der Kapitalan-

teile abzustimmen.    

 Bei der Abstimmung nach Köpfen hat jeder Kommanditist eine Stimme. Es wird per Handzeichen ab-

gestimmt. 

 Bei der Abstimmung im Verhältnis der Kapitalanteile gewähren jeweils volle € 1.000,- (in Worten: Euro 

eintausend) der Pflichteinlagen eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur einheitlich ausgeübt werden. 

Es wird schriftlich abgestimmt. 

 Die Beschlussfassung der Gesellschafter erfolgt immer mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stim-

men, soweit nicht dieser Vertrag oder zwingende gesetzliche Vorschriften eine andere Mehrheit vor-

schreiben. 

 Änderungen des Gesellschaftsvertrages sind nur durch einen Beschluss mit einer Drei-Viertel-Mehr-

heit der abgegebenen Stimmen möglich, soweit nicht dieser Vertrag oder zwingende gesetzliche Vor-

schriften eine andere Mehrheit vorschreiben, und nur wenn und soweit durch die Änderung nicht der 

Grundsatz der anteiligen Gleichbehandlung aller Gesellschafter verletzt wird. Beschlussfassungen über 

die Änderung des Gesellschaftsvertrags sind in der Tagesordnung zur Einladung zur Gesellschafterver-

sammlung anzukündigen. 

 Bei allen Abstimmungsvorgängen zählen Stimmenthaltungen nicht als abgegebene Stimmen. Im Fall 

der Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

 Die Gesellschafter sind auch in eigenen Angelegenheiten stimmberechtigt, es sei denn, es handelt sich 
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um ihre Entlastung oder ihre Befreiung von einer Verbindlichkeit. 

 Mängel von Gesellschafterbeschlüssen können unabhängig von der Art der Beschlussfassung nur in-

nerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Monaten nach Übersendung der Niederschrift bzw. der Be-

schlussergebnisse gegenüber dem jeweiligen Gesellschafter durch Klage gegen die Gesellschaft gel-

tend gemacht werden. Dies gilt auch für etwaige Ladungsmängel oder Mängel bei der Aufforderung 

zur Stimmabgabe nach § 10 dieses Vertrages. Die Übersendung gilt zwei Tage nach Absendung an die 

der Komplementärin zuletzt schriftlich oder in Textform mitgeteilte Adresse des jeweiligen Gesell-

schafters als erfolgt. Mit Ablauf der Frist gilt ein etwaiger Mangel als geheilt.  

§ 9 Gesellschafterversammlung 

 Die Komplementärin hat mindestens einmal jährlich eine ordentliche Gesellschafterversammlung ein-

zuberufen. Die Gesellschafterversammlung findet spätestens 6 Monate nach Schluss des vorangegan-

genen Geschäftsjahres am Sitz der Gesellschaft statt. Die Einladung zur Gesellschafterversammlung 

hat schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung an die der Komplementärin zuletzt schriftlich oder 

in Textform angegebene Adresse der Kommanditisten unter Angabe von Zeit und Ort der Gesellschaf-

terversammlung und 14 Tage im Voraus zu erfolgen. Der Tag der Absendung der Einladung und der 

Tag der Versammlung werden nicht mitgerechnet. Zur Einhaltung der Frist ist die Absendung der Ein-

ladung maßgeblich. Wenn alle Gesellschafter einverstanden sind, kann im Einzelfall auf alle gesetzli-

chen und statuarischen Frist- und Formerfordernisse für die Einberufung und Abhaltung einer Gesell-

schafterversammlung verzichtet werden.  

 Die Komplementärin kann daneben jederzeit außerordentliche Gesellschafterversammlungen einbe-

rufen. Sie hat eine außerordentliche Gesellschafterversammlung einzuberufen, wenn dies von Gesell-

schaftern, die zusammen mindestens 25 % des Kommanditkapitals auf sich vereinigen, verlangt wird. 

Das Verlangen hat in Textform unter Angabe der Gründe gegenüber der Komplementärin zu erklären. 

Hinsichtlich der Form und der Frist der Einberufung gilt vorstehender § 9.1 entsprechend, mit der 

Maßgabe, dass die Einberufungsfrist mindestens eine Woche beträgt.  

 Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn alle Gesellschafter ordnungsgemäß geladen 

sind und die Komplementärin ordnungsgemäß vertreten ist. Die Ladung eines Gesellschafters gilt als 

ordnungsgemäß, wenn die Ladungsfrist eingehalten ist und die Ladung an die der Komplementärin 

von dem Kommanditisten zuletzt schriftlich oder in Textform mitgeteilte Adresse erfolgt ist. Ist die 

Gesellschafterversammlung nicht beschlussfähig, so ist eine weitere Gesellschafterversammlung in-

nerhalb einer Frist von mindestens 10 Tagen anzuberaumen.  

 Jeder Gesellschafter kann sich in der Gesellschafterversammlung von einem Gesellschafter oder einem 

Dritten vertreten lassen. Der Bevollmächtigte hat der Komplementärin zu Beginn der Gesellschafter-

versammlung eine schriftliche Vollmacht und einen Identitätsnachweis vorzulegen. 

 Den Vorsitz und die Leitung in der Gesellschafterversammlung führt ein Geschäftsführer der Komple-

mentärin oder ein von ihr bevollmächtigter und beauftragter Dritter (Versammlungsleiter). 

 Die Kosten für die Teilnahme an einer Gesellschafterversammlung und für etwaige Vertretung trägt 

jeder Gesellschafter selbst. 

 Über jede Gesellschafterversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die der Versammlungsleiter 

zu unterzeichnen hat. In der Niederschrift sind Ort und Tag der Versammlung, die Gegenstände der 

Tagesordnung, der Umfang des anwesenden Gesellschaftskapitals, die wesentlichen Inhalte der Ver-

sammlung und die Beschlüsse der Versammlung anzugeben. Eine Abschrift der Niederschrift wird in 

einem geschützten Bereich zum Download bereitgestellt und jedem Gesellschafter innerhalb von 

sechs Monaten nach der Versammlung übersandt. Im Übrigen gilt § 8.10 dieses Vertrages. 
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§ 10 Schriftliches Verfahren 

 Die Komplementärin kann Gesellschafterbeschlüsse auch im schriftlichen Verfahren herbeiführen. 

Hierfür gilt § 8 dieses Vertrages entsprechend, soweit sich nicht aus den nachfolgenden Regelungen 

etwas anders ergibt. 

 Im schriftlichen Verfahren sind allen Gesellschaftern in Textform die Beschlussgegenstände mit einem 

Beschlussvorschlag, der Aufforderung zur Stimmabgabe und dem Hinweis auf die Frist zur Stimmab-

gabe bekannt zu machen. Die Bekanntmachung gilt mit Absendung an die der Komplementärin zuletzt 

schriftlich oder in Textform mitgeteilte Adresse als erfolgt. 

 Die Frist zur Stimmabgabe muss mindestens 14 Tage betragen. Der Tag der Absendung der Aufforde-

rung zu Stimmabgabe wird nicht mitgerechnet. In Eilfällen ist die Komplementärin berechtigt, die Frist 

im eigenen Ermessen zu verkürzen, sie muss aber mindestens eine Woche betragen. Für den rechtzei-

tigen Eingang der Stimmabgabe ist bei Versendung mit der Post der Poststempel maßgeblich.  

 Beschlussfähigkeit ist im schriftlichen Verfahren stets gegeben. Die Abstimmung erfolgt analog § 8.3 

bis § 8.5. 

 Die Stimmabgabe erfolgt in Schrift- oder Textform (z.B. per Brief, E-Mail oder Telefax) gegenüber der 

Komplementärin. Außerhalb der Frist zugegangene Stimmabgaben gelten als nicht erfolgt und dürfen 

nicht gewertet werden. 

 Das Ergebnis der Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren wird von der Komplementärin in einem 

geschützten Bereich zum Download bereitgestellt und per Post übersendet. Im Übrigen gilt § 8.10 

dieses Vertrages. 

§ 11 Beirat 

 Die Gesellschaft kann einen Beirat wählen. Der Beirat besteht aus bis zu sechs von der Gesellschafter-

versammlung bestimmten Personen. Beiratsmitglieder können ausschließlich Gesellschafter sein. Sie 

sollen über die erforderliche Sachkenntnis und Erfahrung verfügen, um die Geschäfte und die Lage der 

Gesellschaft beurteilen zu können. Der Beirat kann erstmals bei der ersten ordentlichen Gesellschaf-

terversammlung nach dem Abschluss der Aufstockung des Kommanditkapitals und dem Beitritt aller 

Kommanditisten gewählt werden.  

 Die Amtszeit der Beiratsmitglieder beträgt drei Jahre und endet mit Ablauf des Tages der ordentlichen 

Gesellschafterversammlung des dritten Jahres nach der Bestellung. Wenn in dieser Gesellschafterver-

sammlung nicht mindestens 20 % des anwesenden Stimmkapitals eine Neuwahl verlangt, verlängert 

sich die Amtszeit automatisch um weitere drei Jahre. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung 

können einzelne Beiratsmitglieder zu einem früheren Zeitpunkt abberufen werden. Dies gilt jedoch 

nur, wenn die jeweilige Gesellschafterversammlung für jedes abzuberufende Beiratsmitglied in der-

selben Versammlung ein neues Beiratsmitglied für die verbleibende Amtszeit bestellt.  

 Jedes Beiratsmitglied kann sein Amt jederzeit ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von drei Mo-

naten zum Ende eines Kalendermonats durch schriftliche Erklärung gegenüber der Komplementärin 

niederlegen. Es hat hierbei aber auf die Belange der Gesellschaft Rücksicht zu nehmen. Scheidet ein 

Beiratsmitglied vor dem Ende seiner Amtszeit aus, z.B. durch Ableben oder Amtsniederlegung, hat die 

nächste ordentliche oder außerordentliche Gesellschafterversammlung ein neues Beiratsmitglied für 

die verbleibende Amtszeit des ausgeschiedenen Beiratsmitglieds zu bestellen. Bis zu diesem Zeitpunkt 

bleibt der Sitz vakant. 

 Der Beirat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Der Vorsitzende, im 

Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter, vertritt den Beirat gegenüber der Komplementärin und 

der Gesellschafterversammlung. 

 Der Beirat wird vom Vorsitzenden des Beirats einberufen, so oft die Erfüllung seiner Aufgaben es 
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erfordert, mindestens jedoch zu einer ordentlichen Sitzung jährlich. Zwei Beiratsmitglieder zusammen 

können die Einberufung des Beirats unter Angabe des Zwecks und der Gründe schriftlich oder in Text-

form gegenüber dem Vorsitzenden verlangen. Die Komplementärin kann selbst ebenfalls Beiratssit-

zungen einberufen. Die Einberufung erfolgt mit einer Frist von zwei Wochen schriftlich oder in Text-

form (z.B. per E-Mail) unter Angabe der Tagesordnung. Der Tag der Einberufung und der Tag der Sit-

zung werden nicht mitgerechnet. Zur Einhaltung der Frist ist die Absendung der Einberufung maßgeb-

lich. Wenn alle Beiratsmitglieder einverstanden sind, kann im Einzelfall auf Frist- und Formerforder-

nisse für die Einberufung und Abhaltung einer Beiratssitzung verzichtet werden. 

 Die Komplementärin ist zu den Beiratssitzungen zu laden, sofern sie diese nicht selbst einberuft, und 

kann daran teilnehmen.  

 Der Beirat hat die Komplementärin in allen wesentlichen das Unternehmen betreffenden Fragen zu 

beraten und zu unterstützen. Dies erfolgt grundsätzlich im Rahmen der Beiratssitzungen. Zu diesem 

Zweck kann der Beirat von der Komplementärin Auskunft über alle Angelegenheiten der Gesellschaft 

und Einsichtnahme in die Bücher und Geschäftsunterlagen der Gesellschaft verlangen. Der Beirat hat 

nicht die Befugnis, der Komplementärin Weisungen zu erteilen.  

 Der Beirat berichtet der Gesellschafterversammlung jährlich über seine Tätigkeit. Wesentliche Tages-

ordnungspunkte der Gesellschafterversammlung sollen im Beirat vorbesprochen werden. Der Beirat 

soll den Gesellschaftern nach Möglichkeit und Erforderlichkeit Beschlussempfehlungen oder Hinweise 

und Erläuterungen zur Entscheidungsfindung geben.  

 Der Beirat entscheidet durch Beschluss. Er ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder geladen sind und 

mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Der Beirat ent-

scheidet mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Enthaltungen werden nicht mitgezählt. 

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Die Beiratsmitglieder sind nicht an 

Weisungen gebunden. Abwesende Beiratsmitglieder können sich durch Erteilung einer schriftlichen 

Vollmacht durch andere Beiratsmitglieder vertreten lassen. 

 Beschlüsse des Beirats können stets auch ohne Einberufung einer Präsenzsitzung entweder (i) schrift-

lich, durch Telefax oder E-Mail oder (ii) im Wege einer Video- oder Telefonkonferenz gefasst werden, 

wenn der gemäß § 11.5 Einberufende dies unter Setzung einer angemessenen Frist anordnet. Für Vi-

deo- oder Telefonkonferenzen gelten die für Präsenzsitzungen geltenden Einberufungs- und sonstigen 

Fristen.  

 Über die Sitzungen des Beirats sind Niederschriften anzufertigen, die der Vorsitzende zu unterzeich-

nen und allen Beiratsmitgliedern und der Komplementärin zu schicken hat.  

 Die Mitglieder des Beirats sind gegenüber Dritten hinsichtlich sämtlicher Angelegenheiten der Gesell-

schaft und der Gesellschafter zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie dürfen Umstände und Tatsachen, 

die ihnen in ihrer Eigenschaft als Beiratsmitglied bekannt geworden sind, nur mit Zustimmung aller 

Beiratsmitglieder und der Komplementärin außenstehenden Dritten mitteilen. Die Verschwiegen-

heitspflicht besteht auch nach dem Ausscheiden aus dem Beirat fort. Sie gilt nicht gegenüber Gesell-

schaftern der Gesellschaft.  

 Im Übrigen kann sich der Beirat selbst eine Geschäftsordnung geben. 

§ 12 Vergütung 

 Die Komplementärin erhält von der Gesellschaft für die Übernahme der persönlichen Haftung vorab 

jährlich eine Vergütung in Höhe von € 1.250 sowie Ersatz ihrer Auslagen und Aufwendungen für die 

Gesellschaft. Für die Jahre des Beginns und der Auflösung der Gesellschaft ist die Haftungsvergütung 

zeitanteilig Taggenau zu entrichten.  

 Die Komplementärin kann auf die ihr zustehenden Beträge monatlich entsprechende Entnahmen tä-

tigen. Alle Zahlungen verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer, soweit sie der gesetzlichen Umsatzsteuer 
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unterliegen. 

 Wird ein Gesellschafter für die Gesellschaft tätig, so erhält er unabhängig vom Jahresergebnis eine 

Vergütung, deren Höhe gesondert vereinbart wird. Die Vergütung ist als Gewinn im Voraus zu buchen.  

§ 13 Gesellschafterkonten  

Für jeden Gesellschafter werden folgende Konten geführt: 

a) Kapitalkonto I: Auf diesem Konto werden übernommene Kommanditeinlagen (Pflichteinlagen) 

verbucht. Es ist unveränderlich und maßgebend für die Ergebnisverteilung, die Beteiligung am 

Gesellschaftsvermögen sowie den Anspruch auf das Auseinandersetzungsguthaben und den Li-

quidationserlös.  

b) Kapitalkonto II: Auf diesem Konto werden Gewinn- bzw. Verlustanteile, Entnahmen und sonstige 

Einlagen verbucht. 

Eine Verzinsung der Kapitalkonten ist nicht vorgesehen. Die Komplementärin kann weitere Konten 

einrichten und die Kontenstruktur ändern, wenn sie dies für zweckdienlich hält. 

§ 14 Jahresabschluss 

 Die Komplementärin hat den Jahresabschluss für ein abgelaufenes Geschäftsjahr innerhalb der gesetz-

lichen Fristen unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung so-

wie der geltenden steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften aufzustellen. Bei nachträglicher Berich-

tigung des Jahresabschlusses, insbesondere aufgrund einer steuerlichen Betriebsprüfung, ist der be-

richtigte Abschluss maßgeblich. 

 Soweit eine Prüfung des Jahresabschlusses durch einen Wirtschaftsprüfer nicht gesetzlich vorgeschrie-

ben ist, erfolgt eine solche nur, wenn die Gesellschafterversammlung dies mit einfacher Mehrheit be-

schließt. Die Auswahl und die Beauftragung des Abschlussprüfers obliegen der Komplementärin. 

§ 15 Verteilung von Gewinn und Verlust; Entnahmen  

 Die Gesellschafter sind im Verhältnis ihrer Pflichteinlagen (Kapitalkonto I) am Vermögen –einschließ-

lich eventuell gebildeter stiller Reserven und Lasten –, am Gewinn und Verlust der Gesellschaft sowie 

am Auseinandersetzungsguthaben beteiligt. Dies gilt – soweit steuerlich zulässig – auch für die steu-

erliche Ergebnisverteilung. Verlustanteile werden einem Gesellschafter auch dann zugerechnet, wenn 

die insgesamt zugerechneten Verlustanteile die Höhe der Hafteinlage übersteigen. Es sind jeweils die 

mit Stand 31.12 eines Geschäftsjahres bestehenden Anteile maßgeblich.  

 Entnahmen aus liquiden Überschüssen werden durch Beschluss der Gesellschafterversammlung nach 

Maßgabe der folgenden Absätze geschlossen. 

 Entnahmen sind zulässig, soweit die Mittel nicht zur Erfüllung vertraglicher, gesetzlicher oder sonstiger 

Verpflichtungen benötigt werden und hierdurch bei der Gesellschaft kein Insolvenzeröffnungsgrund 

hervorgerufen wird. Die Gesellschafter haben eine ausreichende Kapitalreserve und Rücklagen zu be-

rücksichtigen, die durch die Komplementärin nach pflichtgemäßem Ermessen festgelegt werden kön-

nen.  

 Entnahmen werden gewinnunabhängig aus liquiden Überschüssen getätigt. Sie sind auch dann zuläs-

sig, wenn die Kommanditeinlagen der Gesellschafter durch Verluste gemindert sind. Soweit es durch 

Entnahmen zu einer Rückzahlung der Haftsumme kommt, lebt die Haftung der Gesellschafter aufgrund 

einer Einlagenrückgewähr wieder auf. Die Gesellschafter haben dann bei Bedarf der Gesellschaft die 

Verpflichtung zur Wiedereinzahlung bis zur Höhe der Haftsumme. 

§ 16 Steuerfestsetzungsverfahren 

 Den Kommanditisten ist bekannt, dass sie Sonderbetriebsausgaben (persönlich getragene Kosten im 
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Zusammenhang mit ihrer Beteiligung, z.B. Finanzierungskosten oder Reisekosten) ausschließlich im 

Rahmen der gesonderten und einheitlichen Feststellung der Einkünfte der Gesellschaft geltend ma-

chen können. Die notwendigen Erklärungen im Rahmen der einheitlichen und gesonderten Feststel-

lung gibt die Komplementärin ab.  

 Sonderbetriebsausgaben müssen der Komplementärin nach Aufforderung innerhalb der von der Kom-

plementärin gesetzten Frist schriftlich mitgeteilt und mit entsprechenden Belegen vorgelegt werden, 

um berücksichtigt werden zu können. Verspätet mitgeteilte und belegte Sonderbetriebsausgaben 

werden nicht berücksichtigt.  

 Die Gesellschafter bestellen die Komplementärin als gemeinsame Empfangsbevollmächtigte im Sinne 

des § 183 der Abgabenordnung und verpflichten sich untereinander, Rechtsbehelfe oder sonstige 

Rechtsmittel im Rahmen der Steuerveranlagung der Gesellschaft nur im Einvernehmen mit der Kom-

plementärin einzulegen, auch soweit sie persönlich (z.B. bezüglich ihrer Sonderbetriebsausgaben) be-

troffen sind. Diese Verpflichtung und Empfangsvollmacht gilt unwiderruflich und über die Gesell-

schaftszugehörigkeit hinaus, soweit Steuerbescheide und Verwaltungsakte betroffen sind, die für die 

Veranlagungszeiträume der Gesellschaftszugehörigkeit ergehen. 

§ 17 Verfügung über Gesellschaftsanteile 

 Kommanditanteile der Gesellschafter sind nach Maßgabe der nachstehenden Regelungen mit Wirkung 

zum 31.12. eines Jahres übertragbar, vorausgesetzt die Pflichteinlage wurde vollständig einbezahlt 

oder es wird sichergestellt, dass der Übertragungsempfänger die Einzahlung leistet. Jede Übertragung 

bedarf der Zustimmung der Mehrheit des Beirats; keiner Zustimmung bedarf die Übertragung an Ab-

kömmlinge, Ehegatten oder Lebenspartner. Die Übertragung ist nur wirksam, wenn der Rechtsnach-

folger in alle Rechte und Pflichten des ausscheidenden Kommanditisten aus diesem Gesellschaftsver-

trag eintritt. Die Gesellschafter stimmen schon jetzt gegenseitig einer Übertragung von Kommanditan-

teilen unter diesen Voraussetzungen zu. Eine Teilübertragung ist nicht zulässig. Die Komplementärin 

kann hiervon Ausnahmen zulassen, wenn jeder Teilanteil mindestens eine Höhe von Euro 5.000,- hat 

und durch 1.000 ganzzahlig teilbar ist. Die Verpfändung oder Sicherungsabtretung eines Kommandi-

tanteils ist zulässig. 

 Alle der Gesellschaft durch die Übertragung entstehenden Steuern bzw. steuerliche Nachteile, Kosten 

(z.B. für Registerumschreibungen) oder sonstige Nachteile sind vom übertragenden Kommanditisten 

und dem Erwerber als Gesamtschuldner zu tragen.  

 Die Komplementärin ist auch ohne gesonderten Gesellschafterbeschluss berechtigt, aus der Gesell-

schaft auszuscheiden, wenn gleichzeitig eine andere natürliche oder juristische Person an ihre Stelle 

tritt und alle Rechte und Pflichten der Komplementärin nach diesem Vertrag übernimmt.  

§ 18 Erbfall 

 Stirbt ein Kommanditist, so wird die Gesellschaft mit seinen Erben oder Vermächtnisnehmern fortge-

setzt, soweit diese Abkömmlinge, Ehegatten oder Lebenspartner sind. In anderen Fällen hat der Beirat 

mit einfacher Mehrheit darüber zu entscheiden, ob die Gesellschaft mit seinen Erben oder Vermächt-

nisnehmern fortgesetzt wird. Findet die Fortsetzung mit dem Erben oder Vermächtnisnehmer keine 

Mehrheit des Beirats, wird der Erbe oder Vermächtnisnehmer nicht Gesellschafter. Er erhält in diesem 

Fall eine Abfindung nach § 21 dieses Vertrages.  

 Die Erben haben sich durch Vorlage einer beglaubigten Abschrift des Erbscheins oder einer beglaubig-

ten Kopie des Testamentsvollstreckerzeugnisses sowie einer beglaubigten Testamentsabschrift mit 

Testamentseröffnungsprotokoll zu legitimieren. Ein Vermächtnisnehmer hat des Weiteren die Abtre-

tung des Kommanditanteils durch die Erben an ihn nachzuweisen.   

 Mehrere Miterben oder Vermächtnisnehmer können ihre Gesellschafterrechte nur durch einen ge-

meinsamen Bevollmächtigten, der auch zur Entgegennahme von Erklärungen und Zahlungen 
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ermächtigt ist, einheitlich und gemeinschaftlich ausüben. Der Bevollmächtigte ist der Gesellschaft von 

sämtlichen Erben gemeinsam schriftlich zu benennen. Bis zur Benennung des gemeinsamen Bevoll-

mächtigten ruhen die Rechte aus der Beteiligung an der Gesellschaft mit Ausnahme der Ergebnisbe-

teiligung. Zustellungen und Zahlungen können bis zu diesem Zeitpunkt an jeden Rechtsnachfolger mit 

Wirkung für und gegen alle übrigen Rechtsnachfolger vorgenommen werden. Zahlungen können bis 

zu diesem Zeitpunkt durch die Gesellschaft auch durch Hinterlegung (§§ 372 ff. BGB) erfüllt werden. 

 Die Erben bzw. Vermächtnisnehmer haben der Komplementärin eine notariell beglaubigte, unwider-

rufliche und über den Tod hinaus wirksame Handelsregistervollmacht zu erteilen, die die Komplemen-

tärin ermächtigt, in ihrem jeweiligen Namen alle erforderlichen Erklärungen gegenüber dem Handels-

register abzugeben. Die Kosten der Handelsregisteränderung infolge des Erbfalls haben die Erben zu 

tragen. 

 Sämtliche Kosten einer für erbschaftssteuerliche Zwecke erforderlichen Bewertung des Gesellschafts-

anteils sind durch den oder die Erben bzw. Vermächtnisnehmer zu tragen.  

 Die Verwaltungstestamentsvollstreckung an einem Kommanditanteil ist zulässig.  

§ 19 Kündigung und Ausschluss eines Gesellschafters 

 Die Gesellschaft kann von jedem Gesellschafter mit einer Frist von 6 Monaten zum Kalenderjahres-

ende ordentlich gekündigt werden, frühestens jedoch zum 31.12.2046. Teilkündigungen sind unzuläs-

sig. Die Kündigung hat durch eingeschriebenen Brief an die Komplementärin zu erfolgen. Maßgeblich 

für die Fristwahrung ist der Zugang des Kündigungsschreibens. 

 Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

 Der kündigende Gesellschafter scheidet mit Wirksamwerden der Kündigung aus der Gesellschaft aus. 

Sein Abfindungsanspruch richtet sich nach § 21 dieses Vertrages. 

 Der Ausschluss eines Gesellschafters ist nur aus wichtigem Grund durch gerichtliche Entscheidung 

möglich. Die Beantragung erfordert einen Beschluss mit einer Drei-Viertel-Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen. Der auszuschließende Gesellschafter hat dabei kein Stimmrecht. Im Übrigen richtet sich der 

Ausschluss nach den gesetzlichen Vorschriften. Ein Ausschluss der Komplementärin ist zudem nur 

möglich, sofern zum Zeitpunkt des Ausscheidens anstelle der Komplementärin ein neuer persönlich 

haftender Gesellschafter in die Gesellschaft aufgenommen wird.  

§ 20 Ausscheiden 

 Ein Gesellschafter scheidet aus der Gesellschaft aus, wenn 

a) er das Gesellschaftsverhältnis kündigt mit dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung; 

b) er aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird mit dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Ausschlus-

ses; 

c) über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenzver-

fahrens mangels Masse abgelehnt wird; 

d) sein Gesellschaftsanteil von einem Gläubiger gepfändet wird und dieser das Gesellschaftsverhältnis 

kündigt. 

 Scheidet ein Kommanditist aus der Gesellschaft aus, wird die Gesellschaft unter Beibehaltung ihrer 

Firma mit den übrigen Gesellschaftern ohne Liquidation mit allen Aktiven und Passiven fortgeführt. 

Verbleibt nur ein Gesellschafter, so hat der verbleibende Gesellschafter das Recht, das Unternehmen 

mit allen Aktiven und Passiven unter Ausschluss der Liquidation mit der bisherigen Firmenbezeichnung 

zu übernehmen. 

 Scheidet die Komplementärin ersatzlos aus der Gesellschaft aus, entscheiden die Kommanditisten mit 

einfacher Mehrheit über die Fortsetzung der Gesellschaft und die Aufnahme eines neuen persönlich 
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haftenden Gesellschafters. Hierzu hat der Beiratsvorsitzende unverzüglich nach dem Ausscheiden eine 

außerordentliche Gesellschafterversammlung einzuberufen oder ein schriftliches Verfahren zur Be-

schlussfassung einzuleiten. Ist binnen zwei Monaten nach Ausscheiden der Komplementärin kein 

neuer Komplementär aufgenommen worden, ist die Gesellschaft aufgelöst.  

§ 21 Abfindungsanspruch  

 Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so steht ihm ein Abfindungsanspruch zu. Dies gilt 

nicht, wenn die Gesellschaft zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus zwingenden gesetzlichen Vorschrif-

ten in Liquidation tritt oder wenn die übrigen Gesellschafter bis spätestens drei Monate nach dem 

Ausscheiden beschließen, dass die Gesellschaft aufgelöst sein soll. In diesem Fall nimmt der ausschei-

dende Gesellschafter an der Liquidation teil. 

 Die Höhe des Abfindungsanspruchs wird aufgrund einer auf den Tag des Ausscheidens aufzustellenden 

Auseinandersetzungsbilanz berechnet. Scheidet der Gesellschafter unterjährig aus, so ist der Bilanz-

stichtag des jeweiligen Vorjahres als Bewertungsstichtag maßgebend. Dabei sind die bilanzierten Ver-

mögenswerte der Gesellschaft mit dem Verkehrswert unter Aufdeckung der stillen Reserven anzuset-

zen. Nicht bilanzierte immaterielle Wirtschaftsgüter, ein Geschäftswert oder ein etwaiger Firmenwert 

bleiben außer Ansatz. An den zum Zeitpunkt des Ausscheidens noch schwebenden Geschäften - unter 

Einbeziehung der Dauerschuldverhältnisse – nimmt der abzufindende Gesellschafter nicht mehr teil. 

Der Anteil des ausscheidenden Gesellschafters bestimmt sich nach dem Verhältnis der Pflichteinlage 

des ausscheidenden Gesellschafters zu der Summe der Pflichteinlagen aller Gesellschafter. 

 Die Höhe der Abfindung wird von der Komplementärin ermittelt und dem ausscheidenden Gesell-

schafter schriftlich mitgeteilt. Die Kosten hierfür werden von dem ausscheidenden Gesellschafter ge-

tragen. Auf Antrag des ausscheidenden Gesellschafters wird der Abfindungswert von einem Wirt-

schaftsprüfer überprüft und für beide Seiten bindend festgestellt. Die Kosten hierfür trägt der aus-

scheidende Gesellschafter. Der Wirtschaftsprüfer wird gemeinsam von der Komplementärin und dem 

ausscheidenden Gesellschafter bestimmt – bei Uneinigkeit von dem Präsidenten der für die Gesell-

schaft zuständigen Industrie- und Handelskammer. Der Antrag auf Überprüfung ist innerhalb einer 

Ausschlussfrist von einem Monat nach Zugang der Mitteilung über die Abfindungshöhe gegenüber der 

Komplementärin zu stellen.  

 Die Auseinandersetzungsbilanz bleibt auch dann maßgeblich, wenn die Jahresbilanzen später anläss-

lich einer steuerlichen Betriebsprüfung geändert werden. Nachträglich festgestellte Gewinne oder 

Verluste, Steuernachzahlungen oder Steuererstattungen beeinflussen also die Höhe des Abfindungs-

guthabens nicht. 

 Stehen zum Stichtag des Ausscheidens des Gesellschafters Zahlungen auf die Pflichteinlage oder auf 

etwaige nicht ausgeglichene Kosten aus, sind diese vom Abfindungsguthaben abzuziehen. Ein An-

spruch auf Befreiung von Verbindlichkeiten und auf Sicherheitsleistungen steht dem ausscheidenden 

Gesellschafter nicht zu. 

 Das Abfindungsguthaben ist mit 2 %-Punkten über dem Basiszinssatz p.a. ab dem Zeitpunkt des Aus-

scheidens zu verzinsen und in sechs Halbjahresraten auszuzahlen. Die erste Rate ist am 31.12 des Jah-

res zur Zahlung fällig, in dem das Abfindungsguthaben festgestellt wurde. Die Gesellschaft ist zur 

früheren Auszahlung berechtigt. Sie ist nicht zur Sicherheitsleistung verpflichtet. Im Übrigen darf durch 

die Zahlung des Abfindungsguthabens bei der Gesellschaft kein Insolvenzeröffnungsgrund herbeige-

führt werden. Soweit aufgrund dieses Zahlungsvorbehalts das Abfindungsguthaben nicht oder nicht 

vollständig ausbezahlt wird, ist die Zahlung nach Wegfall des Hinderungsgrundes unverzüglich nach-

zuholen. 

 Besteht ein negatives Abfindungsguthaben, so ist dieses sofort zur Zahlung fällig. 
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§ 22 Auflösung und Liquidation der Gesellschaft 

 Die Gesellschaft wird aufgelöst durch: 

a) Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen oder Ablehnung der Eröffnung eines Insol-

venzverfahrens mangels Masse; 

b) gerichtliche Entscheidung gemäß §§ 131, 133 HGB; 

c) Auflösungsbeschluss der Gesellschafter. 

 Liquidator und Abwickler ist die Komplementärin. Die Liquidation erfolgt durch Verwertung sämtlicher 

Vermögensgegenstände der Gesellschaft. Es gelten die §§ 145 ff. HGB.  

 Der Liquidator erhält Ersatz seiner Auslagen zuzüglich etwaiger Umsatzsteuer. Das verbleibende Ver-

mögen wird nach Ausgleich eines etwaigen negativen Saldos der Kapitalkonten im Verhältnis der 

Pflichteinlagen der Kommanditisten verteilt.  

§ 23 Informations- und Kontrollrechte 

 Die Kommanditisten erhalten regelmäßig, mindestens einmal jährlich, Berichte über die Geschäftsen-

twicklung und die Lage der Gesellschaft. Dies kann auch elektronisch (z.B. per E-Mail) oder durch Ver-

öffentlichung im Internet erfolgen. Die Gesellschaft wird dazu den kaufmännischen und technischen 

Betriebsführer beauftragen.  

 Jedem Gesellschafter stehen die gesetzlichen Informations- und Kontrollrechte eines Kommanditisten 

zu. Die Gesellschafter können die Informations- und Kontrollrechte selbst ausüben oder durch einen 

zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Dritten auf eigene Kosten ausüben lassen. Die Inhalte der 

Verträge und Geschäftsunterlagen sind vertraulich zu behandeln, die Weitergabe an Dritte ist nicht 

gestattet. 

§ 24 Befreiung von Wettbewerbsverboten 

Die Gesellschafter und deren Organe unterliegen keinem Wettbewerbsverbot. 

§ 25 Vertraulichkeit  

Jeder Gesellschafter ist verpflichtet, alle Informationen hinsichtlich des Gegenstandes, des Vermögens, der Ge-

schäftsaktivitäten oder der sonstigen Angelegenheiten der Gesellschaft vertraulich zu behandeln. Dies gilt auch 

nach dem Ausscheiden aus der Gesellschaft.  

§ 26 Datenverwaltung 

 Die Komplementärin ist berechtigt, die in der Beitrittserklärung des Gesellschafters enthaltenen Daten 

sowie weitere Daten, die im Zusammenhang mit der Beteiligung verlangt und mitgeteilt werden, 

schriftlich und elektronisch zu speichern und im Rahmen der Verwaltung der Beteiligung zu verarbei-

ten und zu nutzen. 

 Daten über die Gesellschafter darf die Komplementärin im erforderlichen Umfang nur dem zuständi-

gen Finanzamt, den Kreditgebern, zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Prüfern, Beratern und 

Vertriebspartnern oder sonstigen durch Gesetz zur Einsichtnahme oder Auskunftsverlangen ermäch-

tigten Stellen mitteilen. Ein Kommanditist hat keinen Anspruch auf Bekanntgabe der Daten anderer 

Gesellschafter, soweit diese nicht aus öffentlich einsehbaren Registern ersichtlich sind. 

 Jeder Kommanditist hat der Komplementärin Änderungen hinsichtlich der Angaben, die der Komple-

mentärin oder der Gesellschaft gegenüber gemacht wurden, unverzüglich schriftlich oder in Textform 

mitzuteilen. Dies gilt insbesondere für die Änderungen der Anschrift oder Kontoverbindung. 

 Jeder Kommanditist verpflichtet sich, etwaige nach dem Geldwäschegesetz (GwG) oder anderen ge-

setzlichen Vorschriften notwendigen Informationen auf Anforderung des jeweiligen Berechtigten zu 
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übermitteln.  

§ 27 Schlussbestimmungen 

 Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden zu die-

sem Vertrag können nur durch einen entsprechenden Gesellschafterbeschluss erfolgen. Mit diesem 

Vertrag sind frühere Fassungen des Gesellschaftsvertrages aufgehoben. 

 Dieser Vertrag bleibt auch wirksam, wenn einzelne Vorschriften ganz oder teilweise gegen zwingendes 

Recht verstoßen oder aus anderen Gründen unwirksam oder undurchführbar sind oder werden. Die 

betreffende Bestimmung ist durch eine wirksame oder durchführbare Bestimmung zu ersetzen, die 

dem angestrebten Zweck wirtschaftlich möglichst nahe kommt. Gleiches gilt für etwaige Lücken. 

 Gerichtsstand und Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft. 

 Die Kosten dieses Vertrages und seiner Durchführung trägt die Gesellschaft. 

 Dieser Vertrag ersetzt alle früheren Gesellschaftsverträge der Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. 

KG. 

 

 

 

Pollmoos, den 06.04.2023 

 

Für die Komplementärin: Windenergie Föhrenpold Verwaltungs GmbH 

gez. Herr Werner Stinauer 

Geschäftsführer 

gez. Herr Johann Zäuner  

Geschäftsführer 

 

Für die Kommanditisten:  

gez. Johann Fuchs 

gez. Georg Häuslmann 

gez. Christian Haider 

gez. Michale Höher 

gez. Martin Lettl 

gez. Stephan Lettl  

gez. Franz Untereichmeier 

  



 

Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG   152 

Seite absichtlich frei 
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